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Dr. Grub er, Kinzl, Hi etl  und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und 
Kunst betreffend Bundesinstitut für Heim-
erziehung (2265jJ) 

. 

Dr. Bauer, Dr. Wiesinger und Genossen 
an den Bundesminister für Verkehr be
treffend Maßnahmen zum Schutz der Bevölke
rung vor Lärmbelästigungen durch Flugzeuge 
(2266/J) 

Fr 0 d I und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend den 
durchgehenden Ausbau der Pyhrn-Autobahn 
von Graz bis SpielfeldjStaatsgrenze (2267jJ) 

Neu mann, Mag. S c hlögl, Dr. Pel ikan, 
Fro d l  und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Bereitstellung von 
Mitteln für die Opfer der jüngsten Un
wetterkatastrophen in d�r Steiermark (2268jJ) 

Dr. Kaufmann, Dr. Fiedler, Dr. Mock 
und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst betreffend Ensemble
politik im Burgtheater (2269jJ) 

Dipl.-Ing. Hanr eich und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft betreffend Österreichische :Sundes
forste - Verpachtung einer Jagd (2270jJ) 
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Dr. B r o e s i gk e, Dr. S c h m i d t  und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend N ovel
Herung des Zwischenzeiten gesetzes (2271/J) 

Su ppan und Genossen an dep. Bundesminister 
für Finanzen betreffend Aktivierung der 
Grenzlandförderung in Kärnten (2272/J) 

Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend Straßenbaukredite für Tirol (2273/ 
J) 

Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Subvention an die Theatergruppe 
Kukuruz (2274/J) 

Ker n  und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Subventionsberichte 
der Bundesregierung (2275/J) 

Dr_ Rei n h a r t, Dr_ GiseI, S e k a n i n a, Edith 
Dobe sber ger, T o n n  und Genossen an die 
Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschut:z; betreffend Nationalkomitee in 
Österreich im Rahmen der ICPA (2276jJ) 

Sek a n i n a  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Auswirkungen der Krankenpflege
gesetz-Novelle 1973 (2277/J) 

Li b a l  und Genossen an den BWldesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Hilfe für 
Behinderte (2278/J) 

Pf eifer  und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend die 
Einkommensentwicklung der in der Land
wirtschaft tätigen Bevölkerung (2279/J) 

Rad i n g e r, Dr. Rei n h a r t  und Genossen an 
die Frau Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung betreffend ein Habilitations
verfahren an der Universität Innsbruck 
(2280/J) 

Ste i n i n g e r  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Meßeinrichtungen zur Kontrolle 
der Umweltverschmutzung (2281/J) 

Dr. Rei n h a r t  und Genossen an den Bundes
minister für Auswärtige Angelegenheiten be
treffend Information durch den österreichi. 
sehen Botschafter in Chile (2282/J) 

Ker n  und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend Auf
klärung von Importen vOn Borkenkäfer 
befallenem Holz (2283/J) 

T o n n  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Österreichisches Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen, Erarbeitung von Ent
scheidungsgrundlagen (2284/J) 

Dr. E r m a c ora, H u b e r, Dr. Keimel, Dipl.-Ing. 
Dr. Leitner, Reg ensbur ger, W e s t r e i c h e r  
und Genossen an den Bundeskanzler betref
fend den Bericht des Landeshauptmannes für 
Tirol über die Konferenz der Arbeitsgemein. 
schaft der Alpenländer (2285/J) 

Dr. S c h r a n z  und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwaltung betreffend 
Anhebung der Pensionen (2286/J) 

Ing. W i l l i n ger und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend 
Straßenbau und Sondergesellschaften im 
Straßenbau (2287/J) 

Ing. Scheibengraf  und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend 
Finanzausgleich 1973 (2288/J) 

Dr. Jolanda 0 ffen beck und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend 
Familienlastenausgleichsfonds (2289/J) 

Dr. Jolanda Offenbeck und Genossen an den 
Bundesminister 

"
für Finanzen betreffend Auf

wand aus Bundesmitteln für Krankenanstalten 
(2290/J) 

Dr. Heinz Fischer  und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend die bundesstaatliehe Anerkennung 
von Sportlehrern (2291/J) 

Josef Schlager  und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Katastro
phenfonds (�292/J) 

Dr. Heinz Fischer  und GenOssen an den 
Bundeskanzler betreffend Aufträge für poli
tische Meinungsforschung (2293/J) 

Dr: Heinz F ischer  und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend Neuordnung der 
,Grund- und Freiheitsrechte (2294/J) 

Dr. Heinz Fischer  und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend die Schaffung einer 
ombudsmanähnlichen Einrichtung (2295/J) 

Dr. S c h r a n z  und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwaltung betreffend 
soziale Wohlfahrt und soziale Leistungen 
(2296/J) 

S teinhuber  und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Einkommens
entwicklung und Steuerbelastung (2297/J) 

Zingler  und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend den 
Wasserwirtschaftsfonds (2298jJ) 

Hanna H a g e r  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz betreffend die Verabschiedung eines 
Bäderhygienegesetzes (2299 /J) 

Hanna Hager  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz betreffend mobile Krankenschwestern 
(230OfJ) 

M a d e r t h a n e r  und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft be
treffend Maßnahmen zur Stützung der Ex
porte von landwirtschaftlichen Gütern (2301/J) 

Dr. Jolanda Offen bec  k und Genossen an die 
Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz betreffend Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit 
(2302jJ) 

Lona M u r o w atz, Dr. Kerstnig  und Ge
nossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Vollziehung des Tilgungsgesetzes 
(2303/J) 

Egg, Kunstätter  und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend Voll
ziehung des Kartellgesetzes (2304jJ) 

DDr. H e sele, Anneliese A l b r e c h t undGenossen 
an den Bundesminister für .r ustiz betreffend 
Mitarbeit der österreichischen Justiz in den 
Vereinten Nationen (2305/J) 

Edith D o b e sberger, T r e i c h l  und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz betreffend 
die Verwendung technischer Hilfsmittel in 
der Justiz (2306jJ) 
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Dr. Erika Seda und Genossen an den Bundes
minister für J ust� betreffend die einheit
liche Bemessung des Unterhalts für Kinder 
(2307jJ) 

Ing. Hobl, Dr. Erika Seda und Genossen an 
den Bundesminister für Justiz betreffend die 
Anpassung der strafrechtlichen Nebengesetze 
an das Strafgesetzbuch (2308jJ) 

Kriz  und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend den Aufwand des Justiz
ressorts für die Errichtung von Neubauten 
und bauliche Adaptierungen an Justizgebäu
den (2309/J) 

Blecha und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend administrative Vor
kehrungen zur VOllziehung der im Straf
gesetzbuch vorgesehenen Maßnahmen nach 
den §§ 21 bis 23 StGB (2310/J) 

Dr. Reinhart und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend die Vermehrung 
von Dienstposten für Richter, Staatsanwälte 
und der Justizwache (2311jJ) 

Skritek und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend Auswirkungen der 
Novelle zum Mietengesetz (2312/J) 

Skritek und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend Verbesserung des Rechts
schutzes für den wirtschaftlich Schwachen 
(2313jJ) 

Mühlbacher, Dr. Jolanda Offenbeck und 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend die Vollziehung des Bundesgesetzes 
über den allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen und Dolmetscher und des 
Gebührenanspruchsgesetzes (2314jJ) 

Lona Murowatz und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend den Ausbau 
des Instituts der Bewährungshilfe (2315jJ) 

Josef Schlager und Genossen an den Bundes
minister für Land· und Forstwirtschaft be
treffend Schutz vor Naturkatastrophen 
(2316/J) 

Wu ganigg und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Hochschulbauten (2317/J) 

Lona Murowatz und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
Objektivierung der Vergabe von Mitteln zur 
Kunstförderung (2318/J) 

Edith Dobesberger und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend den Bau neuer Schulen (2319jJ) 

Dr. Reinhart und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend Zulassungsbeschränkungen 
für die Immatrikulation inländischer Hörer 
(2320jJ) 

Dr. Gisel  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend die Entwicklung der Bundes
ausgaben für Hochschulen (2321/J) 

Wil le  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend die Ergebnisse der OECD-Hoch
schulprufung (2322/J) 

Wuganigg und Genössen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend den Sozialaufwand für Studierende 
an den Hochschulen (2323/J) 

Anneliese Alb r e c h t und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend Mit
arbeit der österreich ischen Justiz im Europa
rat (2324/J) 

Kunstätter und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend Maßnahmen 
zur Einführung des neuen Strafgesetzbuches 
(2325/J) 

Dr. Kerstnig, Blecha und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend die 
Voll;t;iehung des Militärstrafgesetzes (2326/J) 

Kunstätter und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
die regionale Chancengleichheit (2327/J) 

Maier und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend die 
Funktionsfähigkeit der Berggebiete (2328/J) 

Haas und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht und Kunst betreffend den 
Sozial aufwand für Schüler (2329/J) 

Dr. Kerstnig und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
den Sportstättenbau (2330/J) 

Treichl und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Förderungs
maßnahmen für Behinderte (2331/J) 

S te inh u b er und Genossen an den Bundes. 
minister für soziale Verwaltung betreffend 
Auszahlung von Sonderunterstützungen 
(2332/J) 

Steinhuber und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Aufträge an 
die österreichische Wirtschaft durch Bahn 
und Post (2333/J) 

Hirscher und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend konjunktur
fördernde Maßnahmen (2334jJ) 

Mühlbacher und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend export
fördernde Maßnahmen (2335/J) 

Thalhammer und Genossen an den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
betreffend Förderung des Fremdenverkehrs 
(2336/J) 

Maier und GenOssen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Maßnahmen zur Förderung der Bergbauern 
(2337/J) 

Dipl.-Ing. Dr. L eitner, Regensburger. 
Dr. KeimeI, Westreicher, Dr. Ermacora 
und Genossen an den Bundeskanzler betref
fend Kündigung VOn älteren Arbeitnehmern 
bei den Vereinigten Metallwerken Ranshofen
Berndorf (2338/J) 

W il le  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend die Entwicklung in den Bundes
museen seit 1970 (2339jJ) 

Treichl  und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend bezirks
weise Aufgliederung von Leistungen im Kom
petenzbereich des Bautenressorts für die 
österreichische Bevölkerung (2340/J) 
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Robak und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend bezirks
weise Aufgliederung von Leistungen im Kom
petenzbereich des Bautenressorts . für die 
österreichische Bevolkerung (2341jJ) 

Josef S c hl ag er und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend 
bezirksweise Aufgliederung von Leistungen 
im Kompetenzbereich des Bautenressorts 
für die österreichische Bevölkerung (2342jJ) 

Dr. Hein d l  und Genossen an den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
betreffend Energieproduktion in Österreich 
(2343jJ) 

Ing. S c heibengraf und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend Regelung des ver
fassungsgesetzlichen Schutzes des Fernmelde
geheimnisses (2344jJ) 

K i t t I und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend bezirks
weise Aufgliederung von Leistungen im 
Kompetenzbereich des Bautenressorts für 
die österreichische Bevölkerung (2345/J) 

Dr. R e in hart und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwaltung betreffend 
zwischenstaatliche Abkommen über soziale 
Sicherheit (2346/J) 

. 

Bl e c ha und Genossen an den Bundeska�ler 
betreffend Verstärkung des Mitspracherechtes 
der Jugend (2347jJ) 

Bl e c h a  und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Tätigkeit der Österreichischen 
Raumordnungskonferen7.: (2348jJ) 

Dr. Gi sel  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Dienstposten im Hochschulbereich 
(2349/J) 

Troll und Genossen an den· Bundesminister 
für Finanzen betreffend DIenstpostenstand 
(2350jJ) 

. 

Lona Mu r o w a tz und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst· betreffend 
den kulturpolitischen Maßnahmenkatalog 
(2351jJ) 

S a n d mei er, Dipl.-Ing. Dr. Z i t tmayr und 
Genossen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 
1975 (2352(J) 

Dr. Gru b er, Kraft  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend Einrichtung· einer katho
lisch-theologischen Fakultät an der Univer
sität Linz (2353jJ) 

Dr. Er macora und Genossen an den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
betreffend Vorsorge für die zivile Landes
verteidigung im Rahmen des Bundesministe
riums für Handel, Gewerbe und Industrie 
(2354/J) 

Dr. Er m a cora und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Vorsorge für die zivile 
Landesverteidigung im Rahmen des Bundes
kanzleramtes (2355/J) 

Dr. Er macora und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
Vorsorge für die zivile Landesverteidigung 
im Rahmen des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst (2356jJ) 

Dr. Rei nhart und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Telephon
anschlüsse in Tirol (2357/J) 

Wuganigg und Genossen an die Bundes
regierung betreffend EDV-Einsatz (2358/J) 

Maria Metz k er und Genossen an den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
betreffen9. Konsumentenschutz (2359/J) 

Lona Mur o watz und Genossen an den Bundes
minister für U nterrioht und Kunst betreffend 
Auszahlung von Schüler- und Heimbeihilfen 
(2360jJ) 

Lona Mur o watz und Genossen an den Bundes-
' 

minister für Auswärtige Angelegenheiten be
treffend AuslandskultUrpolitik (2361/J) 

Edith Dobesb erg er und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Erfahrungen mit der Vollziehung 
-des Schulunterrichtsgesetzes (2362jJ) 

Anneliese A l br e c h t und Genossen an die 
. Bundesregierung betreffend humanitäre 

Außenpolitik Österreichs (2363(J) 

Dr. Rei n hart und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Vollziehung 
des Zivildienstgesetzes (2364/J) 

Dr. Ermacora und Genossen an den Bundes
minister für Inneres. betreffend Vorsorge für 
die zivile Landesverteidigung im Rahmen des 
Bundesministeriums für Inneres (2365/J) 

Bran dstät t er und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und U mwelt
schutz betreffend das Auftreten von Rausch
brand bei Schafen (2366jJ) 

Dr. K e i m ei, Dipl.-Ing. Dr. Leitner und 
Genossen an den Bundeskanzler betreffend 
Investitionsfinanzierung für das Montanwerk 
Brixlegg (2367jJ) 

Dr. Keimel und Genossen an den Bundes
minister für Ver kehr betreffend Änderung 
der Briefmarkenbogen (2368jJ) 

Dr. Mo ck und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Zumietnngen und 
Zukäufe für Amtsräume der Zentralverwaltung 
(2369jJ) 

Dr. Mo c k  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für 
Amtsräume der Zentralverwaltung (2370/J) 

Dr. Mo c k  und Gensosen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für 
Amtsräume der Zentralverwaltung (2371jJ) 

Dr. Mo c k und Genossen an den Bundesmillister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der 
Zentralverwaltung (2372/J) 

Dr. Mo c k  und Genossen an den Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten betreffend 

• Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume 
der Zentralverwaltung (2373jJ) 

Dr. Mo c k und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Zumietun
gen und Zukäufe für Amtsräume der Zentral
verwaltung (2374jJ) 

Dr. Mo ck und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für 
Amtsräume der Zentralverwaltung (2375/J) 
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Dr. Mo c k  und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend Zu
mietungen und Zukäufe für Amtsräume der 
Zentralverwaltung (2376jJ) 

Dr. Mo c k  und Genossen an den Bundesminister 
für Handel, GewE'rbe und Industrie betreffend 
Zumietungen l,IDd Zukäufe für Amtsräume 
der Zentralverwaltung (2377{J) 

Dr. Mock und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend Zumietungen und 
Zukäufe für Amtsräume der Zentralverwal-
tung (2378/J) 

. 

Dr. Moc k  und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend Zumietungen und Zu
käufe für Amtsräume der Zentralverwaltung 
(2379/J) 

Dr. M o c k  und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung betreffend Zumie
tungen und Zukäufe für Amtsräume der 
Zentralverwaltung (2380/J) 

Dr. Mo c k und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht und Kunst betreffend Zu
mietungen und Zukäufe für Amtsräume der 
Zentralverwaltung (2381jJ) 

Dr. Mo ck und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend Zumietungen und 
Zukäufe für Amtsräume der Zentralverwal
tung (2382{J) 

S t e i n h u b e r  und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Vergabe von ERP-Krediten 
(2383{J) 

Steinhuber und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwaltung betreffend 
Lage auf dem Arbeitsmarkt (2384/J) 

A l b e r e r  und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend Maßnahmen der 
Österreichischen Bundesbahnen auf dem Ge
biete der Serviceleistungen (2385/J) 

Kittl  und Genossen an den Bundesminister 
. für Verkehr betreffend Telephonanschlüsse 

in Salz burg (2386jJ) 

Pö lz und Genossen an den Bundesminister für 
Verkehr betreffend Telephonanschlüsse in 
Niederösterreich (2387{J) 

Ing. Hobl und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend die Erhöhung 
der Verkehrssicherheit (2388jJ) 

. 

K ostelecky und Genossen an den Bundes
minister für. Verkehr betreffend die Ver
besserung des Nahverkehrs in Ballungs
räumen (2389{J) 

A l b e r eI' und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend Telephonanschlüsse 
in Kärnten (2390jJ) 

K o s t e l e c ky und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Fahrpreis
ermäßigungen (2391/J) 

Wo dica und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend Verbesserung des 
Gütertransportes (2392{J) 

H e i n z  und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend Telephonanschlüsse 
in Vorarlberg (2393{J) 

L i bal und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend Telephonanschlüsse 
in Oberösterreich (2394/J) 

Ni t tel, Dr. S ch r a n z  und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr betreffend die 
Telephonanschlüsse � Wien (2395jJ) 

Dr. R e i n h a r t, Hor ejs, Jungwir th, Egg, 
Wil l e, T r e ichl  und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr betreffend An
schluß der Vinschgauer Bahn über den 
Reschenpaß nach Landeck (2396jJ) 

Babanitz  und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Telephon
anschlüsse in Burgenland (2397{J) 

Ing. W i l l i n g e r  und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Telephon
anschlüsse in der Steiermark (2398jJ) 

K i t tl und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend die Errichtung eines 
Verkehrsverbundes im Raum um Wien 
(2399jJ) 

Blecha, W i l l e  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend die Entwicklung einer 
eigenständigen österreichischen Forschungs
politik (2400jJ) 

Bl echa, W i l l e  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung betreffend die Ausgaben für Zwecke 
der Forschungsförderung (2401/J) 

HeßI und Genossen an den Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie betreffend 
betriebliche Berufsausbildung (2402jJ). 

Egg und Genossen an den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie betreffend 
Entwicklungen auf dem Sektor des Marken
und Musterschutzes (2403jJ) 

DDr. Mad e r n e r  und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
;Ergebnisse von Schulversuchen mit der Ganz-
tagsschule (2404jJ) 

. 

HeßI und Genossen an den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie betreffend 
betriebliche Berufsausbildung (2405/J) (zu
rückgezogen; S. 14696) 

DDr. H e s e l e  und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Entwicklungshilfe (2406jJ) 

Dr. Jolanda Offenbeck und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend politische Bildung (2407{J) 

Peter, Dipl.-Vw. J o sseck und Genossen an 
den Bundesminister für Verkehr betreffend 
Bahnsteiganlagen im Bahnhof Attnang-Puch
heim (2408/J) 

Dr. S c h m i d t, Dipl.-Ing. Ha n r e i c h  und Ge
nossen an den Bundesminister für Unterricht 
und Kunst betreffend politische Werbung im 
Schulbereich (2409/J) 

Dr. S c h m i d t, Zeilling e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres betreffend Aus
rüstung der Exekutive (241OjJ) 

K u n s t ä t t e r  und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend 
bezirksweise Aufgliederung von Leistungen 
im Kompetenz bereich des Bautenressorts 
für die österreichische Bevölkerung (2411/J) 

Dr. F l e i sc h m a n n  und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend Auskunftspfiicht der 
Ministerien (2412jJ) 
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Dr. Sc h r a n z  und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Befreiung 
von der Telephongrund-. Rundfunk- und 
Fernsehgebühr (2413/J) 

Ha a s  und Genossen an die Bundesregierung 
betreffend Förderung grenznaher Gebiete 
(2414/J) 

He l l w a g n e r  und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend 
bezirksweise Aufgliederung von Leistungen 
im Kompetenzbereich des Bautenressorts 
für die österreichische Bevölkerung (2415/J) 

DDr. He s e l e  und Genossen an den Bundes
minister für Auswä.rtige Angelegenheiten be
treffend Entwicklung der Grenzübertritte 
(2416/J) 

DDr. He s ele und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Verwaltungsakademie 
(2417/J) 

Bra u n e i s  und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend EntWicklung in der ver
staatlichten Industrie (2418/J) 

Ho r ejs und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend bezirks
weise Aufgliederung von Leistungen im Kom
petenzbereich des Bautenressorts für die 
österreichische Bevölkerung (2419/J) 

Pic h I er und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Entwick
lung der Renten und Pensionen (2420/J) 

Pie h I er und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend bezirlal
weise Aufgliederung von Leistungen im Kom
petenzbereich des Bautenressorts für die 
ästerreichische Bevölkerung (2421/J) 

Ing. Ho b l  und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend 
bezirksweise Aufgliederung von Leistungen 
im Kompetenzbereich des Bautenressorts 
für die österreichische Bevölkerung (2422/J} 

Hanna Ha ger und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Familienberatung (2423/J) 

Z i n g l e r  und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend die Ent
wicklung des Wasserwirtschaftsfonds (2424/J> 

Dr. Stix. Dr. Sc r i n z i. Dipl.-Vw. J o s s e c k  
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Maßnahmen zur Beseitigung von Autowracks 
(2425/J) 

Me l t er und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Umsatzsteuer im 
Zollausschlußgebiet Kleines Walsertal 
(2426/J) 

Dr. Stix. Dr. Sc r i n z i, Dipl.-Vw. J o s s e ck 
und Genossen an den Bundesminister für 
Verkehr betreffend Maßnahmen zur Beseiti
gung VOn Autowracks (2427 (J) 

Dr. Mo c k und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht und Kunst betreffend Neu
besetzung der DirektorensteIle der BHAK 
und BHAS Wien 12 (2428{J) 

Zurückgezogene Anfrage der Abgeordneten 

Heß] und Genossen an den Bundesminister 
für Handel. Gewerbe und Industrie betreffend 
betriebliche Berufsausbildung (2405{J) 

Anfragebeantwortung 

des Bundesministers für Landesverteidigung 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dkfm. 
G o r t o n  und Genossen (2080{A.B. zu 2118/J) 

Beginn der Sitzung: 18 Uhr 10 Minuten 

V o r  s i  t z  e n d  e :  Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Dr. Maleta, Dritter Präsident Probst. 

Präsident Probst: 
e r  ö f f n e  t. 

Die Sitzung ist 

Das amtliche Protokoll der 149. Sitzung des 
Nationalrates vom 1 .  Juli 1975 ist in der 
Kanzlei aufgelegen und unbeanständet ge
blieben. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident Probst: Im Einvernehmen mit den 
Parteien schlage ich vor, die heutige Tagesord
nung gemäß § 38 Abs. 5 Geschäftsordnung um 
den Punkt: 

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über die Regierungsvorlage (1696 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Freigabe der 
restlichen Ausgabenbeträge des Konjunktur
ausgleich-Voranschlages �es Bundesfinanz
gesetzes 1975 (1697 der Beilagen) 

K r a n k gemeldet sind die Abgeordneten zu ergänzen. Das bedeutet ferner, daß gemäß 

Dr. Mussil, Koller und Linsbauer. 
§ 43 Abs. 2 Ges'chäftsordnung von der 24stün
digen Auflagefrist hinsidltIidl dieses Aus-

Einlauf 

Präsident Probst: Die eingelangte Anfrage
beantwortung wurde den Anfragestellern über
mittelt. Diese Anfragebeantwortung wurde 
audl vervielfältigt und an alle Abgeordneten 
verteilt. 

schuß berichtes abgesehen werden soH. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Vorschlägen ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist mit 
der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ein
stimmig angenommen. Die Tagesordnung ist 
daher um den angeführten Punkt ergänzt. 
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Prisident Probst 
Von der 24stündigen Auflagefrist des Aus

schußberichtes 1697 der Beilagen wird Ab
stand genommen. 

2. Punkt: Bericht und Antrag des Aussdlusses 
für Land- und Forstwlrtsdlaft über ein Bundes
gesetz, mit dem das Allgemeine Bürgerlidle 
Gesetzbudl durdl die Regelung der Haftung 
für den Zustand eines Weges ergänzt wird 

(1678 der Beilagen) 
Ferner soll die Tagesordnung im Sinne des 

allen Abgeordneten bereits zugegangenen 
zweiten Avisos vom 2. Juli umgestellt werden. 
Erhebt sich ein Einspruch.? - Das ist nicht 
der Fall. 

Präsident Probst: Wir gehen in die Tages
ordnung ein und gelangen zu den Punkten 1 
und 2, über die die Debatte unter einem abge

Die Verhandlung der Tagesordnung erfolgt führt wird. 
demnach in der vorgeschlagenen Weise. 

Da es sich bei Punkt 2 der Tagesordnung 
um den selbständigen Antrag eines Aus
schusses handelt, lasse ich zunächst darüber 
abstimmen, ob über diesen Antrag gemäß 
§ 19 Abs. 2 Geschäftsordnung unmittelbar in 
die zweite Lesung einzugehen ist oder ob 
er einem anderen Ausschuß zur neuerlichen 
Vorberatung zugewiesen werden soll. Wenn 
beschlossen wird, unmittelbar in die zweite 
Lesung dieses Antrages einzugehen, kann er 
in Verhandlung gezogen werden. 

Im bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, daß über den selbstän
digen Antrag des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft ( 1 678 der Beilagen) unmittel
bar in die zweite Lesung eingegangen wird, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Angenommen. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über folgende Punkte der heutigen 
Tagesordnung jeweils unter einem abzu
führen : 

1 .  über die Punkte 1 und 2, 

2 .  über die Punkte 4 und 5, 

. 3. über die Punkte 8 und 9 sowie 

4. über die Punkte 1 8  und 19. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden in j edem Fall zuerst die Bericht
erstatter ihre Berichte geben; sodann wird die 
Debatte über die jeweils zusammengezogenen 
Punkte gemeinsam abgeführt. Die Abstim
mung erfolgt selbstverständlkh - wie immer 
in solchen Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese vorgeschlagenen Zu
sammenfassungen ein Einwand erhoben? -
Das ist nicht der Fall. Die Debatte wird daher 
Ül der angeführten Weise durchgeführt. 

1. Punkt: Beridlt des Aussdlusses für Land
und Forstwirtsdlaft über die Regierungsvor
lage (1266 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Forstwesen geregelt wird (Forst-

gesetz 1914) (1611 der Beilagen) 

Es sind dies: 

Forstgesetz 1974 und 

Ergänzung des Allgemeinen Bürgerlkhen 
Gesetzbuch.es durch die Regelung der Haf
tung für den Zustand eines Weges. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Horejs. Ich ersuche ihn um 
seine Berichte. 

Berichterstatter Horejs :  Herr PräsidenU 
Hohes Haus ! Ich berichte über die Regierungs
vorlage (1 266 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Forstwesen geregelt wird (Forst
gesetz 1 975) . 

Durch die gegenständliche Regierungsvor
lage sollen die derzeit geltenden Bestimmun
gen des kaiserlichen Patents vom 3. Dezember 
1852 (Reichsforstgesetz), des Forstrechts
bereinigungsgesetzes in der geltenden Fas
sung, des Forstsaatgutgesetzes, des Bundes
gesetzes zur Verbesserung der Schutz- und 
Erholungswirkungen des Waldes und der 
Walderhaltungsgesetze der Bundesländer 
sowie die auf diesen Gesetzen beruhenden 
Verordnungen abgelöst und durch neue ersetzt 
werden. Art. II des Güter- und Seilwegegrund
satzgesetzes, BGBL Nr. 1 98/1967, soll außer 
Kraft treten und materiell in der gegenständ
lichen Regierungsvorlage aufgehen. 

Die Regierungsvorlage wurde in der 
1 13. Sitzung des Nationalrates am 1 1 .  Juli 
1974 dem Ausschuß für Land- und Forstwirt
schaft zugewiesen. Der Ausschuß beschloß in 
seiner Sitzung am 8. November 1 974 einen 
Unterausschuß einzusetzen, dem von der 
Sozialistischen Partei Osterreichs die Abge
ordneten Horejs, Maderthaner, Maier, Pansi, 
Stögner, von der Osterreichischen Volkspartei 
die Abgeordneten Brandstätter, Dkfm. Gorton, 
Huber, Minkowitsch und von der Freiheit
lichen Partei Osterreichs der Abgeordnete 
MeißI angehörten. 

In der konstituierenden Sitzung am 
8. November 1974 wurde Abgeordneter Min
kowitsch zum Vorsitzenden und Abgeordneter 
Pansi zum Vorsitzenden-Stellvertreter des 
Unterausschusses gewählt. 
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Horejs 
Der Unterausschuß hat außer der konstitu- Zu § 1 7  Abs. 3: Unter Agrarstrukturverbes-

ierenden Sitzung in weiteren 1 6  Sitzungen serungen können nicht nur globale, sondern 
im Jahre 1 975 die Regierungsvorlage unter auch Einzelrnaßnahmen verstanden werden. 
Hinzuziehung von Sachverständigen aus dem 
Bereich der Länder und Interessenvertretun-' Zu § 1 9  Abs. 3 :  Unter Grundbuchsauszug 

ist auch ein für die betreffenden Parzellen gen sowie der Beamten der zuständigen Res-
sorts eingehend beraten und einvernehmlkh möglicher "besonderer Grundbuchsauszug" zu 

verstehen. zahlreiche Abänderungen zur Regierungsvor-
lage vorgeschlagen. 

Weiters empfahl der Unterauss&uß einen 
Antrag gemäß § 19 Geschäftsordnungsgesetz 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das All
gemeine Bürgerliche Gesetzbuch durch die 
Regelung der Haftung für den Zustand eines 
Weges ergänzt wird. Dieser Antrag ist mit 
Ausnahme von Bestimmungen über das In
krafttreten des GesetZentwurfes mit der Regie
rungsvorlage 856 der Beilagen identis,ch. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
nahm die Regierungsvorlage am 25. Juni 1 915 
neuerlich in Verhandlung. Der Vorsitzende 
des Unterausschusses Abgeordneter Minko
witsch berichtete über das Ergebnis der Ver
bandlungen im Unterausschuß. An der daran 
anschließenden Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Pfeifer, Meißl, Dkfm. Gorton, 
Pansi, Brandstätter sowie der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Doktor 
Weihs und Staatssekretär Dipl.-Ing. Haiden. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat die Annahme der 
Regierungsvorlage in der vom Unterausschuß 
vorgeschlagenen Fassung zu empfehlen. Wei
ters empfahl der Ap.sschuß für Land- und 
Forstwirtschaft einstimmig dem Hohen Hause 
die diesem Bericht beigedruckte Entschließung. 

Zu der vom Ausschuß für Land- und Forst
wirtschaft vorgeschlagenen Fassung des 
Gesetzentwurfes wurde zur genaueren Inter
pretation einzelner Gesetzesbestimmungen 
einstimmig folgendes bemerkt: 

Zu § 6: Im Zusammenhang mit der Fest
legung der Aufgabe der forstlichen Raum
planung im § 6 gibt der Unterausschuß der 
Erwartung Ausdruck, daß der Bund bezie
hungsweise der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft anstreben werde, mit· den Län
dern zur verbindlichen gegenseitigen Abstim
mung ihrer raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen Verträge gemäß Art. 15 a Abs. 1 
B-VG zu schließen. 

Zu § 9 Abs. 2: Ferner wird der Erwartung 
Ausdruck gegeben, daß bei der Vollziehung 
dieser Bestimmung auch auf die Gesamt
belange der Raumordnung Bedacht genommen 
wird. 

' 

Zu § 1 4 Abs. 2 :  Es wird festgehalten, daß 
trotz Deckungsschutz ,Pflegenutzungen möglich 
sind. 

Zu § 26 Abs. 1: Die in der Regierungsvorlage 
vorgesehen gewesene Berücksichtigung der 
Wahrung der Interessen der . Landwirtschaft 
Und des Naturschutzes entfällt, da diese Inter
essen in die Landeskompetenz faUen und vom 
Landesgesetzgeber ohnehin wahrzunehmen 
sind. 

Zu § 33 Abs. 3 :  Jedenfalls sind alle kommer
ziellen Veranstaltungen über den § 33 Abs. 1 
hinausgehende Benützungszwecke. 

Zu § 41 Abs. 3 :  Die Behörde hat auch in 
geeigneter Weise für die Information der Be
völkerung und der Waldbesitzer zu sorgen. 

Zu § 49 Abs. 3: "Gesamtwirtschaftlidl" ist 
eine weitergehende Fassung als "volkswirt
schaftlich", dadurch wird es unter anderem 
möglich, auch regionale und arbeitsmarkt
politische Fragen mitzuerfassen. 

Zu § 51 Abs. 2: Maßnahmen gemäß § 51 
Abs. 2 werden auf Grund der dort vorge
sehenen sinngemäßen Anwendung des § 49 
Abs. 3 entweder die Beseitigung einer Ge
fährdung der Waldkultur oder deren Beschrän
kung auf ein tragbares Ausmaß zum Gegen
stand haben. Im Rahmen des Auftrages zur 
"möglichsten Schonung wohlerworbener 
Rechte" soll unter anderem auch auf die wirt
schaftliche Zumutbarkeit für den betroffenen 
Betriebsinhaber unt�r der Voraussetzung ord
nungsgemäßer Betriebsführung Rückskht ge
nommen werden, wobei beispielsweise auch 
eine entsprechend längere Dauer der Lei
stungsfristen für die Durchführung der ange
ordneten Maßnahmen vorgesehen werden 
könnte. 

Zu § 81 Abs. 1 lit. c: Eine Staudenwald
umwandlung soll ohne Antrag möglich sein. 

Zu § 91 Abs. 2 :  Diese Bestimmung ist streng 
auszulegen. 

Zu § 1 70 Abs. 1 :  Durch die Verfassungs
gesetznovelle 1 974 ist die Behördenorgani
sation zur Gänze in die Kompetenz der Länder 
gefallen. Die Organisation des Forstaufsichts
dienstes in den einzelnen Ländern hat sich bis
her gut bewährt und wesentlich zur guten 
Waldausstattung und Walderhaltung beige
tragen. Der Ausschuß gibt der Erwartung Aus
druck, daß die bestehenden Organisationen 
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Horejs 
des Forstaufsichtsdienstes in den Ländern auf
rechterhalten bleiben und mit den Aufgaben 
dieses Bundesgesetzes befaßt werden. 

Zu § 1 74 Abs. 1 lit. a Z. 20 und 21 : Bei Ver
stößen gegen die Bewilligungspflicht gemäß 
§ 49 Abs. 3 sowie gegen Bedingungen und 
Auflagen gemäß den §§ 49 Abs. 3 und 51  
Abs. 2 und 3 kann es  zur Kumulierung von 
Verwaltungsstrafen na'ch dem Forstgesetz und 
den in § 50 Abs. 2 erwähnten Rechtsvorschrif
ten kommen. Der Ausschuß geht von der Er
wartung aus, daß diesem Umstand der ohnehin 
kumulativ möglichen Bestrafung durch eine 
entsprechende Strafbemessung Rechnung ge� 
tragen werden kann. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
'schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
A n  t r a  g :  

1 .  Der Nationalrat wolle dem dem Aus
schußbericht angeschlossenen Gesetzentwurf 
samt Anhang die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

2.  Der Nationalrat woUe die beigedruckte 
Entschließung annehmen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er
mächtigt, die Abführung von General- und 
Spezialdebatte unter einem zu beantragen. 

Herr Präsident! Hohes Haus! Im Auftrag 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 
berichte ich über ein Bundesgesetz, mit .dem 
das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch durch 
die Regelung · der Haftung für den Zustand 
eines Weges ergänzt wird. 

Der Inhalt dieser Bestimmungen besteht im 
wesentlichen in der Haftung des Straßenerhal
ters für Schäden. die durch den Zustand der 
Straße und der dazugehörigen Anlagen einge
treten sind, wenn die Organe des Straßen
erhalters die Instandhaltung der Straße vor
sätzlich· oder grobfahrlässig vernachlässigt 
haben. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in den Grün
den des Erkenntnisses 9. 1 2. 1 963 VfSlg. 
NF 4605, kundgemacht unter BGBL Nr. 1 18/ 
1964, die Rechtsmeinung vertreten, die Rege
lung der Haftung für den Zustand einer öffent
lichen Straße gehöre zum Zivilrechtswesen im 
Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Z. 6 des Bundes
Verfassungsgesetzes. Daher sei der Landes
gesetzgeber zur Erlassung solcher Sondervor
schriften nicht befugt. Das Bundeskanzleramt 
hat auf Grund dessen angeregt zu prüfen. ob 
die Erlassung ' einer bundes einheitlichen Haf
tungsbestimmung für a l l e öffentlichen Stra
ßen rechtspolitisch vertretbar wäre. 

Das Bundesministerium für Justiz hat nach 
Prüfung der Rechtslage diese Anregung auf
gegriffen und den nunmehrigen Gesetzentwurf 
ausgearbeitet, . der vollinhaltlich als § 19-An
trag angenommen wurde. Er sieht eine Ver
einfachung und VereinheitliChung der gelten
den Rechtslage vor. Im Falle einer Gesetz
werdung ist daher eher mit eIner Verminde
rung als mit einer Erhöhung des öffentliChen 
Aufwandes zu rechnen. 

Bei der Abstimmung fand der Antrag die 
einstimmige Zustimmung des Ausschusses. Als 
Ergebnis seiner Beratung stent der Ausschuß 
für Land- und Forstwirtschaft somit den A n
t r a g, der Nationalrat wolle dem vorliegen
den Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Ich darf im übrigen auf den sehr ausführ
lichen gedruckten Ausschußbericht verweisen. 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regie
rungsvorlage 1266 der Beilagen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Forstwesen ge
regelt wird (Forstgesetz 1974) , haben die Ab
geordneten Minkowitsch, Pansi, Meißl und 
Genossen einen Antrag gemäß § 19 des Ge
sehäftsordnungsgesetzes eingebracht. Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich vom 

Ausschuß ermächtigt, die Durchführung der 
unter General- und Spezialdebatte unter einem zu 

beantragen. Zur Begründung des Antrages wird 
anderem ausgeführt: 

Die Haftung für die durch den mangelhaften 
Zustand einer öffentlichen Straße ver
ursachten Schäden ist in Osterreich derzeit 
uneinheitlich und unbefriedigend geregelt. Für 
die Bundesstraßen und einen Teil der unter 
die Landesstraßenverwaltungsgesetze fallen
den öffentlichen Straßen, besonders der Lan
des-, der Bezirks- und der Gemeindestraßen, 
bestehen besondere bundes- beziehungsweise 
landesgesetzliche Haftungsbestimmungen. So
weit solche Bestimmungen fehlen, wendet die 
Rechtsprechung die bundesgesetzlichen Haf
tungsbestimmungen sinngemäß an. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand. 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen? - Kein Einwand. 

Wir gehen in die Debatte ein. Der erste 
Redner ist der Herr Abgeordnete Pansi. 

Abgeordneter Panst (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Die Regierungspartei und, wie 
ich glaube, auCh die beiden Oppositions
parteien haben allen Grund, · sich zu freuen, 
daß zu Ende der Legislaturperiode noChmals 
ein Jahrhundertgesetz beschlossen werden 
kann. 
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Pansi 
Wie wir schon vom Berichterstatter gehört 

haben, ist das derzeit noch geltende Reichs
forstgesetz mit 1 .  Jänner 1 853 in Kraft ge
treten und wird durch das heute zu beschlie
ßende Gesetz mit 31 . Dezember dieses Jahres 
außer Kraft gesetzt. Es hat also dieses Gesetz 
genau 1 23 Jahre lang gegolten und hat zwei
fellos dazu beigetragen, daß sich der öster
reichische Wald in einem so guten Zustand 
befindet. 

Es ist aber auch selbstverständlich, daß ein 
Gesetz, das so lange Zeit in Kraft ist, dtm An
forderungen nicht mehr entspricht. Es mußte 
daher darangegangen werden, dieses alte Ge
setz durch ein neues zu ersetzen. Die Be
mühungen um ein neues Forstrecht gehen 
Jahrzehnte zurück, aber es war in der Ver
gangenheit so, daß es keinem Landwirtschafts
minister der Koalitionsregierung, und auch 
nicht dem Landwirtschaftsminister Schleinzer 
der OVP-Alleinregierung, möglich war, dem 
Parlament ein umfassendes Forstgesetz zuzu
leiten. 

Es war im Jahre 1956 bereits eine Vorlage 
im Hohen Hause, sie ist aber nicht mehr zur 
Behandlung gekommen, weil der Nationalrat 
sich vorzeitig aufgelöst hat, und später ist 
kein Entwurf mehr ins Haus gekommen. 

Es sind wohl mehrere Einzelgesetze 
beschlossen worden, und erst heute haben wir 
die Möglichkeit, ein neues, umfassendes und 
modernes Forstgesetz zu beschließen. 

Anscheinend waren in der Vergangenheit 
die internen Widerstände innerhalb der OVP 
doch zu groß, daß es zu keiner Lösung ge
kommen ist. Ich glaube, es ist für die gesamte 
Forstwirtschaft von großem Vorteil, daß es 
nun zu diesem Gesetz kommt. Wir freuen uns 
darüber, daß es ein Gesetz wird, das die Zu
stimmung aller Parteien findet. 

Welche sind nun die Ziele der gegenwär
tigen Forstpolitik, die im zur Beratung stehen
den Gesetz ihren Niederschlag finden? Die 
Ziele sind darauf gerichtet, daß der Wald sich 
in einem Zustand befindet, in dem er seine 
Nutzwirkung, seine Schutzwirkung, seine 
Wohlfahrtswirkung und seine Erholungswir
kung voll und ganz im Interesse der Wald
besitzer, aber selbstverständlich auch im Inter
esse der gesamten Bevölkerung erfüllen kann. 

Um diese Ziele zu erreichen, war es notwen
dig, zunächst einmal festzustellen, welche Be
stimmungen bisher ihre Aufgabe voll und ganz 
erfüllt haben und auch in das neue Gesetz 
übernommen werden können. Zum zweiten: 

geschaffen werden, damit der Wald die in ihn 
gesetzten Aufgaben auch entsprechend 
erfüllen kann. 

Darf ich mich nun den wesentlichsten Punk
ten des neuen ForstreChtes zuwenden. Ich kann_ 
miCh natürlich nur auf die allerwichtigsten 
beschränken. 

Wegen der großen Breitenwirkung scheint 
mir die wesentlichste Änderung die Offnung

des Waldes zu sein. Das heißt, daß mit Inkraft
treten des neuen Forstgesetzes jedermann be-
rechtigt ist, zu Erholungszwecken den Wald_ 
zu betreten. Ich glaube, eine solche Regelung, 
die lange Zeit hindurch umstritten war, ist 
ein Gebot der Zeit. 

Wenn wir von der großen Erholungs-
wirkung des Waldes sprechen, dann wäre es 
völlig unlogisch, daß wir den Wald zusperren 
und niemand hineinlassen. Vor allem bei uns' 
wäre das niCht vertretbar, da wir doch ein 
Fremdenverkehrsland sind und die Fremden 
j a  vor allem wegen unserer Landschaft zu uns 
kommen. Sie würden es nicht verstehen, wenn 
sie dann den Wald niCht betreten dürften. 

Im Begutachtungsentwurf haben sich noch 
jene Kreise durchgesetzt, die der Meinung 
waren, das Verbot des Betretens des Waldes 
soll auch weiterhin aufrecht bleiben. Aber alle
jene, die dann die Reaktion verfolgt haben, 
wissen, daß · ein Sturm losgebrochen ist, weil 
niemand verstanden �at, daß die Sperre des 
Waldes aufrecht bleiben soll. So war es dann 
geradezu eine Selbstverständlichkeit, daß in 
der Regierungsvorlage diese Bestimmung nicht 
mehr enthalten war und der Wald für die 
Erholungsuchenden geöffnet wird. 

Wir glauben, daß dann, wenn die breite
Masse das Bedürfnis hat und ein echtes Be-
dürfnis auch wirklich gegeben ist, das Eigen-
turn bestimmte Beschränkungen auf sich neh-· 
men muß. Wir hätten ja einen komischen 
Zustand, wenn jeder, der Eigentum besitzt, 
das Eigentum restlos nur für sich in AnspruCh_ 
nehmen könnte und alle anderen ausschließt, 
weil ja nur ein kleiner Teil der österreichi-
schen Bevölkerung in der Lage ist, Eigentum 
an Grund und Boden zu besitzen. Es sind 
sicherlich an die 370.000 oder, wenn man die
kleinen Eigenheimbesitzer dazunimmt, sind 
es noch wesentlich mehr. (Abg. M i n k 0-

w i t s c  h: 2,5 Millionen!) Aber wenn es ver-· 
boten wäre, fremdes Eigentum zu betreten, 
dann hätten wir bei uns doch einen sehr eigen-
artigen Zustand. 

Welche Bestimmungen müssen den geänder- Wir glauben daher, daß das mit gesell
ten Verhältnissen angepaßt werden, und zum schaftspolitischen Zielen, wie uns das des 
dritten: Welche Bestimmungen müssen neu öfteren vorgehalten worden ist, nicht sosehr 
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Panst 

zu tun hat, sondern es ist einfach ein Gebot Waldbesuchern erlaubt sein soll, Waldobst, 
der Zeit, daß solche Regelungen in der heu- Beeren und Pilze im Wald zu suchen bezie
tigen Zeit Platz greifen. hungsweise sich anzueignen. Hier ist es, 

Allerdings sind auch einige Beschränkungen 
hinsichtlich des Betretens des Waldes im Ge
setz vorgesehen. So ist zum Beispiel generell 
verboten, daß Kulturen betreten werden, 
solange sie nicht eine Höhe von 3 Meter 
erreicht haben. Ich glaube, das ist vertretbar, 
denn gerade bei den Kulturen ist die Gefahr 
sehr groß, daß große Schäden verursacht wer
den, wenn j eder hinein darf, und so waren 
auch wir der Meinung, daß eine solche Rege
lung richtig und zweckmäßig ist. 

Wir waren aber auch einvernehmlich der 
Auffassung, daß der Wald oder das Betreten 
des Waldes wirklich in erster Linie der Er
holung dienen soll. Daher ist es auch grund
sätzlich verboten, daß der Wald befahren 
wird. Denn die Erholungsuchenden würden es 
nicht verstehen, wenn Mopeds, Motorräder 
und Autos auf den Waldstraßen fahren und 
die Spaziergänger aufpassen müßten, daß sie 
von den Kraftfahrzeugen unter Umständen 
nicht auch noch verletzt werden. Es wird 
sicherlich einzelne Gruppen geben, die mit 
dieser Lösung nicht ganz einverstanden sind, 
aber, wie gesagt, die Erholungswirkung muß 
grundsätzlich im Vordergrund stehen. 

Es ist außerdem auch vorgesehen, daß dort, 
wo der Wald besonders stark für Erholungs
zwecke in Anspruch genommen wird, über
haupt ein Erholungswald geschaffen wird und 
die notwendigen Einrichtungen dann auch vor
handen sind. 

glaube ich, ebenfalls zu einer sehr guten 
Lösung gekommen. Das Sammeln von Pilzen, 
Beeren und Waldobst ist für den Eigenbedarf 
grundsätzlich gestattet. Wenn es sich aber 
darum handelt, daß diese Waldfrüchte zu Er
werbszwecken gesammelt werden, dann ist 
eine Bewilligung des Waldbesitzers notwen
dig, und wenn diese Bewilligung vorliegt, 
kann selbstverständlich auch eine erwerbs
mäßige Tätigkeit ausgeübt werden. 

Schließlich ist es noch zu einer weiteren 
Lösung im Interesse der Waldbesitzer gekom
men, die auch nicht unterschätzt werden soll. 
Es kann damit gerechnet werden - es muß 
nicht unbedingt sein -, daß es in Zukunft 
durch den stärkeren Besuch des Waldes öfter 
zu Waldbränden kommt, besonders während 
Zeiten der Trockenheit und durch die Unacht
samkeit der Waldbesucher. Es ist daher zur 
Lösung gekommen, daß den Waldbesitzern für 
eine Waldbrandversicherung aus öffentlichen 
Mitteln Zuschüsse zu den Prämien gezahlt 
werden. Wir glauben, daß diese Lösung zweck
mäßig ist und daß sie auch verantwortet wer
den kann. 

Ein neuer Abschnitt des Forstgesetzes be
schäftigt sich mit der forstlichen Raumplanung. 
Wir waren der Meinung, daß die Entwicklung 
des Waldes auch in geregelten Bahnen ver
laufen soll. Es sollen daher die Waldverhält
nisse vorausschauend geplant werden. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, daß Ge
fahrenzonenpläne zu erstellen sind, und diese 
Gefahrenzonenpläne sollen vor allem die Auf
gabe haben, daß rechtzeitig entsprechende 
Maßnahmen getroffen werden und Gefahren
quellen rechtzeitig bekämpft werden, damit 
uns möglichst die Gefahren, die von unseren 
Bergen drohen, wie Lawinen und Hochwasser, 
vermieden werden können. 

Durch entsprechende Vorschriften über die 
Nutzung unserer Wälder ist die Sicherung 
der N achhaltigkeit gegeben. Es wird auch in 
Zukunft so sein, daß nur so viel geschlägert 
werden darf, als wieder zuwächst, und unser 
Wald sich dadurch dauernd in einem guten 
Zustand befindet. Die Aufforstungspflicht wird 
ebenfalls dazu beitragen, daß Kahlflächen und 
Blößen möglichst vermieden werden und Flä
chen, die geschlägert wurden, möglichst bald 
wieder aufgeforstet werden. 

Im Zusammenhang mit der Wald öffnung 
war es aber auch notwendig, einige andere 
Fragen einer Lösung zuzuführen. So war es 
zum Beispiel den Waldbesitzern nicht zumut
bar, daß sie grundsätzlich für den Zustand 
des Waldes haften und für gesundheitliche 
Schäden aufkommen müssen, die sich ein 
Waldbesucher durch das Betreten des Waldes 
zuzieht. Das wäre völlig unmöglich, die Wald
besitzer so zu belasten. Daher ist es dazu 
gekommen, daß durch eine Änderung des 
ABGB, welche zu dem gleichen Zeitpunkt in 
Kraft treten wird, zu dem das Forstgesetz in 
Kraft tritt, mehr oder weniger der Wald
besucher für sich selber haftet, es sei denn, 
daß Schäden auf Wegen auftreten, die für den 
öffEmtlichen Verkehr freigegeben sind. Wir 
haben uns das nicht leicht gemacht. Aber wir 
waren der Meinung, daß eine solche Lösung 
richtig und den Waldbesuchern auch zumutbar 
ist. Die Rodungsbestimmungen sind verhältnis

Eine verhältnismäßig rege Diskussion hat mäßig streng ge faßt, und auch das halten wir 
dann auch die Frage ausgelöst, ob es denn den für richtig. Es darf Wald in Zukunft grundsätz-
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lieh mir aus b�stimmten Gründen gerodet wer
den und auch nur dann, wenn dazu eine 
behördliche Bewilligung vorliegt. 

Außerdem wird mit dem neuen Forstgesetz 
erstmals eine sogenannte Ersatzaufforstungs
pflicht eingeführt. Die Behörde kann, wenn sie 
das für richtig hält, bei Rodungen die Auflage 
erteilen, daß dafür Ersatzaufforstungen durch
geführt werden müssen. Sind diese Ersatz
aufforstungen nicht zumutbar, dann kann dem 
Betreffenden die Entrichtung eines Geld
betrages vorgeschrieben werden, und diese 
Beträge sollen wiederum den Aufforstungen, 
vor allem den Hochlagen-Aufforstungen, die
nen. 

verhältnismäßig streng. Im Jahre 1911  ist es 
dann allerdings durch einen Mehrheits
beschluß der beiden Oppositionsparteien zu 
einer sehr weitgehenden Lockerung der Be
stellungspflicht gekommen, die mit 1 .  Juli 
des nächsten Jahres in Kraft getreten wäre. 

Nach dieser Regelung, die wir nicht für 
richtig gehalten haben und der wir daher 
auch nicht unsere Zustimmung gegeben haben, 
müßte jeder Forstbetrieb überhaupt nur mehr 
einen Forstakademiker bestellen. Weiteres 
Forstpersonal wäre nur nach Bedarf anzu
stellen gewesen, und die Behörde hätte nur 
dann die Möglichkeit gehabt, den Wald
besitzer zur Anstellung von mehr Forstper-

Strenge Bestimmungen sind für die Behand- sonal zu verpflichten, wenn der Wald nicht 
lung unseres Schutz- und Bannwaldes und in einem entsprechenden Zustand gewesen 
ebenso für den Schutz vor Wildbächen und wäre. 
Lawinen vorgesehen. Wir glauben, daß mit 
diesen Bestimmungen im Laufe der Zeit - es 
geht natürlich nicht von heute auf morgen -
unser Schutzwald und auch der Bannwald in 
einen besseren Zustand versetzt werden kann 
und diese Wälder dann ihre Aufgabe besser 
erfüllen können, als das heute teilweise der 
Fall ist. 

Das gleiche gilt auch für die Errichtung von 
Forststraßen. Auch dort wird es in Zukunft 
so sein, daß der Anlegung von Forststraßen 
mehr Augenmerk geschenkt werden muß, weil 
es sich in der Vergangenheit des öfteren 
erwiesen hat, daß bei unsachgemäßer An
legung von Forststraßen diese bei starken 
Regenfällen Wildbäche geworden sind und 
daß von dort aus oft Abrutschungen erfolgt 
sind, die vermieden werden können, wenn die 
Forststraßen sachgemäß und richtig angelegt 
werden. 

Völlig neu im Forstgesetz ist der Abschnitt 
über die forstschädlichen Luftverunreinigun
gen; bisher hat es derlei Bestimmungen nicht 
gegeben. In Zukunft hat die Behörde den Wald 
auch hinsichtlich der forstschädlichen Luft
verunreimgungen entsprechend zu über
wachen, und wenn solche Luftverunreinigun
gen festgestellt werden, hat die Behörde die 
Möglichkeit, denjenigen, die die Luftver
unreinigung verursachen - das sind in der 
Regel Industrieanlagen -, entsprechende Auf
lagen zu erteilen, damit ,die Luftverunreini
gung beseitigt oder zumindest auf ein Min-

. destmaß herabgesetzt werden kann. Dadurch 
wird es wesentlich leimter als bisher möglicn 
sein, den Wald vor solchen schädlichen Ein
wirkungen zu schützen. 

Die Bestellungspflicht von Forstorganen hat 
ebenfalls in den Beratungen einen sehr breiten 
Raum eingenommen. Die Bestellungspflicht 
war in der Vergangenheit und ist gegenwärtig 

Wir glauben, daß eine so weitgehende 
Lockerung unserem Wald schaden würde, daß 
dann die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Waldes nicht mehr gewährleistet wäre. Daher 
hat die Regierungsvorlage wieder eine stren
gere Bestellungspflicht vorgesehen, wenn auch 
eine gelockertere gegenüber bisher, weil sich 
ja vor allem durch den Forststraßenbau und 
durch verschiedene Einrichtungen die Auf
gaben des Forstpersonals wesentlich geändert 
haben und ein Förster heute sicherlich in der 
Lage ist, eine größere Waldfläche' zu betreuen 
als früher, als er alle Wege zu Fuß zurück
legen mußte und auch mit vielen Arbeiten 
belastet war, die er heute nicht mehr machen 
muß. 

Wir sind eigentlich sehr glücklich darüber, 
daß auch die beiden Oppositionsparteien der 
Meinung waren, daß eine bestimmte Bestel
lungspflicht im Interesse des Waldes und 
damit auch im Interesse der Waldbesitzer und 
natürlich auch im Interesse der Allgemeinheit 
gerechtfertigt erscheint. 

Eine verhältnismäßig lange Diskussion 
- das mag jetzt dem Uneingeweihten etwas 
komisch erscheinen - hat es darum gegeben: 
Was ist denn überhaupt Wald? Die ersten 
Paragraphen, die ja eine Definition vorsehen, 
was Wald ist, sind erst zum Schluß beschlos
sen worden. Aber auch hier konnte eine Eini
gung gefunden wer�en. 

Ich habe durchaus verstanden, daß die Ver
treter der Waldbesitzer an lockeren Bestim
mungen interessiert waren, weil man es dann 
mit Veräußerung von Grund und Boden natür
lich leichter hat, als wenn man strengere Be
stimmungen hat, und eine Rodungsbewilli
gung notwendig ist, wenn man ein Grundstück: 
als Baugrund verkaufen will. Aber wir waren 
der Meinung, daß es nicht zu verantworten 
wäre, wenn nun plötzlich mehrere hundert.:. 
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tausend Hektar, die bisher Wald waren, in 
Zukunft nicht mehr Wald gewesen wären. 
Wir hätten wahrscheinlich in der Offentlich
keit dafür wenig Verständnis gefunden. Aber 
schließlich und endlich konnte in der langen 
und eingehenden Diskussion auch in dieser 
Frage ein guter und tragbarer Kompromiß 
gefunden werden. 

Auf die vielen Strafbestimmungen, die das 
Gesetz vorsieht, möchte ich nicht allzusehr 
eingehen. Aber ich möchte mich doch mit einer 
beschäftigen. 

Wir waren alle der Meinung - und hier 
hat von Haus aus Ubereinstimmung ge
herrscht -, daß wir entsprechende Bestim
mungen und auch entsprechende Strafbestim
mungen vorsehen sollten, damit unser Wald 
rein gehalten wird. Wenn wir nun den Wald 
öffnen und den Erholungssuchenden zugäng
lich machen, dann, glaube ich, handeln wir im 
Interesse dieser Erholungssuchenden. Sie sol
len dann einen sauberen Wald vorfinden und 
nicht einen Wald, der voll Misthaufen und voll 
Unrat ist. Ich glaube, wir sollten gerade in 
dieser Hinsicht gemeinsam versuchen, Auf
klärung zu treiben, die Waldgesinnung der 
Waldbesucher entsprechend zu heben, damit 
dann tatsächlich alle Waldbesucher mithelfen, 
daß der Wald, daß unser Wald ein reiner 
WlCl!ld bleibt und den Emoliu'IlJglSuch.enden 
wirklich viel Freude und Erholung bereitet. 

, Ich darf nun auch noch darauf zu sprechen 
kommen, daß während der Beratungen viele, 
viele Bestimmungen der Regierungsvorlage 
geändert worden sind und daß durch diese 
vielen Änderungen einige Zitierungsfehler 
offengeblieben sind und einige Bestimmungen 
noch besser gefaßt werden mußten, damit sie 
das wiedergeben, was gewollt ist. Es sind 
dann aber doch noch unter Zeitdruck einige 
Zitierungsfehler verblieben und einige For
mulierungen nicht so ausgefallen, wie sie sein 
sollten. 

Wir müssen daher noch einen gemeinsamen 
Abänderungsantrag einbringen. Ich darf die
sen Abänderungsantrag gleich auch verlesen. 
Der A b  ä n d e r  u n g s a n t r a g  lautet: 

Antrag 
der Abgeordneten Pansi, Dkfm. Gorton, 
Meißl und Genossen auf Abänderung der 
Regierungsvorlage ( 1266 der Beilagen) be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Forstwesen geregelt wird (Forstgesetz 1975) . 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
den Antrag : 

1 .  Im § 129 hat der über dem Titel 
"C. Forstliche Ausbildungsstätten" fett
gedruckte Titel "Schulen mit Forstschul
charakter, die nicht vom Bund errichtet und 
erhalten werden" zu entfallen. 

2. Im § 1 43 Abs. 1 hat der letzte Satz "Auf 
eine Förderung gemäß den Bestimmungen 
dieses Abschnittes besteht kein Rechts
anspruch." zu entfallen. 

3. Im § 1 70 Abs. 7 ist nach dem Wort 
"Forstwirtschaft" an Stelle des Punktes ein 
Beistrich zu setzen, nach diesem ist anzu-
fügen: 

-

"in den Angelegenheiten des § 51 jedoch 
nur insoweit, als nicht § 50 Abs. 2 anzu
wenden ist." 

4. Im § 176 Abs. 4 hat der zweite Satzteil 
des ersten Satzes zu lauten: 

"zu der dort vorgeschriebenen Vermei
dung von Gefahren durch den mangelhaften 
Zustand eines Weges sind der Waldeigen
tümer und sonstige an der Waldbewirt
schaftung mitwirkende Personen jedoch nur 
bei Forststraßen verpflichtet sowie bei jenen 
sonstigen Wegen, die der Waldeigentümer 
durch eine entsprechende Kennzeichnung 
der Benützung durch die Allgemeinheit aus
drücklich gewidmet hat. · ·  
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die

sen gemeinsamen Antrag in die Beratungen 
mit einzubeziehen. (Der P r ä  s i d e n  t über
nimmt den Vorsi tz.) 

Eine nicht unwesentliche Rolle hat bei unse
ren Beratungen auch die Wildschadensfrage 
gespielt. Das ist eine Frage, die in der Offent
lichkeit des öfteren diskutiert wird, und es ist 
keine Frage, daß die Wildschäden teilweise 
sehr groß sind, aber die Schätzungen darüber 
gehen sehr auseinander. 

Wir waren ursprünglich der Meinung, daß 
es vielleicht doch zweckmäßig wäre, auch 
diese Frage im Forstgesetz zu regeln. In der 
Diskussion hat sich dann allerdings eindeutig 
herausgestellt, daß die Frage Wildschäden 
nicht zum Forstwesen, sondern zum Jagd
wesen gehört, das Jagdwesen eindeutig Lan
dessache ist und daher der Nationalrat nicht 
berechtigt ist, die Wildschadensfrage einer 
Regelung zuzuführen. Es konnte aber auch 
hier ein einvernehmlicher Entschließungs
antrag abgefaßt werden, der ja dem Bericht 
beigedruck.t ist und mit dem die Regierung auf
gefordert wird, mit den Landesregierungen in 
Verbindung zu treten, damit auf Landesebene 
entsprechende Bestimmungen geschaffen wer
den und damit vielleicht dann doch die Wild-

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung schadensfrage einer befriedigenden Lösung zu-
beschließen: geführt wird. 
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Nun darf ich aber auch noch emige Vvorte 

dazu sagen, ob denn nun das neue Forst
gesetz und vor allem die Offnung des Waldes 
für die Waldbesitzer eine große Belastung 
bedeutet. Ich bin überzeugt, daß die Kollegen 
der Osterreichischen Volkspartei dazu Stel
lung nehmen werden. Ich glaube, daß durch 
die Offnung des Waldes keine wesentliche 
Mehrbelastung des Waldes und damit der 
Waldbesitzer eintreten wird. Wir müssen doch 
davon ausgehen, daß sich das Gewohnheits
recht wesentlich anders entwickelt hat als das 
geschriebene Recht. Denn nach dem geschrie
benen Recht wäre das Betreten des Waldes 
verboten. Aber nur ganz wenige Waldbesitzer 
haben von dieser Möglichkeit heute noch Ge
brauch gemacht. Von den allermeisten Wald
besitzern ist hpute schon das Betreten des 
Waldes geduldet worden. Es wird sich daher 
durcn die Offnung des Waldes gegenüber dem 
De-facto-Zustand nicht sehr viel ändern. 

Wir dürfen aber auch nicht vergessen : 
Wenn durch das Gesetz nun der Wald auch 
weiterhin, vielleicht noch besser als bisher, 
sich in einem außergewöhnlich guten Zustand 
befinden wird, in der Regel zumindest in 
einem sehr guten Zustand befinden wird, so 
kommt dann der höhere Ertrag des Waldes 
ja natürlich in erster Linie auch dem Wald
besitzer selber zugute. Und wenn durch den 
besseren Zustand unserer Schutzwälder, 
unserer Bannwälder dann weniger Natur
katastrophen eintreten werden, so betrifft die
ser Schutz ja in erster Linie wieder den Wald
besitzer selber. Ich glaube, wenn man diese 
Momente berücksichtigt, dann kann man nicht 
behaupten, daß das Forstgesetz den Wald
besitzern wesentliche Erschwernisse bringt 
und die Waldbesitzer dadurch wesentlich 
benachteiligt werden. 

Außerdem soll auch berücksichtigt werden, 
daß das Gesetz den Waldbesitzern auch kon
krete Vorteile bringt. So sind nun die För
derungsmaßnahmen gesetzlich verankert. Das 
ist zweifellos ein wesentlicher Vorteil gegen
über bisher, wo die Förderung der Forst
wirtschaft nur durch Richtlinien ' geregelt war. 

Die Waldbesitzer bekommen, wie schon er
wähnt, den Zuschuß zur Waldbrandversiche
rung, audl das ist sicherlich gegenüber bisher 
eine bedeutende Verbesserung. Wir haben 
in die Rodungsbestimmungen die Struktur
verbesserungen aufgenommen, dadurch soll es 
doch in erster Linie der Landwirtschaft mög
lich sein, für Strukturverbesserungen, für die 
Verbesserung der landwirtschaftlichen Struk
tur, Rodungen durchführen zu können. Bisher 
hat es diese Möglichkeit so gut wie nicht 
gegeben. Schließlich ist es für die Forstwirt-

schaft ein wesentlicher Vorteil, daß nun für 
schädliche Luftverunreinigungen überhaupt 
Regelungen geschaffen worden sind, die es 
bisher praktisch nicht gegeben hat. 

Auf die Haftungsfrage habe ich schon hin
gewiesen, der Waldbesitzer braucht nun kaum 
Sorge zu haben, daß er zur Haftung für 
irgendwelche Unfälle im Wald herangezogen 
werden kann. 

Ich darf nun abschließend aber auch eine 
Feststellung treffen, wie es zu diesem, meiner 
Meinung nach guten Forstgesetz gekommen 
ist. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß 
der erste Entwurf auf ungeheuer starke Kritik 
gestoßen ist. Es sind umfangreiche Stellung
nahmen eingegangen, wie kaum zu einem 
anderen Gesetz. Das ist auch wieder verständ
lich, weil am Forstgesetz nahezu die gesamte 
österreichische Bevölkerung und darüber 
hinaus auch unsere Fremden interessiert sind. 
Es war daher nur selbstverständlich, daß das 
zuständige Ministerium, das Landwirtschafts
ministerium, den ersten Entwurf völlig 
umarbeiten mußte und dieser dann natürlich 
nicht die volle Zustimmung vor allem der 
Interessenvertretungen der Waldbesitzer ge
funden hat. 

So war es auch notwendig, daß dieser Ge
setzentwurf sehr eingehend in sehr vielen 
Unterausschußsitzungen beraten worden ist. 
Nicht weniger als 17 Unterausschußsitzungen 
haben stattgefunden. Aber ich möchte mit 
Genugtuung feststellen, daß die Arbeit in 
diesem Unterausschuß überwiegend sehr posi
tiv war. Das gilt vor allem - auch das möchte 
ich zum Ausdruck bringen - für den Vor
sitzenden, der wirklich bemüht war, ein Tempo 
einzuschlagen, damit wir dieses Gesetz noch 
in dieser Legislaturperiode zur Beschluß
fassung bringen. 

Ich darf auch feststellen, daß die Vertreter 
der beiden anderen Parteien, als wir schon 
sehr unter Zeitdruck waren, zu Parteien
gesprächen bereit waren. Diese Parteien
gespräche, die zwei Tage gedauert haben, 
haben schließlich dazu beigetragen, daß die 
vielen offenen Punkte vollkommen ausge
räumt werden konnten und der Unterausschuß 
dann anschließend seine Arbeit beenden 
konnte. Wir haben von Anfang an erklärt, 
daß wir selbstverständlich bei einem so bedeu
tungsvollen Gesetz zu eingehenden Beratun
gen bereit sind, und wir haben auch von 
Anfang an erklärt, daß wir an einer einver
nehmlichen Beschlußfassung interessiert sind. 
Wir freuen uns, daß es nun zu dieser ein
stimmigen Beschlußfassung kommt. 

Ich möchte aber doch feststellen, weil im 
Ausschuß, als das Gesetz beschlossen worden 
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ist, auch andere Töne angeklungen haben, 
daß die treibende Kraft doch wir gewesen 
sind. Denn selbstverständlich war es unsere 
Aufgabe zu schauen, daß genug Termine fest
gesetzt werden, damit die Arbeit bewältigt 
werden kann. Aber ich habe schon darauf hin
gewiesen, daß auch die anderen Mitglieder des 
Unterausschusses ihre Bereitschaft gezeigt 
haben und daß es dann zu diesem Ergebnis 
kommen konnte. 

Ich möchte aber auch die Experten und die 
Beamten des Ministeriums, die uns während 
der Beratungen sehr gut unterstützt haben, 
die uns sehr viel geholfen haben, nicht ver
gessen. Ich möchte den Experten aus allen 
Parteilagern für ihre Arbeit recht herzlich dan
ken. Ich möchte aber auch den Beamten des 
Ministeriums dafür danken, daß sie bereit 
waren, teilweise buchstäblich Tag und Nacht 
zu arbeiten, um das, was wir im Unterausschuß 
beschlossen haben, wieder in eine ent
sprechende Form zu bringen. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Ich bin überzeugt, daß das neue Forst
gesetz die Erwartungen voll und ganz erfüllen 
wird. Ich glaube, daß der Waldzustand durch 
das neue Forstgesetz in Zukunft noch besser 
sein wird, als er es bisher war. Ich glaube, 
daß die Waldfläche nicht kleiner, sondern 
größer wird, und das ist für unser Land, das 
ja zu einem großen Teil aus Bergen besteht, 
von ungeheurer Bedeutung. Ich glaube, daß 
durch das Forstgesetz sich im Laufe der Zeit 
durch Mithilfe des Menschen die Waldgrenze 
höher hinaufschieben wird und daß es dann 
dadurch wesentlich weniger zu Katastrophen 
kommt, weil ja bekanntlich der Waldboden 
wesentlich mehr Wasser aufnimmt als ein 
anderer Boden und weil es dann wesentlich 
weniger zu Lawinenabgängen kommt. Der 
Wald wird also zweifellos die Schutzfunktion, 
die ihm zugedacht ist, noch besser erfüllen 
können, als das bisher der Fall gewesen ist. 

Durch die Offnung des Waldes wird aber 
auch die Bewegungsfreiheit unserer Staats
bürger wesentlich erweitert, denn der Mensch 
kann sich nun im Wald frei bewegen, und 
es werden zweifellos nunmehr die Wald
besucher im Wald jene Erholung finden, die 
sie von ihm erwarten. 

Wir geben daher diesem Gesetz gerne 
unsere Zustimmung und freuen uns, daß es 
zu einer einstimmigen Beschlußfassung über 
dieses so bedeutende Gesetz kommt. (Beifall 
bei SPO und FPO.j 

Präsident: Der eingebrachte Antrag ist ge
nügend unterstützt und steht mit zur Behand
lung. 

Nächster Redner ist der Herr Abgeord
nete Minkowitsch. 

Abgeordneter Minkowitsch (OVP) : Herr 
Präsidentl Meine Damen und Herrenl Das 
Forstgesetz 1975, dem meine Fraktion eben
falls gerne zustimmen wird, das am 1. Jänner 
1 976 in Kraft treten wird, ist eines der Jahr
hundertgesetze, in der Bedeutung ähnlich ein
zustufen wie die Gewerbeordnung oder wie 
auch das Strafrecht, und ist der bedeutsame 
Schlußstein der großen österreichischen Forst
rechtserneuerung. Und gut Ding braucht eben 
auch seine Weile ! 

Die Liebe zu alten Alleen oder schönen 
Bäumen, die wir als Meisterwerke göttlicher 
Schöpfung in unser Herz schließen, ist nur 
eine · Seite. Ich werde nie vergessen die Ein
drücke als Kind, die die damals noch 
bestehende Tausendjährige Linde im Kloster
hof in Millstatt auf mich gemacht hat. Ich 
vergesse auch nicht den Eindruck dieses 
uralten Prachtbaumes von einer Eiche in den 
Marchauen bei Marchegg, wo allein auf einer 
Eiche elf Storchennester sind. Daraus können 
Sie die Dimension irgendwie abschätzen. 

Ich verhehle auch nicht den einmaligen Ein
druck, den die elegante Gewaltigkeit der Rie
senfichte gemacht hat, die ich erst im Laufe 
des letzten Herbstes im Bezirk Braunau mit 
einem Kollegen gemeinsam, der ähnlich groß 
war wie ich, nicht habe unten umspannen 
können. 

Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite 
ist die zentrale Bedeutung des Waldes für 
Osterreich und für die Osterreicher in seiner 
Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungs
funktion. Dazu gestatten Sie, daß doch einige 
wenige Zahlen - ich weiß, um diese Uhrzeit 
ist das nach so anstrengenden Parlaments
tagen eine kl�ine Zumutung - notwendiger· 
weise gesagt werden müssen. 

3,7 Millionen Hektar, das heißt: 44 Prozent 
der Staatsfläche, sind Wald. Zu Recht trägt 
also Osterreich den Untertitel "Die grüne 
Lunge Europas" . Noch dazu mit einer posi
tiven Waldflächenbilanz, die aussagt, daß im 
zehnjährigen Schnitt jährlich etwa 5000 Hektar 
Wald in Osterreich zugewachsen sind. 

Eine andere Seite der Betrachtungsmöglich
keiten: Existenzgrundlage für 136.000 Beschäf
tigte in der Forst- und Holzwirtschaft - nach 
Zahlen des Jahres 1973 - bei einem hohen 
Arbeitsintensitätsgrad. Wenn man weiß, daß 
bei einem Festmeter Holz Löhne und Gehälter 
57 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, dann 
weiß man auch, welch ungeheure regional
politische Bedeutung dieser Wald für ganz 
Osterreich hat. 

1015 
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Der Nettoproduktionswert von Forst- und 
Holzwirtschaft, schon nach einer alten Zahl 
aus 1971 ,  über 21 MilllaI1denl AJusfuhrerlöse 
Forst·, Holzwirtschaft und Papier - Zahl 1 973 
- 1 5,4 Milliarden. 

Das sagt einem nicht viel. Wenn man aber 
gleichzeitig daran denkt, daß dieses kleine 
Osterreich damit in der Exportquote an der 
fünften Stelle der Weltrangliste ist, wobei als 
exportierende Länder Rußland und Kanada 
mit einbezogen sind, erkennt man die Bedeu
tung, die wir auf diesem Sektor in der Welt
rangliste einnehmen. 

Oder wenn ich den Wald als eine unschätz
bare Grundlage für den österreichischen Frem
denverkehr nur erwähne, wenn ich betone, 
daß der Wald in seiner sdlwammartigen Saug
kraft einen Hochwasserpuffer darstellt, wobei 
wir uns gar nicht vorstellen könnten, wie 
dieses Osterreich bei den j etzigen Regenfällen 
ausschauen würde, wenn wir nicht diese Wald
flächen in Osterreich zur Verfügung hätten. 

Wenn ich daran denke, daß Wald allein je 
Hektar bis  zu 2 Millionen Liter Trinkwasser 
erzeugt, gleichzeitig je Hektar ungefähr 
2 1  Tonnen Sauerstoff zu erzeugen in der Lage 
ist, wenn wir wissen, daß in Osterreich die 
2,3 Millionen Kraftfahrzeuge ungefähr dreimal 
soviel Sauerstoff verbrauchen wie die 7 ,2 Mil
lionen Osterreicher, dann macht man sich 
schon schön langsam die richtige Vorstellung, 
daß dieser Wald nicht nur eine Angelegenheit 
derer ist, die das Glück haben, ihn auch be
sitzen zu dürfen, sondern daß er für uns alle 
eine entsprechende Bedeutung hat. 

Wenn im daran denke, daß der Wald Lärm, 
Radioaktivität und Schadstoffe schluckt, ein 
Hektar Wald bis zu 68 Tonnen Staub ganz ein
fach zu verschlucken in der Lage ist oder 
300 Kilo Schwefeldioxyd, die Dunstglocke der 
Städte zu absorbieren in der Lage ist, so sind 
das nur einige Zahlen, die ich hier in den 
Raum stellen wollte. 

Als Abschluß nom etwas - was ein einziger 
großer Baum zu leisten in der Lage ist, an 
dem man oft vielleicht achtlos vorüber 
geht -: Ein großer; alter, ausgewachsener 
Baum verdunstet pro Tag im Sommer 
1 100 Liter Wasser und hat durch diese Ver
dunstungskälte eine Temperaturrückholwir
kung, die einer Klimaanlage für zehn Zimmer 
entspricht. Das wird alles kostenlos geliefert! 

Einige Zahlen, die nur daran erinnern soll
ten, welch ungeheure Bedeutung der Wald in 
Osterreich hat. 

Wenn man dann noch dazu überlegt, daß der 
Wald mit seinem Umtrieb von- 60 bis 120 Jah-

ren Fehler, die eine Generation �acht, erst in 
der übernächsten Generation bezahlen läßt, 
dann wird man auch verstehen, mit welcher 
Wohlüberlegtheit Forstpolitik betrieben wer
den muß und wie gerade die Rechtssicherheit 
auf diesem Sektor von Bedeutung und die 
Nachhaltigkeit einer Forstgesetzgebung eine 
Conditio sine qua non ist, um die Qualität 
unseres österreichischen Waldes überhaupt er
halten zu können. Deshalb ist gerade der Ein
stimmigkeit auf diesem Sektor eine viel, viel 
größere Bedeutung zuzumessen als bei vielen 
anderen Gesetzen, wo sie selbstverständlich 
auch erwünscht ist. 

Wenn ich noch zus�tzlich bitte, zu über
legen, daß der österreichische Wald, was die 
Waldausstattung anlangt, nach der Forst
inventur, die wir in Osterreich gemacht haben 
in die Weltspitzenklasse gehört, so ist da� 
einerseits ganz bestimmt der alten, bewährten 
gesetzlichen Grundlage, nämlich dem Forst
gesetz 1852 zuzuschreiben, andererseits aber 
jedenfalls auch einer hervorragenden Wald
gesinnung aller, die in diesem und für diesen 
österreichischen Wald werken und wirken. 
(BeiJall bei der OVP.) 

Ich glaube, wir haben Grund, stolz darauf 
Zu sein, daß wir diesen Wald und diese Men
schen haben, die zu diesem Wald eine solche 
Beziehung haben. Ich glaube, daß gerade der 
heutige Tag ein würdiger Anlaß ist, um dafür 
auch einmal in aller Offentlidlkeit gebührend 
zu danken. 

Uber ein Jahrzehnt - es wurde bereits 
ausgeführt - wurde konkret an Forstgesetz
entwürfen gearbeitet. Der letzte Begut
achtungsentwurf wurde dann wesentlich um
gearbeitet und - ich möchte es nur nebenbei 
erwähnen, nur am Rande feststellend - trotz 
s�riftlicher Zusicherung ohne Kontaktierung 
mit der fachlich zuständigen Interessenver
tretung die Endfassung gemacht. Das hat näm
lich die Prozedur nicht erleichtert, sondern 
wie wir j a  als Unterausschußmitglieder ge� 
spürt haben, nur erschwert. 

Im Sommer 1974 kam dann die Regierungs
vorlage ins Parlament, im Spätherbst wurde 
der Unterausschuß eingesetzt, am 15. Jänner 
19'15 nahm er die Beratungen auf, und wir 
hatten für dieses Jahrhundertgesetz - denn 
daß es beschlossen werden würde, wurde von 
Anfang an betont - ein knappes halbes Jahr 
Zeit. 

Bitte nur daran zu denken, daß das Lebens
mittelgesetz, dessen Bedeutung ich nicht herab
mindern möchte, vier Jahre Zeit im Unter
ausschuß verbraudlt hat, um beschlossen wer
den zu können. 
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Ich bitte auch, mir die Bemerkung zu ge

statten, daß ich es als mehr als einen bloßen 
Symbolcharakter verstanden wissen wollte, 
mehr als einen Beweis guten Willens gegen
über der österreichischen Forstwirtschaft, daß 
ich selbst als Obmann des Ausschusses für 
Land- und Forstwirtschaft - obwohl ich nicht 
direkt an Unterbeschäftigung zu leiden 
habe - gerne bereit war, den Vorsitz in die
sem Unterausschuß zu übernehmen. 

Hier möchte ich ' doch noch einige Details 
sagen mit der Bitte, daß man darüber nach
denkt. 

Ältere Hasen; die solche Materien auch 
schon auf anderen Ebenen zu behandeln 
hatten, geben sich ja von Anfang an keiner 
Illusion hin, welcher Arbeitsaufwand mit 
einem derartigen Gesetz verbunden ist, wenn 
man einen Erfolg haben will. Unter Erfolg 
habe ich verstanden eine gemeinsame Ver
abschiedung. 

Die 1 7  offiziellen Sitzungen - ich habe 
genau Buch geführt darüber - mit über 
1200 Wortmeldungen, wobei die Zwischen
reden, die auch hier hie und da eingerissen 
sind, von mir überhaupt nicht registriert wor
den sind, die zwei inoffiziellen Intensiv
beratungen beim Herrn Bundesminister und 
die ungezählten formlosen Zwischenkontakt
gespräche, in denen wir die Klippen, die 
immer wieder plötzlich aufgetaucht sind, aus
räumen mußten, erforderten von mir als Vor
sitzendem einschließlich des Aktenstudiums 
insgesamt - die Akten habe ich nicht nach 
Seiten gezählt, sondern nur nach Kilo ge
wogen - über 400 konzentrierte Arbeits
stunden. 

den vielen Kollegen, die nach uns hier ins 
Haus gekommen sind, weil man Erfahrungen 
nicht in sich selbst hineinsammeln, sondern 
auch weitergeben soll:  Man darf dieses Par
lament nicht nur fraktionell getrennt sehen, 
sondern man muß es auch als eine Einheit 
auffassen, als die Legislative gegenüber der 
Exekutive. 

Vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. 
Es gibt . hier viele Gesetze, die beschlossen 
werden. Bei manchen Gesetzen habe ich so 
das Gefühl, das sind echte Kinder dieses Par
laments, wo sich die Parlamentarier gan:<: 
hineingraben müssen, um hier etwas völlig 
Eigenes schaffen zu können. Bei diesem Forst
gesetz, glaube ich, war das der Fall. Und dann 
gibt es viele Gesetze, wo Regierungsvorlagen 
fast unverändert hier zum Beschluß erhoben 
werden. Die möchte ich zwar nicht verleugnen, 
aber eher nur als Adoptivkinder dieses Par
laments einstufen. 

Wie kam es also dazu, daß trotz einer 
an sich drückend kurzen Beratungszeit, trotz 
belastender Erklärungen zur Unzeit in der 
Offentlichkeit und trotz einer anfänglich teil
weise gereizten und mißtrauischen Stimmung 
dieses große Gesetzeswerk hier und heute 
einstimmig beschlossen werden kann? Meines 
Erachtens danken wir diese �inigung folgen
den Umständen: 

Erstens dem Willen zur Einigung. Den muß 
man nämlich haben. Mit Mehrheit beschließen 
kann man vieles, aber den Willen zur Eini
gung als eine Voraussetzung eines gemein
samen Werkes rechtzeitig genug alle, die an 
diesem Werk mitarbeiten, erkennen zu lassen, 
ist eine der Voraussetzungen, ohne die es halt 
leider nicht geht. 

Ich habe. zu einer Zeit, als sich überhaupt 
noch keine tragfähigen Kompromißchancen 
abgezeichnet haben, diesen Willen zur Eini
gung nicht auf dem Markte breit vor mich 
hergetragen, denn das hätte wieder nur schäd
lich gewirkt, sondern im habe ihn gehabt, und 
das hat vielleicht auch einiges dazu beitragen 
können. 

Ich sage das im Interesse aller Kollegen, 
die hier im Parlament sitzen. Ich betone es, 
daß die Ausschußarbeit, die Unterausschuß
arbeit, die in der Stille geleistet wird, über
haupt nirgends aufscheint. Wenn es hier zur 
Beratung dieses Forstgesetzes im Plenum 
kommt, dann ist die hier aufgewendete Zeit 
nicht einmal ein Hundertstel von dem, was ein 
mittätiger Abgeordneter dieses Unteraus
schusses in dieses Gesetz an Zeit hat inve- Ich habe mich als Ausschußvorsitzender 
stieren müssen. Ich sage das, weil oft die 

auch bemüht, nichts als Methode einzuführen, 
Frage so auftaucht : Nun, was tun denn die 
Abgeordneten überhaupt? von dem ich persönlich. geglaubt habe, daß es 

dieses Einigungswerk echt gefährdet hätte. 
Jetzt, unter dem Motto "Ende gut, alles 

gut"" kann man auch ruhig darüber reden, 
was man, wie ich glaube, tun muß und was 
man unterlassen müßte, wenn man einen ein
vernehmlichen Abschluß von Anfang an ziel
bewußt ansteuert. 

Als älterer Parlamentarier sage ich auch, 
nur mit der Bitte, darüber nachzudenken, zu 

Schriftliche Abänderungsanträge kann man 
nur lesen, die haben keine Zwischentöne. Da 
kann man nicht zwischen den Zeilen etwas 
herauslesen wie in der Argumentation beim 
gesprochenen Wort. Keinem Ausschußvor
sitzenden der ganzen Welt ist es möglich, 
nur beim Austausch von Abänderungs
anträgen von Fraktion zu Fraktion die Eini-
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gungschancen, die oft so schmal sind, daß man 
sie nicht einmal mit dem Vergrößerungsglas 
erkennen kann, noch so wahrzunehmen, daß 
man tatsächlich diesen Weg zur Einigung 
findet. 

Schriftliche Abänderungsanträge ich 
richte dl1e Bitte an Sie, ,das 'Z'U lbedenken, wenn 
das Parlament wieder weitergehen wird 
- bergen noch eine große Gefahr in sich: daß 
sie nämlich das Prestigedenken direkt er
zwingen, daß der eine dann nur deshalb, weil 
es der andere gesagt hat, nicht bereit ist, das 
zu akzeptieren, auch wenn es ihm nicht unver
nünftig vorkommt. Wenn diese Haltung pri
mär vorhanden ist, dann ist der Weg zur Eini
gung schwer bis unmöglich. Das ist meine 
Erfahrung. 

Wenn man in Form einer mündlichen 
Argumentationsleiter das Ziel erreichen kann, 
wo letztlich niemand mehr genau weiß, von 
wem welche Sprosse dieser Leiter beigestellt 
worden ist, dann freuen sich zum Schluß alle, 
wenn sie droben sind, daß das Ziel erreicht 
ist; das Prestigedenken ist 'weg, und die Eini
gung ist da. 

Ich glaube also, daß das eine der wesent
lichen Voraussetzungen für das Gelingen war. 

Ein zweiter Punkt: Partnerschaftliches Ver
handlungsklima ist eine Voraussetzung, ohne 
das man nicht zu einer Einigung auf breiter 
Basis kommen kann. Das mußte erst mühsam 
aufgebaut werden. Partnerschaftliches Ver
handlungsklima bedeutet : Anerkennung der 
Qualität und Uberzeugungskraft der fachlichen 
Argumente ohne Rücksicht darauf, aus wel
cher Fraktion diese Argumente gestammt 
haben, wobei natürlich Auffassungen im 
Grundsatz unterschieden, wo es Einigungsmög
lichkeiten nicht geben kann, bei dieser Be
trachtungsweise ausscheiden. Hier geht es im 
wesentlichen ja aber doch um ein Fachgesetz. 

Ich möchte hier noch eines deutlich sagen, 
weil ich weiß, wie schwer es auch dem Herrn 
Abgeordneten Pansi gemacht worden ist. Man 
hat das Forstgesetz unbedingt beschließen 
wollen, und man hat von Zeit zu Zeit mit dem 
Gedanken von Fristsetzungen gespielt. Eine 
Fristsetzung für einen Ausschuß bedeutet das 
Ende des Bestrebens, das Letzte zu geben und 
noCh etwas Gemeinsames zusammenzubringen. 
Eine Fristsetzung führt zur Frustration. Wenn 
hier eine Frist gesetzt worden wäre - hinter
drein kann man es ja sagen -, garantiere ich 
Ihnen, daß wir heute kein einstimmiges Ge
setz - und ich weiß nicht, ob überhaupt ein 
Forstgesetz - beschlossen hätten. 

- Gott sei Dank - immer wieder nicht dazu 
gekommen, weil wir rechtzeitig den guten 
Willen durch Bereitstellung vieler Termine 
untermauerten. 

Wir danken diese Einigung - auch das 
möchte ich hier in den Raum stellen - der so
genannten mehrstufigen Verhandlungstaktik, 
die auch zeitaufwendig ist ; ich weiß es. Wenn 
man zu gewissen Dingen, zu gewissen Ergeb
nissen kommen will, braucht man Zeit. Ohne 
Zeit geht eben nichts ! Diese mehrstufige Ver
handlungstaktik ist erfolgsbegünstigend und 
bedeutet, daß man bei der Beratung der Ge
samtmaterie in mehreren Durchgängen vor
geht : Das, was unbestritten ist, kann man ein
mal als erledigt ausscheiden. Dann scheidet 
man in einem zweiten Durchgang die Dinge 
aus, die mit einer Andiskussion einigermaßen 
bald zu erledigen sind. Schließlich kommt näm
lich folgendes entscheidendes psychologisches 
Moment: Dann hat man plötzlich so viele 
Paragraphe schon erledigt, daß bei allen, die 
in diesem Ausschuß mitwirken, das Gefühl 
au.fkommt: Es wäre doch schade, wenn man 
das Bisserl, was noch offen ist - obwohl das 
problemmäßig die Hauptsache ist! -, nicht 
auch noch erwischen könnte. 

Dieses positive Gefühl des Erfolges, das 
man mit dem Ausscheiden so vieler Punkte 
bereits erreicht hat, schafft dann überhaupt 
erst die Basis der Bereitschaft, daß man die 
Kraft aufbringt, zum Teil über seinen eigenen 
Schatten zu springen und auch noch die letzten 
Punkte auszuräumen. Das ist uns zum Schluß, 
wie ich glaube, wirklich auch gelungen. 

Etwas möchte ich auch nicht verschweigen, 
wenn ich schon im Aufzählen von einzelnen 
Geheimnissen eines älteren parlamentarischen 
Hasen bin : Der richtige Gebrauch von Sit
zungsunterbrechungen ist ein probates Mittel, 
um gewisse Zwisdlengespräche in ständig sich 
verändernden Kreisen so führen zu können, 
daß dann im Ausschuß selbst niemand mehr 
sein Geslicht ver,]JiJert und zmfälilli'g das hera'l.l5-
kommt, was alle von Anfang an ohnedies so 
und nicht wesentlich anders gewollt haben. 

Letztlich, aber nicht zuletzt - und ich 
möchte dies ganz ausdrücklich betonen -, ver
danken wir diese Einigung den Beamten des 
Land- und Forstwirtschaftsressorts, die oft j en- . 
seits der Zumutbarkeit einsatzfreudigst For
mulierungen "bis zum nächsten Mal" - näm
lich von einem Tag auf den anderen, die ganze 
Nacht durchschreibend ; um 9 Uhr hat die 
Sitzung dann wieder begonnen - vorbereitet 
haben. 

Eine Fristsetzung ist etwas, was man sich Ebenso danke ich allen Experten aus den 
überlegen muß. Es ist bei diesem Gesetz anderen Bundesdienststellen, aus den Landes-
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dienststellen, aus der Wissenschaft, aus den 
Interessenvertretungen, aus den Verbänden 
sowie aus der Praxis, ohne Rücksicht darauf, 
ob sie jetzt an den Unterausschußberatungen 
selbst teilgenommen haben oder ob sie den 
einzelnen Abgeordnetenkollegen vorher in 
Vorberatungen als Berater zur Verfügung ge
standen sind. 

Ich bitte nur um Verständnis, wenn ich 
selbst keine Namen hier besonders nenne. Ich 
habe das als junger Abgeordneter einmal 
gemacht. Nur habe ich irgendwo aufhören 
müssen, und dort hat dann eine von mir 
völlig unbeabsichtigte Kränkung begonnen. 
Das möchte ich nicht mehr machen. Den
jenigen, . die im Ausschuß waren, die selbst 
wissen, wer die Hauptlast dieser Beratungen 
getragen hat, ist bekannt, an wen ich denke. 
Denken darf ich an alle, aber aussprechen 
- ich bitte um Verständnis - möchte ich 
keinen einzigen" 

Danken möchte ich aber auch persönlich 
der verhandlungsbereiten und abschluß
willigen Ressortleitung. Vorwahlzeit hin oder 
her : Was es wiegt, das hat es eben. Ich stehe 
schon auf dem Standpunkt, daß man das hier 
auch zu sagen hat. 

Ich möchte aber auch den Abgeordneten 
aller Fraktionen danken, denen ich zur Errei
chung dieses Zieles oft jenseits der Geschäfts
ordnung und auch jenseits der Kollegialität 
manches zugemutet habe. Auch hier möchte 
ich keinen einzigen Namen nennen, aber es 
wissen alle, wer gemeint ist. Ich hoffe nur, 
daß sie mir das nachher doch irgendwie nach
sehen. Es möge in der Vertraulichkeit des 
Unterausschusses begraben bleiben. 

In der tJffentlichkeit zugeben möchte ich nur 
als ein bezeichnendes Schlaglicht, wie wir in 
dem Unterausschuß gearbeitet haben, daß im 
als Vorsitzender nie direkt ein Rauchverbot 
verhängt habe. Die über 30 Teilnehmer sind 
aber meiner Empfehlung, sich auf die Rauch
pause zu konzentrieren, so nachgekommen, 
daß niemand in diesem Unterausschuß ge
raucht hat, mit Ausnahme eines späten Gastes, 
der diese Usance nicht kannte; dieser hat, 
von mir unbemerkt, zu rauchen begonnen; 
wir haben das aber auf Grund seiner Sonder
stellung auch nicht mehr rückgängig gemacht. 

Von den vielen, die Regierungsvorlage 
manchmal wesentlich ändernden Beratungs
ergebnissen möchte ich unvorgreiflich nom 
der Reden mancher Kollegen nur einige 
Punkte stichwortartig hier anführen. 

Der Grundsatz der Walderhaltung im öffent
lichen Interesse, für jedermann verpflichtend, 
ist für mich die gravierendste Feststellung, 

die wir an die Spitze dieses Gesetzes zu 
setzen haben. Es ist nicht nur der Waldeigen
tümer die Adresse, sondern alle haben sich an 
dieses öffentliche Interesse zu halten, und 
zwar mit den notwendigen Schlußfolgerungen 
für die Schutzwaldverbesserung, mit der Zu
mutbarkeitsbegrenzung, mit den Rodungs
bestimmungen und auch mit der Hiebsunreife, 
die bei 60 Jahren bleibt. 

Ich stimme ebenfalls überein, daß die weit
gehende Offnung des Wa�des zu Erholungs
zwecken trotz vorgebrachter Kompetenzbeden
ken, die wir aber eben nicht so bewertet 
haben, ein sehr wesentlicher Punkt dieses 
neuen Gesetzes ist. Obwohl es schon gewohn
heitsrechtlich bisher zu einer weitgehenden 
tJffnung des Waldes gekommen war, bitte ich 
doch zu bedenken, daß es jetzt offiziell gesetz
lich hier anders normiert worden ist. Nur unter 
diesem Aspekt haben wir dann auch gewisse 
Haftungs bestimmungen einem Neuüberdenken 
unterzogen, und nur unter diesem Aspekt bin 
ich besonders glücklich darüber, daß es im 
letzten Augenblick gelungen ist, diese Wald
öffnung nicht als eine Teilenteignung zu statu
ieren, sondern wenigstens noch als einen 
Tausch dadurch, daß sich der Bund mit 50 Prö
zent an der Waldbrandversicherung beteiligt, 
wenn das auch ein Geschäft von 1 : 100 oder 
so irgendwie ist. Die ganze Geschichte ist mit 
ganz geringem Aufwand in eine andere 
Dimension geschoben worden. Man kann 
sagen: Es ist wenigstens der gute Wille ge
zeigt worden, ein kleines Äquivalent anzu
bieten. 

Die Jagdkompetenz mit den Einzelforst
schutzmaßnahmen bleibt bei den Ländern, und 
ich möchte hier sehr deutlich folgendes sagen: 
Wenn auch reißerische Uberschriften - wie : 
Das Wild frißt die Wälder - mehr zur Klima
vergiftung als zur Problemlösung beigetragen 
haben, erwarte ich zuversichtlich von den 
Landesbehörden und insbesondere auch von 
den Landesjägermeistern die aktive Mithilfe 
zur Normalisierung des Wildbestandes, da 
das Recht des Jagdberechtigten in meinen 
Augen dort zu enden hat, wo das Recht des 
Waldbesitzers beginnt, was dann zum Pro
blem wird, wenn es sich nicht um dieselben 
Personen handelt. Ich bin aber überzeugt, daß 
dieser gemeinsamen Anstrengung, der auch 
dieser gemeinsame Entschließungsantrag 
dient, der entsprechende Erfolg nicht versagt 
sein wird. 

Auch ich glaube, daß die Bestellungspflicht 
zur Wahrung der öffentlichen Interessen in 
diesem Forstgesetz ihren Platz hat, nicht als 
eine Postensicherung, auch nicht als eine 
Sozialbestimmung, sondern wegen der unge-
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heuren Bedeutung, die das öffentliche Interesse 
des Waldes hat. Ich glaube auch, daß alle, 
die .hier mitgewirkt haben, vorweg das Gefühl 
dafür hatten, welch ungeheure Bedeutung die 
fachliche und charakterliche Qualität der Forst
organe auch auf die Waldqualität Osterreichs 
ausübt, ausgeübt hat in der Vergangenheit 
und auch in der Zukunft ausüben wird. 

Aber wenn schon Bestellungspflicht, dann 
standen wir auch auf dem Standpunkt, daß 
man diesen hochqualifizierten Organen auch 
mehr Rechte einräumen muß, was in einigen 
Punkten ebenfalls einvernehmlich hat 
beschlossen werden können. Ich glaube, 

. 
daß 

die forstliche Förderung dadurch, daß sie jetzt 
gesetzlich verankert ist, einen entsprechenden 
Fortschritt aufweist und daß die forstliche 
Raumplanung dadurch, daß sie als Richtlinie 
gewertet wil'd, ohne normative Wirkung, 
verfassungskonform, ein echter Fortschritt in 
diesem Gesetz ist. 

Zum Schluß : Das Forstgesetz 1975 ist trotz 
kurzer Beratungszeit und trotz mancher aus 
diesem Grund nicht mehr adaptierbarer, auch 
legistischer Schönheitsfehler ein tragfähiges 
Komprorniß, das eine solide gesetzliche Basis 
darstellt, um im Verein mit einer umsichtigen 
Vollziehung durch die Behörden und im Ver
ein mit weiterhin hoher Waldgesinnung aller 
Beteiligten diesen österreichischen Wald als 
eine unserer größten und liebenswertesten 
Kostbarkeiten zu erhalten und zu mehren und 
seine vorbildliche Spitzenstellung in der Welt
rangliste weiter auszubauen. (Beifall bei der 
avp.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Meißl. 

Abgeordneter Melßl (FPO) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Mit dem Kaiser
lichen Patent vom 3. Dezember 1852 wurde 
ein Reichsforstgesetz geschaffen, das in seiinen 
wesentlichen Bestimmungen auch heute noch' 
gilt und das im Grunde genommen die Grund
lage war, daß wir heute über ein unschätz
bares Gut verfügen, über ein unschätzbares 
Gut in unserem Waldbestand, das gerade in 
dieser Zeit, wo die Fragen des Umweltschutzes 
von besonderer Bedeutung sind, nicht genug 
gewürdigt werden kann. Schon meine Vor
redner haben darauf hingewiesen. Wir sind 
nun dabei, ein neues Forstgesetz zu beschlie
ßen, das Forstgesetz 1975. Es ist das ein Jahr
hundert-Gesetz. Es wurde bereits gesagt: über 
ein Jahrhundert. 

Wir meinen - das sei vorangestellt -, daß 
die Beratungen, von denen schon die Rede 
war, doch ein Ergebnis gebracht haben, das 
sich sehen lassen kann. Ein Ergebnis, das 
gemeinsam errungen wurde, indem eben alle 

Seiten im Grunde genommen etwas nach
gegeben haben. Ich möchte dom behaupten, 
daß die Regierungsvorlage, die die Grundlage 
dieser Beratungen war, doch in sehr, sehr 
wesentlichen Punkten verändert wurde. Wenn 
es überhaupt einen Wertmaßstab gibt für die 
Güte eines Gesetzes, so glaube ich, kann man 
das nur so sagen, wie es schon ein paarmal 
erwähnt wurde: Wenn im Grunde genommen 
niemand ganz zufrieden ist mit einem Gesetz, 
dann ist es vielleicht ein brauchbares Kom
promiß und entspricht doch den Erwartungen 
von allen. 

. 

Es wurde schon gesprochen über die Aus
gangslage dieser Beratungen, und ich möchte 
nichts wiederholen. Es war sicher so, �aß man 
am Beginn nicht absehen konnte, ob die ein
vernehmliche Lösung am Ende dieser Beratun
gen stehen wird. Es gab am Anfang einige 
Schwierigkeiten - der Herr Präsident Min
kowitsch hat schon darauf hingewiesen -, 
aber es waren alle Fraktionen - und ich darf 
das für die freiheitliche Fraktion ebenfalls 
sagen - der Meinung, daß hier ein großes 
Werk zur Debatte steht ; und wenn es gelingt, 
die notwendigen Belastungen abzubauen, die 
sich aus der Offnung des Waldes - und das 
war ja ein zentrales Thema der ganzen Be
ratungen - ergeben, so müßte es möglich 
sein, dieses Gesetz einvernehmlich zu be
schließen. 

Es war dann doch so - das darf ich auch 
feststellen -, daß im Grunde genommen alle 
Fraktionen zu diesem Zentralthema am An
fang die Erklärung abgegeben haben - und 
auch ich für meine Fraktion -, daß wir der 
grundsätzlichen Offnung des Waldes positiv 
gegenüberstehen, daß nur die Belastungen 
- und es gibt ein ganzes Bündel von Fragen, 
die damit dann im Zusammenhange standen; 
die Haftungsfragen, Waldbrandgefahr und so 
weiter - in einem entsprechenden Maß auch 
für den Besitzer des Waldes geregelt werden 
müssen. 

Es ist schon so, daß natürlich mit diesem 
Gesetz nunmehr gesetzlich - bisher war es ja 
Gebrauchsrecht, möchte ich sagen - ein Ein
griff in ein Eigentum erfolgt. Das soll man 
nicht verschweigen. Aber im allgemeinen und 
im öffentlichen Interesse waren wir durchaus 
bereit, dieser Regelung zuzustimmen, wenn 
eben entsprechende Absicherungen kommen. 

Diese Offnung des Waldes, von der schon 
die Rede war, hat natürlich verschiedene Pro
bleme gebracht. Es war ein ganzes Bündel 
von harten Kernen, die wir dann im Grunde 
genommen stehengelassen haben in den Ver
handlungen, um weiterzukommen, und die wir 
dann Gott sei Dank in den Schlußberatungen 
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einvernehmlim und für alle erträglich aus
räumen konnten. Es waren die Haftungsfragen, 
die Waldbrandgefahr, worauf ich schon hin
gewiesen habe, Fragen der WaldveTWÜstung. 

Dieses letzte von mir erwähnte Detail 
möchte ich mir schnell herausnehmen. Uns 
ging es unter anderem auch darum, daß natür
lich der Waldverwüstung - und es ging ja im 
besonderen um den Unrat, der in unseren 
Wäldern schon abgelagert ist und vielleicht 
noch abgelagert werden könnte - hier ein 
Riegel vorgeschoben wird. Dies aber auch nicht 
wieder so, daß beispielsweise diese Lasten 
einseitig verteilt werden sollten. Es ist uns 
beispielsweise auch gelungen, hinsichtlim der 
Frage des Beseitigens des Unrates, wenn der 
Täter nicht eruierbar war, die Strafgelder, die 
verhängt werden konnten, wenn der Täter 
dann dom gefaßt werden konnte, der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen, damit sie 
diese Aufgabe wahrnehmen kann. Denn vom 
Gesetz her war und ist auch vorg�sehen, daß 
die Gemeinden diesen Unrat zu beseitigen 
haben. 

Ich habe schon davon gesprochen, daß hier 
zuerst der Eindruck entstanden ist, es erfolge 
schon ein Eingriff in das Eigentum. Aber wir 
sind, wie schon erwähnt, der Meinung, daß das 
im öffentlichen Interesse notwendig war. 

Wenn ich nun die wesentlichen Dinge dieses 
neuen Forstgesetzes kurz zusammenfasse 
- das wurde von mir teilweise schon 
ges'agt -, die in zwölf Abschnitten geordnet 
sind, so ging es um verschiedene Fragen
komplexe. Einer der wichtigsten - er stand am 
Anfang der Beratungen - war die Frage der 
Definition des Waldes. Hier konnte man sich 
zuerst nicht einigen, und die I;:inigung am 
Schluß war dann immerhin so, daß von sieben 
vorgesehenen Paragraphen fünf geblieben 
sind. Man konnte es vereinfachen und dann 
auch die einvernehmliche Lösung ermöglichen. 

Als zweites die forstliche Raumplanung, im 
Grunde genommen ein völlig neues Gebiet in 
einem Forstgesetz, die aber notwendig gewor
den ist und wo auch entsprechende Vorkeh
rungen getroffen worden sind. Hier darf man 
dazu sagen, daß diese forstlichen Raumpläne, 
Entwicklungspläne und so weiter natürlich 
auch im Zusammenhang mit der allgemeinen 
Raumordnung zu sehen sind und ent
sprechende Koordinierungen gemacht werden 
müssen. 

Im IH. Abschnitt, vielleicht überhaupt einer 
der wichtigsten, geht es um die Erhaltung des 
Waldes und die Nachhaltigkeit seiner Wir
kungen. Es wird festgelegt, welche Funktionen 
der Wald als solcher zu erfüllen hat, ebenso 

sind Fragen der Wiederbewaldung, der Wald
teilung und der Waldverwüstung, die 
Rodungsbestimmungen, die Schutz- und Bann
waldbestimmungen, die ja sehr, sehr wesent
lich sind, geregelt. Es wurden die Verfahrens
regeln festgelegt, und zwar, wie wir meinen, 
in einem Geiste des gemeinsamen Interesses 
aller, also nicht nur des Waldbesitzers, son
dern aller, die den Wald für Erholungszwecke 
benützen, und in der Schutz- und Bannwald
funktion natürlich auch der betreffenden Inter
essenten. 

Zur Frage der Benützung des Waldes zu 
Erholungszwecken wurde ganz klar feIst
gestellt, daß die Verpflichtungen für jeder
mann gelten und nicht nur für den Wald
besitzer. Das war ja auch eine der Bestim
mungen, die zuerst in der Regierungsvorlage 
anders gelautet haben. 

Der Forstschutz wurde schon erwähnt, und 
zwar ist es vor allem im Zusammenhang mit 
den Gefahren, die aus dem Waldbrand ent
stehen und die natürlich durch eine erhöhte Be
gehbarkeit des Waldes, durch die Offnung 
des Waldes größer geworden sind, gelungen, 
nunmehr doch eine brauchbare Regelung in 
der Richtung zu finden - das ist im Gesetz 
vorgesehen, und der Herr Bundesminister hat 
es darüber hinaus zugesichert -, daß hier bis 
zu 50 Prozent der Prämien vom Ressort ge
tragen werden. Es wird dann um die tech
nische Abwicklung dieser Frage noch gehen, 
aber grundsätzlich ist diese Frage abgeklärt, 
und wir meinen, es ist ein wirklich brauch
bares Kompromiß. 

Die Nutzung der Wälder, wo es vor allem 
auch um die Fällungen geht, ist im Ab
schnitt VI festgelegt, der Schutz vor Wild
bächen und Lawinen im Abschnitt VII. Man 
darf ja eines nicht übersehen : Die Schutz
wälder sind zum Teil nicht mehr in dem Zu
stand, daß sie diese SchutzIunktion auch tat
sächlich erfüllen. Das kommt daher, weil in 
bestimmten Bereichen unseres Landes eine 
Uberalterung dieser Bestände eingetreten ist. 

Der IX. Abschnitt behandelt die Versuchs
anstalten, die ja einen guten Ruf genießen. 
Das darf man ohne weiteres feststellen. 

Im X. Abschnitt ist die forstliche Förderung 
enthalten. Es gab nicht ganz einheitliche Auf
fassungen. Wir Freiheitlichen waren nämlich 
der Meinung, daß es richtig wäre, hier grund
sätzlich den Förderungsanspruch - natürlich 
nach bestimmten Voraussetzungen; das ist 
klar - zu verankern. Das hat auch die OVP
Fraktion zuerst verlangt, unterstützt, sie ist 
a'ber dann doch lauch meder davon abgekom
men, und es konnte leider dieser Rechts-
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anspruch auf Förderungsmaßnahmen nicht ver
wirkliCht werden. Wir waren auch der Auf
fassung, daß es riChtig wäre, grundsätzlich 
eine Mindestförderung im Budget als solche 
zu verankern. Auch das konnte nicht unter
gebraCht werden. 

Das war eine kurze Aufzählung der wich
tigsten Fragen. Es ist dann noch im Ab
schnitt XI die Frage des Pflanzgutes und der 
Forstsaat geregelt, die sich im wesentlichen 
aber an die bisherigen Bestimmungen hält. 

Ein Abschnitt, ich habe ihn gerade gesehen, 
gibt mir Anlaß, auch darüber zu sprechen. 
Es ist der Abschnitt VIII, wo vor allem Rege
lungen, die bereits zum größten Teil im Forst
rechtsbereinigungsgesetz ihren Niederschlag 
gefunden haben, über das Forstpersonal ent
halten sind. Ich freue mich, daß ich - ich 
hoffe, es stimmt, Herr Bundesminister - Zei
tungsmeldungen entnehmen konnte, daß BruCk 

möchte mir doch erlauben, meinem Mitarbeiter 
hier noCh einen persönliChen Dank crbzustatten, 
dem von uns genannten Experten, dem Forst
direktor Dr. Riedl. 

Einzelne Probleme, die iCh noch schnell an
reißen möchte, weil sie mir doch wichtig er
scheinen, sind nun einmal im Abschnitt I 
gegeben. Hier sind wir nicht ganz - das 
möchte ich schon deponieren - mit der Wald
definition zufrieden. 

Es wurde wiederholt in den Beratungen von 
uns gesagt, daß man das Gesetz ja doch etwas 
einfacher, besser lesbar gestalten könnte. Als 
Beispiel haben wir die bestehenden Gesetze 
in unseren alpinen Nachbarländern, vor allem 
in der Burrdesrepublik, herangezogen, wo be
reits gesetzliche Regelungen bestehen, die 
nicht in der AusführliChkeit, wie sie heute 
in diesem Gesetz vorliegt, die Fragen geregelt 
haben, wie wir meinen, aber auch ausreichend. 

doch nun endgültig als Försterschule statuiert Wenn ich hier nur ein Beispiel anführen 
ist. Gerade für die Steiermark, wo ja Bruck darf, so ist das die Definition. Wir haben 
eine besondere Bedeutung im Försterwesen gesagt, es wäre nicht notwendig gewesen, 
hat, freuen wir uns, daß dies nunmehr gelun- daß man den Waldbestand, der im Grenz
gen ist, wie die Äußerungen des Ressorts kataster oder im Grundsteuerkataster als Wald 
bestätigt haben. Diese Forstschule bleibt erhal- ausgewiesen wird, in Wirklichkeit aber nicht 
ten. mehr Wald ist, generell übernimmt. Das ist 

Wenn ich noch schnell zu einzelnen Punkten nun, im Grunde genommen, geschehen. 

des Gesetzes selbst kurz Steilung nehmen darf, 
so möchte iCh zuerst vielleicht noch auf die 
Ausführungen des Herrn Präsidenten Minko
witsch kurz eingehen, der es ja wieder in sei
ner bekannten Art und Weise - schwär
merischen Weise, möchte ich fast sagen - ver
standen hat, die Bedeutung des Waldes in das 
richtige Licht zu setzen. Es ist nun einmal so, 
daß wir heute durch die im Grunde genommen 
vorbildliche Tätigkeit aller unserer Wald
besitzer wie auch Forstorgane über dieses Gut 
verfügen, das es nunmehr gilt zu pflegen, zu 
erhalten und zu mehren. 

\ 

Denn mit dem gesunden Waldbestand, über 
den wir Gott sei Dank verfügen, haben wir ja 
auch noch eine Basis für die zwei wichtigsten 
Güter im Umweltschutz: für reine Luft und 
für gutes Wa:sser, das allerdings von der 
Industriegesellschaft, wie wir ja wissen, dann 
nicht in diesem Zustand erhalten werden kann. 

Ich möchte mich zumindest in einem Detail
bereich doch den allgemeinen Dankadressen 
ansChließen. Der Herr Präsident MinkowitsCh 
hat das bereits getan und auCh der Herr Abge
ordnete Pansi. AuCh ich darf feststellen, daß 
die Mitarbeit aller daran Beteiligten sehr 
fruchtbar war, ob es nun diejenigen vom 
Ressort waren, ob es die Experten waren. Das 
gilt auCh für die Kollegen des Unteraus
schusses. Es war wirkliCh ein gutes Klima. Ich 

Wenn ich nur als Beispiel mit Genehmigung 
des Herrn Präsidenten die Walddefinition, wie 
sie in einem anderen Gesetz geregelt ist, und 
zwar in der Bundesrepublik, zitieren darf. Dort 
heißt es nur: 

"Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
mit Forstpflanzen bestockte GrundfläChe. 

Als Wald gelten auch kahlgesChlagene oder 
verliChtete Grundflächen, Waldwege, Wald
einteilungs- und SiCherungsstreifen, Wald
blößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wild
äsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere 
mit dem Wald verbundene und ihm dienende 
Flächen." 

Das ist das, was wir immerhin dann in 
fünf Paragraphen kleiden mußten, um zu die
ser Definition zu kommen, wobei es, wie iCh 
anerkennend vermerken möchte, doch gekürzt 
und etwas vereinfacht wurde. 

Ich möchte zu einer weiteren Frage noch 
kurz Stellung nehmen, und zwar zur forst
lichen Raumplanung. Ich habe bereits erwähnt, 
daß 'wür Isie ,für iIlotwerulrig und ·r:iChtig haUen j 
ein völlig neues Feld auf diesem Gebiet. 

Im Abschnitt IU geht es um die Erhaltung 
des Waldes, um die öffentlichen Interessen an 
der Walderhaltung. Es ist doch gelungen, die 
Generalklausel am Anfang in eine Richtung 
zu bringen, die unserer Meinung naCh in 
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einem für die Allgemeinheit und für alle gel
tenden Forstgesetz richtig ist. Hätte es zuerst 
geheißen: . . .  hat der Waldbesitzer die und 
die und die Maßnahmen zu treffen, so lautet 
nunmehr die endgültige Formulierung doch :  
"Zur Gewährleistung der günstigen Wirkun
gen des Waldes im öffentlichen Interesse sind 
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes folgende 
Grundsätze zu beachten." Also: "Nach Maß
gabe dieses Bundesgesetzes" gilt für alle. Das 
erschien uns doch in diesem Zusammenhang 
wichtig, und das wurde, wie gesagt, auch 
geändert. 

Ich habe schon davon gesprochen, daß in 
der Waldverwüstung Fragen wie Unratbeseiti
gung nunmehr doch eine brauchbare Regelung 
erfahren haben. 

Wenn ich noch zu einer Frage Stellung neh
men darf, so ist es die Benützung des Waldes 
zu Erholungszweck.en und die Arten der Be
nützung. Es wurde in der Einleitung, in der 
Generalklausel klar festgestellt: 

"Jedermann darf, unbeschadet der Bestim
mungen der Abs. 2 und 3 und des § 34, Wald 
zu Erholungszweck.en betreten und sich dort 
aufhalten." 

Es wurde klar gesagt : "jedermann". Es kom
men allerdings noch die Einschränkungen im 
Interesse der Erhaltung und Pflege des Wal
des, die dann formuliert sind. 

Diesbezüglim wären wir smon der Mei
nung gewesen, daß man es ähnlim dem Wa'ld
gesetz der Bundesrepublik besser hätte for
mulieren und diese Verpflichtung für jeder
mann stärker hätte betonen können, indem 
man beispielsweise die Formulierung aufge
nommen hätte: 

"Wer den Wald aufsumt, hat dabei die 
beremtigten Interessen der Waldbesitzer zu 
beadlten und sich so zu verhalten, daß die 
Erholung der anderen Waldbesitzer, die wild
lebenden Tiere und ihre Lebensstätten sowie 
die Wald- und Wildbewirtsmaftung ni mt 
mehr als unvermeidbar gestört oder auf 
andere Weise beeinträchtigt werden. Für 
Smäden, die aus mißbräuchlimer Ausübung 
des Remts zum Betreten des Waldes bestehen, 
haftet der Verursacher. . . 

schwader der Fahrzeuge auf allen Forstauf
schliießungswegen aufscheinen werden. Es ist 
ganz klar -g'e'sagt: Die freie Begehbarkeit gilt 
nur ad personam und nicht für Fahrzeuge. 
Diese Regelung ist im einzelnen festgehalten. 
Es wird daher nicht möglich sein, daß man mit 
den Fahrzeugen in die Wälder hineinfahren 
kann, sondern es bleibt bei den bisherigen Be
stimmungen. 

Es wäre natürlich schon wichtig, noch zu 
einzelnen Punkten Stellung zu nehmen. Ich 
möchte es aber nicht mehr tun, sondern an
schließend nur noch auf den Entschließungs
antrag verweisen, der dem Ausschußbericht 
angeschlossen ist und in dem ersucht wird, 
die Bundesregierung möge mit den Landes
regierungen in den Fragen der Wildschadens
regelung Fühlung nehmen. Wir betrachten das 
als sehr, sehr notwendig und wichtig. Diese 
Frage ist nicht in allen Bundesländern gleich 
aktuell, aber sie muß einer Regelung unter
zogen werden. Das ist dem Bundesgesetz
geber derzeit nicht möglich, wie bereits er
wähnt wurde. Der Herr Bundesminister hat 
aber bereits angekündigt, daß er in Kürze 
Besprechungen mit den Landesregierungen 
und den Landeshauptleuten in dieser Richtung 
aufnehmen wird. Wir hoffen, daß auch hier 
einvernehmliche und brauchbare Regelungen 
gefunden werden. 

Ich möchte daher abschließend sagen: Alles 
im allem ein brauchbares Gesetz. Es wird 
nunmehr an der Vollziehung liegen, den Geist 
dieses Gesetzes richtig umzusetzen, damit 
wirklich alle Beteiligten - das sind die Wald
besitzer aller Kategorien, ob es die Besitzer 
von Bauernwald sind, ob Großwaldbesitzer, 
ob die Bundesforste - ihre Aufgabe ent
sprechend erfüllen können und damit natürlich 
auch die Bevölkerung durch die öffnung des 
Waldes einen Ausgleich für die in der 
Industriegesellschaft gegebenen ständigen Ge
fahren findet. 

In diesem Sinne geben wir diesem Gesetz 
und dem dem Ausschußbericht beigedruck.ten 
Entschließungsantrag gern unsere Zustim
mung. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs . 

Das wäre eine unserer Meinung nach bes- Bitte, Herr Minister. 
sere Formulierung ' gewesen, um die Verpflich
tung für j edermann viel deutlicher heraus
zustellen. 

Es wurde bereits vom Herrn Präsidenten 
MiJnkOWlitsm ader vom AJbgeordneten Plans i 
darauf hingewiesen, daß das Betreten des 
Waldes selbstverständlich möglich ist. Damit 
ist aber n'idlt gesagt, daß nunmehr die Ge-

Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! Zum 
Unterschied von meinen Vorrednern möchte 
ich zu Beginn meiner Ausführungen allen dan
ken, die das Zustandekommen dieses Gesetzes 
ermöglicht haben. Ich danke daher den Frak
tionen dieses Hauses, vor allem den Mit-
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gliedern des Unterausschusses und den Exper
ten, die in 16 Unterausschußsitzungen und in 
zahlreichen Expertenbesprechungen ein gewal
tiges ArbeitspeIl!sum bewältigt haben und be
müht waren, in allen Punkten dieses Forst
gesetzes Ubereinstimmung zu erzielen. (Abg. 
O i e  n b  ö c k: Das haben alle Vorredner auch 
getan!) 

Herr Abgeordneter, ich habe gesagt : "Zum 
Unterschied von meinen Vorrednern möchte 
ich zu Beg-inn . . .  " Sie müssen besser zuhören! 

Die strittigen Punkte zu klären hat oft 
nächtelange Beratungen erfordert. Aber das 
große Verantwortungsbewußtsein aller Betei
ligten hat schließlich eine Einstimmigkeit 
ermöglicht. 

An allen diesen Beratungen haben natür
licherweise und selbstverständlicherweise die 
Beamten meines Ressorts teilgenommen, 
denen ich für ihre aufopfernde Arbeit meinen 
besonderen Dank sagen möchte. (Beifall bei 
der SPO.j. 

Diese Beamten haben über ihre Pflicht 
hinaus eine Leistung erbracht, die nicht genug 
gewürdigt werden kann. 

Aber ganz besonders möchte ich dem Vor
sitzenden des Unterausschusses und dessen 
Stellvertreter, den beiden Prä.sidenten Min
kowitsch und Pansi, meinen Dank sagen, deren 

schaft und Gesellschaft. Mit diesem Forst
gesetz findet der lange Weg der Forstredlts
erneuerung seinen Abschluß. 

Das in seinen wesentlichen Bestimmungen 
derzeit noch immer gültige . Reichsforstgesetz 
aus 1852 zeigte sich schon in der Ersten 
Republik ergänzungsbedürftig. Dem Umstand, 
daß bis zum Jahre 1925 die Forstwirtschaft 
in der Erlassung von Ausführungsgesetzen 
Landessache war, ist es zuzuschreiben, daß 
heute verschiedene forstgesetzliche Bestim
mungen - es handelt sich um die sogenannten 
Walderhaltungsbestimmungen beziehungs
weise Walderhaltungsgesetze - nur länder
weise gültiges Bundesrecht sind. 

Die Forstrechtserneuerung wurde in der 
Zweiten Republik mit dem im Mai 1960 be
schlossenen Forstsaatgutgesetz fortgesetzt. 

Im April 1 962 folgte das Gesetz über Maß
nahmen zum Schutze des Waldes anläßlich der 
Ein- und Durchfuhr von Holz. 

Im Juli 1962 beschloß der Nationalrat das 
Forstrechtsbereinigungsgesetz, mit dem eine 
gesetzliche Grundlage für die Försterschulen 
und die Forstliche Bundesversuchsanstalt ge
schaffen wurde und das die Bestimmungen 
über Forstscbutz, Bringung und Bestellungs
pflicht von Forstorganen. modernisierte und 
reichsrechtliche Vorschriften austrifizierte. 

Im Juli 1971 wurden mit der Änderung des 
Verständnis und Bemühen dazu beigetragen land- und forstwirtschaftlichen Bundesschul
haben, daß wir heute einstimmig das seit 
123 Jahren bestehende Forstgesetz durch ein 
in Europa vielleicht sogar modernstes Forst
gesetz ersetzen können. Dieses Gesetz wird in 
Zukunft allen Belangen einer modernen Forst
politik gerecht werden können. Die Art und 

gesetzes neue Normen für die FÖl'sterausbil
dung gesetzt. Gleichzeitig wurde das Gesetz 
zur Verbesserung der Schutz- und Erholungs
wirkung des Waldes beschlossen und das 
Forstrechtsbereinigungsgesetz novelliert. 

Weise, wie das Einvernehmen über dieses Die bisherige Forstrechtserneuerung betraf 
schwierige Gesetz erzielt werden konnte, jene Regelungen, die entweder besonders 
sollte auch - und das möchte ich nur in dringlich erschienen oder notwendig waren 
Parenthese sagen - Modell für die gesamte oder deren Behandlung weniger schwierig 
agrarpolitische Arbeit in' der nächsten Zeit war. 
sein. Das vorliegende Gesetz stellt im Gegensatz 

Meine Damen und Herren! Mit Beschluß dazu ein neues Forstrecht aus einem Guß dar. 
des Landwirtschaftsausschusses vom 25. Juni 
1 975 wurde das über zwölf Jahre in Dis
kussion stehende Forstgesetz nach eingehen
der, sachlicher grundsätzlicher und intensiver 
Beratung einstimmig angenommen, zur Ver
abschiedung dem Nationalrat zugeleitet und 
dessen Verabschiedung auch empfohlen. Da
mit wird heute eine neue Ära der österreichi
schen Forstpolitik eingeleitet. 

Das Forstgesetz, welches ab 1. Jänner 1976 
das Reichsforstgesetz des Jahres 1 852 ablösen 
wird, steht auf dem Fundament einer seit Jahr
hunderten bewährten Forstpolitik und berück
sichtigt im besonderen den Fortschritt in Wirt-

Dies kommt bereits im ersten Paragraphen zum 
Ausdruck, den wir allerdings erst ganz zum 
Schluß beschließen konnten, der nämlich den 
Wald nur im Zusammenhang mit seinen Wir
kungen sehen will. Neben der im Reichsforst
gesetz 1 852 im Vordergrund gestandenen 
Nutzwirkung sind heute die Schutzwirkuny, 
die Wohlfahrtswirkung und die Erholungs
wirkung des Waldes von zunehmender Bedeu
tung. Ein modernes Forstgesetz darf an dieser 
Tatsache nicht vorbeigehen. 

Die Bedeutung der Schutzwirkuny des Wal
des, die das Gebirgsland Osterreich so drin
gend braucht, kommt einerseits in den neuen 
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Regelungen für Maßnahmen im Schutzwald, 
andererseits in der Einbindung der Wildbach
und Lawinenverbauung zum Ausdruck. Die 
Wildbach- und Lawinenverbauung, deren 
Tätigkeit hinsichtlich der Projektierung und 
Ausführung von Maßnahmen durch das Wild
bachverbauungsgesetz aus dem Jahre 1884 und 
hinsichtlich der Finanzierung durch das 
Wasserbautenförderungsgesetz aus 1948 ver
ankert ist, hat nunmehr für ihre Organisation 
und Zuständigkeit die gesetzliche Grundlage 
im Forstgesetz gefunden. 

Eine unter dem Eindruck der jüngsten 
Katastrophen im Spätwinter für die einzelnen 
Gemeinden besonders aktuelle und wichtige 
Dienstleistung dieser Organisation, nämlich 
die Erstellung von Gefahrenzonenplänen, in 
denen die Wildbach- und Lawinenverbauung 
objektiv verschiedene Gefahrenbereiche von 
Wildbächen und Lawinen ausweist, wird nun
mehr ebenfalls im Forstgesetz geregelt. Wenn 
hier Land und Gemeinde gesetzlich in die 
Beurteilung einbezogen werden, ze�gt ' sich 
schon, daß diese Pläne den Ausgangspunkt 
tür künftige Uberlegungen der Baubehörde 
erster Instanz, nämlich der der Bürgermeister, 
aber auch tür jene der überörtlichen Raum
planung bilden. 

Das Gesetz sorgt darüber hinaus in Bewirt
schaftungsvorschriften und Förderungsbestim
mungen für die Schaffung, Erhaltung und 
Sanierung von Schutzwäldern. Die Bedeutung 
dieser Bestimmungen kann nicht genug unter
strichen werden, zeigt uns doch die öster
reichische Forstinventur, daß der Wald in den 
Hochlagen immer mehr und mehr zu ver
greisen droht. 

Ein Zusammenbrechen von Hochlagen
beständen könnte für unser Land katastro
phale Folgen haben. Die Aufgabe eines moder
nen Forstgesetzes müßte daher sein, nicht nur 
hinsichtlich der Holzversorgung an künftige 
Generationen zu denken, sondern auch die 
Schutzwirkung des Waldes für uns und unsere 
Nachkommen zu sichern. 

Wohlfahrtswirkungen - das sind vor allem 
die Einflüsse auf die Umwelt hinsichtlich 
Klima, Wasser- und Luftreinheit - können 
aber nur von gesunden Wäldern in vollem 
Umfang erwartet werden. Die Bestimmungen 
des Forstgesetzes über die Vermeidung und 
Minderung schädlicher Luftverunreinigungen 
sind daher von besonderer Bedeutung. Da 
bekanntlidJ. Pflanzen auf Luftverunreinigungen 
stärker reagieren als Menschen, werden die im 
Verordnungswege festzulegenden Immi·ssioll's
grenzwerte in doppelter Hinsicht der Wohl
fahrt dienen. 

Die Erholungswirkung des Waldes soll nach 
diesem Gesetz j edermann genießen können. 
N adJ. dem neuen Forstgesetz kann niemandem 
mehr verboten werden, den Wald zu betreten 
und sidJ. darin aufzuhalten. Allerdings. war es 
natürlicherweise auch notwendig, Ausnahmen 
von dieser allgemeinen Waldöffnung zu 
madJ.en. So ist beispielsweise das Zelten und 
Reiten nur mit Zustimmung des Waldeigen
tümers gestattet. Auch Forststraßen sollen 
vordringlich der Waldbewirtschaftung dienen; 
nur für Rettungseinsatz und Schutzhüttenver
sorgung ist vom Gesetz aus die Befahrung 
gestattet. Dort, wo Menschen durch das Be
treten des Waldes alleI'dings gefährdet wer
den, wird es auch in Zukunft gesperrte Wäl
der geben. Auch - gestatten Sie mir den 
Ausdruck. - die Kinderstube des Waldes, 
die Forstkulturen, dürfen nicht betreten 
werden. 

Das neue Forstgesetz hält am bewährten 
Grundsatz fest, daß die Flächen nur dann durch 
Rodung' der Waldkultur entzogen werden dür
fen, wenn ein höheres öffentliches Int�resse 
als das der Walderhaltung vorliegt. Neu ist, 
daß erforderlichenfalls die Neubewaldung von 
Ersatzflächen verlangt werden kann. Die 
Pflicht der Wiederaufforstung genutzter Wäl
der ist heute bereits so selbstverständlich ge
worden, daß man über solche Bestimmungen 
nidJ.t mehr zu sprechen braucht. Eine Neue
rung im Forstrecht ist allerdings, daß die 
Bestimmungen über Waldverwüstung nicht 
mehr gegen den Waldbesitzer allein gerichtet 
sind, sondern gegen jedermann. 

Meine Damen und Herren! Es würde zu weit 
führen, nun alle Bestimmungen des neuen 
ForstredJ.ts einzeln zu würdigen. IdJ. möchte 
nur noch meiner Uberzeugung Ausdruck 
geben, daß mit dem Beschluß dieses Gesetzes 
Osterreich ein Forstrecht erhält, das vorbild
lidJ. und vorausschauend die Nutzung des 
Waldes in jeglidJ.er HinsidJ.t regelt. Es bringt 
einheitliches Bundesrecht dort, wo es wichtig 
und notwendig ist, läßt jedodJ. der Landes
gesetzgebung zahlreiche Möglichkeiten offen, 
dort Regelungen den lokalen Verhältnissen 
und Bedingungen angepaßt zu treffen, wo dies 
zweckmäßig ist. 

Das neue Forstgesetz trägt also dem Wald 
als wichtigem Rohstofflieferanten durdJ. eine 
Reihe sehr wesentlicher Bestimmungen, ins
besondere was die Aufforstung betrifft, Rech
nung, berücksichtigt seine Schutz-, Wohlfahrts
und Erholungsfunktion durch die Einbindung 
der Wildbach- und Lawinenverbauung und die 
Schaffung neuer Rechtsgrundlagen für die , 
Gefahrenzonenpläne beziehungsweise durch 
die Bestimmungen, welche die Erhaltung und 
Sanierung von Schutzwäldern betreffen. 
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Auf die Wohlfahrtswirkung des Waldes lich erst die Generationen nach uns beurteilen 
wird schließlich auch durch jene Regelungen können. 
Rücksicht genommen, welche eine Vermeidung 
oder Minderung forstschädlicher Luftver
unreinigungen zum Ziele haben, weil nur ein 
gesunder Wald auch ein Erholungswald sein 
kann. Schließlich wird dem Menschen in 
einer Zeit, in der der Erholung besondere 
Bedeutung zukommt, durch eine Waldöffnung 
die Möglichkeit geboten, den Wald zu be
treten. 

Abschli,eßend darf ich noch einmal sagen, 
daß es mich ganz besonders freut, daß in 
allen Punkten des Gesetzes Ubereinstimmung 
zwischen den Parlamentsfraktionen gefunden 
werden konnte, und nochmals möchte ich den 
Abgeordneten, den Experten und Beamten 
meines Hauses recht herzlich dafür danken. 
(Beifall bei der 8PtJ und beim Abgeordneten 
M e  i ß 1.) 

Und lassen Sie mich mit · einem Sprichwort 
enden : Allen recht getan ist eine Kunst, die 
niemand kann. Ich glaube aber, daß alle Be
teiligten an diesem Forstgesetz nach dem 
heute zu erfolgenden Beschluß froh und wohl
gemut sein können, und ich glaube, daß die 
österreichische Bevölkerung mit ihren Par
lamentariern vielleicht einmal zufrieden sein 
wird. (Beifall bei der 8PtJ und PPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Dkfm. Gorton. 

Abgeordneter Dkfm. Gorton (tJVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus!  Die Väter des Forst
gesetzes aus dem Jahre 1 852 haben damals 
sicher nicht davon geträumt, daß ihr Werk 
- von den Novellierungen, die heute j a  
schon erwähnt wurden, abgesehen - prak
tisch 1 23 Jahre lang halten würde. Die Lang
fristigkeit forstlicher Uberlegungen und Maß
nahmen konnte sich damals zweifellos auch 
in der Güte dieses Gesetzeswerkes wider
spiegeln. 

Dabei wird auch immer wieder festgestellt, 
daß der größte Teil österreichischen Waldes 
- und ich mödlte sagen: überhaupt der öster
reichisdle Wald - sich in bester Ordnung 
befindet und die Waldfläche besonders auch in 
den letzten Jahren zweifellos zugenommen 
hat. Das alte Gesetz aus dem Jahr t 852 war 
daher zweifellos ein gutes Gesetz. 

Wir werden heute ein neues Gesetz be
schließen, meine Damen und Herren. Ob es 
auch ein gutes Gesetz wird, können wir, wie 
gesagt, nur hoffen. Mühe haben wir uns zwei
fellos dafür im abgelaufenen halben Jahr 
reichlich gegeben. Wie gut dieses Gesetz aber 
wirklich sein wird, werden auch wahrschein-

Aber eines kann ich heute schon für meine
Fraktion mit Sicherheit sagen, meine Damen 
und Herren: Die Regierungsvorlage, die uns 
vor einem Jahr, nämlich am 9. Juli 1 974, hier 
ins Haus gestanden ist, wäre sicher kein gutes 
Forstgesetz geworden, denn in den 1 8 1  Para
graphen dieser Regierungsvorlage - und 
darin hat sie sich auch gegenüber dem Mini
sterialentwurf vom Dezember 1971 in vielen 
Bestimmungen wesentlich unterschieden -
war sicher ein wesentlich größeres Maß an 
unserer Auffassung nach schlechter sozialisti
scher Gesellschaftspolitik enthalten. 

Meine Damen und Herren! Ungerechte und 
wirtschaftsfremde neue Belastungen, die für 
den Wald in der Regierungsvorlage damals 
enthalten waren, hätten sich wahrscheinlich 
auch sehr nachteilig für die Erhaltung dessel
ben ausgewirkt. Die Freude und das Interesse 
des Waldbesitzers an der Verbesserung seiner 
Kulturen - ich möchte sagen, die positive 
Waldgesinnung, eines der wesentlichsten Kri
terien unserer guten und für viele Nachbar
staaten mustergültigen Forstwirtschaft 
hätte durch neue Belastungen und sicher auch 
unvertretbare und unnotwendige Eingriffe in 
das Eigentumsredlt zum Schaden des Waldes 
zweifellos stark gelitten. Darüber soll auch 
die Euphorie der heutigen Einigung nicht 
hinwegtäuschen. 

Ich fühle mich auch verpflichtet zu sagen 
- weil doch die Äußerung des Herrn Abge
ordneten Pansi, wenn man das so in den Raum 
stellt, besagt hat : Wenn das Bedürfnis der 
breiten Masse gegeben ist, dann ist das Eigen
tum einzuschränken; ich sehe darin eine 
Herausforderung -: Sicher werden in allen 
solchen Sachen Prüfungen anzustellen sein. 
Aber daß der Forstgesetzentwurf vom vergan
genen Jahr mit gesellschaftspolitischen Zielen 
nichts zu tun gehabt hätte, das möchte ich doch. 
bestreiten und nimt nur in Frage stellen. 

Meine Damen und Herren! Es sei unbe
stritten, daß in westlichen Kulturländern mit 
zunehmend dichter werdender Besiedlung 
neben der traditionellen Nutzwirkung des 
Waldes - das ist, wie ja bereits erwähnt 
wurde, die Produktion des Rohstoffes Holz -
sowie der Schutzwirkung zweifellos aum die 
Wohlfahrtswirkung und die Erholungs
wirkung, insbesondere in der Nähe von Sied
lungszentren, mehr und mehr in den Vorder
grund tritt. 

Ich möchte hier feststellen, daß natürlich die 
Nutzwirkung, also die wirtsmaftlich nachhal
tige Holzproduktion, nach wie vor insgesamt 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 118

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 151 .  Sitzung - 3. Juli 1 975 14717 

.Dkfm. Gorton 

Priorität hat. Sie wird auch im § 1 Abs.  1 des 
neuen Gesetzes in den Wirkungen des Waldes 
an erster Stelle genannt. 

Wenn aber der Wohlfahrtswirkung und be
sonders der Erholungswirkung nunmehr auen 
gesetzliche Bedeutung zugeordnet wird - was 
bei letzterer ja besonders durch das gesetz
liche Betretungsrecht der Wälder für jeder
mann, also der sogenannten Offnung der Wäl
der, statuiert ist -, so 'sollten und dürften doch 
dadurch dem Waldbesitzer, der ja für die Er
haltung des Waldes verantwortlich ist - ganz 
gleich, ob es sich um einen kleinen oder grö
ßeren handelt -, grundsätzlich keine zusätz
lichen Lasten und Risken auferlegt werden. 

Die gesetzliche Offnung der Wälder, zu der 
wir uns gerne bekennen, bringt sicher zusätz
liche Kosten und Risken. Hier hat der selbst-
verständliche Grundsatz zu gelten - wo solche 
Kosten und Risken meßbar und erfaßbar 
sind -, daß dafür eben doch auch die öffent
liche Hand mit geradezustehen hat. Daß die 
Regierungsvorlage in vielen Bestimmungen 
keineswegs diesem Grundsatz entspradl und 
die Regierungspartei beziehungsweise deren 
Vertreter erst fast gar nicht, dann aber doch 
erfreulicherweise nach und nach etwas mehr, 
w enn auch bedingt, bereit waren, hier auf 
tragbare Lösungen einzuschwenken, hat viel
leicht da und dort die Verhandlungen etwas 
erschwert. Das soll nichts an der positiven 
Einstellung zum heute gefundenen Kompromiß 
ändern, aber es soll hier kritisch erwähnt 
werden. 

Ich möchte im einzelnen das eine oder 
andere noch anführen. 

Zunächst einmal: Die Frage der forstlichen 
Raumplanung soll von mir sicher nicht unter
bewertet werden. Der Begriff "Raumplanung" 
ist ja zweifellos ein besonders moderner Be
griff geworden. Wir haben zwar unsere Wäl
der bisher mit unserem erstklassigen Forst
personal auch ohne gesamtumfassende gesetz
lich geregelte Raum- und Entwicklungspläne 
erhalten und verbessern können, trotzdem soll 
auch auf diesem Gebiet neuen Uberlegungen 
und Ideen der Weg keineswegs verschlossen 
werden. 

Ich möchte auch nicht auf die verfassungs
mäßige Kompetenzabgrenzung zwischen Bund 
und Ländern in Planungsfragen eingehen. 
A!ber was die Regierungsvorlage mit der Ein
setzung und Zusammensetzung eines soge
nannten forstlichen Raumplanungsbeirates 
beabsichtigte, wäre unserer Auffassung nadl 
weder dem Wald nodl der Waldplanung wirk
lich zugute gekommen und Wäre audl sdlon 
gar nicht im Sinne der Verwaltungsverein
fachung eine zweckmäßige Einrichtung ge-

wesen. Dieser wesensfremde Mitbestimmungs
beirat für rein fachlidle Fragen der forstlichen 
Raumplanung wurde ridltigerweise fallen
gelassen und scheint im Gesetz nicht mehr 
auf. 

Meine Damen und Herren ! Ein anderes 
- und auch das muß ich hier erwähnen -: 
Der Geist der ursprünglichen Regierungsvor
lage war in vielen ihrer Bestimmungen davon 
gekennzeichnet, daß die Waldbesitzer sozu
sagen als die bösen Buben der Waldbehand
lung hingestellt wurden, deren Treiben durch 
das Gesetz Einhalt zu gebieten sei. Ein 
typisches Beispiel dafür war die Fassung des 
ursprünglichen § 18 der Regierungsvorlage 
über die Waldverwüstung. Hier wurden an 
die Spitze dieses Paragraphen Handlungen 
und Unterlassungen des Waldeigentümers ge
stellt, welche zu Waldverwüstungen führen 
könnten, so daß man unwillkürlich den Ein
druck hatte, daß Waldverwüstungshandlungen 
in der Regel zur Tätigkeit eines Waldeigen
tümers gehören würden. 

An zweiter Stelle standen dann gleichartige 
Handlungen nachbarlicher Grundeigentümer. 

Und schließlich konnten dann auch sonstige 
Personen sowie die wildlebenden Tiere Hand
lungen oder Unterlassungen begehen, die zu 
Waldverwüstungen führen könnten. 

Meine Damen und Herren! Wir konnten 
schließlidl im neuen § 16 über die Waldver
wüstung eine , Formulierung finden, welche 
für die Waldbesitzer keine Diskriminierung 
mehr darstellt. Schließlich sind durch Wild 
verursachte Forstschäden der landes
kompetenzlichen Jagdbehörde mitzuteilen. 

Meine Damen und Herren! Man hatte in der 
letzten Zeit doch öfter den Eindruck, daß durch 
einseitige Darstellungen und wissenschaftlich 
verbrämte Berechnungen von durch Wild ver
ursachten Forstschäden dieser sozialistischen 
Regierung eine Plattform gegeben werden 
sollte, um die verfassungsmäßig den Ländern 
zugeordnete Jagdkompetenz durch eine Ver
fassungsänderung in die Bundesgesetzgebung 
zu bekommen. 

Abgesehen davon, daß damit unserer Auf
fassung nach der Sache kaum gedient wäre, 
denn letzten Endes würde in der personellen 
Vollziehung dadurch keine Änderung ein
treten, glauben wir aber dodl, daß mit einer 
solchen Kompetenzübertragung auch ein 
Sdlritt der Trennung des aus dem Eigentums
redlt an Grund und Boden erfließenden J agd
rechtes vom Grundeigentum getan worden 
wäre. 

Meine Damen und Herren! Einem solchen 
gesellschaftspolitischen Sdlritt konnten wir 
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unsere Zustimmung natürlich auch nicht er
teilen, und daher fand eine solche verfassungs
ändernde Kompetenzverlagerung, die sicher 
nicht direkt antragsmäßig im Unterausschuß 
gestellt wurde, richtigerweise nicht statt, abge
sehen davon, daß sich natürlich auch die Län
der, auch die sozialistisch regierten Länder, 
gegen eine solche Verlagerung gewehrt haben. 

Ein 
-
weiteres : Die Bedeutung des Schutz

waIdes und seiner Verbesserung soll außer 
Streit gestellt werden. Die ursprünglich. in der 
Regierungsvor lage enthaltene Verpflich.tung 
zur Schutzwaldverbesserung hätte jedoch in 
vielen Fällen für den Waldbesitzer derartig 
hohe wirtschaftlidle Belastungen mit sich ge
bracht, daß die Möglichkeit der Eigentums
erhaltung zum Teil völlig in Frage gestellt 
schien. Es konnte schließlich in schwierigen 
Verhandlungen die WaldeigentümerverpfÜch
tung zur Schutzwaldverbesserung in jene 

- Grenzen zurückgeführt werden, die allgemein 
auch uns zumutbar erscheinen. 

-

Meine Damen und Herren! Als viertes zu
nächst die Verankerung des Rechtsanspruches 
auf Betreten des Waldes zu Erholungszwecken. 
Die von mir schon erwähnte Offnung der 
Wälder für jedermann brachte die gesetzliche 
Offnung der Wälder. Sie brachte zweifellos 
eine Reihe von Problemen mit sich. Die aus 
forstbetriebswirtschaftlich.en oder aus Gründen 
der Personensicherheit erforderlichen Ein
schränkungen des generellen Betretungs
rechtes konnten so abgewogen statuiert wer
den, daß wir glauben, eine für alle Teile trag
bare Lösung gefunden zu haben. 

Meine Damen und Herren! Ob in der gefun
denen Haftungsregelung im Rahmen der fest
gelegten Offnung des Waldes noch unzumut
bare Härten für den Waldeigentümer enthal
ten sind, wird sicher erst die Praxis im Laufe 
der Jahre zeigen können. 

Am Rande erwähnt muß ich doch sagen, 
daß sich die gegenüber dem Waldbesitz wenig 
freundliche Einstellung der Regierungspartei 
aber auch darin geäußert hat, daß man nicht 
bereit war, die auf Grund der Offnung der 
Wälder erforderlichen Auszeigungsnotwendig
keiten mit einheitlich zu regelnden Tafeln 
wenigstens in Form von kostenloser Beistel
lung derselben mitzufördern. Hier waren an
scheinend doch noch. die wenig eigentums
freundlichen Einstellungen vorrangig. 

Die einzige Anerkennung - und das ist 
meiner Meinung nach die einzig echte An
erkennung, wenn vielleicht auch oft nur sym
bolisch - ist die der erhöhten Risken, die 
durch die Offnung des Waldes entstehen� Im 
§ 1 41 wird ein Bundeszuschuß zur Waldbrand-

versicherung festgelegt. Man ist hier rich.tiger
weise westdeutschen Beispielen gefolgt. Ich 
möchte hier der Erwartung Ausdruck ver
leihen, daß die vom Herrn Bundesminister zu 
erlassende Verordnung ähnlich wie in west
deutschen Ländern einen 50prozentigen 
Prämienzuschuß festlegt. Dadurch würde zwei
fellos vor allen Dingen auch der kleinbäuer
liche Waldbesitz zum Abschluß von Wald
brandversicherungen angeregt werden. 

Meine Damen und Herren! Wie wenig die 
Regierungspartei bereit war, die Leistung der 
privaten und bestausgebildeten Fortwirt-
schaftsführer auch im Gesetz anzuerkennen, 
zeigt der Umstand, daß es bedauerlicherweise 
nicht möglich war, diesen auch bei der Bewirt
schaftung der Schutzwälder und bei allenfalls 
dort durchzuführenden Wegebauten verwal
tungsvereinfachende Auszeige- und Aufsichts
rechte zuzugestehen. Ich möchte dies ausdrück
lich hier festhalten, damit nicht vielleicht von. 
Vertretern der Regierungspartei dann draußen 
bei Versammlungen oder Besprechungen ge
sagt wird, die Opposition hätte sich zuwenig 
für solche sachlich zweifellos voll vertretbare 
Ermächtigungen unseres bestqualifizierten. 
Forstpersonals eingesetzt. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Ich konnte hier nur einige Beispiele aus den 
mühseligen Verhandlungen von forstlicher 
Sicht her ausführen. Es wäre aber falsch, das 
neue Forstgesetz nur von diesem Standpunkt 
aus zu betrachten. Es gibt darin eine ganze 
Reihe von Regelungen, welche Auswirkungen 
auf andere Bereiche der Wirtschaft haben. Bei 
diesem Gesetz handelt es sich zweifellos um 
ein Wirtschaftsgesetz schlechthin. 

Meine Damen und Herren! Wir haben nur 
eine entsprechende Mitwirkung des Herrn 
Wirtschaftsministers Dr. Staribacher bei den 
gerade für die Wirtschaft oft sehr einschnei
denden Maßnahmen in diesem Gesetz völlig 
vermißt. Es blieb hier sicher der Opposition 
vorbehalten, die Versäumnisse des Herrn Han
deisministers bei der Vorberatung der Regie
rungsvorlage durch neue Formulierungen und 
Vorschläge, die dann im heute zu beschließen
den Gesetz und im Ausschußbericht ihre Auf
nahme fanden, entsprechend wettzumachen. 
Ich möchte im einzelnen anführen: 

Die Bedeutung des Waldes und seiner wich- 
tigen Funktionen hat den Gesetzgeber ver
anlaßt, die Rodung, also die Verwendung von 
Waldboden zu anderen Zwecken, nur zuzu
lassen, wenn das öffentliche Interesse an der 
Erhaltung des Waldes von einem anderen, 
noch wichtigeren öffentlichen Interesse über
wogen wird. 
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Solche die Rodung rechtfertigende öffent
liche Interessen sind im Gesetz nur beispiels
weise aufgezählt. Obwohl etwa die "Volks
wirtschaft" nicht ausdrücklich als einer der 
Gründe für die Zulässigkeit von Rodungen 
genannt ist, kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß besondere volkswirtschaftliche Interessen 
unter Umständen der Grund für die Erteiiung 
einer Rodungsbewilligung sein können. 

Wenn zum Beispiel Neugründungen oder 
Erweiterungen bestehender Industrieanlagen 
etwa nur unter Vornahme gewisser Rodungen 
durchführbar wären und derartige Maßnahmen 
im Interesse der Volkswirtschaft gelegen sind, 
kann unserer Auffassung nach kein Zweifel 
bestehen, daß eine Rodungsbewilligung zu 
erteilen sein wird. 

Auch im öffentlichen Interesse des Umwelt
schutzes könnte die Zulässigkeit einer Rodung 
liegen: Wenn etwa eine umweltbelastende 
Anlage im Wald errichtet werden müßte, 
damit ihre Auswirkungen von der Bevöl
kerung abgeschirmt werden können, würde 
sicher auch eine Rodung zulässig sein. 

Das waren einige praktische Beispiele. 

Wie beim Rodungsverbot ist auch im Zu
sammenhang mit den Regelungen des neuen 
Forstgesetzes über die von gewerblichen und 
industrIellen Anlagen ausgehenden forstschäd
lichen Luftverunreinigungen der Grundsatz zu 
beachten, daß der Schutz des Waldes, so not
wendig und erforderlich er ist, sicher nicht 
zum Selbstzweck erhoben werden soll. Die 
Bestimmungen über forstschädliche Luftver
unreinigungen haben von allen Regelungen, 
die sich auf andere Wirtschaftsgebiete, aus
wirken, sicher die weittragendste Bedeutung. 
Daß es dabei nicht leicht war, die unserer 
Meinung nach doch völlig ungeeigneten und 
wirtschaftsfremden Bestimmungen der Regie
rungsvorlage - bezüglich deren man sich 
wiederum wundern mußte, daß der Herr Han
deisminister damals dazu seine Zustimmung 
gegeben hat - in ein brauchbares Verfahren 
umzuformen, möchte ich besonders hervor
heben. 

Schädliche Einwirkungen durch Luftverun
reinigungen auf den Wald von diesem abzu
wehren, ist voll gerechtfertigt. Dieser Gedanke 
muß allerdings seine Grenze dOFt finden - das 
hat nichts mit der Entschädigung zu tun -, 
wo andere, bedeutsamere Interessen mit
zuberücksichtigen sind. 

An den Voraussetzungen, welche das Gesetz 
für die Bewilligung einer neuen Betriebs
anlage, welche voraussichtlich durch ihre Luft
versdunutzung Forstschäden verursachen 
wird, aufgestellt hat, ist auch deutlich erkenn-

bar: In solchen Fällen wird in Zukunft die 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Anlage 
mit dem Ausmaß der zu erwartenden Gefähr
dung des Waldes abzuwägen sein. Dabei wer
den sogar die Kosten, die durch die verschie
denen behördlichen Vorschreibungen und Auf
lagen verursacht werden, zu berücksichtigen 
sein. 

Es muß also zu einer Abwägung der gesamt
wirtschaftlichen mit den forstwirtschaftlichen 
Interessen kommen, wobei jedenfalls die wirt
sChaftliche Situation des betroffenen Unter
nehmens und die Gesichtspunkte der jewei
ligen Arbeitsmarktsituation, aber auch die 
örtlichen Verhältnisse mit ins Kalkül zu zie
hen sein werden. Es sind auch die Kriterien 
des jeweils maßgeblichen Raumordnungskon
zeptes, aber auch die zu erwartenden Aus
wirkungen auf die wirtschaftliche Situation 
der von der Neuerrichtung betroffenen Bevöl
kerung und vieles andere ins Auge zu fassen. 

Wir glauben, daß die nunmehr gefundene 
Regelung es doch ermögliChen wird, den Wald 
vor Rauchschäden und ähnlichen Gefahren so
weit wie möglich zu bewahren, ohne aber 
wirtschaftsfeindliche und wirklichkeitsfremde 
Aspekte ausarten zu lassen. 

Meine Damen und Herren ! Dieselbe Inter
essenabwägung wie für Neugründungen ist 
auch hinsichtlich bestehender Betriebe, welche 
forstschädliche Luftverunreinigungen verur
sachen, anzustellen. Das heißt, daß nach In
krafttreten des neuen Forstgesetzes be
stehende Betriebe, selbst wenn sie im Besitz 
einer rechtskräftigen Betriebsbewilligung sind, 
daraufhin überprüft werden können, ob sie 
nicht leicht reduzierbare und damit vermeid
bare FODStJschädelll verursachen. Alllg',eslichts d.er 
im Laufe des techni'schen Fortschrittes ständig 
neu in Entwicklung begriffenen Möglichkeiten, 
die schädlichen Imissionen eines Betriebes 
durch den Hinbau oft sicher gar nicht beson
ders aufwendiger Vorrichtungen herabzu
setzen, soll also auch für die laufende Ver
besserung der UmweItverträglichkeit der Be
triebe gesorgt werden. 

Ein solcher Gedanke hat nicht nur für den 
Bereich des Forstschutzes Bedeutung. Er steht 
allerdings im Widerspruch zu der Institution 
der Rechtskraft, einem der Fundamente 
unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung, von 
dem sicher nicht leichtfertig abgegangen wer
den sollte. Nach diesem Grundsatz darf der 
Bewilligungsbescheid, welcher dem Unter
nehmer das Recht gibt, seinen Betrieb in der 
bewilligten Ausstattung auch zu führen, von 
den Behörden nicht ohne weiteres aufgehoben 
und durch strengere Vorschreibungen ersetzt 
werden. 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 31 von 118

www.parlament.gv.at



14720 Nationalrat XIII. GP - 151.  Sitzung - 3. Juli 1975 

Dkfm. Gorton 
Das neue Forstgesetz knüpft eine solche 

Durchbrechung der Rechtskraft im Interesse 
der Verbesserung des Forstschutzes an die . 
Vornahme der bereits erwähnten Interessen
abwägung zwischen forstlichen und gesamt
wirtschaftlichen Interessen, wobei unter mög
lichster Schonung der wohlerworbenen Rechte 
des Betriebsinhabers vorzugehen ist. Das be
deutet - und hier verweise ich auf die zu 
§ 51 Abs. 2 festgelegten Ausführungen des 
Ausschußberichtes -, daß im Falle der Ertei
lung von Auflagen für bestehende Anlagen bei 
der Interessenabwägung zwischen forstlichen 
und wirtschaftlichen Gesidltspunkten wesent
lich stärkeres Gewicht auf die Berücksichti
gung der Situation des betreffenden Unter
nehmens gelegt werden muß. 

Vorschreibungen und Auflagen, welche an
läßlich der Neuerrichtung von ähnlichen An
lagen eine Selbstverständlichkeit sein können, 
werden hinsichtlich bestehender Anlagen viel
fach nicht verlangt werden können. Gerade 
angesichts der derzeit krisenhaften wirtschaft
lichen Situation, die über asterreich hinaus
reicht, empfiehlt es sich, hier mit ent
sprechender Vorsicht vorzugehen. Ich möchte 
das schon im Hinblick auf die Erlassung der 
einschlägigen Verordnung über Imissions
stoffe und Grenzwerte hier nicht unerwähnt 
lassen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren ! 
Das neue Forstgesetz enthält nicht nur ver
waltungsrechtliche Bestimmungen über die Be
willigungen und den Betrieb von Anlagen, 
welche Forstschäden verursachen, sondern 
regelt auch die zivilrechtliche Haftung für 
Forstschäden, und zwar abweichend von den 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Entsprechend dem Gedanken des im Umwelt
schutz immer wieder genannten Verursacher
prinzips ist für alle Forstschäden, welche durch 
Luftverunreinigungen verursadJ. t werden, 
Schadenersatz beziehungsweise Entschädigung 
vom Inhaber der verursachenden Anlage zu 
leisten. (Abg. L i  b a 1: Das haben wir alles 
schon vom Minister gehörtf) 

In diesem Zusammenhang ergeben sich 
sicher Schwierigkeiten, weil in der Regel oft 
mehrere Verursacher für die aufgetretenen 
Forstschäden in Frage kommen. Diesbezüglich 
wurden von der asterreichischen Volkspartei 
gangbare und für alle Teile akzeptable Wege 
aufgezeigt, die schließlich im Gesetz nunmehr 
ihren Niederschlag finden werden. Das Sach
verständigenverfahren ist hier, glaube ich, der 
richtige Weg, und er wurde auch von uns 
entriert. 

Meine sehr gesdJ.ätzten Damen und Herren! 
IdJ. komme zum SdJ.luß doch nicht ganz umhin, 

eine Feststellung treffen zu müssen - und das 
soll nichts an der gewaltigen Leistung der 
Experten und der Beamten schmälern oder 
ändern -; Der seinerzeit in Leoben bei der 
Forsttagung im vergangenen Herbst vielfach 
vorgetragene Wunsch, das ganze Gesetz möge 
lesbarer und verständlicher gestaltet werden, 
nämlich auch für den Nicht juristen, konnte, 
glaube ich, doch nidJ.t ganz erfüllt werden. 

Das vorliegende Gesetz ist zweifellos ein 
Komprorniß, ein Komprorniß auf politischer 
Ebene, aber auch ein Kompromiß der wirt
schaftlichen und sozialen Vernunft. Zu dieser 
Vernunftregelung wollen wir uns auch beken
nen, und daher werden wir diesem Gesetz 
zustimmen. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Stögner. 

Abgeordneter Stögner (SPO) ; Herr Präsi
dentl Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte die Beschlußfassung über das Forst
gesetz nicht verzögern. Ich möchte auch die 
Atmosphäre, die eingangs dieser Beratungen 
geherrscht hat, nicht stören. 

Aber wenn man jetzt den Abgeordneten 
Gorton gehört hat, so muß man zu der Fest
stellung kommen, daß er es noch immer nicht 
verwunden hat, daß dieses Forstgesetz noch 
in dieser Legislaturperiode besdJ.lossen wer
den kann. Denn anders ist es nicht möglich, 
daß er behauptet, wir als Sozialistische Partei 
hätten es darauf abgesehen gehabt, den pri
vaten Waldbesitz auf kaltem Wege zu ent
eignen. Anders ist ja seine Feststellung, daß 
wir mit diesem Forstgesetz schlechte sozialisti
sche Gesel1schaftspolitik betreiben wollten 
und er als Abgeordneter es verhindert hat, 
nicht zu verstehen. 

Dieser Geist, der hier wieder zutage ge
kommen ist, war ja auch die Ursache, warum 
es ursprünglich sehr schwierig war, dieses 
umfangreiche Gesetz in entsprechende Be
ratungen zu nehmen. Denn vor Eingang in die 
Beratungen hat man ja schon dort und da lesen 
oder auch bei irgendwelchen Tagungen fest
stellen können, daß dieser Forstgesetzentwurf 
eigentumsfeindlich wäre, daß er eine kalte 
Enteignung des privaten Waldeigentums dar
stellen würde. 

Nun, wie schauen die Dinge tatsächlich aus? 
Ich habe ja keine Möglichkeit mehr, in dieser 
fortgeschrittenen Stunde auf all diese Dinge, 
die der Herr Abgeordnete Gorton erwähnt 
und angeprangert hat, einzugehen. Aber Tat
sache ist, daß eine ganze Reihe von Dingen, 
die bisher de facto zu Lasten des Wald
besjtzers gegangen sind, ab nun, wenn das . 
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Stögner 
Gesetz in Wirksamkeit ist, den Waldbesitzern 
abgenommen werden. 

Denken wir nur an die Haftungsfrage auf 
Forstwegen. Bisher war es ja schon j ahrelang 
de facto so, daß Forstwege. begangen und audl 
befahren worden sind. Wenn irgendeinem Be
sudler des Waldes ein Unfall passiert ist, ist 
der Waldbesitzer voll haftbar gewesen. In 
Zukunft wird er es nur noch sein, wenn er 
grob fahrlässig oder vorsätzlich diesen Unfall 
verursadlt hat. Also das ist eine wesentliche 
Verbesserung gegenüber dem bisherigen Zu
stand. 

Erholungswald, dieselbe Situation. Weite 
Teile unserer Wälder wurden bisher schon 
als Erholungswald benützt, auch wenn 
offiziell noch der Eintritt in den Wald ver
boten gewesen ist. Ab nun wird der Wald
besitzer, wenn ein bestimmtes Gebiet zum 
Erholungswald erklärt wird, entschädigt wer
den, und zwar so entschädigt werden, daß er 
keinen Einnahmenverlust hat. 

Die Waldbrandversicherung ist ebenfalls 
schon einige M'ale erwähnt worden. Auch 
diese Frage ist ja  nicht so zu beurteilen, daß 
sich auf einmal die Waldbrände verdrei- oder 
vervierfachen würden. Wahrscheinlich werden 
sich die Waldbrände kaum mehren gegenüber 
jetzt, denn de facto war der Wald ja schon 
frei begehbar. Hier wird die öffentliche Hand 
in Zukunft etwa 50 Prozent der Prämien be
zahlen - ebenfalls wieder ein großer Vorteil 
für den privaten Waldbesitz. 

' 

Forstschädliche Luftverunreinigung : Bisher 
hat der private W'aldbesitzer einen Leidens
weg zurücklegen müssen, bis festgestanden ist, 
wer die Immissionsschäden erzeugt hat, bis 
er dann in einem Zivilprozeß eine Entschädi
gung erlangen konnte. Ab nun wird es auch 
hier wesentlich. leichter sein. 

Die Förderungsbestimmungen sind eb�nfalls 
wesentmch günstiger gestaltet dadurch, daß sie 
jetzt im Gesetz verankert sind, und derlei 
Dinge mehr. Man könnte diese Liste ja noch 
fortsetzen. 

Es kann also gar keine Rede davon sein, 
daß die Sozialisten versucht hätten, mit diesem 
Forstgesetz eine kalte Enteignung durch
zuführen. Wir wollten nichts anderes, als den 
Wald für jedermann frei begehbar zu machen, 
weil eben die Erholungsbedürftigkeit der Be
wohner der Ballungsgebiete das notwendig 
macht. 

Ich habe mir vorgenommen, noch auf eine 
ganze Reihe von Dingen hinzuweisen. Ich 
werde mich beschränken, soweit es geht. 

Ich mödlte die Gefahrenzonenpläne erwäh
nen. Diese Gefahrenzonenpläne haben eben
falls eine entsprechende Diskussion im Unter
ausschuß verursacht. 

Ich persönlich bin der Meinung, daß wir mit 
der gesetzlichen Fixierung dieser Gefahren
zonenpläne den Gemeindeoberhäuptern, also 
den Bürgermeistern, in Zukunft sehr helfen 
werden, weil nun die Bürgermeister nicht nur 
die Möglichkeit haben, an der Entstehung 
dieser Gefahrenzonenpläne mitzuwirken, son
dern weil ihnen darüber hinaus mit diesen 
Gefahrenzonenplänen eine entsprechende 
Stütze gegen Baulustige in Gefahrenbereichen 
in die Hand gegeben wird. Also auch das ist 
eine sehr wesentliche Verbesserung. 

Im Zusammenhang mit dem Versuch, die 
Wildschädenfrage im Forstgesetz zu ver
ankern, auch noch einige Feststellungen. Wir 
wissen auf Grund der letzten Forstinventur, 
daß das Wild in unseren Wäldern jährlich 
einen Schaden von etwa 560 Millionen SdIil
ling verursacht. Wir wissen auch aus der 
Gegenüberstellung der vorletzten Forstinven
tur mit der letzten Forstinventur, daß die 
Wildsdläden nicht sinken, sondern daß sie 
sogar sehr wesentlich zugenommen haben. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, daß wir 
als Bundesgesetzgeber keine Möglichkeit 
haben, das im Forstgesetz unterzubringen. 
Aber wir müssen sehr ernstlich bei den Län
dern vorstellig werden, damit sie bessere qe
setze als bisher in den Ländern schaffen, denn 
wenn die Entwicklung so weitergeht, ist nicht 
nur die Nutzwirkung des Waldes in weiten 
Bereichen, sondern darüber hinaus dann auch 
die Schutz- und Erholungswirkung ernstlich 
gefährdet. Hier sind wir doch der Meinung, 
daß wir auch als Bundesgesetzgeber ein Recht 
haben, diese Dinge entsprechend aufzuzeigen. 

Ich bin also der Meinung, daß dieses neue 
Forstgesetz in allen Bereichen eine wesent
liche Verbesserung gegenüber dem bisherigen 
Zustand bringt. Wir können nur hoffen, daß 
dieses neue Gesetz ebenso lange wirksam sein 
wird, wie es das alte gewesen ist. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Huber. 

Abgeordneter Huber (OVP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist sehr undank
bar, zu so später Stunde noch zu sprechen. 
,Ich weiß es. Im komme mir vor wie ein 
Schwammerlsumer, der dort hinkommt, wo 
die besten Plätze smon abgegrast sind. Aber 
ich möchte versuchen, doch ganz kurz noch 
einen Kommentar zum Forstgesetz 1 975 abzu-

1016 
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Huber 
geben. Seien Sie mir nicht böse darüber, aber 
ich glaube, das Gesetz und die Materie sind 
wiChtig genug. 

Der österreiChische Wald,
' 

meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, ist international 
gesehen in sehr gutem Zustand, und ich 
glaube, das ist vor allem den Waldbesitzern 
und unserer Waldgesinnung, der österreichi
sChen Bevölkerung letzten Endes, zu danken. 
Wir freuen uns darüber, und wir können auCh 
den Forstbeamten danken, gleichgültig, ob 
diese im Privatdienst stehen oder den Bundes
forsten angehören. 

Der .Wald in Osterreich hat durCh den Krieg 
und durCh die Besatzung einen hohen Tribut 
leisten müssen. Nicht immer bringen strenge 
Gesetze einen guten Waldzustand. Da möchte 
ich an die Nachbarschaft erinnern, an Italien, 
wie es dort aussieht; dort gibt es noch stren
gere Gesetze und der Wald ist nicht so gut 
wie bei uns. Allgemein darf ich dazu ganz 
kurz noch Stellung nehmen. 

BetrübliCh, eine Vernachlässigung ist, daß 
bei diesem Gesetz kein Begutachtungsverfah
ren mehr durChgeführt worden ist, obwohl 
die Vorlage 1974 in vielen und in manchen 
wesentlichen Dingen gegenüber dem Entwurf 
1 97 1  abgewiChen ist. Die Definition des Wal
des war in der Regierungsvorlage etwas um
ständliCh und unklar. Im ' Unterausschuß 
konnte in den Beratungen unserer Meinung 
nach eine weitaus bessere und kürzere For
mulierung gefunden werden. Dort, wo der 
Wald Vorrang genießen muß, wurde dem auch 

, ReChnung getragen. 

Zur forstlichen Raumplanung, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, glaube ich, daß 
die Forstwirtschaft schon von jeher eines der 
Fachgebiete ist, wo Raumplanung betrieben 
worden ist. Wer mit Forst zu tun hat, weiß, 
daß es schon diese sogenannten WirtsChafts
pläne gegeben hat, die an sich sehr wesentlich 
und gut für die Forstwirtschaft gewesen sind. 

Wegen der zunehmenden Siedlungsdichte, 
der Vermehrung von Siedlungsgebieten und 
der Verschmutzung von Wasser und Luft, 
glaube ich, ist es notwendig, auch eine forst
liche Raumplanung durchzuführen. Ich erwähne 
hier besonders die Gefahrenzonenpläne, die 
besonders vom Herrn Minister genannt wor
den sind. Als Bürgermeister möchte iCh sagen, 
daß diese Pläne wertvoll sind im Hinblick 
auf Bebauungs- und FläChenwidmungspläne. 
Wir können dann in den Gemeinden Gefahren 
reChtzeitig erkennen und auch abstellen. 
Diese Raumordnung muß auch koordiniert 
werden mit den Landesraumordnungsplänen, 
und iCh bin der Meinung, daß das als sehr 
wertvoll und positiv zu verzeichnen ist. 

Im UnteraussChuß waren unter anderem 
auCh noCh mögliChe Planungen von regionalen 
und überregionalen Zwetkverbänden vorge
sehen. ICh glaube, das wäre falsch gewesen. 
Man hat siCh eines Besseren besonnen und 
letzten Endes dann an Stelle der Gewerk
schaften, Kammern und so weiter im Raum
ordnungsbeirat die Gemeinden, die dort mit
zusprechen und mitzuberaten haben, und die 
Länder mit eingesChaltet. 

Zur Walderhaltung ist zu bemerken, daß 
diese im allgemeinen, im öffentliChen Inter
esse liegt. Ich glaube, das steht außer Zweifel. 
Daß allerdings nach Vorstellung . der Regie
rungsvorlage vieles zu Lasten anderer gehen 
sollte, glaube iCh, steht ebenso außer Zweifel. 
Die Gemeinden sollten zum Beispiel den Un
rat, der unrechtmäßig in den Wäldern abgelegt 
worden ist, wegschaffen, ohne eine Gegen
leistung zu bekommen. Schließlich konnte aber 
erreicht werden, daß bei Ausforsch.ung der 
Täter wenigstens die Strafgelder, die auszu
sprechen sind, und der Ersatz der Kosten den 
Gemeinden zugeleitet werden und zufließen 
können. 

Auch noch e'ine kurze Bemerkung zum Wild
schaden. Man hat wohl den Versuch unter
nommen - das ist auch unbestritten, glaube 
ich -, die Jagd in die Bundeskompetenz zu 
bringen. Ich möchte mich nicht verbreiten. Der 
Abgeordnete Pansi hat dann wohl aufgeklärt, 
daß die Materie untersucht worden ist, und 
es ist eindeutig zum AusdruCk: gekommen, 
daß Wildfrage Ländersache ist. Wildschäden 
größeren und kleineren Ausmaßes sind überall 
vorhanden. Ich glaube, dieses Problem ist 
sicherlich in den Jagdgesetzen . dement
sprechend sicher geregelt und ausreichend ab
gesichert. Die Jagd war ja immer Anlaß zu 
Ubertreibungen. Ich glaube, ich kann kurz ein 
Beispiel noch anführen aus einem Buch, das 
mit neulich in die Hände gekommen ist. Da 
schreibt ein Forstwirt aus der Bundesrepublik 
Deutschland, anläßlich einer Besichtigung 
habe er verschiedene Dinge ausgegraben, und 
so schreibt er einen Inspektionsbericht, der um 
1 850 etwa folgendermaßen gelautet hat : 

Anläßlich einer Inspektion um das Jahr 1 850 
hat ein deutscher Forstmann im Franken- oder 
Sachsenwald wegen der vorhandenen Wild
schäden

' 
- und jetzt wörtlich aus diesem 

Bericht zitiert - behauptet, "daß man in den 
bereisten Forsten kaum mehr einen Baum 
gefunden habe, ditk genug, um einen Förster 
daran aufzuknüpfen". Ich. möchte das ins 
Jägerlatein hineingeben, in die Literatur des 
Jägerlateins, denn diese Förster, sofern ' sie, 
könnte man mit dem Märchen schließen, nicht 
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gestorben sind, leben noch heute. (Beifall schaftlichen Möglichkeiten und Notwendig-
bei der OVP.) Danke. keiten. 

Zur Offnung des Waldes sage ich ein grund
sätzliches - und ich glaube, wir alle werden 
dies tun - Ja! Als Tiroler möchte ich hier 
eindeutig feststellen, daß es in Tirol dieses 
Recht schon lange gegeben hat. In Tirol und 
Vorarlberg ist es Gewohnheitsrecht. ICh 
möchte auch ein Wort des Dankes und der 
Anerkennung aussprechen, daß gerade für 
Tirol die Sonderregelung weiterhin bei
behalten worden ist. Wir haben eine alte und 
gute Forstorganisation. Daß sie beibehalten 
werden konnte, ist erfreulich. Interessant viel
leicht auch, wenn man weiß, daß die altehr
würdige Tiroler Waldordnung aus dem Jahre 
1 839 noch als Vorbild für das ReiChsforst
gesetz 1 852 gedient hat. In der Praxis war ja 
meines Wissens der Wald bereits bisher schon 
immer offen. 

Im Kleinwald, und das ist die überwiegende 
Waldfläche in Osterreich, hat es kaum Bean
standungen gegeben, und im Großwald auch 
äußerst selten. Bei den OsterreiChischen Bun
desforsten sind seit zehn Jahren, seit General
direktor EggI, die Wege geöffnet worden. 
Auch hier ein Wort der Anerkennung. 

Schaffung von Erholungswald ist in Bal-
- lungsräumen und Fremdenverkehrsgebieten 

sicherlich vorteilhaft. Man kann aber nur 
hoffen, daß dann auch die notwendigen För
derungsmittel gegeben werden. Wald soll ja 
schließliCh nicht nur - ich glaube, das wäre 
ein Extrem - zur Erholung dienen, sondern 
auch zum Schutz; und er ist, glaube ich, vor
dergründig auch Produktions stätte und auch 
Arbeitsplatz, was gerade beim derzeitigen 
Arbeitsplatzmangel nicht außer Auge gelassen 
werden soll. Wir hatten 1913 immerhin 
50.000 Forstfachleute, das heißt Forstarbeiter 
und Forstwirte, 1 36.000 Beschäftigte sind be
ruflich in Osterreich in der Holzverarbeitung 
tätig. 

Zu den Sperren darf iCh noch sagen, daß die 
Vorlage unzureichend gewesen ist, daß also, 
wie gesagt, oft auch Sperren des Waldes not
wendig sind. ICh glaube, das ist auch unbe
stritten. Für die Schutzhütten hat man es gut 
gemeint und hat ein Legalservitut einräumen 
wollen. Ich glaube aber, die Inhaber all dieser 
Schutzhütten wären sicherlich nicht zufrieden 
gewesen, wenn sie die Bringungserschwer
nisse selbst abgelten hätten müssen. Ein Forst
weg , muß man feststellen, ist nun einmal eine 
forstliChe Betriebseinrichtung, und soweit es 
möglich ist, glaube ich, treten wir alle dafür 
ein, daß die Zufahrten zu Schutzhütten ge
sichert sind, aber nur im Rahmen der wirt-

Zur Nutzung der Wälder ist kurz zu bemer
ken, daß eine Beschränkung der Fällung im 
FläChenausmaß möglich und geltendes Recht 
ist. Die Volkspartei hat versudlt, forstwirt
sChaftliCh oder forstlich notwendigen Fäl
lungen, soweit sie nicht im SChutz- oder im 
Bannwald liegen und keine Ausnahme von 
den Bestimmungen des Großkahlschlages be
treffen, ohne behördliche Bewilligung zu 
ermöglichen. Die BestellungspfliCht ist j a  eine 
faChliche Selbstbeaufsichtigung, der man ohne 
weiteres Rechnung tragen hätte können. Die 
Kontrolle durCh die Behörde und die Ver
antwortlichkeit gegenüber dem Forstgesetz 
bliebe jedenfalls gewahrt. Das ist leider auch 
von der Sozialistischen Partei abgewiesen 
worden. 

Eine erfreuliche Tatsache ist der Einbau der 
WildbaCh- und Lawinenverbauung ins Gesetz. 
Wir sind el;len in Osterreich einmal ein Berg
land. Wir freuen uns darüber, daß die Wild
bach- und Lawinenverbauung im Forstgesetz 
berücksichtigt und eingebaut wurde. 

Zum Forstpersonal im Abschnitt VIII ist zu 
bemerken, daß es ein wenig betrüblich, viel
leicht auch erschütternd ist, daß das Sozial
partnerübereinkommen oder diese Sozial
partnereinigung nicht Berücksichtigung gefun
den hat. Ich glaube, es ist nicht Sinn und 
Zweck, daß wir hier diese Sozialpartnereini
gung als PostensiCherung auffassen, ich bin 
vielmehr der Meinung, daß sie dem öffent
lichen Interesse gedient hätte, und bleibe 
dabei, daß dies darüber hinaus eine wirt
schaftliChe Notwendigkeit ist. 

Ich hätte noch einiges dazu zu bemerken, 
aber die Zeit drängt. Ich muß aber auCh doch 
noch anfügen, daß Forstorgane, wenn wir uns 
also diese Betreuungsflächen vorstellen, mit 
1800 beziehungsweise 500 Hektar begrenzt, 
nicht nur für die Einhaltung der forstgesetz
liChen Bestimmungen bestellt sind, sondern 
wesentliche wirtschaftliche Aufgaben zu 
erfüllen haben. 

Die Bestellungspflicht nach der Flächengröße 
ist meiner Auffassung nach sehr problematisch. 
Die Fläche kann j a  nur ein Kriterium sein, 
sie schafft nämlich Ungerechtigkeiten, weil 
wiChtige Dinge, wie etwa die Erschließung 
durch Wege, orographische Verhältnisse, 
Intensität und die Bonität, Arrondierungs
verhältnisse, Bestandsverhältnisse und der
gleichen mehr unberücksiclltigt bleiben. Daher 
hoffe ich, daß es bei den Betrieben wenigstens 
so bleibt, daß das Sozialpartnerübereinkom
men in Kraft blei;bt. B ei den Bundesforsten 
hätte man ja eine andere, eine strengere Rege-
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lung finden können. I<.h hoffe auch dort, daß 
das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, Herr 
Minister. 

Darüber hinaus zur Förderung: Ich bin der 
Meinung, paß diese Förderungsmöglichkeiten 
bereits in der Forstrechtsbereinigungsnovelle 
bestanden haben. Man hiftte sie nur aus
schöpfen müssen, auch das hätte genügt. 

Problematisch finde ich die Junktimierung 
der Förderungsmit'tel zwischen Bund und Land 
und darüber hinaus noch der Interessenten. 

Abschließend darf ich vielleicht doch sagen, 
daß wir in Osterreich im Gegensatz zu anderen 
Ländern keine Einheitsforstämter haben. Wir 
haben aber dafür eine gute Waldausstattung 
und eine gute und eine bewährte Forstorgani
sation. Dabei denke ich an die Forstsekretäre 
der Kammern, die Forstmeister, Förster und 
die Forstwarte der Betriebe, um nur einige zu 
nennen. Genauso gemeint wie die Forst
techniker sind die Förster und die Forstwarte 
der Behörden der Wildbach- und Lawinen
verbauungj darüber hinaus sicherlich auch die 
Waldbesitzer, die durch Schulung und durch 
Weiterbildung eine gute Waldgesinnung an 
den Tag gelegt haben. 

Zu den Strafbestimmungen 
einiges zu sagen, ich werde 
schließen. 

wäre noch 
aber schon 

Hohes Haus l Meine sehr verehrten ungedul
digen Damen und Herren ! Wir glauben, daß 
die Regierungsvorlage zum Forstgesetz in de!ll 
Beratungen durchforstet worden · ist i die 
schlechtesten Bestandelemente - Dürrlinge 
und forstliche Unhölzer - sind entfernt wor
den. Wir geben daher diesem Forstgesetz 1 915 
unsere Zustimmung. 

Das neue Forstgesetz bringt Neuerungen, 
die gegenseitiges Verständnis erfordern. Man 
kann nicht einerseits die Wildschäden hoch
spielen, obwohl solche nicht zu leugnen sind, 
und auf der anderen Seite die Jagd durch 
generelle Offnung des Waldes nahezu unmög
lich machen. Man kann nicht Berechtigungen 
schaffen, ohne die Nachteile der Betroffenen 
abzugelten; auch das möchte ich ins Stamm
buch schreiben. Und man kann nicht wahllos 
im Wald Unrat ablagern und andere dann 
letzten Endes für die Reinhaltung verantwort
lich machen. 

Man kann nur betonen: Der Wald mit seinen 
Wirkungen ist ein wertvolles Gut, das Oster
reich auszeichnet, und jeder Osterreicher ist 
verpflichtet, dieses Gut in seiner Gesamtheit 
zu respektieren und zu schützen, um es, wie 
es in einer Stelle dieses Gesetzes heißt, auch 
nachfolgenden Generationen zu erhalten. (Bei
fall bei der OVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Brandstätter. 

Abgeordneter Brandstätter (OVP) : Herr Prä
sident ! Sehr geehrte Damen und Herren! Es 
geht uns mit dem Forstgesetz hier im Plenum 
ähnlich wie im Unterausschuß: Wir stehen 
unter einem derartigen Zeitdruck, daß es ein
fach nicht möglich ist, die Beratungen so vor
zunehmen, wie es dieses Gesetz verdienen 
würde. Es .ist schon einvernehmlich gesagt 
worden, daß es sich hier wirklich um ein Jahr
hundertgesetz handelt. Ich muß doch fest
stellen, daß für andere Bereiche, denen man 
nicht nachsagen kann, daß sie ein Jahrhundert
gesetz hervorbringen, wesentlich mehr Zeit 
zur Verfügung steht, um diese Dinge zu be� 
handeln, als das beim Forstgesetz der Fall 
ist. Aber ich sehe natürlich ein, es sind noch 
so viele Vorlagen jetzt zu erledigen, daß man 
sich eben daranhalten muß. 

Ich möchte aber doch sagen, daß es meine 
echte Uberzeugung ist, daß es gelungen wäre, 
noch weitere Verbesserungen an der Regie
rungsvorlage vorzunehmen, wenn wir mehr 
Zeit zur Verfügung gehabt hätten, denn es 
hat sich gezeigt, daß wir ja sehr vieles erreicht 
haben. Aber es wäre noch einiges zu ver
bessern gewesen. 

Meine Damen und Herren! Die F AO, das ist 
die Organisation für Ernährung und Land
wirtschaft der Vereinten Nationen, hat fest
gestellt, daß der österreichische Wald zu den 
besten zumindest Europas, mit der Schweiz 
gemeinsam an der Spitze in Europa, aber 
wahrscheinlich auf der ganzen Welt gehört. 
Das ist ein Beweis dafür, daß die österreichi
sche Bauernschaft, daß die österreichische 
Forstwirtschaft den Wald wirklich immer ver
antwortungsbewußt bewirtschaftet hat und 
daß gleichzeitig zusätzliche Härten, wie sie in 
der RegieruI1!gsvorlage vorgesehen waren, ein
fach nicht gerechtferti.gt erscheinen. 

I 

Im Interesse des Waldes ist es aber auch 
richtig und wichtig, daß der Waldbesitzer, 
daß der Eigentümer die Freude am Wald auch 
in Zukunft hat. Diese Freude an der Wald
bewirtschaftung kann man dem Eigentümer 
nur dann lassen, wenn er nicht zu sehr bevor
mundet wird. Es gibt genug Beweise, daß in 
anderen Ländern, wo die Bewirtschaftung viel 
strenger vorgenommen wird, der Zustand des 
Waldes wesentlich schlechter ist. Das ist ein 
Beweis dafür, daß der Besitzer dann, wenn er 
Freude am Wald hat, diesen so bewirtschaftet, 
wie es notwendig ist. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang doch 
auch feststellen, daß mehr als die Hälfte des 
österreichischen Waldes Bauernwald ist, also 
Wald, den die kleinen Bauern im Eigentum 
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haben, und daß dieser Bauernwald genauso 
gut bewirtschaftet wird wie der Wald von 
irgendwelchen Großbesitzungen. Diese Fest
stellung ist wichtig, weil es immer wieder 

- da und dort zu Zweifeln kommt. Aber die Tat
;achen ;bewe�sen, daß der BaJUemlW'alld genauso
gut bewirtschaftet ist. 

Eines ist auch sicher: Daß gerade für den 
kleinen Bauern der Wald immer eine gewisse 
Sparkasse dargestellt hat und auch in Zukunft 
darstellen soll. In diesem Zusammenhang 
möchte ich nur erwähnen, daß es nach unserer 
Auffassung richtig ist, daß es uns gelungen 
ist, die Hiebsunreife bei 60 Jahren zu belassen, 
weil eben keine Veranlassung dazu bestanden 
hat, diese Hiebsunreife hinaufzusetzen. 

Weil wir jetzt gerade wieder von Kata
strophen heimgesucht sind und weil es heuer 
im Winter zu Lawinenkatastrophen gekommen 
ist, möchte ich auch eine Feststellung treffen. 
Immer, wenn es zu Katastrophen kommt, 
taucht die Frage auf: Sind vielleicht überhöhte 
Schlägerungen schuld, ist vielleicht die Schuld 
darin zu suchen, daß überhöhte Schlägerungen 
getätigt werden? 

Ich darf Ihnen sagen, daß der Zuwachs 
des Waldes bei uns in Osterreich nur zu drei 
Viertel genutzt wird. Das ist ein Beweis, wie 
sehr die Besitzer diszipliniert vorgehen und 
wie sehr hier nachrangig gewirtschaftet wird. 
Daher ist es bestimmt nicht berechtigt, wenn 
man Katastrophen vielleicht in Zusammen
hang mit erhöhten Schlägerungen bringen 
möchte, weil es diesen Zusammenhang einfach 
nicht gibt. 

Was die Rohstoffversorgung anlangt, 
möchte ich dazu sagen, daß der Rohstoff Wald 
wieder nachwächst. Und trotzdem wird hier 
wesentlich disziplinierter gewirtschaftet als 
mit anderen Rohstoffen, die nicht nachwachsen, 
von denen man weiß, daß sie früher oder 
später zu Ende sein werden. 

Ich möchte doch vielleicht ein paar Worte 
zur Rodung sagen, weil das in unseren Aus
schußberatungen einen ziemlich breiten Raum 
eingenommen hat und weil es auch heute 
hier schon erwähnt wurde. 

Es hat von Haus aus kein Zweifel darüber 
bestanden, daß Rodung im privaten Interesse 
dann, wenn öffentliches Interesse vorrangig 
ist, natürlich zu unterbleiben hat. Nur: Wir 
stehen auf dem Standpunkt, wenn öffentliches 
Interesse nicht dagegen spricht, dann sollte 
auch im privaten Interesse die Möglichkeit 
bestehen. 

Es ist dazu zu, sagen: Wenn zum Beispiel 
gesagt wird, daß der Wald für den Fremden
verkehr sehr wichtig ist, dann muß man hinzu
fügen, daß der Fremdenverkehr dort am me i-

sten verbreitet ist, wo die Bewaldungsdichte 
zwischen 30 und 50 Prozent liegt. Das heißt, 
die Gegend ist dann schön, wenn sie nicht nur 
Wald ist. Man kann hier wirklich sagen, man 
muß froh sein, wenn die Gegend nicht einfach 
mit Wald zuwächst, denn das wäre auch für 
den Fremdenverkehr niCht mehr richtig. 

Der Erholungsbedarf steigt heutzutage 
natürlich, und gerade für die Bevölkerung in 
den Ballungsgebieten ist das besonders wich
tig. Daß siCh der Wald als Erholungsraum 
anbietet, wurde von uns immer anerkannt, 
und es ist daher die Offnung des Waldes von 
uns nie in Frage gestellt worden. Die Oster
reichische Volkspartei bekennt sich ja zur 
Lebensqualität. Die Lebensqualität hat bei uns 
Vorrang, und daher ist es selbstverständlich, 
daß wir uns auch auf diesem Gebiet dazu 
bekennen. 

Es gibt auch die Bestimmung der Ersatz
aufforstung. Dazu möchte ich sagen, daß es 
uns gelungen ist, die Ersatzaufforstungspflicht 
vom Eigentümer zum Rodungswerber hinzu
bringen, und das war auf jeden Fall eine 
wesentliche Sache. 

Zu den Gefahren, die mit der Offnung des 
Waldes verbunden sind, vor allem Wald
brandgefahren: Ich persönlich bin mit dieser 
Lösung der Waldbrandversicherung nicht sehr 
glüddich. Es wurde mir gesagt, man ist nicht 
auf der Welt, nur um glücklich zu sein. Das ist 
leider so. Ich stehe aber auf dem Standpunkt, 
daß es gerade oft die kleinen Bauern sein 
werden, die sich nicht versichern lassen, weil 
eine Versicherung - das weiß jeder, der ver
sichert ist - doch auch eine sehr große Be
lastung bedeuten kann. Darum hätte ich es 
lieber gesehen, wenn es zu SChadenersätzen 
gekommen wäre, weil das, wie ich glaube, 
richtiger gewesen wäre. 

Bei der Förderung . wurde gesagt, daß man 
da so viel verbessert hätte; ich könnte sehr 
viele Beispiele aufzählen, wo die Förderung 
verschleChtert wurde. 

Daß eine 1 00prozentige Kostenübernahme , 
im Gesetz nicht verankert wird, ist auch, wie 
wir glauben, niCht der Idealfall, wenn uns 
auch gesagt wird, der Minister hat trotzdem 
die MögliChkeit, daß er mit 100 Prozent för
dern kann. 

Die Tatsache, daß zehn Ministerien mit der 
Vollziehung betraut sind, ist sicher nicht auf 
der Linie, die sonst immer wieder gefordert 
wird: Man soll die Verwaltung vereinfachen. 
Bei uns wurde sie sogar erschwert. Das ist 
leider ein Beweis, wie sehr gerade die Kom
petenzen des LandwirtsChaftsministeriums 
ausgeräumt wurden. Aber damit müssen sich 
eben die Verantwortlichen herumschlagen. 
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Meine Damen und Herren, nur noch eine 
Feststellung: Ich habe schon zu Beginn meiner 
Ausführungen gesagt, daß der österreich ische 
Wald einer der besten ist, den wir auf der 
Welt haben. Ich habe gesagt, wie wichtig es 
ist, daß man dem Besitzer die Freude am Wald 
erhält. 

Zum Abschluß möchte ich sagen: Es ist 
sicher, daß eine ertragbringende Forstwirt
schaft der beste Garant für die Erhaltung 
unserer Wälder ist. Nur von lebensfähigen 
Forstbetrieben kann die Offentlichkeit jene 
Leistungen erwarten, die sie für sich bean
spruchen möchte. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m
m u n g, die ich über beide Gesetzentwürfe 
getrennt vornehme. 

Wir gelangen zuerst zur A b s t i m  m u n g 
über den Entwurf des Forstgesetzes 1975 in 
1677 der Beilagen. Da lediglich ein gemein
samer Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Pansi, Dkfm. Gorton, MeißI und Genossen 
vorliegt, lasse ich über den Gesetzentwurf 
samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes 1 677 der Beilagen unter 
Berü<ksichtigung dieses gemeinsamen Ab
änderungsantrages abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n g e
n o m m e n. 

Wir kommen nunmehr zur A b s t i m
m u n g über den vom Ausschuß" zu diesem 
Gesetzentwurf gefaßten Entschließungsantrag, 
der dem Ausschußbericht beigedruckt ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n
s t i  m m i g a n  g e n  0 m m e n. (E 54.) 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m
m u n g über den Entwurf, mit dem das All
gemeine Bürgerliche Gesetzbuch durch die 
Regelung der Haftung für den Zustand eines 
Weges ergänzt wird, samt Titel und Eingang 
in 1 678 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Es wird die sofortige Vornahme der dritten 
Lesung verlangt. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Auch in dritter 
Lesung e i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m m e n. 

Ich unterbreche nunmehr die Verhandlungen 
bis morgen, Freitag, den 4. Juli, um 9 Uhr. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

Die Sitzung wird um 21 Uhr 30 Minuten 
unterbrochen und am Freitag, dem 4. Juli 1975, 
um 9 Uhr wiederaufgenommen. 

Fortsetzung der Sitzung am 4. Juli 1975 

Präsident Probst: Ich nehme die unter
brochene Sitzung wieder auf. 

3. Punkt:. Bericht des Ausschusses " für Ge
sundheit und Umweltschutz über die Regie
rungsvorlage ( 1580 der Beilagen) : Bundes
gesetz über die Vornahme der Plasmapherese 

(Plasmapheresegesetz) (1659 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
3. Punkt der Tagesordnung: Plasmapherese
gesetz. 

werden in steigendem Maße Produkte aus 
dem menschlichen Blut zu prophylaktischen 
und therapeutischen Zwecken sowie zur 
Diagnose verwendet. Die Gewinnung solcher 
Blutderivate aus Vollblut bringt jedoch 
manche Nadlteile mit sich. Wesentlicher Aus
gangsstoff für die Herstellung der erwähnten 
Blutderivate ist das Plasma, der flüssige Be
standteil des Blutes. Ein Verfahren, das es 
erlaubt, aus dem menschlichen Kreislauf nur 
das Blutplasma zu gewinnen, vermeidet den 
bedeutenden Nachteil des Verlustes der 
Erythrozyten für den Spender. Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 

Hanna Hager. Ich bitte sie zu berichten. Eine Methode, welche die Gewinnung be
Berichterstatterin Hanna Hager: Herr Präsi- deutender Mengen menschlichen Plasmas er

dent! Hohes Haus! In der modemen Medizin möglicht, ist die Plasmapherese. In der Medi-
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zin versteht man unter Plasmapherese die 
"Blutentnahme von einem Spender und Rü<k
übertragung des autologen Erythrozytenkon
zentrates auf den Spender (Auto-Retrans
fusion) nadl vorangegangener Entfernung des 
Blutplasmas durch Zentrifugieren." 

In mehreren Staaten, am eingehendsten in 
den USA, wurden Ridlt1inien für die Vor
nahme der Plasmapherese entwickelt, die zum 
Teil normativen Charakter haben. In Oster
reidl wird im allgemeinen nach den in den 
USA entwi<kelten Richtlinien vorgegangen. 
In Ansehung der steigenden Bedeutung der 
Plasmapherese wird von medizinischer Seite 
das Fehlen von verbindlichen Rechtsvorsctirif
ten für die Plasmapherese als Mangel emp
funden. 

Dieser Gesetzentwurf soll nunmehr die 
grundlegenden Bestimmungen für die Vor
nahme der Plasmapherese festlegen. Die 
näheren Detailregelungen sollen durm Ver
ordnung erlassen werden. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat diese Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung qm 1 1. Juni 1 915 der Vorberatung 
unterzogen. Im Zuge der Beratungen brachten 
die Abgeordneten Tonn, Dr. Marga Hubinek, 
Dl. Scrinzi und Genossen einen gemeinsamen 
Abänderungsantrag ein. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Tonn, Dok
tor Marga Hubinek, Dr. Wiesinger, Sekanina 
und Dr. Kerstnig, der Ausschußobmann Abge
ordneter Dr. Scrinzi sowie die Frau Bundes
minister Dr. Ingrid Leodolter. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständ
liche Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des gemeinsamen Abänderungsantrages in der 
dem Bericht beigedru<kten Fassung einstim
mig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 
somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Herr Präsident! Falls Wortmeldungen vor
liegen, bin ich ermädltigt vorzuschlagen, in 
die General- und Spezial debatte einzugehen. 

Präsident Probst:  Wird ein Einwand 
erhoben? - Kein Einwand. Wir gehen in die 
Debatte ein. 

Zum Wort gelangt der Herr Abgeordnete 
Dr. G{sel. 

zu Ende, die man die des Schauens und des 
Tastens nennen könnte. Die Technologie trat 
in die Heilkunde ein: Neben dem Arzt, seinen 
Helfern und dem Apotheker sind heute Inge
nieur, Physiker, Chemiker, Experten aus ver
wandten Disziplinen, nicht zuletzt der 
Veterinärmediziner tätig. 

Ein alter Traum - der Ersatz verbrauchter 
Organe - ist möglich geworden. Das erste 
Organ, das ausgetauscht werden konnte, war 
das Blut. Es befindet sich nicht nur in stän
digem Kreislauf und immerwährender Erneue
rung, es befindet sich auch in ständiger Ver
änderung. Wo immer ein Organ erkrankt, wie 
immer der Heilungsvorgang abläuft, eine ge
zielte Untersuchung des menschlichen Blutes 
erlaubt exakte Kontrollen. Längst ist unser 
aller Schulwissen von nur vier Blutgruppen 
überholt. Hunderte von Merkmalen sind nach
gewiesen! Aber trotz dieser großen Individual
spezifität des Blutes ist die Blutspende mög
lich. 

Dieses Gesetz regelt nun ein neuartiges 
Verfahren der Heilmittelgewinnung aus 
menschlichem Blut, aus Blut, das im wesent
lichen von Menschen zur Verfügung gestellt 
wird, die für die Blutentnahme entlohnt wer
den. Die Bluttransfusion, auf Schlachtfeldern, 
in Lazaretten, aber auch in Solidaritäts
aktionen für einen verunglückten Arbeits
kollegen. tausendfach geübt, ist in Zeiten 
materieller Not zur Blutabgabe gegen Entgelt 
geworden. 

Zwei Vorfälle unter meinen Studenten lie
ßen mich seinerzeit zu einem Initiator und 
Propagator der freiwilligen Blutspende wer
den. Der akute Anlaß kam 1956, als der 
Generalsekretär des Osterreichischen Jugend
rotkreuzes, Hans Sevcik, und ich über Nacht 
Hunderte freiwilliger Blutspender für die 
Opfer der Straßenkämpfe in Ungarn mobili
sierten. Hinterher haben wir konsequent den 
Aufbau des Blutspendewesens in Osterreich 
betrieben. Nicht benötigte Vollblutkonserven 
wurden nach Ablauf der Transfusionszeit für 
Forschung und Heilmittelgewinnung frei
gegeben. Die Industrie kauft aber auch Blut, 
das sie in Blutsammelstellen erwirbt. Jährlich 
erschließt die Forschung neue Anwendungs
bereiChe für Substanzen, die dem menschlichen 
Blut entnommen werden können. 

Jeder größere Blutverlust - einem Spender 
wird normalerweise weniger als ein Zehntel 
seines Blutes entnommen - führt zu einer 
Beeinträchtigung der Sauerstoffvermittlung, 
also müssen Zahl und Volumina der Blut-

Abgeordneter Dr. Gisel (SPO) : Herr Präsi- spenden kontrolliert werden. Die Methode 
dent! Hohes Haus! Mit dem letzten Jahr- der Plasmapherese vermeidet diesen Nadl
hundert ging zugleidl die Ära der Heilkunde teil, wie wir von der BeridIterstattung gehört 
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haben. Wohl wird dem Geber - aus gutem 
Grund verwende ich den Ausdruck Blut
spender in meiner Rede nicht - Blut ent
nommen, aber aus diesem werden die festen, 
den Sauerstoff transportierenden Blutelemente 
entfernt und dein Geber wieder re-infundiert, 
sodaß diesem nur das Plasma verlorengeht, 
das dem Volumen nach sehr rasch ergänzt 
wird. Nach einem Gutachten des Obersten 
Sanitätsrates kann sogar gefahrlos sofort eine 
zweite Plasmapherese vorgenommen werden. 

Warum ist die Heilkunde, warum ist die 
Heilmittelindustrie so sehr am Blutplasma als 
Ausgangsstoff interessiert? Warum werden in 
allen Ländern, besonders aber in solchen der 
Dritten und der Vierten Welt, derzeit Men
schen, die nichts anderes zu verkaufen haben 
als sich selbst, als Blutgeber angeworben? 

Dem Blutplasma - der Erwachsene verfügt 
etwa über dreieinhalb Liter - kann man eine 
Fülle von Substanzen entziehen, die der 
Organismus als Antwort auf Beanspruchungen 
besonderer Art bildet und die er, als hätten 
alle seine Gewebe und nicht nur das nervöse 
ein Gedächtnis, immer wieder neu bildet. 

Der Heilungsprozeß kann eine solche 
Herausforderung für den Organismus sein. 
Daher sind Antikörper, aber auCh Gerinnungs
substanzen und Transportstoffe für Hormone 
im Plasma enthalten. Seit Louis Pasteur wer
den Heilsera aus tierischem Plasma gewonnen. 
Zum Teil sollen sie nun vom besser verträg
lichen Humanserum abgelöst werden. Ist näm
lich der Plasmageber einverstanden, kann 
durch entsprechendes Vorgehen der Anti
körpergehalt seines Plasmas auf e i n  e 
Krankheit hin, also spezifisch, aufgerüstet wer
den. Angestrebt wird auch eine Erhöhung 
der Konzentration. 

Dieses Gesetz enthält strenge Gebote, damit 
eine Gefährdung von Gebern und Empfängern 
vermieden wird. Die Einzelheiten sind im 
Ausschußbericht enthalten. 

Rechtsgutachten haben klargestellt, wie weit 
Teile des Plasmapheresevorganges einer Kon
zessionspflicht nach § 15 Abs. 1 Z. 1 4  a der 
Gewerbeordnung bediirfen. Ferner wird 
berücksichtigt, daß zur Herstellung von 
Plasmapräparaten medizinische, pharmazeu
tische, biochemische Kenntnisse und Fertig
keiten erforderlich sind, damit die Garantie 
für Qualität, Wirksamkeit und Unschädlich
keit gegeben ist. 

Dieses Gesetz sieht daher die verantwort
liche Leitung durch einen Arzt vor, der - nach 
Anhörung des Obersten Sanitätsrates - eine 
diesbezügliche Bewilligung des Bundes
ministeriums besitzen muß. Er kann Aufgaben 
an andere Ärzte delegieren, die gleimfalls für 

ihre Tätigkeit entsprechend qualifiziert sein 
müssen. Dasselbe gilt für ihre nichtärztlichen 
Helfer. Daher hat das in diesem Saal schon 
mehrmals, wie ich glaube, zu Unrecht kriti
sierte Osterreichische Bundesinstitut für Ge
sundheitswesen ein Arbeitsvorhaben ange
kündigt, das die Aus- und Fortbildung der in 
einer Plasmapheresestelle tätigen Personen, 
aber audi. der zur Kontrolle berufenen Amts
ärzte übernehmen wird. 

Die Immunglobuline des menschlichen Plas
mas werden zur Krankheitsverhütung . einge
setzt, die Epidemien seltener machen. Im Er
krankungsfall werden sie gefährdetes Leben 
erhalten können. Wir sind auf steter Suche 
nach besseren, noch wirksameren Präparaten. 
Paul Ehrlich hat die Methode gefunden, wie 
man die Tierblutantikörper konzentrieren 
kann. 

Mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten möchte 
im jetzt auf eine Materie eingehen, die erst 
in den nächsten Tagesordnungspunkten ver
handelt werden wird, nämlich welche Aus
wirkungen auf die Heilkunde die in ihr 
benötigten Präparate durch die Weltraumfor
schung . haben können. 

Wir werden heute, auf einer Vereinbarung 
basierend, ein Abkommen smließen, das kon
kret eine Beteiligung Osterreichs, seiner 
Wissenschafter, seiner Technik und seiner 
Industrie an Expeditionen in eine stabile Um
welt ermöglicht, eine Umwelt, in der das 
Gesetz der Erdschwere nicht gilt. 

Ein neuartiger amerikanischer Raumtrans
porter, der mit seiner Ladung nach Erfüllung 
seiner Weltraummission wieder zur Erde 
zurückkehrt, wird mit einem in Europa kon
struierten Laboratorium ausgerüstet. In die
sem werden nun nicht Astronauten, sondern 
Wissenschafter und Techniker tätig sein, die 
in bloß 146 Stunden flugmedizinism trainiert 
werden. In diesen Laboratorien werden ab 
dem Jahr 1 980 in jeweils mehrwöchiger Arbeit 
Materien zerlegt, aber auch Materialien legiert 
werden können, wie dies eben nur außerhalb 
d er Erdanziehungskraft möglich ist. Komplexe 
organische Gewebsverbände werden - ein 
Traum des primitiv arbeitenden Anatomen 
geht in Erfüllung -, getrennt in reinen Zell
kolonien, vermehrt und gezüchtet. Beimen
gungen aus Verbindungen können entfernt 
werden. Sera, Antikörper, Kristalle werden in 
Reinheit und stärkster Konzentration erzeugt 
und ein Wirkungsgrad erreicht werden, der 
nie erhofft werden konnte. 

Auch aus diesem Grund - und nicht nur 
wegen der vorteilhaften ökonomismen Aus
wirkungen - sollte das Hohe Haus diesen 
beiden Vorlagen zustimmen. . 
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Meine Damen und Herren! Ich habe zu 
einem Gesetz gesprochen, das für Individual
und Volksgesundheit, große Bedeutung hat. Ich 
habe mit wenigen Sätzen für ein Gesetz plä
diert, das einen Höhenflug besonderer Art 
ermöglicht. 

Ich möchte Ihnen, da ich das letzte Mal an 
diesem Pult stehe, wünschen, daß in diesem 
Parlament in Zukunft öfters über Höhenflüge 
- sie müssen nicht immer materieller Natur 
sein! - beraten und beschlossen werden kann. 
- Ich danke. (Beifall bei der SPO, FPO und 
Abgeordneten der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht die Frau Berichterstatter 
Schlußwort? - Kein Schlußwort. 

ein 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m
m u n g über den Gesetzentwurf samt Titel 
und Eingang in 1659 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 

Berichterstatter zu Punkt 4 ist der Herr 
Abgeordnete Steininger. Ich bitte ihn zu be
richten. 

Berichterstatter Steininger: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der vorliegende Gesetzentwurf 
sieht in erster Linie die Einfügung einer neuen 
Bestimmung in das Ärztegesetz vor, die den 
Ärzten erlaubt, gewisse ihnen vorbehaltene 
Tätigkeiten, nämlim Inj ektionen und Blut
abnahmen, an besonders qualifiziertes, nicht 
ärztliches Personal zu delegieren. 

Die Novelle sieht ferner die Eröffnung der 
postpromotionellen Ausbildung zum prak
tismen Arzt oder Facharzt für ausländische, 
in Osterreich promovierte Ärzte vor, wenn 
dies mit deren Heimatstaaten vereinbart wird. 

Weiters soll eine Anzeigepflicht bei An
zeimen einer strafbaren Handlung gegen Leib 
und Leben an Stelle des bis 3 1 .  Dezember 1974 
in Geltung gestandenen § 359 StG eingeführt 
werden. 

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Schließlich soll durch eine Änderung des 
zu erheben. - Im danke. Das ist einstimmig § 57 Abs. 2 des Ärztegesetzes eine vermehrte 
angenommen. 

Die dritte Lesung wird beantragt. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf aum in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. E i n  s t i m
m i g a n  g e n  0 m m e n. 

4. Punkt: Beridd des Aussdlusses für Gesund
heit und UmweItsdlutz über die Regierungs
vorlage (1587 der Beilagen) : Bundesgesetz, 
mit dem das Ärztegesetz geändert wird 
(Ärztegesetznovelle 1975) (1660 der Beilagen) 

5. Punkt: Beridlt des Aussdlusses für Gesund
heit und UmweItsdlUtz über die Regierungs
vorlage (1588 der Beilagen) : Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die 
Regelung des Krankenpßegefacbdienstes, der 
medizinisdl-tedmischen Dienste und der Sani
'tätshilfsdienste geändert wird ( 1661 der Bei-

lagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr 
zum 4; und 5. Punkt der heutigen Tages
ordnung, über die die Debatte ebenfalls unter 
einem abgeführt wird. 

Ausbildung von praktischen Ärzten ermöglicht 
werden. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt-
schutz hat diese Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 1 7. Juni 1 975 der Vorberatung 
unterzogen. 

Im Zuge der Beratungen brachten die Abge
ordneten Tonn und Genossen zwei Abände
rungsanträge ein. Diese Abänderungen sind 
im Bericht zu ersehen. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Tonn, Dok
tor Wiesinger, Dr. Jolanda Offenbeck, Pansi, 
Sekanina und Dr. Gisel sowie der Ausschuß
obmann Abgeordneter Dr. Scrinzi und Frau 
Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständ
liche Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
der bei den Abänderungsanträge in der beige
druckten Fassung teils einstimmig, teils mehr
stimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Aussmuß für Gesundheit und Umweltschutz 
somit durch mich den A n  t r a g, der National
rat wolle dem dem Ausschußbericht ange
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungs
m äßige Zustimmung erteilen. 

Es sind dies die Berichte des Ausschusses Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
für Gesundheit und Umweltschutz über die General- und Spezialdebatte unter einem ab-

Ärztegesetznovelle 1975 und die zuführen. 

Änderung der Regelung des Krankenpflege- Präsident Probst: Berichterstatter zu 
fachdienstes, der medizinisch-technischen Punkt 5 ist Herr Abgeordneter Dr. Reinhart. 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste. Ich bitte ihn zu berichten. 
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Berichterstatter Dr. Reinhart: Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Ich bringe den Bericht des Aus
schusses für Gesundheit und Umweltsmutz 
über die Regierungsvorlage ( 1 588 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz betreffend die Regelung des Kranken
pflegefachdienstes, der medizinisch-tech
nischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
geändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
sollen Angehörige der Krankenpflegefach
dienste und einiger medizinisch-tedmischer 
Dienste zur Verabreichung von Injektionen 
und zur Blutabnahme berechtigt werden. 

Weiters sollen mehrere an das Bundes
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
im Wege des Beirates für Krankenpflege
fragen herangetragene Wünsche der Berufs
organisationen der Krankenpflegefachdienste 
und der medizinisch-technischen Dienste ver
wirklicht werden. 

Ferner wird erstmalig die Anrechnung 
gleichwertig erfolgreim abgelegter Prüfungen 
in verschiedenen medizinisch -technischen 
Diensten in Aussicht genommen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat diese Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 17. Juni 1975 der Vorberatung 
unterzogen. 

Im Zuge der Beratungen brachten die Abge
ordneten Tonn und Genossen einen Abände
rungsantrag ein, der vor allem gegenüber der 
Regierungsvorlage eine Verlängerung der 
Ausbildungsdauer in verschiedenen medi
zinisch-tedmischen Diensten in geringerem 
Ausmaß vorsieht. 

Weiters traf der Ausschuß folgende Fest
stellungen: 

Zu Artikel I Z. 4: In Anbetracht des Mangels 
an Physikotherapeuten wird das Bundesmini
sterium für Gesundheit und. Umweltschutz 
ersucht, mit den Landeshauptmännern in Kon
takt zu treten, damit die Errichtung weiterer 
medizinisch-technischer Schulen für den 
physikotherapeutischen Dienst gefördert wird. 

Zu Artikel I Z. 1 6 :  Der Ausschuß ist der 
Ansicht, daß geprüft werden sollte, ob für 
diej enigen Dienstnehmer, die durch die Ge
setzesänderung zur Vornahme von Injektionen 
und Blutabnahmen ermächtigt werden, ein 
Haftpflichtversicherungsschutz besteht und ob 
gegebenenfalls eine Haftpflichtversicherung 
abzuschließen sein wird. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Tonn, Dok
tor Wiesinger, Pansi, Hanna Hager sowie der 
Ausschußobmann Abgeordneter Dr. Scrinzi 
und Frau Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständ
liche Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des Abänderungsantrages in der dem Aus
schußbericht beigedruckten Fassung teils ein
stimmig, teils mehrstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 
somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Zudem beantrage ich für den Fall, daß 
Wortmeldungen vorliegen, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, 
General- und Spezial debatte unter einem ab
zuführen? - Kein Einwand. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Doktor 
Scrinzi. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Die beiden in Beratung stehenden Regierungs
vorlagen haben über weite Strecken die Zu
stimmung aller drei Fraktionen im Ausschuß 
gefunden. 

Es sind aber eInlge Änderungen in dieser 
Novelle enthalten, denen meine Fraktion die 
Zustimmung versagen muß. Ich möchte mich 
kurz der Aufgabe unterziehen, diese 
ablehnende Haltung der Freiheitlichen Partei 
zu diesen Bestimmungen zu begründen. 

Es handelt sich erstens um eine in beiden 
Gesetzen gleichsinnig vorgenommene Korrek
tur im Auftrag oder, sagen wir, über Empfeh
lung des Verfassungsdienstes des Bundes
kanzleramtes, und zwar handelt es sich um 
die Bestimmungen des Artikels I, die in Z. 1 
und 2 festgehalten sind, wonach die Sonder
stellung, die bisher Volksdeutsche, insonder
heit Südtiroler, genossen haben - diese Son
derstellung bestand darin, daß sie Inländern 
gleichgestellt waren -, aufgehoben werden 
soll. 

Diese, wie ich meine, Fleißaufgabe, der sich 
hier das Ressort unterzogen hat, beruft sich 
auf eine Mitteilung des Bundeskanzleramtes, 
wonach Artikel l Abs. 1 des Bundes
verfassungsgesetzes vom 3. Juli 1 973, mit 
welchem jede Form von Diskriminierung aus 
rassischen, ethnischen, religiösen und so wei
ter Gründen beseitigt wurde, nunmehr in der 
Vollziehung die Konsequenz habe, daß jeman
dem bloß aus dem Titel der Sprachzugehörig
keit - so wird das dann auch interpretiert -
keine Sonderstellung eingeräumt werden 
kann. Das heißt: Man sieht nun in der Tat
sache, daß man Südtiroler und andere Volks-
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deutsche im Zusammenhang mit dem Ärzte
gesetz Inländern gleichstellt, da sie ja Aus
länder sind, eine Diskriminierung der übrigen 
Ausländer. 

ICh kann dieser Beweisführung auch vom 
JuristisChen her nicht folgen, denn mir scheint 
ja wichtig zu sein, daß die einschlägige Bestim
mung, daß ausdrücklich aus dem alleinigen 
Grund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstam
mung, der nationalen oder ethnischen Her
kunft eine Sonderstellung zu unterlassen sei, 
daß dieses "alleinig" doch bedeutet, daß es 
auCh andere Kriterien geben kann und geben 
muß. 

Ich rede gar nicht davon, daß jene Kräfte, 
die zu dieser im Grunde richtigen Konvention 
den wesentlichen Anstoß gegeben haben, die 
Konvention in ihren eigenen Ländern gröb
liChst mißachten: Das reicht bis zum massen
weisen Abschlachten von Andersfarbigen, 
Andersrassigen, Anderssprachigen. Das wäre 
für uns kein Kriterium. Ich glaube aber, wir 
müßten doch ins Treffen führen, daß diese 
Volksdeutschen, die Angehörigen dieser 
Gruppe, die nicht nur sprachlich zu uns ge
hört - auch gegen diese Interpretation müßte 
man sich wenden, denn Volkszugehörigkeit 
ist mehr als das bloße Sprechen der gleichen 
Sprache -, Ausländer geworden sind, und 
zwar unter grober Mißachtung von anderen 
Menschenrechten, zum Beispiel des Rechtes 
auf Heimat, des Rechtes auf Selbstbestimmung. 

Ich meine, gerade dieser Umstand müßte 
uns veranlassen, in einer gesetzlichen Sonder
stellung, die wir ihnen einräumen, zu 
dokumentieren, daß wir diese ihnen gewalt
sam aufgezwungene fremde Staatsbürger
schaft, also die Aberkennung der ehemaligen 
österreichischen Staatsbürgerschaft, wenig
stens in diesem Bereich nicht zur Kenntnis 
nehmen und sie Inländern gleichstellen. Das 
wollte ich dazu erklären. 

Zugleich möchte ich den Herrn Präsidenten 
bitten, bei der Regierungsvorlage 1588 der 
Beilagen - das ist das Krankenpflegefach
dienstgesetz, bei dem eine analoge Änderung 
vorgesehen ist - über Artikel I Z. 1 und 2 
und ebenso bei der Beilage 1587 betreffend 
die Ärztegesetznovelle 1975 über Artikel I 
Z. 1 ,  2 und 3 gesondert abstimmen zu lassen. 

Zu Z. 3 ist in diesem Zusammenhang zu 
sagen : Hier wird eine Neuregelung betreffend 
das Recht von Ausländern in Osterreich ange
strebt, sofern sie die übrigen gesetzlichen Vor
aussetzungen erfüllen, auch ihre weitere prak
tische Ausbildung absolvieren zu können, 
wogegen gar nichts einzuwenden ist. Im 
Gegenteil : Wir standen immer auf dem Stand
punkt, daß hier etwa für die Länder der 

Dritten Welt echte Entwicklungshilfe zu lei
sten wäre. Allerdings sind wir der Meinung, 
daß diese Regelung, die den Weg zwischen
staatlicher Abkommen sucht, überflüssig ist, 
daß man schon auf Grund der bisherigen Be
stimmungen eine sehr viel lebensnahere 
Lösung finden könnte. 

Im übrigen finden die bei den Gesetze die 
Zustimmung meiner Fraktion. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet ist 
Frau Abgeordnete Hanna Hager. Ich erteile 
es ihr. 

Abgeordnete Hanna Hager (SPO) : Herr Prä
sident! Hohes Haus ! Wenn wir heute die 
Novelle zum Krankenpflegefachdienst und die 
Ärztegesetznovelle beschließen, so geben wir, 
die sozialistische Fraktion, gerne unsere Zu
stimmung. Wir geben sie deshalb gerne, weil 
damit ein lang gehegter Wunsch vieler Kran
kenschwestern, nicht nur Hilfsdienste leisten 
zu müssen, sondern echte Verantwortung 
tragen zu helfen, erfüllt wird. 

Die rasche Entwicklung hat auch vor der 
Medizin und dem Pflegeberuf nicht halt ge
macht. Im Gegenteil, die Aufgaben sind um
fangreicher geworden, immer größer ist die 
Spezialisierung und verlangt daher auch vom 
nidlt ärztlichen Personal ein höheres Fadl
wissen und mehr Fachkenntnisse. Daher auch 
das Bestreben, den Berufsstand zu heben. Mit 
dieser Novelle wird die Tätigkeit, wird der 
Beruf der Krankenschwester und des medi
zinisdl-technischen Labordienstes gehoben, 
und wir gleichen uns damit nun auch an die 
europäischen Staaten an. 

Man gibt mit diesem Gesetz dem Kranken
pflegefachdienst wohl eine größere Würde, 
man legt ihm aber auch mehr Bürde auf, das 
wissen wir. Die Schwestern werden die Bürde 
zu tragen wissen und sich der großen Ver
antwortung auch würdig erweisen. Der Berufs
stand, so habe ich schon angeführt, wird ge
hoben, und vor allem wird die Zusammen
arbeit Arzt einerseits und Krankenpflegefach
dienst andererseits auf eine partnerschaftliche 
Basis gestellt. 

Eine Verbesserung bringt die Novelle für 
die Sanitätshilfsdienste. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auch bemerken, daß für die 
Ausbildung in den medizinisch-technischen 
Diensten durch die Leistung der Studien
förderung und durch die Schülerbeihilfen ein 
finanzieller Anreiz geboten wird. Für die ge
hobenen medizinisch-technischen Dienste wer
den heuer Studienförderungsbeträge in der 
Höhe von zirka 6 Millionen Schilling gewährt. 
Im nächsten Jahr wir-d dieser Betrag voraus
sichtlich auf 8 Millionen Schilling angehoben 
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werden. Für die Bundeshebammenlehranstal
ten und die medizinisch-technischen Fach
schulen sind Studienbeihilfen von 1 ,5 Millio
nen SdliUing veranschlagt. 

Das alles, meine Damen und Herren, sind 
Maßnahmen, um den Krankenpflegefachdienst 
attraktiver zu machen und ihn vor allem zu 
intensivieren. 

Die Verabreichung, so wie es in der Novelle 
angeführt ist, von intramuskulären Injektionen 
regelt der § 54. Es ist so zu sehen, daß der 
Krankenpflegefachdienst wohl injizieren darf, 
aber, und das möchte ich besonders betont 
wissen, nur der verantwortliche Arzt im 
Einzelfall die Schwester dazu ermächtigen 
kann. Diese ärztliche Tätigkeit soll nur fall
weise und nicht zur Gänze von den Schwestern 
übernommen werden. 

Eine Studie, die jüngst angestellt wurde und 
jüngsten Datums ist, sagt aus, daß die über
wiegende Mehrheit, nämlich 10 Prozent der 
befragten Krankenschwestern, sich dafür aus
spricht, daß diplomierte Krankenschwestern 
nicht nur die Vorbereitungsarbeiten leisten 
wollen und sollen, sondern sich auch der 
verantwortungsvollen Arbeit stellen wollen. 

Im übrigen sprachen sich, und ich möchte 
es auch gesagt haben, laut dieser Studie 
90 Prozent der befragten Schwestern dafür aus, 
daß die Verabreichung intravenöser Injek
tionen nach wie vor Domäne der Ärzte bleiben 
soll und muß. Lediglich die freipraktizierende 
Hebamme soll in Ausübung ihres Berufes und 
wenn Gefahr in Verzug ist diese Ausnahme 
beanspruchen können. 

Daß der Krankenpflegefachdienst, so wie 
dies die Ärzteschaft ohnehin schon hat, durch 
eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung 
geschützt werden soll, möchte ich als beson
ders positiv hervorheben, denn so muß es j a  
auch sein. 

Das Ergebnis der Studie - es wurden an 
die 6000 Diplomkrankensdlwestern und 
2500 Krankenpflegesdlülerinnen befragt -
zeigt, daß die österreichischen Kranken
schwestern ein hohes Maß an Rollenverständ
nis für ihren Beruf haben. 

1973 sind Gott se,i Dank die Krankenpflege
schulen überfüllt, und es sind neue Schulen 
und Schulplätze geschaffen worden. Betrug vor 
1 912 die durchschnittliche jährliche Steige
rungsrate in den Krankenpflegeschulen 4 Pro
zent, so ist sie 1913 mit Rechtskraft der Novel
le, die das Schuleintrittsalter vom 1 1, auf das 
1 5 . Lebensjahr senkte, um 55 Prozent gestie
gen. Und diese Steigerung, meine Damen und 
Herren, hält an. 

Natürlich ist die Platzfrage akut und ein 
vordringliches Problem geworden, denn das 
Interesse für den Beruf hält an, und der 
Bedarf an diplomierten Krankenschwestern 
wird auch in den kommenden Jahren nicht 
geringer sein. Im Zeichen der Gleichberechti
gung - ich möchte das auch hier sagen -
können nun auch die jungen Männer in den 
Kinderkranken- und Säuglingspflegesdlulen 
ein Diplom erhalten; es haben sich bereits 
81 junge Männer für diese Schulen ange
meldet. Wir vermerken das mit Genugtuung, 
denn es ist sehr erfreulich. 

Trotz der negativen Aussagen, die seinerzeit 
die Oppositionssprecher von sich gegeben 
haben - man kann es in stenographischen 
Protokollen ja nachlesen -, sind diese Be
fürchtungen nun doch nicht eingetreten. Es 
gab sogar auch - ich möchte es hier nur noch 
sagen - eine dringliche Anfrage diesbezüg
lich. Herr Dr. Kohlmaier hat sie eingebracht, 
und man kann sie auch nachlesen, Die Tat
sachen und die Fakten gaben und geben uns: 
aber redlt, und es wird sicherlith in den 
nächsten Jahren eine spürbare Entlastung auf 
dem Personal sektor in den Krankenhäusern 
geben. 

Wir wissen und die Frau Minister für Ge
sundheit und Umweltschutz weiß sehr gut, 
daß noch viele Probleme gerade in bezug auf 
den Krankenpflegefachdienst einer Lösung 
harren. Ich denke hier zum Beispiel nur an 
den weiteren Ausbau des Modells mobile 
Krankenschwestern; Herr Dr. Wiesinger ver
tritt dies sehr. Aber, meine Damen und Her
ren, nicht alles kann auf einmal erledigt 
werden. 

Diese Gesetzesnovelle bedeutet vor allem 
Auch die Ärztegesetznovelle bringt uns am 

ein Anheben des Berufsstandes, und wir sind 
überzeugt, daß diese beiden Novellen, die 

ärztlidlen Sektor einen großen Schritt weiter; 
vor allem durch die Änderung des § 51 Abs. 2 

Ärztegesetznovelle 1915 und die Novelle zum 
des Arztegesetzes. Die Krankenhäuser werden 

Krankenpflegefachdienst, auf Sicht gesehen 
h A b'ld .

, 
t . t 11 " 

, , , , . d 
nun me r us I ungsarz e eIns e en mussen 

Viele pOSItIve AUSWIrkungen bnngen wer en. .. ·· ...,1.,. t ' ...I.. d 
' 

. - mussen, mOUL e ILU sagen -, un eIne 
Wenn Sie es auch nicht wahrhaben wollen, vermehrte Ausbildung von praktischen 

meine Damen und Herren von der rechten Ärzten wird dadurch ermöglicht werden. Daran 

Seite, und auch dem Herrn Primarius Doktor knüpft sich die große Hoffnung, daß dann 

Scrinzi möchte ich es gesagt haben: Seit der auch der ländliche Raum besser mit· prak

Novelle zum Krankenpflegefachdienstgesetz tismen Ärzten versorgt werden kann. 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)44 von 118

www.parlament.gv.at



Na.tiona.lrat XlII. GP - 151 .  Sitzung - 4. Juli 1975 14733 

Hanna Hager 

Es ist aber natürlich nicht förderlich, meine 
Damen und Herren, und dient keineswegs den 
Bemühungen der Frau Bundesminister Leo
dolter und ihres Ministeriums, wenn es immer 
wieder Besserwisser gibt, die da meinen, daß 
jetzt vielleiCht schon zu viele Medizinstuden
ten da sind, und die Besorgnis hervorgekehrt 
wird, ob die kommenden Ärzte dann auch ein 
genügendes und ausreichendes Aufgaben
gebiet' - ich möchte mich nicht näher 
erklären - und so weiter haben werden. 

Im ländlichen Raum, meine Damen und 
Herren, wird es noch genügend Aufgaben
bereiche geben, denn auch die Landbevöl
kerung hat ein Recht auf eine bessere Ver
sorgung. Und der Arzt könnte wieder der 
Hausarzt werden, den wir alle so sehr ver
missen. Wenn er weniger Patienten zu ver
sorgen hat, könnte er sich vermehrt und inten
siver seinen ethischen Aufgaben widmen. 

Ich möchte nur nodl ein Gesetz hervor
heben, das wohl das größte und das bedeu
tendste ist : das Lebensmittelgesetz. Dieses 
Lebensmittelgesetz dient der ganzen Bevöl
kerung. 

Eine dreieinhalbjährige Amtszeit ist für das 
Ministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
eine kurze Zeit, vor allem wenn man bedenkt, 
daß das Ministerium erst aufgebaut werden 
mußte. Dennodl konnten so viele und so wich
tige Gesetzesvorlagen besdllossen werden. 
Ich glaube, meine Damen und Herren der 
Oppositionsparteien, wenn Sie ein bißchen 
in sich gehen und ein bißchen gerecht urteilen, 
dann können auch Sie der Frau Bundes
minister und ihren Damen und Herren des 
Ministeriums die Adltung und die Anerken
nung nicht versagen. (Beifall bei der SPtJ.) 

Die sozialistische Fraktion dieses Hauses 
weiß die Bemühungen und die Erfolge des 
Ministeriums zu schätzen. Selbstverständlich 
stimmen wir diesen bei den Novellen gerne 
und freudig zu. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht einer der Herren Beridlterstatter 
ein Schlußwort? - Kein Schlußwort. 

Vor acht Tagen stellte zum Beispiel der 
Herr Präsident der Ärztekammer in Linz fest, 
daß die Anzahl der niedergelassenen prak
tischen Ärzte leicht zugenommen habe. Das ist 
sehr erfreulich. 1 970 haben von 97 Ärzten 66 
die Praxis begonnen, 1 974 konnte registriert 
werden, daß von 271 Ärzten 1 42 eine Praxis 
aufgemacht haben. Ein kleiner Lichtblick, 
meine Damen und Herren, ein kleiner Silber
streifen. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g, die ich 
über jeden der beiden Gesetzentwürfe ge

Erwähnenswert ist auch noch, und das tue trennt vornehme. 
ich sehr gerne hier, daß der Anteil der Frauen 

. am Ärztegesamtstand ständig zunimmt. Ein Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 

Fünftel der ÄrztesChaft besteht aus Frauen. den Gesetzentwurf in 1 660 der Beilagen, 

Die Zahl der Turnusärzte ist innerhalb eines 
Arztegesetznovelle 1 975. 

Jahres um 7 Prozent angestiegen. 

Alles in allem, meine Damen und Herren, 
kann gesagt werden, daß die beiden Novellen 
sich würdig an die vorangegangenen reihen, 
um in Blickrichtung der Bevölkerung eine 
bessere medizinische Betreuung zu gewähr
leisten. 

Nun darf ich noch ganz kurz erwähnen, 
Hohes Haus, daß in den drei einhalb Jahren 
seit der Gründung des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz 26 Gesetz
entwürfe ausgearbeitet und fertiggestellt wur
den, 20 da von sind von den gesetzgebenden 
Körperschaften beschlossen worden. Wenn 
eine Zeitung dazu meinte, das sei ein mageres 
Ergebnis, so überlassen es wir Sozialisten, 
meine Damen und Herren, gerne der Offent
lichkeit, darüber zu entscheiden. Vor allen 
Dingen j enen, die schon sehr darauf gewartet 
haben, daß diese Gesetze nun endlich auch 
zum Tragen kommen, zum Beispiel die 
Novelle zum Krankenpflegefachdienstgesetz 
1973. Ich habe davon schon gesprochen. 

Es ist getrennte Abstimmung verlangt. Idl 
gehe daher so vor. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung 
uber die Bezeichnung "Artikel I" und den 
Eingang zu Artikel 1. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Einstimmig angenommen. 

Hinsichtlich der Ziffern 1 bis 3 im Artikel I 
ist getrennte Abstimmung verlangt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des G esetzentwurfes ,in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Mehrheit. IAngenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die 
restlidlen Teile des Gesetzentwurfes samt 
Titel und Eingang in 1660 der Beilagen in der 
Fassung des Aussdmßberichtes. 
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Präsident Probst 

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
6. Punkt der Tagesordnung : Ubereinkommen 
zur Errichtung eines Europäischen Laboratori
ums für Molekularbiologie samt Anlage. 

Der Herr B erichterstatter beantragt 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. 

die Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Blenk. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Wird dagegen ein Einwand erhoben? -
Kein Einwand. Berichterstatter Dr. Blenk: Herr Präsident! 

Hohes Haus l Das gegenständliche Uberein-
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem kommen wurde von Osterreich gemeinsam mit 

vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter einer Reihe anderer Staaten im Jahre 1 913 in 
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den, Genf unterzeichnet. 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist e i n-
s t i m m i g a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m
m u n 9 über den Gesetzentwurf in 1 66 1  der 
Beilagen. 

Da getrennte Abstimmung verlangt ist, gehe 
ich so vor. Wir kommen zunächst zur Abstim
mung über die Bezeichnung "Artikel I" und 
den Eingangssatz zu Artikel I in der Fassung 
des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig ange
nommen. 

Hinsichtlich der Ziffern 1 und 2 im Artikel I 

Die Europäische Konferenz für Molekular
biologie hat sich schon seit ihrer Gründung 
mit dem Plan befaßt, ein Europäisches 
Laboratorium als Sondervorhaben zu schaffen. 
Das Laboratorium wird sich auf solche For
schungsarbeiten konzentrieren, die die Mög
lichkeiten der einzelnen Staaten übersteigen 
würden und daher von ihnen nicht im ein
zelnen durchgeführt werden können. 

Das Ubereinkommen ist gesetzändernd 
beziehungsweise gesetzesergänzend und darf 
daher gemäß Artikel 50 Abs. 1 des Bundes
Verfassungsgesetzes nur mit Genehmigung 
des Nationalrates abgeschlossen werden. Die 
Artikel VI Abs. 4 und XV Abs. 4 lit. d Z. i des 
vorliegenden Ubereinkommens sind überdies 

ist getrennte Abstimmung verlangt. Wir kom- verfassungsändernd. 
men daher zur Abstimmung über diesen Teil 
des Gesetzentwurfes in der Fassung des Aus
schußberichtes. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Mit Mehrheit ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die 
restlichen Teile des Gesetzentwurfes in der 
Fassung des lAusschußberichtes samt TUel und 
Eingang in 1 661 der Beilagen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Dritte Lesung w.ird beantragt. - Kein Ein
wand. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung hat die gegenständliche Regierungs-· 
vorlage in seiner Sitzung vom 12.  Juni 1 915 
in Vorberatung gezogen und nach einer ' 
Debatte, an der sich der Berichterstatter sowie. 
die Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Heinz 
Fischer, Dr. Gruber und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Radinger sowie der Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung Dok
tor Hertha Firnberg beteiligten, einstimmig' 
beschlossen, dem Nationalrat die Genehmi
gung des A:bschlusses dieses Staatsvertrages 
zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung ist der Meinung, daß in diesem Falle 
die Erlassung eines Bundesgesetzes - im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG - zur Uber-
führung dieses Vertragsinhaltes in die inner- · 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihre staatliche Rechtsordnung entbehrlich ist. 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist in dritter Lesung 
e i n  s t i m  m i 9 a n g e n  0 m m e n. 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über die Regierungs
vorlage ( 1490 der Beilagen) : Uberelnkommen 
zur Errichtung eines Europäisdlen Labora
toriums ftlr Molekularbiologie samt Anlage 

(1654 der Beilagen) 

Namens des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung stelle ich daher den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Ubereinkommens zur Er- · 
richtung eines Europäischen Laboratoriums für 
Molekularbiologie samt Anlage (1490 der Bei-
lagen) , dessen Artikel VI Abs. 4 und XV' 
Abs. 4 lit. d Z. i verfassungs ändernd sind, wird, 
verfassungsmäßig genehmigt. 
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Dr. Blenk 
Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, Das vorliegende Abkommen ist ein gesetzes-

beantrage ich die Abführung von General- ergänzender Staatsvertrag und bedarf der Ge
und Spezialdebatte unter einem. nehmigung durch den Nationalrat gemäß 

Artikel 50 Abs. 1 B-VG. 
Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 

gemeldet. 

Da der vorliegende Staatsvertrag ver
fassungsändernde Bestimmungen enthält, 
stelle ich zunächst im Sinne des § 61 Abs. 2 
Geschäftsordnung die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
fest. 

Ich lasse nunmehr über den Antrag des 
Ausschusses abstimmen, dem Abschluß des 
gegenständlichen Staatsvertrages, dessen 
Artikel VI Abs. 4 und Artikel XV Abs. 4 lit. d 
Z. 1 verfassungsändernd sind, samt Anlage 
in 1490 der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
sdmng hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 1 2. Juni 1 975 in Verhandlung 
gezogen und in Anwesenheit des Bundes
ministers für Wissenschaft und Forschung 
Dr. Hertha Firnberg einstimmig beschlossen, 
dem Nationalrat die Genehmigung des Ab
schlusses dieses Abkommens zu empfehlen. 

Im gegenständlichen Falle hält der Ausschuß 
für Wissenschaft und Forschung die Erlassung 
eines besonderen Bundesgesetzes gemäß Ar
tikel 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung dieses 
Staatsvertrages für entbehrlich. 

Namens des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung stelle ich somit den A n  t r a g, 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu der Nationalrat wolle beschließen : 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die erforderliche Z w e i
d r i t t e l  m e h r  h e i t, damit a n g e n  0 m-
m e n. 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und ForsdlUng über die Regierungs
vorlage (1522 der Beilagen) : Abkommen zwi
schen der Republik Osterreich und der 
Republik Indonesien über die Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, Erziehung, 
Wissenschaft und Forschung (1655 der Bei-

lagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
7. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Indonesien über die Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Kultur, Erziehung, Wissenschaft 
und Forschung. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Blenk. Ich bitte ihn zu berichten. 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und der Republik Indo
nesien über die Zusammenarbeit auf den Ge
bieten der Kultur, Erziehung, Wissenschaft 
und Forschung (1522 der Beilagen) wird ver
fassungsmäßig genehmigt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich die Abführung von General- und 
Spezialdebatte unter einem. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen? - Kein Einwand. 

Zum Wort gemeldet ist die Frau Abge
ordnete Lona Murowatz. (Widerspruch bei der 
SPO. - Abg. S k r i t e  k: Irrtümlich!) Nein. 
Gestrichen. Dann ist niemand zum Wort ge
meldet. 

Wir gelangen zur A b s t i m  m u n g über 
den Antrag des Ausschusses, dem Abschluß 

Berichterstatter Dr. Blenk: Herr Präsident! des vorliegenden Staatsvertrages in 1522 der 

Hohes Haus ! Das vorliegende Abkommen ist Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

ein langfristiger Rahmenvertrag, der den bei
derseitigen Willen zur Förderung der Bezie
hungen in den verschiedenen Bereichen von 
Kultur und Wissenschaft und auf dem In
formationssektor bekundet. 

Durch den Abschluß des Abkommens zwi-

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. E i n  s t i m  m i g a n g e-
n o m m e n. 

schen der Republik Osterreich und der 8. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
RepUblik Indonesien über die Zusammenarbeit schaft und Forschung über die Regierungs
auf den Gebieten der Kultur, Erziehung, Wis- vorlage (1603 der Beilagen) : Abkommen zwi
senschaft und Forschung dokumentiert Oster- schen der Republik österreich und der Euro
reich seine Bereitschaft, an der Entwicklung päischen Weltraumforschungs-Organisation 
Indonesiens auf dem kulturellen Sektor mitzu- über die Teilnahme österreichs am Spacelab-
wirken. I Programm (1656 der Beilagen) 
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9. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und ForsdlUng über die Regierungs
vorlage (1604 der Beilagen) : Vereinbarung 
zwischen bestimmten Mitgliedstaaten der 
Europäischen Weltraumforschungs-Organi
sation und der Europäischen Weltraumfor
schungs-Organisation über die Durchführung 
eines Spacelab-Programms samt Anlagen A 

und B ( 1651 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr 
zum 8. und 9. Punkt der heutigen Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem 
a.bgeführt wird. 

Weltraumforschungs-Organisation über die 
Teilnahme Osterreichs am Spacelab-Programm 
vor. 

Das Abkommen, welches am 7. Feber 1975 
durch die Frau Bundesminister für W'issen
schaft und Forschung unterzeichnet wurde, 
regelt die Einzelheiten für die österreichische 
BeteiHgung am Spacelab-Programm, die in der 
Form eines Beitrittes zur Vereinbarung zwi
schen bestimmten Mitgliedstaaten der Euro
päischen Weltraumforschungs-Organisation 
und der Europäischen Weltraumforschungs
Organisation über die Durchführung eines 
Spacelab-Programms zu erfolgen hat. Das In-

Es sind dies die Berichte des Ausschusses krafttreten des Abkommens ist vom Beitritt 
für Wissenschaft und Forschung über das zur genannten Vereinbarung abhängig. 

Abkommen mit der Europäischen Weltraum
forschungs-Organisation über die Teilnahme 
Osterreichs am Spacelab-Programm und die 

Vereinbarung zwischen bestimmten Mit
gliedstaaten der Europäischen Weltraumfor
schungs-OrganisC\,tion und der Europäischen 
Weltraumforschungs-Organisation über die 
Durchführung eines Spacelab-Programms samt 
Anlagen A und B.  

Berichterstatter zu beiden Punkten ist , der 
Herr Abgeordnete Wuganigg. Ich bitte ihn zu 
berichten. 

Berichterstatter Wuganigg: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht des Aus
schusses für Wissenschaft und Forschung über 
die Reg,ierungsvorlage ( 1603 der Beilagen) : 
.A!bkommen zwischen der Republik Ost erreich 
und der Europäischen Weltraumforschungs
Organisation über die Teilnahme Osterreichs 
am Spacelab-Programm. 

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, 
daß eine Beteiligung Osterreichs am 
Spacelab-Programm den größten Nutzen für 
die österreichische Wirtschaft und Wissen
schaft erbringen würde. Dieses Forschungs
programm der Europäischen . Weltraumfor
schungs-Organisation (ESRO) stellt die euro
päische Beteiligung am "Apollo-Nachfolgepro
gramm" der USA, mit dessen Durchführung 
die amerikanische National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) beauftragt 
wurde, dar. Die technologi\sche Bedeutung des 
genannten Programms gibt der österreichi
schen Industrie die Möglichkeit, Forschungs
und Entwicklungsaufträge zu erhalten, die auf 
das technologische "Know-how" der 80er und 
90er Jahre ausgerichtet sind. 

Auf Grund der im Jahre 1 914 geführten 
Verhandlungen mit der ESRO liegt nunmehr 
der Text eines Abkommens zwischen der 
Republik Osterreidl und der Europäisdlen 

Das gegenständliche .A!bkommen ist gesetz
ändernd beziehungsweise gesetzesergänzend 
und darf daher gemäß Artikel 50 Abs. 1 
Bundes-Verfassungsgesetz nur mit Genehmi
gung des Nationalrates abgeschlossen werden. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 12.  Juni 1 975 in Verhandlung 
gezogen. Nach Wortmeldungen des Bericht
erstatters sowie der Abgeordneten Dr. Eduard 
Moser, Dr. Gruber, Dr. Ermacora, Dr. Blenk 
sowie Luptowits und des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung Dr. Hertha Firn
berg wurde einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung ist der Meinung, daß 'im gegenständ
lichen Fall die Erlassung eines Bundesgesetzes 
- im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes

Verfassungsgesetz - zur Uberführung dieses 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechts
ordnung nicht notwendig ist. 

Namens des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung stelle ich somit den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und der Europäisdten 
Weltraumforschungs-Organisation über die 
Teilnahme Osterreichs am Spacelab-Programm 
(1603 der Beilagen) wird verfassungsmäßig 
genehmigt. 

Ich erstatte weiters den Bericht des Aus
schusses für Wissenschaft und Forschung über 
die Regierungsvorlage (1 604 der Beilagen): 
Vereinbarung zwisdlen bestimmten Mitglied
staaten der Europäischen Weltraum
forschungs-Organisation und der Euro
päischen Wel traumforsdlungs-Organisation 
über die Durchführung eines Spacelab-Pro
gramms samt Anlagen A und B. 
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Das gegenständliche Abkommen zwischen I Anlage A, deren Punkt 4 verfassungsändernd 
der Republik Osterreich und der Europäischen ist, und Anlage B, deren Punkt 5 verfassungs
Weltraumforschungs-Organisation über die ändernd ist, wird verfassungsmäßig geneh
Teilnahme Osterreichs am Spacelab-Programm migt. 
regelt die Einzelheiten für die österreichische 
Beteiligung. Diese aber hat in der Form eines 
Beitrittes zur Vereinbarung zwischen bestimm
ten Mitgliedstaaten der Europäischen Welt
raumforschungs-Organisation und der Euro
päischen Wel traumforschungs-Organisation 
über die Durchführung eines Spacelab-Pro
gramms zu erfolgen. Das Inkrafttreten des 
Abkommens ist vom Beitritt zur Vereinbarung 
abhängig. 

Die Beteiligung Europas am Post-Apollo
Programm ist deshalb von besonderer Bedeu
tung, weil in diesem die europäischen Staaten 
zum ersten Mal auf gleicher Stufe mit den 
USA am aktuellsten und modernsten bemann
ten Weltraumprogramm mitarbeiten. Diese 
Beteiligung erlaubt nicht nur der europäischen 
Industrie, an Aufgaben zu arbeiten, wie sie 
bisher im begrenzten SateUitenprogramm der 
Europäischen Weltraumforschungs-Organi
salion (ESRO) nicht möglich waren, sie wird 
die europäische Wirtschaft auch auf das tech
nologische "Know-how" der 80er und 90er 
Jahre bringen. 

Die gegenständliche Vereinbarung ist ge
setzändernd beziehungsweise gesetzesergän
zend und darf nur mit Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 1 Bun
des-Verfassungsgesetz abgeschlossen werden. 

Artikel 19 Abs. 2 des vorliegenden Staats
vertrages sowie Punkt 4 der Anlage A und 
Punkt 5 der Anlage B sind verfassungs
ändernd. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 12 .  Juni 1975 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dr. Eduard Moser, Dr. Gruber, Dr. Ermacora, 
Dr. Blenk und Luptowits sowie der Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung Dok
tor Hertha Firnberg. 

Im übd'gen verweise ich auf den vorliegen
den schriftlichen Ausschußberich:t. 

Namens des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung stelle !ich somit den A n t r a g, 
der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß der Vereinbarung zwischen 
bestimmten Mitgliedstaaten der Europäischen 
Weltraumforschungs-Organisation und der 
Europäischen Weltraumforschungs-Organi
sation über die Durchführung eines Spacelab
Programms (1604 der Beilagen) , deren Ar
Ukel 19 Abs. 2 verfassungsändernd ist, samt 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich, General- und Spezialdehatte 
in einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, 
Ge'neral- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen? - Kein Einwand. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gelangt der Herr Abgeordnete Dr. Eduard 
Moser. 

Abgeordneter Dr. Eduard Moser (OVP) : 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Der von mir sehr geschätzte Abgeordnete 
Professor Gisel hat heute in seinem Beitrag 
zum Plasmapheresegesetz seiner Hoffnung 
Ausdruck. gegeben, daß hier im Parlament 
möglichst oft über Höhenflüge der Wissen
schaft gesprochen wird. Nun, beide Vorlagen, 
die wir zu behandeln haben, sind im wahrsten 
Sinn des Wortes Höhenflüge der Wissen
schaft. Aus den Berichten geht bereits die 
große Bedeutung hervor, die das Spacelab
Projekt für unsere Wissenschaft, aber auch 
für unsere Wirtschaft - und gerade für 
diese - hat. 

Ich möchte das an ein paar Fakten darlegen 
und zu Beginn zugestehen, daß sich die Frau 
Bundesminister in geradezu jugendlichem 
Schwung um diese Materie besonders bemüht 
hat. Ich sage das vor allem deshalb gleich zu 
Beginn, weil ich mich verpflichtet fühle, eine 
Kritik anzuschließen betreffend schwerwiegen
der Versäumnisse, für die wohl nicht die Frau 
Bundesminister die Verantwortung zu tragen 
hat, wohl aber der Herr Bundeskanzler und 
der Herr Außenminister. 

Das in Bremen ,entstehende Weltraum
laboratorium, Spacelab genannt, wird im 
Jahre 1980 fertig sein und dann auf eine Erd
umlaufbahn gebracht werden. Das einmalige 
und großartige an diesem Unternehmen ist fol
gendes : Dieses Laboratorium wird wie ein 
Luftschiff wieder zur Erde zurückkehren, um 
noch 50mal zu Exkursionen in den Weltraum 
gesandt zu werden. 

Dank dieser Verträge werden auch Oster
reicher in diesem Laboratorium arbeiten. Es 
braucht dazu Gott sei Dank keiner Astro
nautenausbildung, sodaß man also nach der 
besten wissenschafUichen Qualifikation wird 
vorgehen können. Man erwartet sich, meine 
Damen und Herren, großartige Ergebnisse : 
Etwa, daß man im schwerelosen Raum erpro
ben kann, wie man Legierungen herstellt, die 

1017 
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eine Supraleitfähigkeit haben, die also dem 
elektrischen Strom keinen Widerstand ent
gegensetzen. 

Die industrielle Verwertung dieses Ver
fahrens ist durchaus möglich. Man hofft, im 
nächsten Jahrzehnt mit diesen Erkenntnissen 
das Problem des Transportes elektrischer 
Energie ohne Leitungsverluste lösen zu kön
nen, was für die Energieversorgung und vor 
allem für die Kostenfrage von größter Be
deutung wäre. 

Schon aus diesem einen Beispiel, meine 
Damen und Herren, kann man den außer
ordentlichen Nutzen für Osterreichs Wirtschaft 
und Technik erkennen. Man fragt sich eigent
lich - und damit setzt meine Kritik ein -, 
warum wir mit dem Beitritt zum Spacelab
Programm so spät dran sind. Schon im Jahre 
1 972 hat man dieses Programm in Europa 
begonnen. Und nun, zweieinhalb Jahre später, 
sozusagen im letzten Abdruck, beschließt das 
österreichische Parlament die nötigen Ver
träge. Das verdanken wir e;igentlich dem Drän
gen der österreichischen Industrie, etwa den 
Böhler-Werken oder den Aluminiumwerken 
Ranshofen und vor allem auch der Kammer 
der Gewerblichen Wirtschaft, die mit der 
österreichischen Industrie einen Teil des 
Kostenbeitrages zum Weltraumlabor trägt. 

Spacelab ist aber nur ein einziges Pro
gramm, ein Teil des europäischen Weltraum
forschungsprogramms. In Zusammenarbeit 
mit der NASA, der amerikanischen Raum
fahrtbehö.rde, hat man schon vor Jahren eine 
europäische Weltraumforschungs-Organisa ti
on gegründet. Alle europäischen Staaten .sind 
in Erkenntnis der großen Bedeutung für die Zu
kunft der Technik, Wissenschaft und Wirt
schaft entweder dieser Organisation beige
treten oder sie haben um die Aufnahme ange
sucht. Bis auf drei Staaten, meine Damen und 
Herren: Portugal, Griechenland und Oster
reich. 

Darin sehe ich ein unverständliches, schwer
wiegendes Versäumnis dieser Regierung, das 
bereits unangenehme Folgen hat. Ich möchte 
Ihnen ein paar dieser Folgen hier darlegen. 

Osterreichs Wirtschaft ist ausgeschlossen 
von Aufträgen aus dem Weltraumforschungs
programm, soweit es sich auf Spacelab bezieht, 
ein Programm, das immer größer und bedeu
tender wird. Bei Portugal und Griechenland 
kann man es verstehen; dort ist die Kapazität 
der Industrie und Forschung nicht gegeben. 
Aber Osterreich, meine Damen und Herren, 
ist doch ein hochentwickeltes Land, und die 
Raumforschung hat bei uns Tradition. Wir sind 
ja in der Raumforschung europabekannt durch 
bedeutende Fachleute. 

Ein zweites : Die enorm wachsenden Er
kenntnisse aus der Weltraumforschung 
machen es notwendig, eine Datenbank für alle 
diese Erg�bnisS'e anzulegen. So hat man un
längst beschlossen, ein globales Weltraum
Datenzentrum zu bilden, dem auch die Sow
jetunion ihre Zustimmung gegeben hat. Man 
hat Wien als Sitz dieses für die Zukunft gar 
nicht hoch genug einzuschätzenden Datenzen
trums ins Auge gefaßt. Und nun kommt die 
Ironie: Die Bewerbung Wiens ist aussichtslos, 
weil Osterreich nicht Mitglied der Weltraum
forschungs-Organisation werden will oder bis
her dafür kein Interesse gezeigt hat. 

Irgendwie ist man fassungslos. Da bemüht 
sich der Herr Bundeskanzler - der Herr 
Außenminister fährt in aller Welt herum -, 
um Organisationen in die leeren Büroräume 
der UNO-City zu bringen - 500 Plätze waren 
es zuerst, j etzt sind es 2000, wie man hört -, 
der Herr Generalsekretär Waldheim regt an, 
Unterorganisationen und Sekretariate nach 
Wien zu geben. Es ist das die Folge eine der 
größten Fehlplanungen. Darüber wird ja noch 
zu sprechen sein. Milliarden Steuergelder wer
den hier hineingesteckt I Aber für dieses Pro
jekt hat man die 20 Millionen Schilling nicht 
aufgebracht, die der Beitritt zur Europäischen 
Weltraumforschungs-Organisation kosten 
würde. Es ist unfaßbar I 

Man kann es sich nur ,so vorstellen, daß das 
Ministerium, das dafür zuständig ist, die 
20 Millionen Schilling nicht in se,in Budget 
bekommt. Also ein geradezu klassisches Bei
spiel einer mangelnden Koordination in der 
Regierung. Man ist versucht, das Wort der 
"bestvorbereiteten Regierung" umzuwandeln 
in "schlechtestkoordinierte Regierung", die 
Osterreich jemals gehabt hat. 

Aber es ergeben sich daraus auch weitere 
-Folgen. Der Regierung Klaus ist es im Jahre 
1968 gelungen, die 1 .  Weltraumkonferenz nach 
Wien zu bringen. Es war ein ganz großer Er
folg. Der Eindruck war so großartig, daß Oster
reich von damals weg den Vorsitz im Welt
raumkomitee der Vereinten Nationen ,innehat. 
Ein beachtlicher Beitrag zur internationalen 
Geltung unseres Landes. 

Nun bereitet man die 2. Weltraumkonferenz 
vor, die durch die ungeheuren Erkenntnisse 
der Weltraumforschung größte Bedeutung 
haben wird. Man möchte gern nach Wien 
gehen, meine Damen und Herren, man kann 
aber nicht, weil Osterre,ich bisher nicht Mit
glied der Weltraumforschungs-Organisatiori 
geworden ist. Da spricht man immer von Wien 
als Konferenzstadt. Aber die Versäumnisse 
eines Beitrittes lassen diese Möglichkeiten 
ungenutzt. 
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Wenn man dann noch erfährt, daß die Bun
desregierung und das österreichische Außen
amt wiederholt und eindringlich auf diese Fol
gen aufmerksam gemacht wurden, dann muß 
man im Parlament solche Versäumnisse der 
Regierung auf das schärfste tadeln. Osterreich 
versäumt damit den Anschluß an einen wich
tigen Zweig moderner Forschung ! 

Ich möchte noch ein Beispiel, ein einziges 
Beispiel geben, wie sich das auswirkt. 

Norwegen, das von allem Anfang an mit
gearbeitet hat, besitzt bereits seit Jahren 
Satellitenbilder der NASA, aus denen wert
volle Rückschlüsse auf den Wasserhaushalt 
und die Schneeschmelzgrenzen der Gletscher 
gezogen werden können. Norwegen projek
tiert seine Wasserkraftanlagen nach diesen 
Unterlagen. Erst j etzt hat Osterreich, die Ver
bundgesellschaft, eine Delegation nach Os10 
gesandt, um sich zu erkundigen, ob man das 
auch für Osterreich anwenden kann! Erst jetzt, 
was schon vor Jahren geschehen hätte können. 

Ich fasse zusammen, meine Damen und Her
ren : Die Fraktion der Osterreichischen Volks
partei begrüßt die Teilnahme am Spacelab
Programm als wichtigen Beitrag für unsere 
Wissenschaft und Wirtschaft. Aber wir kriti
sieren mit aller Entschiedenheit Versäumnisse 
der Bundesregierung, die geeignet sind, Oster
reich auf dem Gebiet der Weltraumforschung 
unter Auswertung für Wissenschaft und Wirt
schaft in die Isolierung zu drängen, in ein 
europäisches Abseits an die Seite Griechen
lands und Portugals. Und das unter einem 
Bundeskanzler, der ununterbrochen davon 
spricht, daß seine Regierung das moderne 
Osterreich smafft. 

Meine Damen und Herren! Darin kann ich 
wirklich nichts Modernes erblicken. Das ist 
mir geradezu ein Beispiel der Rückständigkeit, 
kleinlich und hinterwäldlerisch. Für mich ist 
das ein weiteres Signal dafür, daß Osterreich 
dringend eine andere Regierung braucht. (Bei
fall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
siCh die Frau Bundesminister Dr. Firnberg. 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Dr. Hertha Fimberg: Hohes Hausl 
Dieser Diskussionsbeitrag des Herrn Kollegen 
Dr. Moser ist ein typisches Beispiel dafür, 
wie man ein positives Faktum in ein negatives 
umwandeln kann. (Beifall bei der SPO.) 

Weltraumforschung, Herr Dr. Moser, ist sehr 
teuer, das kann sich ein kleiner Staat kaum 
leisten. Internationale Organisationen sind 
sehr teuer. Wir sehen das beim CERN, der 
1 00 Millionen Mitgliedsbeitrag im Jahr kostet. 
Wir können uns als kleines Land nicht eine 

Mitgliedschaft bei allen internationalen wis
sensdlaftlichen Organisationen leisten. Der 
ESRO-Beitrag wäre gleichfalls 1 00 Millionen 
(Abg. Dr. Eduard M o  s e  r: 20 Millionen!) -
nein, 100 Millionen. Ich . gestehe sehr offen, 
daß ich der österreichischen Wissenschaft 
soviel finanzielle Mittel für internationale 
Organisationen nicht entziehen will. Ganz im 
Gegenteil. Es ist hier in diesem Fall die gün
stigste Einstiegsmöglichkeit gegeben, denn es 
hätte gar keinen Sinn, sich an einem Spacelab
Programm beteiligen zu wollen, wenn man 
nicht vorher eine Kontaktorganisation in 
Osterreich hätte, die in der Lage ist, die 
Fragen der Weltraumforschung, zum Beispiel 
die Fragen der Dokumentation, zu beWältigen. 

Am 12. Juli 1972 ist die Osterreichische 
Gesellschaft für Weltraumforschung gegrün
det worden" und sie war es auch, die nidlt 
über Drängen der Bundeshandelskammer und 
der Industrie, sondern über mein Drängen 
versucht hat zu verhandeln, daß wir in das 
Spacelab-Programm noch eintreten können, 
zu den günstigsten Bedingungen und wesent
lich besser, als wenn wir vom Anfang an dabei 
gewesen wären. 

Herr Dr. Moserl Wenn Sie sagen, wir ver
säumen etwas, wenn wir die zweite Welt
raumkonferenz der ESRO nicht nach Wien 
bekommen, dann kann ich nur sagen, auch die 
erste war nicht von der ESRO, sondern das 
war die UNO-Weltraumkonferenz, die wir ein
mal bekommen haben und sicherlich nicht 
sofort wieder ein zweites Mal bekommen 
können, weil die UNO niemals zwei Kon
ferenzen nacheinander an das gleiche Land 
gibt. (Abg. M i  n k 0 w i t  s e h: Aber zwei 
Olympiaden haben wir in derselben Stadtl) 
Eine inte'rnationale Konferenz ist etwas, das 
jedes Land wünscht, und wir können in Oster
reich nicht alle Konferenzen der Weltraum
forschung für uns beanspruchen. 

So möchte ich noch einmal zur Richtig
stellung und damit .in der Offentlichkeit nicht 
ein falScher Eindruck entsteht, wiederholen : 
Hier hat die Bundesregierq.ng überhaupt nichts 
versäumt, sondern ganz im Gegenteil: Es war 
die Bundesregierung, die versucht hat und mit 
Erfolg versucht hat, unter Mitwirkung jener 
österreichischen Gesellschaft, die sie gegrün
det hat, zu einem richtigen Zeitpunkt die gün
stigste Einstiegsmöglichkeit in dieses wichtige 
Spacelab-Programm Europas zu erhalten. 
(Beifall bei der Spö.) 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
SChlußwort? - Kein Schlußwort. 
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Wir kommen zur A b IS  t i m  m u n g, die ich 
über die beiden Vorlagen getrennt vornehme. 

Wir kommen zuerst zur A b s t i m  m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab-

" schluß des Staatsvertrages zwischen der 
Republik Osterreich und der Europäischen 
Weltraumforschungs-Organisation über die 
Teilnahme Osterreichs am Spacelab-Programm 
in 1 603 der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. E i n  s t i m  m i g a n g e
n o m m  e n. 

Da der Staatsvertrag zwischen bestimmten 
Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraum
forschungs-Organisation und der Europäischen 
Weltraumforschungs-Organisation über die 
Durchführung eines Spacelab-Programms ver
fassungsändernde Bestimmungen enthält, 

" stelle ich zunächst im Sinne des § 6 1  Abs. 2 
Geschäftsordnung die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
fest. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses, dem Abschluß des 
gegenständlichen Staatsvertrages, dessen 
Artikel 19 Abs. 2 verfassungsändernd ist, 
samt Anlage A, deren Punkt 4, und Anlage B,  
deren Punkt 5 verfassungsändernd sind, in 
1 604 der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit. E i n  s t i m  m i g a n  g e
n o m m e n. 

10. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forscbung über den Antrag 1 49/A 
(11-4044 der Beilagen) der Abgeordneten Dok
tor Blenk und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Hochschulassistenten-

gesetz 1962 geändert wird und 

über den Antrag 151/A (11-4232 der Beilagen) 
der Abgeordneten Dr. Heinz Fischer und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Hochscbulassistentengesetz 1 962 geändert 

wird (1658 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
1 0. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Hochschulassistentengesetzes 1 962. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Blecha. Ich bitte ihn. zu berichten. 

Berichterstatter Blecha: Hohes Haus ! Wäh
rend der Beratungen über das Universitäts
Organisationsgesetz ist von Abgeordneten der 

SPO, der OVP und auch vom Vertreter der 
Freiheitlichen Partei auf die Notwendigkeit 
einer Neufassung des Hochschulassistenten
rechtes immer wieder hingewiesen worden. 
Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung hat einen Diskussionsentwurf einer 
Novelle zum Hochschulassistentengesetz aus
gearbeitet. 

Am 1 9. März 1 975 haben die Abgeordneten 
Dr. Blenk und Genossen einen Initiativantrag 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Hochschulassistentengesetz 1 962 geändert 
wird, im Nationalrat eingebracht. 

Die Abgeordneten Dr. Heinz Fischer und 
Genossen stellten am 1 5. Mai 1 975 einen 
Antrag. 

In der Einleitung zu diesem Antrag wird 
ausgeführt : 

"Im Zuge der Beratungen über das Uni
versitäts-Organisationsgesetz wurde von allen 
drei Fraktionen festgestellt, daß auf die dienst
rechtlichen" Konsequenzen, die sich durch das 
neue Universitäts-Organisations gesetz erge
ben, besonders Bedacht zu nehmen ist. In die
sem Sinne hat der Nationalrat auch eine Ent
schließung beschlossen, die davon ausgeht, 
daß diese Probleme im Rahmen der Gesamt
reform des Dienstrechtes oder im Rahmen 
eines Hoschullehrerdienstrechtes einer Rege .. 
lung zugeführt werden. 

Unabhängig davon gibt es aber elmge 
besonders dringende Punkte, deren Neurege
lung möglichst gleichzeitig mit dem Inkraft
treten des Universitäts-Organisationsgesetzes, 
also mit 1 .  Oktober 1 975, wirksam werden 
sollte, ohne daß damit dem künftigen Hoch
schullehrerdienstrecht in entscheidenden 
Punkten vorgegriffen wird." 

Der Ausschuß für W.issenschaft und For
schung hat die obgenannten beiden Initiativ
anträge in seiner Sitzung am 12. Juni 1 975 in 
Verhandlung genommen. 

Es wurde hiebe i beschlossen, beide Anträge 
unter einem zu behandeln und den 
Antrag 1 57/A den Verhandlungen zugrunde zu 
legen. An der darauffolgenden Debatte betei
ligten sich die Abgeordneten Dr. Scrinzi, Dok
tor Heinz Fischer, Dr. Ermacora, Dr. Blenk, 
Dr. Gruber sowie der Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung Dr. Hertha Firnberg 
und Staatssekretär Lausecker. 

Die Abgeordneten Dr. Blenk, Dr. Fischer 
und Dr. Scr,inzi beziehungsweise Dr. Fischer, 
Dr. Gruber und Dr. Scrinzi sowie Dr. Scrinzi, 
Dr. Gruber und Dr. Fischer haben gemein
same Abänderungsanträge eingebracht. 
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Blema 
Bei der Abstimmung wurde der An

trag 157/A unter Berücksichtigung der oben 
erwähnten gemeinsamen Abänderungsanträge 
einstimmig angenommen. 

Hiemit ist der Antrag 149/A der Abgeord
neten Dr. Blenk und Genossen - soweit er 
nicht in dem angeschlossenen Gesetzentwurf 
Berücksichtigung fand - erledigt. 

Zu einigen Bestimmungen des Gesetzes
textes wurden auch Erläuternde Bemerkungen 
formuliert, die der Ausschußbericht enthält 
und auf die ich in diesem Zusammenhang 
verweisen möchte. 

Prüfungen näher an die Lehrveranstaltungen 
herangeführt werden. Ferner wird ein Erwei
terungsstudium Lebensmittelhygiene und an 
Stelle der (m Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetz vorgesehenen Diplomarbeit ein Prak
tikum gefordert. 

Das Studium wird sich in drei Studien
absdmitte, die durch Diplomprüfungen abzu
sChließen sind, gliedern. 

Der AussChuß für Wissenschaft und For
sChung hat in seiner Sitzung vom 4. Feber 1 975 
zur Vorberatung der vorliegenden Regierungs
vorlage einen UnteraussChuß eingesetzt. Dem 

Namens des AussChusses für Wissenschaft Unterausschuß gehörten die Abgeordneten 
und Forschung stelle ich den A n  t r a g, der Dr. Gisei, DDr. Maderner, Maderthaner, Dok
Nationalrat wolle dem Gesetzentwurf die ver- tor Reinhart, Dr. Blenk, Dr. Ermacora, Doktor 

fassungsmäßige Zustimmung erteilen. Kaufmann und Dr. Scrinzi an. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, Der Unterausschuß trat am 4. Feber 1 975 zu 
bin iCh ermächtigt zu beantragen, General- und seiner konstituierenden Sitzung zusammen 
,Spezialdebatte unter einem abzuführen. und hat die Regierungsvorlage in der Sitzung 

Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr vom 17. Juni 1 975 beraten und eine Reihe von 

zur A b s t i m  m u n g über den Gesetzentwurf Änderungen an dem Gesetzentwurf vorge-

samt Titel und Eingang in 1 658 der Beilagen. sChlagen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sidl von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig angenom
men. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben? - Das ist nicht der 
Fall. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Auch in 
dritter Lesung e i n  s t i m  m i g a n g e n 0 m
m e n. 

1 1 . Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über die Regierungs
vorlage ( 1401 der Beilagen) : Bundesgesetz 
über die Studienrichtung Veterinärmedizin 

(1686 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
1 1 .  Punkt der Tagesordnung : Bundesgesetz 
über die Studienrichtung Veterinärmedizin. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Reinhart. Icll bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Dr. Reinhart: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Der vorliegende Gesetzentwurf 
sieht im Hinblick auf die in den letzten 20 Jah
ren erfolgte erhebliche Wissensvermehrung 
eine Verlängerung der Studiendauer von bis
her neun auf zehn Semester vor. Darüber 
hinaus soll der Studienablauf gestrafft und die 

Der Ausschuß für Wissenschaft und For
sChung hat in seiner Sitzung am 25. Juni 1975 
den Bericht des Unterausschusses entgegen
genommen und die Regierungsvorlage mit den 
vom Unterausschuß vorgeschlagenen Ände
rungen in Beratung gezogen. 

Die einzelnen Änderungen betreffen fol
gende Paragraphen: § 2 Abs. 1 ,  § 4 Abs. 5, 
§ 5 Abs. 3,  § 6 Abs. 3 und § '1 Abs. 3, § 9, 
§ 10 Abs. 1 ,  § 1 0  Abs. 2, § 10 Abs. 3 Z. 2 
.rUnd 3, § 1 0  Abs. 4, § 1 1  Abs. 4, § 12,  § 1 2  
Abs. 2 lit. c ,  § 1 2  Abs. 5 Z .  2 .  

Zum IV. AbsChnitt wurden Änderungen vor
genommen betreffend die Paragraphen 1 5  
und 16.  

Von den Abgeordneten Dr. Fleiscbmann, 
Dr. Blenk und Dr. Scrinzi wurde ein gemein
samer Abänderungsantrag eingebracht, dem
zufolge gemäß § 10 Abs. 3 Z. 2 die Studieren
den das Paktikum auCh in den Tierkliniken 
ähnliChen Einriclltungen ableisten können. 

Der Aussclluß für Wissensdlaft und For
schung hat nach einer Debatte, an der sich 
außer dem Beridlterstatter die Abgeordneten 
Dr. Blenk, Dr. Scrinzi, Dr. Ermacora, Doktor 
Gruber und Dr. Heinz Fisdler sowie der Bun
desminister für Wissenscllaft und Forschung 
Dr. Hertha Firnberg beteiligten, die Regie
rungsvorlage unter Berücksichtigung der vorn 
UnteraussChuß vorgeschlagenen Änderungen 
sowie des oben erwähnten gemeinsamen Ab
änderungsantrages mit Stimmeneinhelligkeit 
angenommen. Der nunmehrige Gesetzestext 
- wie er vom AussChuß für Wissenscllaft 
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und Forschung angenommen wurde - ist 
diesem vorliegenden Berichtbeigedruckt. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und . Forschung den 
A n  t r a g, der Nationalrat wolle dem dem 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Ich beantrage zudem, falls Wortmeldungen 
vorliegen, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
gemeldet. 

Wir gelangen nunmehr zur A b  s t i m
m u n g über den Gesetzentwurf samt Titel 
und Eingang in 1 686 der Beilagen. 

vorlage in seiner Sitzung vom 25. Juni 1 975 
in Vorberatung gezogen. Von den Abgeord
neten Dr. Ermacora, Dr. Heinz Fischer bezie
hungsweise Dr. Heinz Fischer und vom Abge
ordneten Dr. Blenk. wurden jeweils Abände
rungsanträge eingebracht. Diese Abänderungs
anträge sehen ein einheitliches Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes mit 1 .  Oktober 1975 vor. 
Ferner wurden stilistische Präzisierungen vor
genommen. 

Nach Wortmeldungen des Berichterstatters 
sowie der Abgeordneten Dr. Scrinzi, Doktor 
Ermacora, Dr. Blenk, Dr. Gruber und Doktor 
Heinz Fischer sowie des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung Dr. Hertha Firn
berg wurde der Gesetzentwurf unter Berück
sichtigung der drei oben erwähnten Abände
rungsanträge mit Stimmenmehrheit angenom-

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu men. 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstil:llmig ange-
nommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben? - Das ist nicht der 
Fall. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Der Gesetz
entwurf ist somit auch in dritter Lesung e i n
s t i m  m i g a n g e n  0 In m e n. 

12. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
smaft und Forschung über die Regierungs
vorlage (1650 der Beilagen) : Bundesgesetz, 
mit dem die Kunsthocbschulordnung geändert 

wird (1-68'1 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
12.  Pu,nkt der Tagesordnung : Änderung der 
Kunsthochschulordnung . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Wuganigg. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim-
mung erteilen. 

. 

Präsident Probst : Besteht ein Einwand, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen? - Kein Einwand. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Ab
geordnete Dr. Scrinzi. 

Abgeordneter Dr. Serinzi (FPO) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herrenl Die Freiheit
liche Partei wird die Novelle zur Kunsthoch
schulordnung ablehnen; nicht deswegen, weil, 
wir nicht wüßten, daß der Bedarf an Kunst
erziehern in den allgemeinbildenden und 
berufsbildenden höheren Schulen nicht befrie
digend gedeckt werden kann, sondern weil 
wir der Meinung sind, daß der Weg, den die 
Novelle geht, kein zweckmäßiger ist. 

Ich bin als Sprecher der freiheitlichen Oppo
sition hier in der sehr angenehmen Lage, 
einen Kronzeugen für unsere Auffassung an
führen zu können. Ich brauche dem, was der 
Herr Bundesfinanzminister Dr. Androsch im 
Begutachtungsverfahren vom Standpunkt 
seines Ministeriums zu der Vorlage gesagt 
hat, kein Wort hinzuzufügen. Es ist nur tra
gisch, daß, wenn ausgerech,net der Minister 
Androsch einmal einen Anflug zum Sparen 
zeigt, die Mehrheit des Hohen Hauses ihn an 
diesem Vorhaben hindert. 

Ich zitiere, was der Herr Finanzminister zu 
dieser Novelle gesagt hat, wörtlich und bitte 
um die Genehmigung des Herrn Präsidenten 
dazu. Dr. Androsch: 

Berichterstatter Wuganigg: Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Die Bundesregierung hat am 
5. Juni 1 975 den obgenannten Gesetzentwurf 
im Nationalrat eingebracht. Dieser Gesetzent
wurf sieht die Errichtung einer Abteilung für 
Kunsterziehung an der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salz
burg vor. In dieser Abteilung sollen die Stu
dienrichtungen Bildnerische Erziehung 
(Lehramt an höheren Schulen) , Werkerziehung 
(Lehramt an höheren Schulen) sowie Textiles 
Gestalten und Werken (Lehramt an höheren 
Schulen) zusammengefaßt werden. "Die geringe Kapazität der geplanten Hoch

Der Ausschuß für Wissenschaft und For- schuleinrichtung , die geringe Hörerzahl und 
schung heU die gegenständliche Regierungs- die geographische Randlage lassen nicht �r-
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warten, daß durch die Schaffung der Abteilung 
eine merkliche Linderung des Lehrermangels 
auf dem Gebiete der Kunsterziehung herbei
geführt werden kann. Wie Berechnungen ge
zeigt haben, würden diese Faktoren ferner ein 
äußerst ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhält
nis bewirken, sodaß die Ausbildung eines 
Kunsterziehers ein Mehrfaches dessen kosten 
würde, was im Durchschnitt für einen ordent
lichen Hörer an einer österreichischen Hoch
schule aufzuwenden ist." 

Ich unterbreche das Zitat und füge hier ein : 
Kosten spielen natürlich zwe.i Monate vor 
einer Wahl in der Regel keine Rolle. 

Ich zitiere weiter : 

'"Es darf ferner nicht übersehen werden, 
daß im Großraum Linz, in den aus hoch
schulischer Sicht noch Salzburg e.inbezogen 
werden kann, erst im Jahre 1973 die Hoch
schule für künstlerische und industrielle Ge
staltung in Linz eingerichtet worden ist. Es 
erscheint nicht zweckmäßig, das Hochschuletat 
mit der Schaffung weiterer, nicht absolut vor
rangiger Ausbildungsstätten zu belasten, an
statt die finanziellen Mittel für die Bedeckung 
des Nachholbedarfes bestehender Hochschul
einrichtungen und für die dr,ingende Fort
führung bereits in Angriff genommener Vor
haben zu verwenden. Es erscheint daher 
zweckmäßiger und wirtschaftlicher, an den 
Kunsthochschulen, an denen bereits Einrich
tungen für diese Studienrichtung gegeben 
sind, dieses Studium zu ermöglichen bezie
hungsweise an Kunsthochschulen, an denen 
bereits diese Studienrichtung gelehrt wird, 
die Gegebenheiten zu erwe.itern." 

Kein Wort mehr. Das ist genau der Stand
punkt, den meine Fraktion unter anderem 
auch schon bei der Diskussion dieses Themas 
im Gemeinderat von Salzburg eingenommen 
hat, denn wir haben j a  an der Salzburger 
Hochschule die finanzielle Mitbeteiligung von 
Land und Stadt Salzburg. 

Ich glaube also, daß genau diese Gründe 
es sind, die den beschrittenen Weg als un
zweckmäßig, kostenaufwendig und nicht ziel
führend bezeichnen lassen. Wir werden hier 
in Gemeinschaft mit dem Herrn Finanz
minister - ich hoffe, er wird diese Haltung 
auch bei der Abstimmung bekunden - die 
vorliegende Novelle ablehnen. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Kein Schlußwort. 

' Wir gelangen zur A b  s t i m  m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang 
in 1 687 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein
wand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. � Danke. Das ist die 
Mehrheit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n  0 m m e n. 

13. Punkt: Bericht des UnterrichtsaussChusses 
über die Regierungsvorlage (1531 der Bei
lagen) : Abkommen zwisChen der Republik 
österreich und den Vereinigten MexikanisChen 
Staaten über kulturellen Austausch (1651 der 

Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Mexiko über kulturellen Austausch. 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Helga Wieser. Ich bitte sie zu berichten. 

Berichterstatterin Helga Wieser: Herr Präsi
dent! Hohes Haus l Durch den Abschluß des 
Abkommens zwischen der Republik Oster
reich und den Vereinigten Mexikanischen 
Staaten über kulturellen Austausch dokumen
tiert Osterreich seine Bereitschaft, an der Ent
wicklung Mexikos auf dem kulturellen Sektor 
mitzuwirken und trägt gleichzeitig der stei
genden Bedeutung Mexikos .in den inter
nationalen Beziehungen Rechnung. 

Der Unterrichtsausschuß hat das gegen
ständliche Abkommen in seiner Sitzung am 
12.  Juni 1975 der Vorberatung unterzogen und 
nach einer Debatte einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Ab
schlusses des Staatsvertrages zu empfehlen. 

Im übrigen war der erwähnte Ausschuß der 
Meinung, daß im vorliegenden Fall die Erlas
sung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Süme des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Uber
führung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung entbehrlich erscheint. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle beschließen: Der Abschluß 
des Abkommens zwischen der Republik Oster
reich und den Vereinigten Mexikanisdlen 
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Staaten über kulturellen Austausch (1531  der Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er
Beilagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. mächtigt zu beantragen, General- und Spezial-

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er-
mächtigt zu beantragen, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
gemeldet. 

Wir gelangen zur A b s t i m  m u n g über 
den Antrag des Ausschusses, dem Abschluß 
des gegenständlichen Staatsvertrages in 
1 531  der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist e i n  s t i m  m i g 
a n g e n  0 m m e n. 

14. Punkt: Bericht des Unterrichts ausschusses 
über den Bericht der Bundesregierung 
(111-89 der Beilagen) betreffend ein länger
fristiges Schulentwicklungsprogramm (Aus-

gabe März 1973) (1652 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
1 4. Punkt der Tagesordnung: Bericht der Bun
desregierung betreffend ein längerfristiges 
Schulentwicklungsprogramm. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Radinger. Ich bitte ihn zu berichten. 

Berichterstatter Radinger: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Die vorliegende zweite Ausgabe 

. des längerfristigen Schulentwicklungspro
gramms ist eine aktualisierte Fassung des 
bereits im Juni 191 1  vorgelegten Entwick
lungsprogramms und erfaßt die öffentlichen 
Schulen von der 9. bis 1 3. Schulstufe, nicht 
jedoch die postsekundären Schulen. Nur im 
Bau- und Projektsprogramm werden auch die 
Pädagogischen Akademien sowie die Unter
stufen der AHS-Langformen erfaßt. 

Der Unterrichtsausschuß hat diesen Bericht 
in seiner Sitzung am 12. Juni 1915 der Vor
beratung unterzogen und nach einer Debatte, 
an der sich die Abgeordneten Harwalik, Dipl.
Ing. Dr. Leitner, Dr. Eduard Moser, Ofenböck, 
Dr. Schnell, Luptowits, Helga Wieser und der 
Ausschußobmann Abgeordneter Dr. Gruber 
sowie der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst Dr. Sinowatz beteiligten, einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis
nahme dieses Berichtes zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle den Bericht der Bundes
regierung betreffend ein längerfristiges Schul
entwicklungsprogramm (Ausgabe März 1 913) 
(IU-89 der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, Ge
neral- und Spezialdebatte unter einem a.bzu
führen? - Kein Einwand. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zu Wort ge
meldet hat sich der Herr Abgeordnete Doktor 
Gruber. 

Abgeordneter Dr. Grober (OVP) : Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Wir behan
deln heute einen Bericht der Bundesregierung, 
der schon seit geraumer Zeit im Haus liegt 
und einen Vorgänger hat, nämlich im Schul
entwicklungsprogramm, das im Jahr 191 1  vor
gelegt wurde. 

Bevor ich zur Sache selbst einige Bemer
kungen anbringe, möchte ich doch auf eine 
Ausführung des Abgeordneten Peter von vor
gestern kurz replizieren. Wenn er gemeint 
hat, daß die Osterreichische Volkspartei den 
Sozialisten Handlangerdienste zur Durch
setzung einer sozialistischen Erziehungs- und 
Bildungspolitik leistet, so befindet er sich 
sicherlich in einem Irrtum. (Abg. G r a f: In 
einem Großen!) Wir werden niemals eine 
sozialistische Bildungspolitik unterstützen, 
wir werden aber jene Bildungspolitik hier im 
Haus vertreten, die wir für richtig halten. 

Es ist nur eigenartig, daß diese Bildungs
politik, die wir gemeinsam in den letzten 
Jahren geführt haben, in der Schulreform
kommission auch von Vertretern der freiheit
lichen Fraktion unterstützt wird. Nur findet 
diese Unterstützung keine Entsprechung hier 
im Haus von seiten der fr�iheit1ichen Fraktion. 

Ich möchte zunächst auf den Umstand hin
weisen, daß wir es bei diesem Schulentwick
lungsprogramm mit einem längerfristigen Pro
gramm zu tun haben, soweit es sich um das 
Entwicklungsprogramm handelt, wir es aber 
mit einem kurzfri!'!tigen oder mittelfristigen 
Programm zu tun haben, s0weit es sich um ein 
Bauprojektsprogramm handelt. Die Vorlage 
des Jahres 1 951 spricht hier von einem zwei
jährigen Projektsprogramm, die Vorlage, die 
der Herr Bundesminister Sinowatz ins Haus 
gebracht hat, gibt keine Zeitangabe, spricht 
aber doch von einer mittelfristigen Projektie
rung, was zumindest nicht mehr bedeuten 
kann als etwa ein fünfjähr.iges Bauprojekt
programm. 

Es ist unbefriedigend, daß gerade im Hin
blick auf die Kosten dieses Programms immer 
noch der Kostenstandard des Jahres 1 91 1  gilt 
oder zumindest angegeben wird. Wenn es dort 
heißt, daß etwa 1 4,5 Milliarden Schilling an 
Aufwand notwendig wären, um dieses Bau-
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projektsprogramm zu verwirklichen, so muß 
man diese Kosten heute mit etwa 25 Mil
liarden Schilling veranschlagen. Wenn man 
dann die Realisierung dieses Programms 
daneben stellt, so muß man eben festhalten, 
daß dieses Programm bei weitem nicht in dem 
Zeitraum realisiert wurde, den sich die Bun
desregierung selbst vorgenommen hat. 

Ich möchte zu den bildungspolitischen Ab
sichten, die auf Seite 2 dieses Berichtes ent
halten sind, einige Anmerkungen machen. 
Wenn es hier heißt : weitgehende Angleichung 
der Kapazität der Bildungseinrichtungen im 
ländlichen Raum an die im städtischen, Min
derung des Sta'dt-Land-Bildungsgefälles, so 
möchten wir diese bildungspolitische Absicht 
sehr deutlich unterstreichen und unterstützen. 
Das ist etwas, was wir immer wieder gefordert 
haben. 

Wenn man sich aber dann die Ziffern an
sieht, die im Zielquotenprogramm angegeben 
sind, so ist nicht von einer weitgehenden An
gleichung die Rede. Wenn man etwa für den 
großstädtischen Raum eine Zielquote von 
46 Prozent Schülern an weiterführenden Schu
len angibt, während man für den ländlichen 
Raum nur 27,5 Prozent als Zielquote angibt, 
so muß ich eben doch feststellen, daß man 
hier nicht von einer weitgehenden An
gleichung reden kann. 

Ich muß dazu auch noch sagen, daß man 
sich bei den Zielquoten, die für die einzelnen 
Bundesländer angegeben werden, die Dinge 
doch zu einfach macht, wenn man nur die 
Städte herausnimmt, eine höhere Zielquote 
angibt, etwa 40, 42 oder für Wien 46 Prozent, 
und alle anderen Bereiche in den Bundes
ländern einfach unter die dünnbesiedelten 
Gebiete mit einer Zielquote von 27,5 Prozent 
einreiht. 

Da kommt man selbstverständlich zu einer 
Verzerrung. Es sieht dann so aus, daß man 
für Wien, wie gesagt, eine Zielquote von 
46 Prozent eines Jahrganges an weiterführen
den Schulen angibt, bei Niederösterreich ist 
nur mehr eine Zielquote von 3 1 ,7 Prozent, 
Oberösterreich 31 Prozent, Steiermark 30 Pro
zent. Ich glaube, daß man hier doch den Begriff 
der weitgehenden Angleichung anders ver
stehen müßte. 

Das zweite : Es wird als bildungspolitische 
Absicht erklärt: Ausweitung der Kapazität an 
Schülerausbildungsplätzen im Zeitraum 197 1  
bis 1980 auf rund ein Drittel der Vierzehn
j ährigen. Dieses eine Drittel der Vierzehn
j ährigen ist mehr oder minder willkürlich 
herausgegriffen. 

Ich gebe zu, daß es nicht leicht ist, hier eine 
entsprechende Zielquote anzugeben. Aber was 
uns fehlt, Herr Bundesminister, ist eine ein
deutige Bedarfsprognose sowohl für den Be
reich der höheren Schulen - seien es nun all
gemeinbildende wie berufsbildende höhere 
Schulen - wie auch für den Bereich der Hoch
schulen. Man kann nicht einfach eine Ziel
quote in den Raum stellen und sagen: Das ist 
jetzt unsere Absicht. Ob das zuviel ist, ob das 
zuwenig ist, wer will das beurteilen! 

Es wäre also unbedingt notwendig, daß wir 
hier zu einer solchen Bedarfsprognose kom
men. Es hat sich immerhin gezeigt, daß die 
Bedarfsprognose, die im OECD-Bericht des 
Jahres 1965 enthalten war, längst als überholt 
anzusehen ist und daß wir hier wohl mit 
nellem Zahlenmaterial arbeiten müßten. 

Die dritte Absicht ist ein forcierter Ausbau 
des berufsbildenden Schulwesens und d1e Ver
änderung der Relation AHS-BHS. Die der
zeitige Relation zwischen diesen beiden Schul
kategorien wird mit 1 1 ,2 zu 7,4 Prozent ange
geben. Es soll also eine andere Relation her
gestellt werden. 

Wenn ich nun dieses Papier zur Hand 
nehme, das Sie uns, Herr Bundesminister, auf 
Grund der Beratungen im Ausschuß zur Ver
fügung gestellt haben, dann muß ich fest
stellen, daß noch sehr viel im Bereich der 
berufsbildenden Schulen, seien es nun die 
technischen, die Frauenberufsschulen oder 
auch die kaufmännischen Schulen, zu tun übr,ig 
bleibt, denn es sind eben nur die ferUg
gestellten und im Bau befindlichen Ausbil
dungsplätze als tatsächliche Realisierung des 
Programms zu berücksichtigen, während alles 
das, was als in Planung befindlich hier ange
geben wird, wahrscheinlich in nächster Zeit 
noch nicht drankommt. Ich werde noch eine 
Bemerkung da:zu machen müssen. 

Ich darf auch die Frage stellen, was diese 
Formel bedeuten soll : sowie eine dem inter
nationalen Standard angepaßte Akademiker
dichte. Ich glaube, daß es einen solchen all
gemeinen internationalen Standard gar nicht 
gibt. Wie sieht dieser Standard aus, ist er 
für uns eine Richtlinie oder nicht? 

Nun zum Bauprojektsprogramm noch einige 
Bemerkungen. 

Ich habe schon gesagt, hier kann es sich 
jedenfalls nur um ein mittelfristiges Programm 
handeln. Wenn man dabei bedenkt, daß das 
erste Programm bereits im Jahre 197 1  vor
gelegt wurde, müßte dieses Programm im 
Jahre 1975 reaHsiert sein. 
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Dazu ist eindeutig zu konstatieren, daß 
die Realisierung nicht gelungen ist, wenn� 
gleich ich durchaus zugeben möchte, daß An� 
strengungen unternommen wurden, daß sehr 
viel gebaut wurde. Aber entweder hat man 
sich bei der Projektierung doch etwas über
nommen, oder man konnte sich bei der Finan� 
:zierung nicht durchsetzen. Eine andere Ant� 
wort auf diese Frage gibt es nicht. 

Ich habe mir das sehr genau angesehen. 
Wenn ich nur das Bundesland Oberösterreich 
herausnehme, so sind 2 1  Projekte angegeben, 
davon sind 8 noch nicht realisiertj das ist 
mehr als ein Ddttel. Es 'sollte aber, Herr 
Bundesminister, nach Ihrer eigenen Aussage 
dieses Programm im Jahre 1 975 abgeschlossen 
sein, weil es sich hier, den Worten der Aus� 
gabe 1 973 entsprechend, um ein mittel� 
früstiges Programm handelt. 

Ich muß dazu sagen, daß hier so wichtige 
Projekte enthalten sind wie etwa die Päd� 
agogi'sche Akademie des Bundes in Linz. Sie 
haben ja bei der Eröffnung der Pädagogischen 
Akademie der Diözese in Linz nicht einmal 
eine Andeutung machen können, wann die 
Pädagogische Akademie des Bundes in Ober� 
österreich in Angriff genommen wird. 

Ein gleiches könnte man sagen von so wich� 
tigen Projekten wie etwa vom Schulzentrum 

Das ist es, Herr Bundesminister, was wir 
in diesem Zusammenhang an Kritik vorbrin� 
gen müssen: Daß Sie ein Programm, das Sie 
selbst dem Nationalrat vorgelegt haben, nicht 
realisiert haben. Daher bedauere ich es gar 
nicht einmal sosehr, daß Ihr Versprechen 
von Ihnen nicht eingehalten wurde, nämlich 
im Jahre 1 975 eine Fortschreibung dieses 
Schulentwicklungsprogramms dem National
rat unter Berücksichtigung der Daten der 
Volkszählung 1 97 1  w,ieder vorzulegen. Im be� 
dauere es deshalb nicht, weil es wahrschein� 
lich sinnlos wäre, dasselbe neu aufgewärmt 
hier vorzulegen, um dann konstatieren zu 
müssen, daß dieses Programm nicht eingehal� 
ten wurde. 

Wenn ein neues Schulentwicklungspro� 
gramm in einer künftigen Legislaturperiode 
dem Nationalrat vorgelegt werden soll, dann 
wird es nicht genügen, einfach nur ein fort� 
geschriebenes Programm vorzulegen, sondern 
es wird ein revidiertes Programm sein müssen. 
Angefangen von den Zielgruppenvorstellun
gen, über die Relation der einzelnen Schul� 
typen bis zum Bauprogramm muß es einer 
Revision unterzogen werden. Ein solches Pro� 
gramm, Herr Bundesminister, ist für uns kein 
Gegenstand einer weiteren Diskussion. (Bei
lall bei der OVP.) 

in Hartberg oder von der Bundeserziehungs� Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
anstalt in Altmünster und auch in W,ien 23. sich der Herr Abgeordnete Dr. Schnell. 
Insbesondere aber möchte ich auch ein fast 
uraltes Projekt herausstellen, weil es bereits 
im Jahr 1 97 1  als 'greHbar nahe dargestellt 
wurde : das Bundesinstitut für Heimerziehung 
in Baden bezj1ehungsweise in Wien-Mauer. 

Ich erwähne diese Proj ekte deshalb, weil 
wir ja gleichzeitig zu diesem Schulentwick
lungsprogramm immer längerfristige Investi
tionsprogramme des Bundes vorgelegt erhal
ten und man annehmen müßte, daß di'e Rechte 
weiß, Wa's die Linke tut, daß also der Finanz� 
minister weiß, wenn er das Investitionspro
gramm vorlegt, was der Unterrich-lsminister 
oder der Wissenschaftsminister in ihren Pro� 
grammen stehen haben. 

A!ber di'e Dinge stimmen keineswegs über
ein, das sind völlig voneinander abweichende 
Daten, Jahresangaben. Gerade für die An� 
stalten, die ich jetzt erwähnt habe : Päd� 
agogische Akademie Linz, Bundeserziehung\S� 
anstalt Altmünster, Schulzentrum Hartberg, 
Bundeserziehungsanstalt Wien 23, Bundes� 
institut für Heimerziehung in Wien�Mauer, 
wird überall 1977 als der voraussichtliche 
Fertigstellungstermin genannt. Dbera:ll dort 
ist noch nicht begonnen, ist voraussichtlich 
auch nicht einmal im Jahre 1 976 mit einem 
Baubeginn zu rechnen. 

Abgeordneter Dr. Schnell (SPO) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren! Das länger
fristige Schulentwicklungsprogramm der Bun� 
desregierung ist ein bescheidener und 
trockener Bericht. Dieser Bericht beinhaltet 
aber eine gewaltige Leistung auf dem Sektor 
des Schulbaues, eine Leistung, wie 'sie bisher 
weder in der Ersten noch in der Zweiten 
Republik vollbracht wurde. 

Herr Abgeordneter Gruber hat darauf hin� 
gewiesen, daß dieses Programm nicht die Er� 
wartungen erfüllt hat. Ich möchte davon aus� 
gehen und sagen, daß der Bau von 77 Bundes� 
schulen mit mehr als 40.000 Ausbildungs� 
plätzen in fünf Jahren ein Zeichen dafür ist, 
daß diese Bundesregierung die Bildung und 
das Programm der Chancengleichheit als ein 
ernst'es Anliegen aufgefaßt hat. Daß sim 
daneben zurzeit noch mehr als 40 Schulen im 
Bau befinden, gesamtes Pre.isvolumen '1 Mil� 
liarden Schilling, ist doch ein Zeichen dafür, 
daß dieses Programm weiterhin durchgeführt, 
konkretisiert und realisiert wird. 

Aber vergessen wir doch nicht die Situation 
im Jahre 1 970, als diese Bundesregierung ins 
Amt trat und die Verantwortung übernahm. 
Es bestand ein gewaltiger Nachholbedarf, ein 
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Nadrholbedarf, der sich vielleicht am besten I besser untergebracht als Schulen in anderen 
dadurch beschreiben läßt, daß es das Ziel Schulgebäuden, sodaß anstelle der Bundes
der vorangehenden Bundesregierungen war, erziehungsanstalt Wien 3 wegen des enormen 
eine Schule, eine höhere Schule zumindest, Zuwachses an neuen Schulen und wegen des 
wie es damals hieß, in jedem Bezirksvorort zu neuen Schulraumbedarfes vor allem in den 
errichten. In der Zwischenzeit setzte aber eine Stadtrandgebieten in Wien eine Änderung 
Bildungsexplosion ein, die die Zahl der durchgeführt werden mußte. 
Schüler an den allgemeinbildenden und an den 
berufsbildenden höheren Schulen in einem 
Zeitraum von nur zehn Jahren verdoppelte. 

Der Schulbau und die Uberwindung der 
drückenden Raumnot an den Bundesschulen 
im Jahre 1970 sowie die verstärkte Ausbil
dung der Lehrer - sodaß gegenwärtig vom 
Ende des Lehrermangels in Osterreich ge
sprochen werden kann - bilden die Voraus
setzungen für die Uberwindung der Bildungs
käse, wie sie am Ende der OVP-Regierung, 
am Ende der sechziger Jahre in Osterreich 
bestand. 

Diese Bildungskrise - und ich möchte doch 
daran erinnern - war durch das Volks
begehren zur Verkürzung der neunjährigen 
allgemeinbildenden höheren Schulen ebenso 
gekennz'eichnet wie durch den Rücktrüt des 
damaligen Unterrichtsministers Dr. Piffl
Perc'evic, nicht zuletzt deshalb, weil gerade 
die Raumvoraussetzungen fehlten. 

Es ist also ein 'beachtLiches Programm, das 
durchgeführt werden konnte und das uns auch 
die Möglichkeit gab, gerade auf dem Sektor 
des Ausbaues der Schulen eine Bildungsreform 
einzuleiten, die heute nicht bestehen könnte, 
wenn nicht die räumlichen Voraussetzungen 
geschaffen worden wären. Denn vergessen wir 
doch nicht, daß wir im abgelaufenen Schuljahr 
bei mehr als 5500 Klassen Schulversuche 
durchführten. 

Und nun ein paar Worte zu diesem länger
fristigen Schulentwicklungsprogramm. Die 
erste Fassung wurde im Juni 1971 vorgelegt, 
di'e zw�ite Fassung ist bereits überholt. Es ist 
nicht so, Herr Abgeordneter Gruber, daß die
ses längerfristige Schulentwicklungsprogramm 
von vornherein sagt, daß nur die Realisierung 
dieser Bauvorhaben durchgeführt werden 
kann, sondern dieses längerf:vistige Schul pro
gramm steht, fast jeden Monat, j edes Viertel
j ahr mit den Landesschulräten zur Diskussion. 

Wenn Sie zum Beispiel ein Bauvorha'ben, 
das ich selbst genau kenne, in Wien angeführt 
haben, und zwar den Bau der Bundes
erziehungsanstalt in Wi'en 23: Der Bau ist 
in dem längerfri'stigen Schulentwicklungs
programm vorgesehen. Er war aber nicht in 
dem Ausmaß notwendtg, wie andere Vorha:ben 
in Wien, denn die Bundeserziehungsanstalt 
in Wien 3 hat · genügend Räume, ist noch 

Die bildungspolitischen Absichten - so wie 
Sie sie dargelegt haben -, zu denen wir uns 
bekennen, sind aber meiner Meinung nach erst 
möglich 'geworden, weil ein sozialistisches 
Schulkonzept diese Möglichkeiten geschaffen 
hat. Wir bekennen uns nicht nur dazu, daß 
auch im ländlichen Bereich dieselben Bildungs
voraussetzungen geschaffen werden sollen wie 
im städtischen Bereich, sondern wir haben 
diese Bildungsvoraussetzungen nun auch tat
sächlich geschaffen, wobei heute in einem viel 
stärkeren Ausmaß als je zuvor Schüler in 
weiterbildenden Schulen Aufrrahme finden. 

34 Ausbildungsplätze wurden allein in die
sen fünf Jahren in berufshildenden Schulen 
geschaffen. Es handelt sich um ein Ausmaß, 
welches fast die Hälfte der gesamten Plätze 
in berufsbildenden Schulen erreicht ; das i'st 
in nur fünf Jahren neu dazugekommen. 

Ich möchte noch eine Schulart nennen, von 
der ich auch glaube, daß si1e durch dieses 
Schulentwicklungsprogramm eine entspre
chende Förderung erhalten hat: das sind die 
zahlreichen Bildungsanstalten für Kinder
gärtnerinnen. Diese Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen sind im Hinblick auf 
unsere Auffassung von der Notwendigkeit 
der V orschulerziehung Voraussetzung dafür, 
daß Kindergärtnerinnen in den nächsten Joah
ren zur Verfügung stehen werden, um allen 
Kindern vom dritten bis zum 'sechsten Lebens
jahr den Besuch eines Kindergartens zu 
ermöglichen. 

Aber daß ein so gewaltiges Programm nicht 
in fünf Jahren erfüllt werden kann, ist eine 
Selbstv·erständlichkeit, und ich bin überzeugt, 
es werden nicht nur in den nächsten fünf Jah
ren, sondern lin den nächsten zehn bis 15 Jah
ren entsprechend hühe Ausgaben der öffent
lichen Hand notwendig sein, um dieses Pro
gramm zu erfüllen. 

Aber ich möchte noch auf einen Umstand 
hinweisen, den Sie angeführt haben und der 
m:ir besonders wichtig ersch'eint. Sie meinten, 
daß die Zahl von 46 Prozent im Zielquoten
programm beträchtlich abweicht von der Ziel
vorstellung in den dünnbesiedelten Gebieten 
mit 27, 28 Prozent. Natürlich ist dieses Pro
gramm nicht als reine Zielvorstellung ent
wickelt worden, sondern man hat dabei sehr 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 59 von 118

www.parlament.gv.at



14748 Nationalrat XIII. GP - 151 .  Sitzung - 4. Juli 1975 

Dr. Schnell 
wohl rein empirisch auf die Schulentwicklung größerer beziehungsweise stärkerer Anteil an 
in Osterreich im Jahre 1968, 1 969, 1970 Bezug Schulen 'in den Großstädten und in den Bal-
genommen. 

Nun war die Entwicklung in Osterreich sehr 
unterschiedlich, und i'Ch habe mir gestern die 
Zahl der zehn- bis vierzehnjährigen Schüler 
an der Unterstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule im prozentuellen Aus
maß herausgeschrieben, um diesen Unter
schied zwischen der Zeit der OVP-Regierung 
und der gegenwärtigen Entwicklung heraus
zustellen. Vergessen Sie doch nicht, daß 
damals Salzburg, außer Wien, mit einem 
Durchschnitt von etwa 15 ,1  Prozent der Zehn
bi's Vierziehnj ährigen an der Unterstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schulen führend 
war, daß aber bereits im Schuljahr 1970/197 1  
Wien mit fast 40 Prozent der Schüler a n  der 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen eine Marke erreicht hatte, die auch 
später nicht mehr überschritten wurde. 
(Präsident Dr. M a l  e t a  übernimmt den Vor
sitz.) 

Das heißt, daß in den Landesschulräten und 
im großstädtischen Raum gerade durch die 
sozialistische SchulpoHtik, wie sie 'in Wien 
vertreten wurde, dem Prinzip nach Chancen
gleichheit und nach besbpöglicher Förderung 
des einzelnen Kindes Rechnung getragen 
wurde, daß a'ber dieses Prinzip gerade in den 
Ländern mit OVP-Mehrheit durchaus nicht 
beachtet wurde, sodaß in dem Zi'elquoten
programm schon von vornherein nicht die 
entsprech-enden Maßnahmen zur Förderung in 
den Ländern getroffen wurden. 

Das ' Zielquotenprogramm hängt auch von 
der tatsächlichen Ausgangssituation der Jahre 
1 969 und 1970 ab, ich bin aber auch der Mei
nung, daß das Zielquotenprogramm in den 
nächsten Jahren auf Grund des jetzigen Zu
ganges zu den allgemeinbildenden und zu den 
berufsbildenden höheren Schulen verändert 
und revidiert werden muß und daß auch in den 
anderen Gebieten höhere Zahlen als Zielvor
stellungen angenommen werden müssen, 
wobei ich aber auf der -anderen Seite doch auch 
auf die Tatsache hinweisen möchte, daß natür
lich in den Ballungsräumen und in den Groß
städten ein 'starker Zugang vom umliegenden 
Gebiet in diese Schulen einsetzt. 

Ich darf zum Beispiel eine Zahl für Wien 
sagen : Die Schulen Wiens werden ja nicht 
allein von den Schülern besucht, die in Wien 
ihren ordentlichen Wohnsitz haben, sondern 
mehr als 12 Prozent aller Schüler an den 
höheren Schulen pendeln zwischen Wien und 
Niederösterreich sowie dem Burgenland oder 
sie nehmen hier 'ihren Wohnsitz. Das heißt, 
es wird auch in Zukunft so sein, daß ein 

lungsräumen wird errichtet werden müssen. 

Ich möchte aber noch auf 'eine Tatsache hin
weisen, die mir außerordentlich wichtig er
scheint, um in den nächsten J'ahren den Aus
bau unseres Schulwesens fortzusetzen, nämlich 
auf die Tatsache, daß ein enger Zusammen
hang und eine enge Koordination und Zu
sammenarbeit zwischen der Bundesregierung 
und den Landesregierungen einsetzen muß, 
weil nur eine so enge Kooperation von vorn
herein die Voraussetzungen einer optimalen 
Ausnützung unseres Schulraumes gewähr
leistet. 

Ich möchte nicht versäumen hier mitzuteHen, 
daß in den letzten l'ahren oder etwa im letzten 
Schuljahr die Stadt Wien mehr als 280 Klassen 
den Bundesschulen zur Verfügung s'teUte und 
daß die Stadt Wien auch vier Gebäude mit 
einem Klassenraum von 120 Klassen vorfinan
zierte, um damit von vornherein den Aus
bau des Bundesschulwesens mitzufördern. 

Und zum Schluß noch ein paar Uberlegun
gen, die sich doch Jetzt mit Ihren Uberlegun
gen kreuzen, Herr lAb geordneter Gruber. 
(Abg. Dr. G r u b e  r: Kreuzen oder decken?) 
Kreuzen, und zwar ,im Hinblick darauf, daß 
hinter diesem Bauprogramm sozialistische 
Zielvorstel'lungen in der Bildungspolitik 
stehen. 

Diese Zielvorstellungen gehen in die Rlich
turrg, daß j edes Kind und j eder Jugendliche 
das Recht haben soll, eine allgemeinbildende 
oder eine berufsbildende höhere Schule zu 
besuchen, wenn er die Voraussetzungen dafür 
mitbringt und die notwendige Motivation 
hat. (Abg. Dr. G r u b e r: Das ist keine 
sozialistische Zielvorstel1.ung!) Sie sagen, das 
ist keine sozialistische Zielvorstellung. Ich 
möchte Ihnen aber sagen, als im Jahre 1 962 
das Schulgesetzwerk geschaffen wurde, hat 
die Osterreichische VolkJspartei unter ihrem 
Unterrichtsminister einen Entwurf vorgelegt, 
der wohl den Ländern die Aufgabe über
tragen hat, daß jede Schule die Pflicht hat, 
jedes Kind aufzunehmen, daß er aber für den 
Schulbau und für den Schulbesuch an den 
Bundesschulen diese Verpflichtung dem Bund 
gegenüber nicht auferlegt hat. Denn im § 4 
Schulorganisationsgesetz ist vorgesehen, daß 
ein Schüler abgewiesen werden kann, wenn 
eine Schule, für die kein Schulsprengel vor
gesehen ist, überfüllt ist. Ziel unserer Schul
politik wird es sein, früher oder später 
- hoffentlich sehr bald - diesen Para
graphen, der gegen jede Gleichheit von Bil
dungschancen ' spricht, abzuschaffen und auch 
jedem Jugendlichen das Recht zuzusprechen, 
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-eine allgemeinbildende oder eine berufsbil
dende höhere Schule bei Fortsetzung dieses 
Schulprogramms besuchen zu können. (Abg. 
Dr. G r .u b e  r: Meinen Sie, daß das eine 
Deckung für den Finanzminister ist, daß er 
keine Lehrer mehr einstellt?) 

Ich möchte noch 'ein zweites sagen. Wlir 
werden mit diesem Schulprogramm eine 
andere so�üllistische Zielvorstellung realisie
ren können, zu der Si'e sich in der Vergangen
heit noch nicht bereitgefunden haben, von der 
ich jedoch überzeugt bin, daß sie in wenigen 
Jahren eine grane Errungenschaft der öster
reichischen Bildungspolitik darstellen wird, 
nä�lich die Abschaffung der Aufnahmsprüfun
gen in unseren allgemeinbildenden und berufs
bildenden höheren Schulen, der Aufnahms
prüfungen, di'e bisher als eine Bildungs
schranke stärker gewirkt haben als jene Mög
lichkeit, den Schülern eine Beratung zuteil 
werden zu lassen. 

Und zum dritten darf ich noch sagen: Mit der 
Realisierung dieses Schulbaupragramms haben 
wir in der Offentlichkeit, wie mir scheint, eine 
Sensibilisierung erreicht, daß heute dort, wo 
ein Schüler vom Besuch einer Schule abge
wiesen wird, eine gewisse fruchtbare Auf
regung einsetzt, eine Aufregung, die nicht 
mehr aufhören wird - was uns in der 
Verwaltung sicherlich Schwierigkeiten berei
tet -, di'e aber dazu führen wird, daß die 
öffentliche Hand ihren Verpflichtungen auf 
dem Schulbausektor nachkommt. (Beifall bei 
der SPO. - Zwischenruf des Abg. Doktor 
G r u  b e r.) 

Herr Abgeordneter Gruberl Uns trennt fol
gendes in der Verwaltung: Während in Ihrer 
Regierungszeit die Schüler sich gar nicht 
angemeldet haben, weN sire ohnehin ,wußten, 
daß sie nicht aufgenommen werden (Abg. 
Dr. G r u  b e  r: Wenn mehr als die Hälfte der 
Schüler einer Schule ,abgewiesen werden muß, 
ist die Aufregung am Platz!), regen sich die 
Eltern jetzt auf, und mit Recht. (Abg. Doktor 
G r u b e  r: Das ist eine Unterstellung!) Wir 
sind sehr froh darüber I Ich bin überzeugt, daß 
wir in der nächsten Regierungsperi.ode mit 
dem fortsetzen (Abg. Dr. G r u b e r: Wo haben 
Sie die Weisheit her?) - aus sehr einfachen 
Quellen; ich könnte es Ihnen im Detail nach
weisen - und bei 'einer sozialistischen Mehr
heit all dies erfüllen werden. (Beifall bei der 
Spö.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Worte ist nie
mand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlos
sen. - Der Herr Berichterstatter verzichtet 
auf das Schlußwort. 

Wir kommen nunmehr zur A b s t i  m
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 

den gegenständlichen Bericht III-89 der Bei
lagen zur Kenntnis zu nehmen. 

leb. bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n  g e n  o,m
m e n. 

15. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
betreffend den Bericht des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst (111-144 der Beilagen) 

- Kunstbericht 1913 ( 1653 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
15.  Punkt der Tagesordnung: Kunstbericht 
1 973. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Kunstätter. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kunstätter: Der gegen
ständliche Kunstbericht 1 973 enthält die Kunst
förderungsmaßnahmen des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst für das Budget jahr 
1 973. Da am Kunstbericht 1972 verschiedentlich 
bemängelt wurde, daß er nur eine Unmenge 
nackter Zahlen bringe, so trägt der vor
liegende Kunstbericht 1973 dieser Kritik inso
fern Rechnung, als nunmehr immer wieder 
markante Subventionsposten kommentiert 
werden. 

Um der demokratischen Beurteilung von 
Förderungsansprüchen verschiedenster Art ge
recht zu werden, hat es sich als zunehmend 
praktikabel erwiesen, als Entscheidungshilfe 
Jurorenkollegien heranzuziehen. Im Berichts
jahr 1973 sind erstmals solche Jurien auf dem 
Gebiet der Bildenden Kunst, des Kleinbühnen
wesens und der Filmförderung in Erscheinung 
getreten. Diese Juroren, die im vorliegenden 
Bericht namentlich genannt sind, haben nicht 
nur die Aufgabe übernommen, Subventions
empfehlungen abzugeben, sondern haben jede 
Möglichkeit, sich mit jedem in ihren Bereich 
fallenden Problem zu befassen und der 
Ressortleitung des Bundesministers für Unter
richt und Kunst entsprechende Vorschläge zu 
machen. Die schon bestehenden Jurien auf 
dem Gebiet der Kunstpreise und -stipendien 
werden in gewissen Zeiträumen durch Per
sonenwechsel verändert. 

Außerdem wurde, um möglichst objektive 
Maßstäbe beim Einsatz der vorhandenen Mit
tel zu gewinnen, das Institut für empirische 
Sozialforschung mit der Ausarbeitung und 
Durchführung eines Projektes des Titels 
"Grundlagenforschung im kulturellen Bereich" 
betraut. Das Resultat, das sind empirische 
Basisdaten, wird dem Ressort und der Offent
lichkeit erstmalig ein wissenschaftlich fun
diertes Gesamtbild der österreichischen Kul
tursituation bringen. Die künftige Kultur-
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und Kunstpolitik des Bundes wird jedenfalls 
am Ergebnis dieser Untersuchung zu orien
tieren sein. 

Der Unterrichtsausschuß hat den gegen
ständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
12 .  Juni 1 975 in Verhandlung genommen und 
nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Harwalik, 
Ofenböck, Peter, Luptowits, Dipl.-Ing. Doktor 
Leitner und Dr. Eduard Moser sowie Bundes
minister Dr. Sinowatz beteiligten, einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis
nahme des Berichtes zu empfehlen. 

Der Unterrichtsausschuß stellt somit den 
A n  t r a g, der Nationalrat wolle den Kunst
bericht 1 973 - Bericht des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst - (III-1 44 der Bei
lagen) zur Kenntnis nehmen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich be
auftragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Bericht
erstatter beantragt, ' General- und Spezial
debatte unter einem vorzunehmen. - Kein 
Einwand. Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist die Frau Abgeord
nete Murowatz. Ich erteile es ihr. 

Abgeordnete Lona Murowatz (SPO) : Herr 
Präsident I Meine Damen und Herrenl Es liegt 
uns nun der dritte Kunstbericht vor, und ich 
möchte ein paar grundsätzliche Gedanken zur 
österreichischen Kulturpolitik im allgemeinen 
und zur Kunstpolitik im besonderen darlegen. 

Zunächst stellt sich die Frage: Welchen 
Stellenwert nimmt sie ein? Wie sollte das 
kulturelle Leben oIlganisiert werden? Von der 
Auffassung, daß man Kultur nur in geheiligten 
Hallen antrifft, bis zu der These, daß eine 
Kulturrevolution hier Wandel schaffen kann, 
eröffnet sich uns ein breites Spektrum. Es 
wurde und wird laufend über kulturpolitische 
Maßnahmen diskutiert. Es ist uns aber Ms 
jetzt nicht gelungen, 'einen Weg zu finden, der 
uns alle befriedigt. 

Es wird immer weniger möglich sein, Ent
scheidungen, auch kulturpolitische Entsch'ei
dungen, allein aus der Warte lokaler Bedürf
nisse anzustreben. Der Ruf nach mehr, nach 
besserer Bildung und Kultur für alle ist welt .. 
weit geworden. Die alte hierarchische 
Pyramide, auf deren Spitze einst einige 
wenige Besitzer des Wissens und der Kultur 
waren, gibt es nicht mehr. Daher hat auch die 
alte Forderung der Arbeiterbewegung "Bil
dung macht frei" in unserer Zeit nichts an 
Aktualität verloren. Unsere Zielvorstellung, 
daß alle Menschen die gleichen Chancen 

haben zur Ausbildung ihrer natürlichen An
lagen, scheitert nicht zuletzt an dem rück-, 
ständigen Bewußtsein großer Teile der Bevöl
kerung und an den erstarrten Strukturen des 
sogenannten Kulturbetrielbes. 

In der letzten Legislaturperiode wurden eine 
Reihe praktischer Maßnahmen geschaffen, um 
diesen Zustand schrittweise zu verändern. Die 
Entwicklung eines kulturpoliti'schen Konzepts 
schuf die Basis für eine Reform mit größt
möglicher Breitenwirkung. Dabei ging es um 
drei wesentliche Punkte :  Um die Transparenz 
der Förderungsmaßnahmen, um die Demo
kratisierung der Entscheidungen bei der Ver
gabe der Förderungsmittel und um die Gewin
nung objektiver Maßstäbe bei der Mittelver
gabe. 

Zu Punkt 1 in der 
'
Regierungserklärung des 

Bundeskanzl'ers vom 27. April 1 970 wurde der 
Offentlichkeit ein alljährlich herauszugeben
der Kunstbericht in Aus'sicht gestellt. Wenn 
nun die Opposition immer wieder behauptet, 
es hätte sich im Bereich der Kulturpolitik in 
den letzten Jahren nichts geändert, so stimmt 
das nicht I Bis zur Ubernahme "<;les Ressorts 
durch sozialdemokratische Minister hatte eine 
breitere Offentlichkeit keine Chance, in die
Förderungspraktiken Einblick zu erhalten oder 
sie gar zu beeinflussen. Man hat es in zwei
einhalb Dezennien nicht der Mühe wert gefun
den, einigermaßen objektive Förderungs
kriterien zu erarbeiten. Es ist das Verdienst 
unserer Minister, aus dem Würwarr des Sub
ventionsdschungels zu einem einigermaßen 
brauchbaren Konzept zu gelangen. Ich gebe 
zu, daß es noch nicht der Weisheit letzter 
Schluß sein kann, aber es wurde eine vernünf
tige Basis geschaffen, auf der nun weiter-
gearbeitet werden kann. 

Es wurde vor allem eines erreicht: die 
Offentlichkeit mehr als bisher für kulturelle 
Angelegenheiten zu interessieren. Die Kunst
berichte, ein Novum für Osterreich, dienen 
diesem Zweck. Jeder, der sich dafür inter
essiert, kann sich informieren, welche Subven
tion der Bund im Bereich der MuSik, Literatur, 
des Films, der Bildenden und Darstellenden 
Kunst wem gibt . . Wir sind immer dafür einge
treten, daß den Künstlern alle materiellen und 
ideellen Voraussetzungeri. zu freiem künst
lerischem Schaffen _ gegeben werden. Es sollen 
aber auf allen Gebieten der Kunst Monopole 
vermieden werden. Die Förderung durch die 
öffentliche Hand soll nicht nur dem anerkann
ten Künstler, sondern dem noch um Geltung 
ringenden zuteil werden. 

Zu Punkt 2 des Kulturkonz'eptes : Demokrati� 
sierung der Entscheidung bei der Mittelver�
gabe. - Zu diesem Zweck wurden Juroren--
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kollegien gegründet, um die Beurteilung von 
Förderungsansprüchen aller Art zu demokrati
sieJ1en. Dies ge'scblieht dadurch, daß wir im 
Kunstbericht die Jury erstmals namentlich der 
Offentlichkeit bekanntgeben. Außerdem müs
sen die Juroren ihre Entscheidungen auch 
öffentlich begründen; auch das ist neu. Jeden
falls kann niemand mehr das früher oft berech
tigte Gefühl haben, daß die Vergabe von 
Preisen und Stipendien nach subjektiven Maß
stäben erfol'gt. 

Und nun zu Punkt 3: Gewinnung objektiver 
Maßstäbe bei der Mittelvergabe. - Hier geht 
es um gewisse Sofort- und Hilfsmaßn'ahmen 
für kulturelle Aktivitäten, die früheT schwer
lich für eine Subvention für würdig befunden 
worden wären. Hierher sind zu zählen das mit 
der Stadt Wien geschaffene Kleinbühnen-Kon
zept, auch die Einbeziehung kleiner Bühnen 
in den Bundesländern, die Errichtung des 
Dramatisch.en Zentrums oder das Zeitschriften
Förderungsgesetz. 

Wann immer aber zum Thema Kulturpolitik 
Stellung 'genommen wird, list d�e Frage der 
Bundestheater unausbleiblich. Bei den He
ratungen im Aus'schuß war es, glaube ich, 
Kollege Harwalik, der für die steirische Lan
desbühne mehr Mittel forderte. 

Seit Jahren weisen die Kulturreferenten der 
Länder auf die ' Henachteiligung der Länder
bühnen zugunsten der Bundestheater hin. Und 
es ist eine bekannte Tatsache, daß die Kultur
budgets der Länder oftmals bi.s zu 80 Prozent 
für die Erhaltung des Theaters ausgeschöpft 
werden und daß daher viele andere Bereiche 
vernachlässigt werden müssen. 

Durch die intensiven Bemühungen um eine 
Bundestheater-Reform ist es immerhin gelun
gen, die Steigerungs rate des Betriebsabganges 
zu verringern. Sie betrug von 1 972 bis 1973 
23 Prozent, von 1 973 bi's 1 974 nur mehr 12  Pro
zent und von 1974 auf 1975 10 Prozent. 

Weitere Bemühungen sind die Zentralisie
rung des Werkstätten- und des Transport
wesens, weiters die Umstellung des gesamten 
Abonnement-Geschäfts auf EDV. Sicherlich 
wäre es einfach zu sagen : Wir sperren die 
Bundestheater und ersparen uns viel Geld! -
Das klassische Theater 'ist aber ein Teil der 
Kultur, den man nicht herauslösen kann. Die 
Frage ist : Wie können wir die Bundestheater 
einer breiteren Offentlichkeit zugänglich. 
machen? 

Und dann ist da noch ein Aspekt, auf den 
der Herr Bundesminister im Ausschuß hin
gewiesen hat : daß man nämlich das Problem 
nicht nur von der kulturpoliUschen Seite sehen 
kann; es hat auch einen sehr wichtigen sozial-

politischen Aspekt. Es geht hier doch. um vier
tausend Arbeitsplätze, die auch. bei vorüber
gehender Schließung nicht mehr ersetzt wer
den könnten. Immerhin handelt es sich um 
Fachpersonal, das sich sein Können durch die 
Erfahrung von Generationen angeeignet hat. 
Bin Beispiel dafür ist die österreichische Film
produktion. Der österreichische Film, der sich 
in der Zwisch.enkriegszeit einen beachtlichen 
Namen gemacht hat, konnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Anschluß an den internationa
len Film nicht mehr erreichen. Durch Abwande
rung ist ein fast unüberwindliches Vakuum 
entstanden. 

Wir haben aber durch das Kulturkonzept 
wertvolle Ansätze geschaffen. Es erhebt sich 
nun die Frage: Wie soll das kulturelle Leben 
organisiert werden? Eine Antwort auf diese 
Frage muß j edenfalls auf das Kultur- und 
Kunstverhalten der Osterreicher Rücksicht 
nehmen. 

Was bisher gefehlt hat, ist ein objektives, 
aus empirischen BasiSldaten zusammen
gesetzes Gesamtbild vom Kultur- und Kunst
verhalten der asterreicher. 

Das Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst hat daher Anfang 1973 das Institut für 
empirische Sozialforschung mit dem Projekt 
"Grundlagenforschung im kulturellen Bereich" 
beauftragt. Au�gabe war es, den Sol1- und Ist
stand kulturellen Verhaltens zu analysieren. 
Das gesamte Projekt gliedert sich in eine 
Serie einzelner Forschungsschritte, in denen 
Daten erhoben wurden, über aktives und pas
sives Kulturverhalten, Fernsehverhalten, 
Theater- und Kinobesuch. 

Eine der Hauptaufgaben der Studie war 
herauszufinden, inwieweit es durch Kultur
verhalten zur Befriedigung psychischer und 
sozialer Grundbedürfnisse der Bevölkerung 
kommt. Die Studie zeigt ganz deutlich, daß die 
derzeitige Kultur diese Grundbedürfniss'e nur 
unzureichend deckt, dies gilt auch für jene, 
die Kontakt mit der gehobenen Kultur haben. 
Die Tatsache, daß die gehobene Kultur, wie 
etwa klassisches Theater oder klassische 
Musik, nur einer Minderheit der Bevölkerung 
dient, wird durch diese Grundlagenforschung 
bestätigt; ebenso die Erkenntnis, daß inten
sive und aktive Teilnahme am kulturellen 
Leben in erster Linie durch Elternhaus, Schule 
und Freundeskreis beeinflußt wird. 

Es kann zum Beispiel das Leseverhalten 
als Maßstab für gehobene kulturelle Aktivität 
angesehen werden. Intensive Leser, egal wel
cher Bildungsschicht sie angehören, zählen 
zu den kulturell besonders Aktiven. Sie sind 
auch wählerischer, zum Beispiel bei der Aus
wahl von Fernsehsendungen. 
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197 1  haben 43 Prozent der Osterreicher kein besucht haben, ins Theater gehen, j ene Oster
einziges Buch gelesen. Der relative Anteil der reicher, die die PtUchtschule absolviert haben, 
Nicht-Buchleser, die nur die Pflicht- bleiben dem Theater fern. 
schule absolviert haben, liegt sog·ar bei 63 Pro- Ähnlich verhält es sich mit Musikveranstal
zent, hingegen 4 Prozent bei den Maturanten tungen. Nur 18 Prozent der Osterreicher waren 
und nur 3 Prozent bei den Hochschulab'Sol- in den letzten Jahren in einer Oper, Operette 
venten. Bessere Schul- und Berufsausbildung oder in einem Musical und gar nur 1 2  Prozent 
weckt ein höheres Kulturbedürfnis. in einem oder mehreren Konzerten. 

Im Zusammenhang mit dem Leseverhalten 
möchte ich auf die Bedeutung der Schulbuch
aktion verwe'isen, die immer wieder durch 
unsachliche Kritik im Gespräch war. Zum 
Unterschied von Ihnen, meine Damen und 
Herren der Opposition, waren wir Soz.iali'sten 
immer der Meinung, daß mit dem kostenlosen 
Schulbuch das Kind mit der Buchhandlung ver
traut wird und zum Büchersammeln angeregt 
und damit zum Leser erzogen wlird. 

Die Grundlagenforschung bestäUgt meine 
Berufserfahrung, daß der Osterreicher im Buch 
kein lebensnotwendiges Requisit sieht, eher 
ein DekoratioITsstück für die Wohnung oder 
ein Verlegenheitsg·eschenk, wenn einem gar 
nichts mehr einfällt. Für den Zugang zum 
Buch sind Bibliotheken von großer Bedeutung. 
Interessant ist, daß Volksbüchereien in Orten 
bis zu 10.000 Einwohnern am meisten genützt 
werden, der LeseranteH der Bevölkerung be
trägt dort 18 bis 36 Prozent. In größeren Städ
ten liegt der Leseranteil wesentlich darunter. 
Es gibt keine Daten über die regionale Ver
teilung von Büchereien, es kann aber ange
nommen werden, daß kleinere Orte schlechter 
versorgt sind. Hier wäre ein entsprechendes 
Buchangebot, etwa in Form von mobilen 
Büchereien, von großer Bedeutung. 

Erfahrungsgemäß Ist auch der Buchhandel 
in kleineren Orten aus RentabHitätsgründen 
schwächer vertreten. Es i1st daher nur 45 Pro
zent der Osterreicher möglich, sich im Wohn
ort ·ein Buch zu kaufen. 

Das Angebot der Weiterbildung in Form 
von Kursen durch die Einrichtungen der Er
wachsenenbildung wird ebenfalls zuwenig ge
nützt. Nur 10 Prozent haben einen oder meh
rere Kurse zur persönlichen und nur 19 Pro
zent einen Kurs zur beruflichen Weiterbildung 
besucht. 

Am beliebtesten ist der Konsum von Bil
dungsprogrammen im Fernsehen. Es sind 
immerhin 42 Prozent der Fernseher, die 
Dokumentar- und Bildungsfilmen den Vorzug 
geben. 

Volksmusik dagegen findet bei jenen mit 
niederer Schulbildung Anklang. Es spielt 
natürlich das örtliche Angebot eine wichtige 
Rolle. 

Für viele ist daher das Fernsehen überhaupt 
die einzige Möglichkeit, Bildungs- und Kultur
veranstaltungen zu genießen. 

Die Bedeutung des Fernsehens für die Kul
turarbeit ist sehr groß, man kann damit ein 
breitgefächertes Angebot bis in das kleinste 
Dorf vermitteln. Dieses Medium ist auch die 
Brücke von der Volkskultur zur Hochkultur. 

Der IFES-Bericht ist neben dem Konzept 
für eine demokratische Kunstförderung und 
dem Spielstättenplan ein wertvoller Beitrag 
zur Neuorientierung im Bereich der Kultur
politik. 

Die Fragen des Kulturpolitikers an die Ge
sellschaft und an sich selbst ergeben sich 
von selbst : wie Kultur, auch das Bewußtsein 
von Kultur zu den unterversorgten sozialen 
Gruppen bringen? Und welche Kultur? Eine 
Kultur j edenfalls, die dem Menschen und sei
ner Entwicklung nützlich ist. 

Eines geht aus der Grundlagenforschung 
eindeutig hervor: Das Gefälle zwischen Stadt 
und Land ist besonders drastisch auf dem 
Gebiet des Kulturkonsums. Die Konsequenz 
wird die Berücksichtigung dieser Gegebenheit 
sein müssen, und da der Mensch im länd
lichen Raum nicht leicht zur Kultur kommt, 
muß eben die Kultur zu ihm kommen. 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die 
Schaffung von Kulturzentren - hier gibt es 
ja schon sehr schöne Ansätze -, mobile 
Bibliotheken, Tourneetheater, Konzertreisen, 
auch der Bildungsurlaub gehört' dazu. 

Auf dem Gebiet der Bildungspolitik haben 
wir durch die Schulfreifahrt, mit dem kosten
losen Schulbuch und der Behebung des Schul
raummangels Chancengleichheit geschaffen. 
Nun gilt es, sie auch im kulturellen Bereich 
zu verwirklichen. 

Thornton Wilder erhielt im Jahre 1957 den 
Nicht weniger interessant ist das Ergebnis Friedensprei,s des deutschen Buchhandels. An

der IFES-Studie über das Verhalten im Bereich läßlich 'der Verleihung hielt er eine Rede über 
Musik, Theater und bildende Kunst. Auch Kultur unter einer Demokratie. Er schloß sie 
hier zeigt sich, daß immerhin 50 Prozent, mit folgenden Worten: Kultur unter einer 
die eine höhere oder berufsbildende Schule Demokratie hat ihre Gefahren - aber auch 
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eine Hoffnung und Verheißung. Ihr eröffnet 
sich ein neu es ungeheures Thema, das zu 
beschreiben, das mit Gedanken zu durchdrin
gen, das auszudrücken und das zu erforschen 
ist: Der Mensch erhobenen Hauptes. Dieser 
Anspruch und diese Haltung sind zunächst 
verwirrend, wie uns Werke und Literatur in 
den letzten Jahren gezeigt haben. 

Die Demokratie hat eine große Aufgabe, 
nämlich neue Mythen, neue Methaphern und 
neue Bilder zu schaffen und den Stand der 
neuen Würde aufzuzeigen, in die der Mensch 
getreten ist. 

In diesem Sinn, meine Damen und Herren, 
haben wir die Verantwortung für die Bewälti
gung dieser Aufgabe zu tragen, und in diesem 
Sinn soll Kulturpolitik der Weg zur Humani
sierung der Gesellschaft sein. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlos
sen. - Der Herr Berichterstatter verzichtet auf 
das Schlußwort. 

Wir gelangen somit zur A b s t i m  m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, den vor
liegenden Bericht 111- 144 der Beilagen' zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n s t i m m i g  a n g e n o m
m e n. 

16. Punkt: Bericht des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses zur Prüfung aller 
Vorkommnisse im Zusammenhang mit Flug
zeugankäufen des Bundesheeres (1644 der Bei-

lagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
16 .  Punkt der Tagesordnung: Bericht des par
lamentarischen Untersuchungsausschusses zur 
Prüfung aller Vorkommnisse im Zusammen
hang mit Flugzeugankäufen des Bundesheeres. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Kittl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter KUtl: Herr Präsident I Hohes 
Haus ! Der Untersuchungs ausschuß zur Prüfung 
aller Vorkommnisse im Zusammenhang mit 
Flugzeugankäufen des Bundesheeres legt den 
folgenden Bericht über das Ergebnis seiner 
Tätigkeit auf Grund einer einstimmigen Be
sChlußfassung vor. Soweit Feststellungen nicht 
einvernehmlich getroffen worden sind, wird 
an der betreffenden Stelle ausdrücklich darauf 
hingewiesen. 

Mandat und Verfahren des Untersuchungs
ausschusses 

1. Der Nationalrat hat in der 3 1 .  Sitzung 
der XIL Gesetzgebungsperiode am 1 4. Jänner 
1 97 1  auf Antrag der Abgeordneten Dr. Koren 
und Genossen (5 1 /A-II-682 der Beilagen) einen 
Untersuchungsausschuß zur Prüfung aller Vor
kommnisse im Zusammenhang mit Flugzeug
ankäufen des Bundesheeres eingesetzt. 

Dieser. Untersuchungsausschuß hat in der 
XII. Gesetzgebungsperiode zwölf Sitzungen 
abgehalten, konnte aber infolge der vorzei
tigen Beendigung der XII. Gesetzgebungs
periode einen abschließenden Untersuchungs
bericht an das Plenum des Nationalrates nicht 
mehr erstatten. 

2. In der zweiten Sitzung des Nationalrates 
der laufenden Gesetzgebungsperiode haben 
die Abgeordneten Mandl und Genossen am 
5. November 1971 den Antrag auf Fortsetzung 
der Arbeiten des Untersuchungsausschusses 
zur Prüfung aller Vorkommnisse im Zu
sammenhang mit Flugzeugankäufen des Bun
desheeres eingebracht (I /A-II-3 der Beilagen) . 

Der Nationalrat hat in der 2 1 .  Sitzung am 
21 . Jänner 1972 beschlossen, einen zehnglied
rigen Untersuchungsausschuß zur Prüfung 
aller Vorkommnisse im Zusammenhang mit 
Flugzeugankäufen des Bundesheeres einzu
setzen. 

Untersuchungsergebnisse 

Im Sinne der dem Untersuchungsausschuß 
gestellten Aufgabe, alle Vorkommnisse im 
Zusammenhang mit Flugzeugankäufen des 
Bundesheeres zu überprüfen, hat der Unter
suchungsausschuß seine Untersuchungen im 
besonderen . auf folgende Fragenkomplexe er
streckt : 

1 .  Angebliche Zuwendungen an politische 
Parteien, Militärpersonen oder andere Per
sonen, 

2. Ankauf von SAAB-Flugzeugen der 
Type 105 0 (erste und zweite Anschaffung) , 

3. Ankauf von Hubschraubern, 

4. Wartung der Flugzeuge sowie 

5. sonstige grundsätzliche Fragen, wie zum 
Beispiel Anschaffung von Abfangjägern, Vor
gänge bei Heereskäufen, Kontakte von Poli
tikern und Militärpersonen mit Flugzeug
firmen, Dienst- und Studienreisen im Zu
sammenhang mit der Anschaffung von Waffen 
und Heeresgerät, Waffenübungen von Heeres
lieferanten. 

Zu Punkt 1 :  Angeblidle Zuwendungen an 
p'olitische Parteien: Zusammenfassend gelangt 

1018 
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der Untersuchungs ausschuß zu folgender 
Feststellung: 

Das Gerücht, wonach im Zusammenhang mit 
Flugzeugankäufen politischen Parteien Geld
beträge zugeflossen seien, ist durch das Unter
suchungsergebnis widerlegt worden. 

Hohes Haus ! Ich verweise auf den sduift
lichen Bericht und merke dazu an, daß es zu 
den Punkten 3, 4 und 5 bestimmte Auffassun
gen der Abgeordneten der Osterreichischen 
Volkspartei gegeben hat. 

Unter Bezugnahme auf diesen 50 Seiten um
fassenden Bericht stelle ,ich namens des Aus
schusses den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
den vorliegenden Bericht zur Kenntnis neh .. 
men. 

graphen, die uns wertvolle Hilfe geleistet 
haben - fast 900 Seiten macht allein das 
Protokoll aus !  -, sondern auch Parlaments
vizedirektor Dr. Rucks er, der zur Erarbeitung 
des Berichtes wesentlich beigetragen hat, den 
Dank des Untersuchungsausschusses über
mitteln. (Allgemeiner Beifall.) 

Ich darf allen jenen, die eine nähere Infor
mation und eine nähere Aufklärung wünschen, 
empfehlen, den wirklich ausführlichen Bericht 
zu studieren. Wir haben doch weit über 
600 Geschäftsstücke mit 7800 Seiten vorliegen 
gehabt. Es mußte ein eigener Panzerschrank 
angeschafft werden, weil die Geheimakten 
einen Umfang angenommen hatten, der mit 
dem bisherigen Material des Hauses nicht 
bewältigt werden konnte. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, Wir haben neben den, wie ich glaube, 
bin ich ermächtigt zu beantragen, General- und 34 Vollsitzungen eine große Zahl von Sitzun
Spezialdebatte unter einem abzuführen. gen im Rahmen eines Redaktionsausschusses 

P 
.. 'd D M I t  D H B '  ht abgehalten, der dann den Bericht ausgearbeitet raSl ent r. a e a: er err enc -

erstatter beantragt, General- und Spezial- hat. 

debatte unter einem vorzunehmen. - Kein Ich möchte einen Punkt unterstreichen, weil 
Einwand. hier eine KlarsteIlung nicht nur im Interesse 

politischer Parteien, sondern eben überhaupt Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
im Interesse des Funktionierens unserer Zeillinger. Ich erteile es ihm. 
Demokratie liegt. 

Abgeordneter Zeillinger {FPO} : Herr Präsi- Ich muß feststellen: Wir sind von einem 
dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und Gerücht ausgegangen und haben es bis zur 
Herren des Hohen Hauses ! Wenn ich mich Wurzel verfolgt, jenes Gerücht, wonach im 
hier zu Wort gemeldet habe, so geschah das Zusammenhang mit Flugzeugankäufen Gelder 
im Einvernehmen mit den Fraktionen als Vor- an politische Parteien geflossen seien. Hier ist 
sitzender, um ergänzende Feststellungen zu ' wirklich eingehend untersucht worden, denn 
dem Bericht, den Ihnen der Berichterstatter es wollte niemand weder auf sich selbst noch 
gegeben hat, zu treffen. Es ist nicht durch auf anderen Parteien unbegründet einen 
den Zeitdruck, unter dem die Sitzung heute Makel sitzen lassen. Ich darf mich hier auch 
leidet, bedingt, sondern es sind in erster Linie persönlich verbürgen, indem ich feststelle, daß 
die Interessen der Landesverteidigung. keinerlei Hinweise oder Anhaltspunkte gefun
Darüber hinaus geht es um die Tatsache, daß den werden konnten, wonach im Zusammen
sich der Untersuchungsausschuß mit Vor- hang mit diesen Flugzeuggeschäften Geld
gängen der Vergangenheit eingehend und beträge an politische Parteien geflossen sind. 
objektiv befaßt hat und bemüht war, im Inter- Im Gegenteil: Das Gerücht ist durch das Unter
esse des Heeres und der Landesverteidigung suchungsergebnis eindeutig widerlegt worden. 
Empfehlungen für die Zukunft zu finden. 

Es hat aber darüber hinaus eine Reihe von 
Daß der Untersuchungsausschuß nicht mit Fällen gegeben, bei denen die Mitglieder des 

einem Gericht vergleichbar ist, brauche ich Untersuchungsausschusses der Ansicht waren, 
hier nicht festzustellen. Es handelt sich dabei es wäre notwendig, richtunggebende Empfeh
um keinen Richter, keinen Untersuchungs- lungen an die Mitarbeiter im Ressort zu geben. 
richter, der sich mit einem Akt beschäftigen, Ich glaube, es wird notwendig sein, daß über 
eingehend das Beweismaterial studieren kann, einzelne Punkte ein Einvernehmen zwischen 
sondern es sind zehn Kollegen, die sich neben dem Verteidigungsminister und den Abge
ihrer parlamentarischen Tätigkeit den Auf- ordneten des Hauses hergestellt wird. 
gaben, die der Untersuchungsausschuß brachte, 

Wir haben den Großteil dieser Feststellun-
gewidmet haben. 

gen, wie Sie hörten, einstimmig getroffen. Wir 

Wenn wir diese Aufgaben lösen konnten haben die meisten Empfehlungen einstimmig 

- auch das zu konstatieren bin ich von getroffen. Wir haben in drei Fällen auch eine 
meinen Kollegen ermächtigt worden -, so nur Minderheitsmeinung gehabt und sind einen 
durch die Unterstützung der Beamten dieses meiner Ansicht nach vernünftigen neuen Weg 
Hauses. Ich möchte hier nicht nur den Steno- gegangen, lindern wir die Feststellung der 
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Minderheit der Mehrheitsfeststellung und 
-empfehlung gleichwertig beigedruckt haben, 
um zu einem einhelligen Bericht zu kommen, 
den wir einstimmig dem Haus vorlegen und 
e.instimmig zur Kenntnis nehmen können. 
Denn wir glauben, es ist wichtiger, daß in so 
wichtigen Fragen ein einstimmiger Beschluß 
zustande kommt. 

Wir glauben auch, daß es zweckmäßig ist, 
wenn ,im Interesse der Landesverteidigung 
nicht noch in letzter Stunde und vielleicht 
schon unter dem Eindruck eines bevorstehen
den Wahlkampfes politische Wogen hoch
gehen, bei denen es zwar keinen Sieger, aber 
mit Sicherheit einen Verlierer gibt, und das 
sind die Landesverteidigung und unser Heer. 
Das ist also der Grund, warum die Parteien 
auf eine polemische Diskussion in dieser 
Frage verzichten. 

Ich möchte jedoch - und hier darf ich an die 
Adresse des Herrn Verteidigungsministers 
noch ein Wort sagen - darauf hinweisen, daß 
die Feststellungen und Empfehlungen, die von 
seiten des Untersuchungsausschusses getroffen 
worden sind und die Sie, meine Damen und 
Herren, jetzt einstimmig billigen werden, von 
allen jenen, die damit zu tun haben, auch 
beachtet werden sollen. Es sind keine Leer
formeln, es ist oft sehr viel Gewicht dahinter. 
Ich bin überzeugt, daß die Abgeordneten aller 
Parteien eines künftigen Parlamentes darauf 
achten werden, daß die heute einstimmig 
gegebenen Empfehlungen für derartige Vor
gangsweisen in Zukunft Beachtung finden 
werden. 

Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren 
- und ich darf das im Namen aller drei Frak
tionen übermitteln -, die Annahme dieses 
Berichtes empfehlen. Ich glaube, daß wir damit 
ein Kapitel der Vergangenheit abschließen 
können. Wir haben Konsequenzen in Form 
der Feststellungen getroffen, und es liegt jetzt 
am Verteidigungsressort, seinerseits daraus 
Konsequenzen zu ziehen und die einstimmigen 
Empfehlungen des Abgeordnetenhauses zu 
beamten. 

Sie, meine Damen und Herren, bitte ich um 
Zustimmung zu dem Bericht. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Präsident Dr. Maleta : Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
- Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. 

Wir gelangen somit zur A b s t i m  m u n g 
über den Antrag des parlamentarischen Unter
suchungsausschusses, seinen Bericht 1644 der 
Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. 

Im bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n  g e n  0 m
m e n. 

11. Punkt: Bericht des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses zur Prüfung aller 
mit der Ubertragung der Planung, Errichtung, 
Erhaltung, Verwaltung und Finanzierung des 

. 

Internationalen Amtssitz- und Konferenz
zentrums Wien an die IAKW-AG zusammen-

hängenden Vorgänge (1688 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
1 7. Punkt der Tagesordnung : Prüfung aller mit 
der \]bertragung der Planung, Errichtung, Er
haltung, Verwaltung und Finanzierung des 
Internationalen Amtssitz- und Konferenz
zentrums Wien an die IAKWrAG zusammen
hängenden Vorgänge. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Mühl
bacher. Im bitte um den Bericht. 

Meine Damen und Herren! Ich mache nur 
darauf aufmerksam, daß ab dem nächsten 
Tagesordnungspunkt qualifiZierte Mehrheiten 
notwendig sind. Ich bitte daher um die not
wendige Anwesenheit. 

Berichterstatter Mühlbacher: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Der Nationalrat hat in seiner 
28. Sitzung am 27. April 1 972 auf Antrag der 
Abgeordneten Lanc, Dr. Koren, Dr. Broesigke 
und Genossen einen Untersuchungsausschuß 
zur Prüfung aller mit der Ubertragung der 
Planung, Errichtung, Erhaltung, Verwaltung 
und Finanzierung des Internationalen Amts
sitz- und Konferenzzentrums Wien an die 
IAKW-AG zusammenhängenden Vorgänge 
eingesetzt. Dieser Ausschuß, dem von der 
Sozialistischen Partei Osterreichs die Abgeord
neten Haas, Ing. Hobl, Lanc, Mühlbacher und 
Nittel, von der Osterreichischen Volkspa'rtei 
die Abgeordneten Dr. Blenk, Dr. Ermacora, 
DDr. König und Dr. Eduard Moser sowie von 
der Freiheitlichen Partei Osterreichs Abgeord
neter Dr. Broesigke angehörten, wählte in 
seiner ersten Sitzung den Abgeordneten Dok
tor Broesigke zum Vorsitzenden des Unter
suchungsausschusses, den Abgeordneten Ing. 
Hobl zum 1 .  Stellvertreter des Vorsitzenden 
und den Abgeordneten Dr. Eduard Moser zum 
2. Stellvertreter des Vorsitzenden. Auf Grund 
der Bestellung des Abgeordneten Lanc zum 
Bundesminister für Verkehr schied der Ge
nannte aus dem Untersuchungs ausschuß aus. 
An seiner Stelle wurde am 27. November 1 973 
der Abgeordnete Dr. Fleischmann vom Klub 
der SPO als Mitglied des Untersuchungsaus
schusses nominiert. 

Meine Damen und Herren! Hinsichtlich der 
weiteren Ausführungen verweise ich auf den 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 67 von 118

www.parlament.gv.at



14756 Nationalrat XIII. GP - 151.  Sitzung - 4. Juli 1975 

Mtlhlbiuher 
schriftlich vorliegenden Bericht, insbesondere 
auf die umfangreiche Sachverhaltsdarstellung. 

Nationalrates in verhältnismäßig kurzer Zeit 
diskutiert und erörtert wird, denn ich glaube, 
daß eine ganze Reihe von Ergebnissen so sind, Zu den getroffenen Schlußfolgerungen sei 
daß man sich Gedanken machen müßte, wie folgendes festgestellt : Der Untersuchungsaus-
man zu besseren Konstruktionen und zu einer schuß war nicht in der Lage, aus den Zeugen-
besseren Arbeitsweise im Interesse des österaussagen und dem vorgelegten Beweis-
reichischen Steuerzahlers kommt. material einvernehmlich Schlußfolgerungen zu 

-ziehen. Die Fraktionen haben daher getrennt Dies vorausgeschickt, darf ich kurz einige 
die Schlußfolgerungen gezogen, damit aber Bemerkungen zu den Ergebnissen des Unter
die Erklärung verbunden, daß eine Identifi- suchungsausschusses machen. Ich möchte zu
kation mit den Schlußfolgerungen der jeweils nächst auf den ersten Zeitraum zu sprechen 
anderen Fraktionen nicht gegeben ist. kommen: das ist die Zeit von 1965 bis 1970. 

Die Schlußfolgerung der Sozialistischen Par- Bei dieser Vorgeschichte spielte vor allem . 
tei Osterreichs bitte ich, dem schriftlich vor- die Frage eine Rolle - und schon diesbezüg
liegenden Bericht zu entnehmen. Von der lieh konnte der Ausschuß zu keinen gemein
Osterreichischen Volkspartei wurden keine samen Schlußfolgerungen kommen -, ob die 
Schlußfolgerungen zum gemeinsamen Bericht · von Osterreich gegenüber den internationalen 
vorgelegt, die Schlußfolgerungen, der Freiheit- Organisationen übernommenen Verpflichtun
lichen Partei Dsteueiehs mögen ebenfalls dem gen hinreichend bestimmt und determiniert 
schriftlichen Bericht entnommen werden. waren oder nicht. Wir Freiheitlichen sind der 

Namens des Untersuchungsausschusses darf Meinung, daß auf Grund der vorliegenden 

ich den A n  t r a g  stellen, der Nationalrat schriftlichen Unterlagen nicht bestritten wer

wolle den gegenständlichen Bericht samt An- den kann, daß eine solche Determinierung in 

lagen zur Kenntnis nehmen und, falls Wort- diesem Zeitraum nicht erfolgt ist. 

meldungen vorliegen, General- und Spezial
debatte unter einem abführen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang den Rech
nungshofbericht zitieren, in dem es wörtlich 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Bericht- heißt : 

erstatter beantragt, General- und Spezial- Trotzdem hat "die Republik Osterreich 
debatte unter einem vorzunehmen. - Kein weder ihr ursprüngliches Angebot im Jahre 
Einwand. Wir gehen in die Debatte ein. 1967 limitiert noch später - nach der Wahl 

Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete Wiens zum Sitz der UNIDO - ihre Ver-

Dr. Broesigke. Ich erteile es ihm. pflichtungen genau umschrieben. Die Phasen 
Wettbewerbsvorbereitung, Uberarbeitung der 
preisgekrönten Projekte, Modifizierung des 
Staber-Projektes, Auswahl des Ausführungs
projektes, Beauftragung des Architekten wur
den vor einer Limitierung der österreichischen 
Verpfl,ichtung abgewickelt, was nicht nur sehr 
wesentlich zu unklaren Situationen bei
getragen, sondern auch zu von vornherein 
kaum abschätzbaren, großen finanziellen Be
lastungen des Bundes und der Gemeinde Wien 
gefii,hrt hat." 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident I Meine Damen und Herrenl Wer 
erwartet hatte, daß der parlamentarische 
Untersuchungsausschuß betreffend die IAKW 
strafbare Handlungen, Schiebungen und der
gleichen zutage fördern würde, der muß von 
dem Ergebnis zweifellos enttäuscht sein. Wer 
aber ein Interesse daran hat, daß die Ver
waltung einwandfrei geführt wird, daß Miß-· 
stände, daß Fehlleistungen beseitigt werden, 
für den sind die Ergebnisse dieses Aus
schusses sehr aufschlußreich. 

Ich will damit sagen, daß man nach dem 
nun vorliegenden Ergebnis des Unter
sudmngsausschusses niemandem irgelldeine 
strafbare oder unkorrekte Handlung vor
werfen kann, daß aber doch eine große Menge 
von Fehlleistungen zutage getreten sind, die 
sich den SaChverhaltsdarstellungen unschwer 
entnehmen lassen. Umso mehr ist zu bedauern, 
daß all das, was in mehrjähr,iger Arbeit - und 
ich darf hier sagen: einer sehr umfangreichen 
Arbeit - mühsam als Ergebnis zahlreicher 
Zeugeneinvernahmen, als Ergebnis der Ein
sicht in zahlreiche Urkunden festgestellt 
wurde, am letzten Tag der Sitzungen des 

So der Redlnungshof. 

Ich will auf weitere Einzelheiten in diesem 
Zusammenhang nicht zu spredlen kommen, 
als da sind : unrichtige Ubersetzungen, nicht 
mit dem betreffenden Ministerratsbeschluß 
übereinstimmende Erklärungen und der
gleichen mehr. Ich will diese Einzelheiten des
halb nidlt näher besprechen, weil es hier 
gelungen ist, noch vor dem Jahre 1970 eine 
Bereinigung zu finden. Die fehlende Limitie
rung aber ist ein Problem, das die Geschichte 
dieses Unternehmens und später der IAKW 
begleitet hat. 

Dieses offensichtliche Ergebnis hat begreif
lidlerweise die OVP-Fraktion nicht zur Kennt-
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nis nehmen wollen - das war eine der Diffe
renzen -, aber indirekt gibt sie es selber zu, 
wenn es nämlich in dem Minderheitsbericht, 
der dem Ausschußbericht beigedruck.t ist, 
wörtlich heißt: 

" .  . .  richtig ist ferner, daß sich die Regie
rung Kreisky von dem Zeitpunkt an, wo sie 
die Verantwortung für die Führung des Bun
desbaues übernommen hat, nicht entschließen 
konnte, den Internationalen Organisationen 
gegenüber auf jene Limitierung zu drängen, 
die seinerzeit die Regierung Klaus ins Auge 
gefaßt hat." 

Ich glaube also, daß diese Formulierung 
ein klares Zugeständnis ist, daß eine Limitie
rung zwar ins Auge gefaßt war, daß es aber 
zu dieser Limitierung niemals gekommen ist. 

Das zweite ist das, was mit der Gründung 
der IAKW zusammenhängt: 

Nach Meinung der freiheitlichen Fraktion 
h�tte folgende Vorgangsweise eingehalten 
werden müssen: man hätte zunächst die 
gesetzliche Grundlage für diese IAKW schaf
fen müssen, man hätte dann die Gesellschaft 
gründen können, hätte ihr die betreffenden 
Aufgaben übertragen, und dann hätte die 
Arbeit beginnen können. Das . wäre nach 
unserer Meinung die richtige Reihenfolge ge
wesen. 

Gemacht wurde es umgekehrt : Es wurde 
zunächst einmal die IAKW gegründet. Diese 
hat nach der Gründung sofort ihre Arbeiten 
aufgenommen. Die Gründung fand im Mai 
1 97 1  statt. Fast ein Jahr später, nämlich im 
April 1972, wurde erst das Finanzierungs
gesetz beschlossen. Und wieder dreiviertel 
Jahre später, nämlich im Jänner 1 973, wurden 
der IAKW vom Bund jene Aufgaben über
tragen, die sie schon seit Mai 1 971 wahr
genommen hatte; faktisch wahrgenommen 
hatte, denn der Vertrag wurde ja erst im 
Jänner 1 973 geschlossen. 

Nun besteht hier ein altes Problem - das 
will ich schon zugeben, aber das wäre gerade 
eine der Folgerungen, die aus der Arbeit die
ses Ausschusses gezogen werden müßten -
und das ist das Problem, ob man eine solche 
Gesellschaft nur auf Grund einer gesetzlichen 
Grundlage gründen kann, oder ob es das 
Bundesministerium für Finanzen in der Hand 
hat, das ohne Gesetz zu tun. Der Herr Bundes
minister hat sich für seinen Standpunkt auf 
eine allerhöchste Entschließung aus dem Jahre 
1852 berufen. 

Diese allerhöchste Entschließung, die dann 
vom Bundesministeriengesetz abgelöst wurde, 
in allen Ehren, aber dort steht nichts drin als 
die Kompetenzen des Bundesministeriums für 

Finanzen. Und es ist bekannt, daß der Rech
nungshof schon seit vielen Jahren den Stand
punkt vertritt, daß für solche Gesellschafts
gründungen eine rechtliche Grundlage in Form · 
eines Gesetzes gegeben sein müsse. Ich sehe 
dabei keinen Unterschied, ob es sich um ein 
Gebäude handelt oder um irgendein anderes 
Unternehmen, zum Beispiel einen Straßen
bau. 

Nun hat sich der Herr Bundeskanzler, aber 
auch der Herr Bundesminister für Finanzen auf 
eine alte Ubung berufen, und es wurde eine 
Liste von allen jenen Gesellschaften vorgelegt, 
die in der Vergangenheit schon ohne Gesetz 
gegründet wurden. Auch diese Liste in allen 
Ehren. Aber der Umstand, daß etwas viele 
Jahre hindurch gewohnheitsmäßig falsch ge
macht wurde, macht es noch nicht zu einer 
richtigen Vorgangsweise, und es ist daher 
zu beanstanden, daß diese Gesellschaft ohne 
gesetzliche Grundlage gegründet wurde. 

Aber wenn nun diese Gesellschaft schon 
bestand, so hätte die Ubertragung der Agen
den an sie stattfinden müssen, weil ja sonst 
ihre Tätigkeit keine rechtliche Grundlage 
hatte. Da hat man sidJ. darauf berufen, daß 
der Aufgabenbereich aus dem Handelsregister 
hervorgehe. Dies ist nicht schlüssig. 

Wenn heute eine GesmbH gegründet wird 
und als Aufgabenbereich irgendeine Staats
aufgabe anführt, so ergibt sich ja daraus noch 
nicht, daß diese Staatsaufgabe nun legal von 
der betreffenden Gesellschaft besorgt wird, 
sondern da bedarf es eben eines Uber
tragungsvorganges. 

Tatsächlich heißt es auch im § 1 des IAKW
Finanzierungsgesetzes: der Bund h a t  zu 
übertragen. Also in die Zukunft hin gesehen. 
In Wirklichkeit hat aber das zuständige Mini
sterium zugesehen, wie eine Gesellschaft die 
Aufgaben des Ministeriums ohne gesetzliche 
Grundlage bis zum Jänner 1973 besorgt hat. 

Das ist das Ergebnis, das ist die Schluß
folgerung, die sich aus den Unterlagen not
wendigerweise ergeben muß. 

Es war in der Offentlichkeit sehr viel von 
der Frage der Kosten die Rede und davon, 
worin die Ursache der Kostenexplosion, die 
hier eingetreten ist, zu suchen sei. 

Da gibt es zunächst einmal Ursachen, die 
in der allgemeinen Entwic:klung gelegen sind, 
wie zum Beispiel die allgemeine Erhöhung der 
Baukosten, da gibt es aber von unserer Sicht 
aus auch wieder das Problem der mangelnden 
Limitierung, denn das Projekt war nur für 
einen Bruchteil jener Bediensteten gedacht, 
für die es heute vorgesehen ist und für die 
endgültig dann eine Vereinbarung abgesmlos-

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 69 von 118

www.parlament.gv.at



14758 Nationalrat XIII. GP - 151.  Sitzung - 4. Juli 1975 

Dr. Broesigke 

sen wurde, von der die Bundesregierung ver
meint, daß es sich um eine zureichende Ent
fertigungserklärung handle. 

Dazu zitiere ich aus dem Rechnungshof
bericht: "Es kam also rund sechs Jahre nach 
der Wahl Wiens zum Amtssitz der UNIDO 
endlich zu einem Ubereinkommen. Allerdings 
brachte diese Vereinbarung wieder nicht die 
längst fällige Limitierung nach oben, sondern 
legt durch die gewählte Formulierung (Unter
bringung von mehr als 4500 Personen) nur die 
untere Grenze der österreichischen Verpflich
tungen gegenüber den beiden internationalen 
Organisationen fest." 

Das ergibt sich eigentlich aus der Natur 
der Sache, denn wenn ich mich verpflichte, für 
mehr als 4500 Personen Büroräume zu 
schaffen, so können da natürlich 4591 vorge
sehen sein, wie behauptet wird, aber es kön
nen auch 5000 oder 6000 sein, das sind auch 
mehr als 4500. 

Wir Freiheitlichen müssen daher dem Rech
nungshof beipflichten, daß diese Entfertigungs
erklärung vielleicht gut gemeint war, daß sie 
aber nicht jene Genauigkeit hat, die man von 
etwas Derartigem erwarten würde, jene 
Genauigkeit, die darin ihren Ausdruck finden 
müßte, daß die Ziffer nicht mit "mehr als", 
sondern mit "höchstens" versehen wird, daß 
also die Obergrenze festgelegt wird und nicht 
die Untergrenze. 

Wir sind daher der Meinung, daß hier eine 
reichlich unklare Formulierung vorliegt. Man 
hat sich mit dieser Formulierung begnügt, 
obwohl zu befürchten wäre - zumindest theo
retisch -, daß wieder neue Forderungen 
erhoben werden. 

Jetzt lassen Sie mich noch auf den Aus
g angspunkt des Untersuchungsausschusses zu 
sprechen kommen, das war die Bestellung des 
Koordinators. Ein Koordinator war der IAKW 
in dem Augenblick, als sie gegründet wurde, 
schon gewissermaßen vorgegeben. Es war dies 
die Firma DIWI zusammen mit zwei anderen 
Firmen, die die Partner des Koordinatorver
trages waren. 

Ich möchte hier ausdrücklich sagen, daß ich 
glaube, daß der Umstand, daß ein Koordinator 
bestellt wurde, nach den Ergebnissen des 
Untersuchungsausschusses nicht zu beanstän
den ist. Es geht darum, wie der Koordinator 
bestellt wurde und wer zum Koordinator be
stellt wurde. Denn wenn man sich die Unter
lagen durchsieht, so findet man, daß der 
Koordinator oder zumindest die Person, die 
in der betreffenden Firma maßgebend ist, die
selbe war, die in dem Augenblick, da es um 

die Auswahl der Projekte ging, das Gutachten 
erstattet hat. Das ist schon ein Schönheits
fehler. Aber nicht nur das. 

Gegen dieses Gutachten wurden Einwendun
gen erhoben, es wurde behauptet, hier liegen 
falsche Berechnungen und grobe Fehler vor. 
Sei es wie es sei, jedenfalls haben die Arbeiten 
des Untersuchungsausschusses nidlt ergeben, 
daß diese Einwendungen überprüft worden 
wären. Das konnte niemand behaupten, son
dern es sieht so aus, als ob man das 
bagatellisiert, daß man sich nicht darum ge
kümmert hat, sondern einfach den Betreffen
den dann trotzdem zum Koordinator bestellt 
beziehungsweise am Koordinatorvertrag betei
ligt hat. 

Und das, gauben wir, war auch nicht richtig, 
auch dann nicht, wenn der Betreffende in Mün
chen bei den Olympiabauten in derselben 
Eigenschaft aufgetreten ist und dort zufrieden
stellend gearbeitet haben soll. Es waren meh
rere Anbote vorhanden, und es war nicht 
herauszubringen, warum die Auswahl gerade 
so erfolgt ist. 

Daß die ONORM mit der Ausschreibung 
hier nicht anwendbar ist, hat sich meiner Mei
nung nach aus den Arbeiten des Unter
suchungsausschusses ergeben. Das ändert aber 
nichts an der Sachlage, daß auch dann, wenn 
keine Verpflichtung zur Ausschreibung be
stand, es rätlich gewesen wäre, trotzdem aus
zuschreiben, umso mehr, wenn schon eine ge
wisse Vormeinung bestand, eine Vorauswahl 
erfolgt war und man eigentlich darauf zuge
steuert ist, die Firma DIWI mit den beiden 
anderen Firmen zum Koordinator zu bestellen. 

Aus diesem Grund glaube ich, daß dieser 
ganzen Behandlungsweise der Dinge ein 
Schönheitsfehler anhaftet, der bei einem derart 
großen Projekt, das den österreichischen 
Steuerzahler so viel kostet, besonders schwer 
wiegt, auch dann, wenn man der Meinung ist, 
daß dadurch kein Schaden entstanden ist. Man 
muß ja umgekehrt sagen, daß sich aus den 
Arbeiten des Untersuchungsausschusses nicht 
ergeben hat, daß eine andere Lösung billiger 
gewesen wäre. Das ist ziffernmäßig nicht nach
gewiesen worden. 

Aber auch dann, wenn eine andere Lösung 
nicht billiger gewesen ist, bleibt dennoch die 
Frage offen, wieso in einem derartigen Fall 
die Verwaltung von vornherein eine solche 
Auswahl getroffen hat, ohne alle Umstände 
und Bedenken sorgfältig zu prüfen. 

Ich glaube also, daß die zahlreichen Doku
mente, die zahlreichen Zeugenaussagen eine 
Fülle von Problemen aufgeworfen haben, eine 
Fülle von offenen Fragen, und ich bitte nicht 
aus dem Umstand, daß sich der Untersuchungs-

' 
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ausschuß über die Schlußfolgerungen nicht 
einigen konnte, abzuleiten, daß diese Arbeit 
etwa ergebnislos gewesen wäre. Es war zwei
fellos sehr schwierig, den Sachverhalt dar
zustellen, aber die Sachverhaltsfeststellung ist 
einhellig erfolgt. Und aus dieser Sachverhalts
darstellung ergeben sich bestimmte Schluß
folgerungen, die die einzelnen Fraktionen jede 
für sich gezogen haben: die SPO und unsere 
Fraktion innerhalb des Ausschußberichtes, die 
Osterreichische Volkspartei in Form des Min
derheitsberichtes .  

Jeder, der die Sachverhaltsfeststellung und 
die Schlußfolgerungen liest, hat es in der 
Hand, sich selbst ein Urteil zu bilden, was 
man nun von dem ganzen zu halten und 
welche Schlußfolgerungen man zu ziehen habe 
beziehungsweise in welchem Umfang die 
Schlußfolgerungen richtig sind. Daher wäre 
es falsch, wenn man sagen würde : Nun ist 
das Gott sei Dank abgeschlossen, und darüber 
gehen wir zur Tagesordnung über ! Ich glaube 
vielmehr, daß bestimmte Lehren schon ge- " 
zogen werden müßten, Lehren hinsichtlich der 
Ubernahme von Verpflichtungen Osterreichs 
gegenüber dem Ausland, Lehren bezüglich der 
Frage, welche Voraussetzungen nun eigentlich 
notwendig sind, um eine Gesellschaft zu grün
den, und Lehren bezüglich der Betrauung von 
Firmen bei wichtigen Projekten. Das sind drei 
wesentLiche Bereiche. 

Zum ersten ist zu sagen: Es liegt in der 
Natur der Sache, daß für alle möglichen, ver
hältnismäßig geringfügigen Verpflichtungen 
der Republik ein Gesetz notwendig ist, wäh
rend durch eine Erklärung eines Vertreters 
unseres Staates im Ausland unser Staat mit 
Verpflichtungen belastet werden kann, die 
eine beachtliche Dimension haben, wie dies im 
vorliegenden Fall geschehen ist. Und wer dann 
der Meinung ist - und diese Meinung ver
treten wir -, daß Osterreich Verpflichtungen 
einhalten muß, die es feierlich übernommen 
hat, der ist vor die Situation gestellt, daß eine 
solche Erklärung, auf die das Parlament kei
nerlei Einfluß hat, eine Verpflichtung p.es 
Staates nach sich zieht und daß das Parlament 
dann die Voraussetzungen, vor allem die 
budgetmäßigen Voraussetzungen, schaffen 
muß, um diese Verpflichtungen einzuhalten. 

Zum zweiten, glaube ich, sollte endlich ein
mal die Frage geklärt werden, wie eine solche 
Unternehmung gegründet wird, ob mit Gesetz 
oder ohne Gesetz. Ganz gleichgültig, wie sie 
geklärt wird, es müßte Klarheit geschaffen 
werden, sodaß nicht dieses offene Problem 
ungelöst bleibt. 

müßte, ob die Form dieser handels rechtlichen 
Gesellschaften - Aktiengesellschaft, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung - wirklich 
die geeignete Form für ein solches Unter
nehmen ist. Wir sind durchaus der Auffassung, 
daß es gut war, eine gesonderte Unterneh
mung zu gründen. Und es war sicher auch 
gut, eine Aktiengesellschaft zu gründen, weil 
keine andere Form zur Verfügung stand. Es 
erhebt sich aber die Frage, ob für die Zukunft 
nicht eine Form geschaffen werden müßte, die 
für derartige Unternehmungen und Projekte 
besser geeignet wäre als die Gesellschaften 
des Handelsrechtes. 

Und schließlich das dritte : die Auswahl 
jener Personen, die Aufträge des Staates 
erhalten - ob groß oder klein -: Es sollte 
nach den Erfahrungen der IAKVI bei der 
Frage des Koordinators doch mehr Vorsicht 
geübt werden, Vorsicht schon aus dem Grund, 
damit hinterher niemand kommen kann, der 
Vorwürfe erhebt, es sei irgend etwas in die
sem Zusammenhang nicht in Ordnung 
gewesen. 

Nur dann, wenn wir uns diesen offenen 
Problemen widmen, nur dann, wenn wir diese 
Schlußfolgerungen ziehen und versuchen, 
diese offenen Fragen zu bereinigen, nur dann 
hat dieser Untersuchungsausschuß seine Auf
gabe erfüllt. Wenn er zu dieser Konsequenz 
führen würde, so würde er zwar keine sen
sationellen Feststellungen gebracht haben, 
aber immerhin für die Vorbereitung künftiger 
Projekte gute Voraussetzungen schaffen. 

Es obliegt mir am Schluß, namens des Unter
suchungsausschusses allen Behörden, den -ein
vernommenen Zeugen, aber vor allem den 
Beamten des Parlamentes zu danken, die uns 
in fleißiger Arbeit unterstützt haben und ohne 
die wir einen derart umfangreichen Bericht 
nicht hätten bewerkstelligen können. (Beifall 
bei der FPO sowie bei Abgeordneten der 
SPO und der OVP.) 

Ich darf aber auch feststellen, daß die Zu
sammenarbeit zwischen den Fraktionen - un
geachtet sehr entschiedener Auffassungsdiffe
renzen, wie sie ja in den Schlußfolgerungen 
zutage kommen - gut war und daß trotz 
der Meinungsverschiedenheiten, trotz der ver
schiedenen Auffassungen die Form der Ver
handlungen für alle wohl zufriedenstellend 
gewesen ist. Ich darf daher den anderen 
Fraktionen in diesem Zusammenhang sehr 
herzlich danken und bitte das Hohe Haus, den 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen. (Beifall bei 
der FPO.) 

Wir dürfen aber auch ,in Erinnerung rufen, Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
daß wir schon zu öfteren Malen darauf auf- ist der Abgeordnete Dr. Fleischmann. Ich 
merksam gemacht haben, daß geprüft werden erteile es ihm. 
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Abgeordneter Dr. Fleiscbmann (SPO) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Der Herr Kollege 
Broesigke hat soeben einen Dank an die Frak
tionen bezüglich des Verhandlungsklimas im 
Untersuchungs ausschuß ausgesprochen, dem 
wir uns anschließen wollen. 

Wir können uns aber in manchen Dingen 
nicht ganz der Auffassung der freiheitlichen 
Fraktion anschließen, weil wir auf Grund der 
vorliegenden umfangreichen Sachverhaltsdar
stellung zu teilweise anderen Schlußfolgerun
gen gekommen sind. 

Ich darf darauf verweisen, daß zum Bei
spiel bei der GesellschaftsgTÜndung auch von 
der freiheitlichen Fraktion gar nicht geleugnet 
wurde, daß diese Gesellschaft äußerst zweck
mäßig war und daß sie vermutlich wesentlich 
rascher, besser und billiger zu bauen imstande 
ist, als es jede Bundesverwaltung gewesen 
wäre. Nur wird darüber geredet, daß die 
Gesellschaft eben erst nach Inkrafttreten des 
diesbezüglichen Gesetzes zu arbeiten hätte 
beginnen dürfen. 

Hohes Haus ! Nun ist es doch so -- und 
darüber kann kaum ein Zweifel bestehen -: 
Die Frage der Gründung von Gesellschaften 
privaten Rechts ist seit eh und je eine Streit
frage zwischen dem Rechnungshof einerseits 
und dem Bundesministerium für Rinanzen 
beziehungsweise den Bundesministern für 
Finanzen gewesen, gleichgültig wie immer sie 
geheißen haben, ob Kamitz, Koren, Schmitz 
oder sonstwie. Die Auffassung der Verwaltung 
hat sich in dieser Frage durch 25 bis 30 Jahre 
nIcht geändert. Ich kann mir vorstellen - und 
diesbezüglich gebe ich dem Kollegen Broe
sigke recht -, daß es vielleicht gut wäre, 
einmal grundsätzlich festzustellen, ob eine 
solche Gesellschaft schon allein durch ihre 
Gründung und durch die Festlegung der Auf
gaben in den Satzungen zu agieren berechtigt 
ist oder ob es tatsächlich dafür ein Gesetz 
bräumte. 

Soviel zur Frage der Gesellschaftsgründung . 

Eine andere Frage, die hier eine sehr große 
Rolle gespielt hat, ist die Limitierung. Hohes 
Haus ! Auch hinsichtlich der Limitierung haben 
wir sehr umfangreiche Materialstudien vor
genommen. Der sehr lange Beilagenkatalog 
sagt einiges darüber aus. Er sagt auch aus, 
daß Erklärungen in verschiedensten Formen 
abgegeben worden sind, die aber eben nur 
einen Nachteil hatten, nämlich daß sie alle 
mehr oder weniger unverbindlich gewesen 
sind. 

lung abgedruckt -: Bitte schön, ich kann 
eigentlich auch nichts sagen. 

Ich glaube, Hohes Haus, daß das für die 
ganze Behandlung dieser Angelegenheit 
typisch gewesen ist. Ich weiß schon, daß jetzt 
im Minderheitsbericht die Auffassung ver
treten wird, es sei seinerzeit eine völkerrecht
lime Verpflichtung, eine verbindliche Limi
tierung, ein völkerrechtlicher Vertrag abge
schlossen worden. 

Wer das aber annimmt, Hohes Haus, der 
unterstellt damit dem heutigen UNO-General
sekretär, daß seitens der Vereinten Nationen 
unter ihm in Mißachtung einer mit der öster
reichischen Bundesregierung, der er selbst als 
Außenminister angehört hat; bestehenden 
Vereinbarung später höhere Forderungen ge
stellt wurden. Das kann doch niemand mit Fug 
und Recht annehmen. 

Ich glaube daher, Hohes Haus, daß die Frage 
der Limitierung erst tatsächlich von dieser 
Bundesregierung einigermaßen zufrieden
stellend gelöst worden ist. In diesem Bericht 
heißt es : "Die Formulierung ,Unterbringung 
von mehr als 4500 Personen' wurde gewählt, 
da mit den beiden Internationalen Organi
sationen der auf Schätzungen des voraussicht
lichen Personalzuwachses basierende Stand für 
198 1  von 4591 Personen vereinbart worden 
war." Das heißt also, es ist mit diesen beiden 
Organisationen der Stand von 4591 Personen 
für 1981  vereinbart worden. Ich verstehe den 
Herrn Generalsekretär Dr. Waldheim sehr gut, 
daß er sich auf die Formulierung "mehr als 
4500 Personen" festgelegt hat, und nach die
sem Bericht ist die Limitierung an sich ein
wandfrei erfolgt. 

Ein weiteres Wort zur Frage der Kosten. 
Es ist tatsächlich so, daß die Kosten in den 
letzten Jahren nicht unbeträchtlich gestiegen 
sind. Nidlt zuletzt liegt das aber daran, daß 
eine Vereinbarung über. den Umfang und über 
das Ausmaß dieser Bauwerke ja erst sehr spät 
zustande gekommen ist. So heißt es eben in 
diesem Bericht - in Zitierung eines Aus
spruches des Herrn Bautenministers aus einer 
Konferenz -, daß man im Jahre 1971 nicht 
einmal hätte planen können, weil man den 
Umfang der Verpflichtungen noch nicht 
gekannt habe. 

Hohes Haus! Das ist bezeichnend für die 
ganze Art und Weise, w.ie hier angefangen 
wurde. Ich darf mit aller Deutlichkeit sagen : 
Man soll nicht Schuldige suchen wollen! Aber 

Und es ist bezeichnend, daß der Herr Bun- man muß doch sagen" wenn hier von Sorg
deskanzler Dr. Klaus in einem Brief an den losigkeit die Rede ist, dann trifft das doch 
Untersuchungs ausschuß geschr.ieben hat - wir wohl eher auf den früheren Zeitraum als auf 
haben diesen Brief in der Sachverhaltsdarstel- den jetzigen zu. 
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Dr. Fleisdunann 
Nur nom eines: Die Auffassung im Minder

heitsberimt, die Minister seien sorglos ge
wesen, kann dom auch nicht geteilt werden. 
Hohes Haus ! Wir haben in der Sachverhalts
darstellung eindeutig drin, daß Bautenminister 
Moser bei seiner Zeugeneinvernahme ausge
sagt hat, er habe sehr wohl mündliche Wei
sungen an die Beamten, die er in die Organe 
der Gesellsmaft entsendet hat, gegeben. Wir 
haben eine Aussage des Bundesministers für 
Finanzen in etwas ' anderer Form. Da kann 
doch niemand sagen, die Aufsichtspflicht sei 
vernachlässigt, es sei nicht sorgfältig genug 
vorgegangen worden. 

Richtig! Eines ;ist nicht geschehen - und das 
muß man auch sagen -: Von den zuständigen 
Ministern ist nicht interveniert worden. Wenn 
Sie uns das zum Vorwurf mamen, dann muß 
ich sagen: Darauf sind wir stolz ! 

heute das Bauwerk betramten und vor einigen 
Wochen in der Presse hören konnten, daß vor
zeitig gewisse Baufortschritte erreicht worden 
sind gegenüber dem in der Planung vorge
sehenen späteren Zeitpunkt, dann muß ich 
sagen, daß sich der Koordinator wirklich be
zahlt gemacht hat. Und man soll eines nicht 
vergessen bei der Frage des Koordinators an 
sich. Es handelt sich ja nicht nur um Herrn 
Dr. Walter, sondern es handelt sich um eine 
Arbeitsgemeinschaft von drei Firmen. Von 
diesen drei Firmen sind zwei österreichische : 
Siemens Osterreich einerseits und Austroplan 
andererseits. 

Man darf noch etwas nicht vergessen, wenn 
man sagt : Nun, der Koordinator bekommt ein 
so hohes Honorar. Auf dem Gelände arbeiten 
100 Leute, die hervorragende Netzplantech
niker sein müssen. Denn nur dann, wenn sie 
wirklich hervorragende Netzplantechniker 
sind, ist es möglich, ein Bauvorhaben vor
zeitig fertigzustellen. 

Ein anderes Kapitel, das in den Unter
suchungen des Ausschusses eine nicht 
unwesentliche Rolle gespielt hat, war die 
Frage der Fundierung der Gebäude. 

Und dazu kommt noch etwas. Der Vor
Hohes Haus ! - Auf Seite 29 dieses Berichtes standsdirektor der IAKW hat bei einer Presse-

sind ganze sechs Zeilen über die Frage der 
Fundierung der Gebäude enthalten. Wenn ich 
mir vorstelle, wie viele Tage und Wochen in 
diesem Untersuchungs ausschuß aufgewendet 
worden sind, um hier Sachverständige, Tech
niker, als Zeugen zu hören, um hier Uni
versitätsprofessoren gegeneinander auszu
spielen, dann muß ich sagen, daß das ein 
sehr, sehr dürftiges Ergebnis ist, welches wir 
in der Samverhaltsdarstellung drinnen haben. 
Es läßt aber auf etwas schließen - und diese 
Schlußfolgerung möchte ich hier ganz öffent
lich ziehen -: daß mit Verdächtigungen allein 
noch niemand selig geworden ist. 

Nun _ ein Wort zum Koordinator. Hohes 
Haus! Es ist von der Freiheitlichen Partei 
anerkannt worden, daß der Koordinator nicht 

. auszuschreiben war. Wir haben in die Sam
verhaltsdarstellung auf Seite 46 aus dem Zivil
temnikerhandbuch der Osterreimismen Zivil
temniker- und Ingenieurkammern, für dessen 
Inhalt Präsident Dipl.-Ing. Müller-Hartburg, 
der bekanntlich Pelli vertreten hat, verant
wortlich ist, ausdrücklich den Passus hinein
genommen, der besagt, daß bei geistigen und 
ähnlichen Leistungen eine vorherige Erfassung 
des Leistungsinhaltes nicht möglich und daß 
für solche Dinge die Ausschreibung einfach 
nicht zielführend seL 

Weiters ein Wort zur Auswahl. Wir haben 
auch die Aussage des Herrn Dr. Walter in 
sehr großem Umfang hineingenommen, weil 
wir geglaubt haben, daß aus dieser Aussage 
ganz deutlich zutage tritt, wie es zu diesem 
Koordinator gekommen ist. Wenn wir nun 

konferenz auch gesagt, wenn der Baufortschritt 
so weitergeht, wird es sogar möglich sein, 
einige 1 00 Millionen einzusparen. Nun, dann 
ist der Koordinator sein Geld zweifellos wert 
gewesen, meine Damen und Herren, und ich 
muß sagen, einen besseren konnten wir gar 
nimt finden, weil er ja nachweisbare Erfolge 
gehabt hat. Erst er hat doch das Baugeschehen 
um die ganzen Olympiabauten in München 
in den Griff bekommen, vorher soll es ja nimt 
so sonderlich gut gegangen sein, er hat neben
bei auch noch das Verkehrsnetz in Ordnung 
gebracht und hat dafür Sorge getragen, daß 
zu den Olympiabauten die notwendigen Ver
kehrsverbindungen geschaffen worden sind. 

Meine Damen und Herren! Im kann smon 
zum Schluß kommen. Im glaube, bei unvor
eingenommener Durchsicht des vorliegenden 
Berichtes, insbesondere was die Sachverhalts
darsteIlung anlangt, für die wir sehr v,iel Zeit 
und Mühe aufgewendet haben, darf ich hier 
sagen : Die zahllosen Sitzungen im Redaktions
komitee haben dazu beigetragen, eine aus
führliche Sachverhaltsdarstellung zustande zu 
bringen. Wer also unvoreingenommen diese 
Samverhaltsdarstellung liest, der kann nur

' 

zu Schlußfolgerungen kommen, welche auf der 
Linie liegen, die ich eben vertreten habe. Ich 
glaube aber, Hohes Haus, Schlußfolgerungen, 
wie sie im Minderheitsbericht enthalten s.ind, 
sind sehr kühn herbeigezogen, und man sollte 
auf Grund des Sachverhaltes allein schon bei 
Vergleim mit dem Minderheitsberimt der 
Sachverhaltsdarstellung doch den Vorzug 
geben. 
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Dr. Fleischmann 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus I wird auch nicht bestritten, daß ein sehr kost
Die sozialistische Fraktion wird ebenfalls die- spieliger Koordinator ohne Ausschreibung be
sen Bericht zur Kenntnis nehmen, weil wir stellt wurde. Auch das wird nicht bestritten. 
glauben, daß er ein sachlicher und auch in den 
Schlußfolgerungen vertretbarer Bericht gewor
den ist. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Ermacora. Ich erteile 
es ihm. 

Es wird von uns auch nicht bestritten, daß 
eine sogenannte Entfertigungserklärung mit 
der UN zustande gekommen ist, und es kann 
auch nicht bestritten werden, daß das Konfe
renzzentrum, das gerade für die Bundeshaupt
stadt Wien von besonderem Interesse gewesen 
ist und das der Herr Bundeskanzler immer Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 

Präsident! Hohes Haus ! Meine Vorredner wieder angesprochen hat, aus der derzeitigen 

haben mit Recht den sachlichen Ton der Unter- Bauphase ausgeklammert ist. 

suchungsausschußberatungen betont, ich Tatsache ist der Bau, Tatsache sind die 
möchte in diesem sachlichen Ton fortfahren. Türme, die an der Nordwestflanke der Bundes
Keine Polemik, obwohl ich mit manchem von hauptstadt stehen. Das sind Tatsachen, Türme, 
der Regierungsfraktion noch eine kleine Rech- ein Bau, der durch das Können ästerreichischer 
nung aus dem Jahre 1 972 zu begleichen hätte. Ingenieure ausgeführt wurde. 

Der Bericht des Untersuchungsausschusses 
ist ein gemeinsamer Bericht iinsofern, als er 
die Fakten gemeinsam ermittelt hat ; die 
Schlußfolgerungen sind getrennt. Aber nicht 
nur das, der Minderheitsbericht der Oster
reichischen Volkspartei versucht, die Fakten, 
die durch eine ganze Reihe von Dokumenten 
etwas unübersichtlich geworden sind, durch
sichtiger und einsichtiger zu machen. 

Herr Dr. Fleischmann hatte im Unter
suchungsausschußber.icht gemeint, daß unsere 
Schlußfolgerungen eine Wahlplattform bil
deten. Das, Herr Dr. Fleischmann, ist eine 
Stilfrage, denn die Tatsachen sind unbestritten, 
nur die Benennung der Tatsachen stellt ei.ne 
Stilfrage dar. Man wollte nicht das Wort 
"Kostenexplosion" verwendet haben. Bitte, 
dann sagen Sie halt : von 900 Millionen Schil
ling auf 1 2,8 Milliarden Schilling. Nennen Sie 
das halt nicht "Kostenexplosion", benennen 
Sie es anders. Aber es bleibt eine Kosten
explosion, meine Damen und Herren ! Man 
will das Wort "Manipulation" nicht verwendet 
haben. Ja, man will auch die Worte "Recht
mäßigkeit" und "Rechtswidrigkeit" nicht ver
wendet haben. Aber darum geht es nicht, son
dern es geht um die Benennung dieser Fakten 
und um die Schlußfolgerungen. 

Auch die Folgen sind ganz eindeutig. Es sind 
Tatsachen und Folgen unbestritten. Tatsache 
ist eine Kostenexplosion von 900 Millionen 
Schilling auf 1 2,8 Milliarden Schilling, die 
heute in der Novelle zum IAKW-Gesetz für 
jedermann eins.ichtig dastehen, und wir wissen 
auch, daß dieses Projekt wahrscheinlich 17 Mil
liarden kosten wird, wenn man das Konferenz
zentrum hinzurechnet, wahrscheinlich über 
20 Milliarden Schilling. 

Es ist ein Faktum, daß in gewissem Sinne 
die Verantwortung für den Bau dieses Bundes
gebäudes an eine Kapitalgesellschaft abge
geben wurde. Das wird nicht bestritten. Es 

Auch die Folgen sind eindeutig und nicht zu 
bestreiten. Die 12 ,8 Milliarden - ich beziehe 
mich hier ausdrücklich nur auf jene Milliarden, 
die in der Novelle zum IAKW-Gesetz genannt 
sind - werden mit Steuergeldern zu bezahlen 
sein. Im Augenblick ist das nicht spürbar. 
Diese 12 ,8 Milliarden sind für den Steuer
zahler :im Augenblick deshalb nicht spürbar, 
weil der Bund nur die Haftung übernommen 
hat. Das scheint im Budget nicht auf; das ist 
schon ein besonderes Problem, und Sie finden 
dann die Haftungen in dem Finanzschulden
Bericht 1972 der Osterreichischen Postspar
kasse. Aber einmal wird der Tag kommen, 
Herr Bundeskanzler, Herr Finanzminister, der 
sich bedauerlicherweise nicht für diese Frage 
interessieren kann - ich möchte nicht ergrün
den, warum er nicht da ist -, wo diese 
1 2 ,8 Milliarden Schilling zurückzuzahlen sein 
werden, und einmal werden diese Beträge im 
ästerreichischen Bundesbudget zu stehen 
haben, und zwar deshalb, weil eine Aktien
gesellschaft, die keinen Groschen Einnahmen 
hat, sondern nur Ausgaben hat, Geld ausgibt 
oder bereit ist, Geld auszugeben, das Geld der 
österreichischen Steuerzahler. Es wird nicht zu 
bestreiten sein. 

Die politische Hauptfrage ist aber, wie diese 
Fakten zusammenhängen und wer für diese 
Fakten die Verantwortung trägt. Und das ist 
das strittige Problem. Wie hängen diese Fak
ten zusammen? Bitte, werfen Sie mir nicht 
Polemik vor, wenn ich einmal erkläre, daß sie 
durch eine gewisse Planlosigkeit entstanden 
sind. Der Herr Bundeskanzler selbst wird im 
Rechnungshofbericht zitiert, als man ihn auf 
die Problematik aufmerksam machte : Man 
solle eben anfangen zu bauen, wieviel, das 
wird man sehen. Das ist nur ein Bei
spiel einer solchen Planlosigkeit, eine Plan
losigkeit in bezug auf ein verwaltungsorgani
satorisch ungemein interessantes Experiment. 
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Dr. Ermacora 
Ich würde sagen, der Herr Finanzminister 
meinte, daß hier das Verwaltungsmanagement 
eine neue Gestalt gewinnen sollte, ein 'inter
essantes Experiment, aber planlos in Angriff 
genommen! 

es wird sich wohl erst bei der nächsten 
Generalversammlung entscheiden, ob Ihre Be
mühungen - das hoffe ich und das wünsche 
ich - von Erfolg gekrönt sind. Aber im 
Moment haben wir das Faktum: ein freier 

Erst 1973, Herr Bundeskanzler, wurden Sie Turm, das heißt, 2000 Plätze frei. Dazu kommt 
noch, daß das Konferenzzentrum ausgeund der Herr Finanzminister aufgeschreckt. 

Denn im Jahre 1973 haben Sie an den Herrn klammert ist. Das alles sind Fakten, die nicht 
bestritten werden können! Dr. Schleinzer einen Brief gerichtet, ob man 

denn nicht die Verantwortung für die soge
nannte "Große Lösung" mittragen wolle ; nicht 
vorher. Vorher wurde diese Frage nicht etwa 
an die Vertreter der großen Oppositionspar
tei gerichtet. 1973 wurden Sie erst durch die 
Berichte über die Kostenexplosion aufge
schreckt. 

Ich würde weiter sagen : ein unbekümmertes 
Zusammenwirken von Technokraten, Bau
managern, Politikern auf Rechnung Dritter, 
nämlich der Steuerzahler. Unbekümmert des
halb, weil man sich wegen dieser Entwicklung 
nicht sonderlich aufgeregt gezeigt hat. Plan
losigkeit, Sorglosigkeit, technokratische Un
bekümmertheit im Umgang mit Geldern Drit
ter, mit mindestens 12,8 Milliarden Schilling. 

Ja wenn diese Belastungen auch zum großen 
Erfolg führten I Das Bauwerk allein ist nicht 
genug. Es kommt darauf an, daß es ein UNO
Amtssitz wird. Sie kennen die Gerüchte, ein 
Gerücht ist bewiesen, ein freier Turm von den 
Türmen, ein freier Turm, weil eine inter
nationale Organisation erklärt hat, sie braucht 
ihn nicht. Uber 2000 Plätze wird im Moment 
nicht verfügt, 18 Quadratmeter pro Büroein
heit, 1 Stock :  30 Millionen Schilling. Und nun 
die UNIDO mit ihrer Tendenz, sich zu einer 
specialised agency zu entwickeln, selbständig 
zu werden, möglicherweise von Wien wegzu
gehen. "profil" meldet am 23. April : "UNIDO
Standort : Weg von Wien." Nur unter diesem 
Gesichtswinkel, meine Damen und Herren, 
können die Bemühungen des Herrn Bundes
kanzlers, aber auch des Herrn Finanzministers 
und des Herrn Außenministers verstanden 
werden, daß sie alles unternehmen, um 
Sekretariatseinheiten nach Wien zu bekom
men. 

Ein großartiges außenpolitisches Unter
nehmen der Regierung Klaus, möchte ich 
sagen, das Osterreich zur zweiten Schweiz 
hätte werden lassen und ursprünglich im Rah
men österreichischer finanzieller Möglich
keiten geplant war, droht zur Lächerlichkeit 
auszuarten, von der nur die architektonisch 
interessanten Eckzähne im Nordwesten Wiens 
herausstechen (Beifall bei der OVP) und viel
leicht befriedigte Verdiener, enttäuschte inter
nationale Organisationen sowie Steuerzahler. 
(Abg. Dr. K r  e i s  k y: Akademisch sachliche 
Art zu diskutierenl) 

Die Frage nach der Verantwortlichkeit 
taucht auf. Hier gehen die Meinungen grund
legend auseinander. Man könnte sagen, die 
Beamten, man könnte sagen, die ' Regierung 
Klaus, man könnte sagen, die Regierung 
Kreisky oder gar alle zusammen oder viel
leicht gar niemand sei verantwortlich, alles 
sei Sachzwang. Das wäre ein sehr beliebtes 
Argument. 

Verschiedene Auffassungen, wobei sich die 
FPO vielleicht am leichtesten tut, weil sie die 
Gewichte gleichmäßig zu verteilen versucht, 
es sei sowohl die Regierung Klaus als auch 
die Regierung Kreisky verantwortlich. Nach 
meiner Meinung macht es sich die SFO etwas 
schwieriger, weil sie sich doch in die Frage 
der Problematik der Entfertigung heute ein
gelassen hat, aber doch das Problem nach 
meiner Meinung nicht aus dem Gesamtzusam
menhang herauszulösen versucht. Sicher ist 
jedenfalls, daß die politische Verantwortlich
keit einzig und allein die jetzt herrschende 
Regierung trifft. Das .steht außer Zweifel. (Zu
stimmung bei der OVP.) 

Heute lesen wir sozusagen als Exklusiv
bericht im "Kurier" , daß die ECE möglicher
weise oder vielleicht nach Wien kommen 

Die Regierung als Ganzes, insoweit als sie 
die Regierungsvorlage zur IAKW -Gesetz
novelle, die diese 12,8 Milliarden festlegt, ge

könne. Man muß aber wissen, daß diese ihren nehmigt hat, sodann der Herr . Bundeskanzler, 
festen Sitz in Genf hat. Man muß aber weiter der Herr Finanzminister und der Herr Bautenwissen, daß für diese neue Konferenzräume minister in spezieller Weise. 
in Genf vor einigen Jahren gebaut wurden. 

Herr Bundeskanzler ! Wenn Sie am nächsten Warum der Herr Bundeskanzler? - Weil 
Dienstag oder Mittwoch sozusagen die er in dem Moment, in dem er das Stab er
Journalisten auf das Baugelände führen und Projekt im Jahre 1971  durchbringen wollte, 
vielleicht auch Vertreter der ECE mitnehmen, den internationalen Organisationen gegen
so muß ich sagen, scheint mir das für diese über faktisch jeden Wunsch erfüllt hat, um 
Diskussion sehr schön getimed zu sein, aber dieses Projekt durchzubringen. 
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Dr. Ermacora 
Der Finanzminister : Weil er Haftungsüber

nahmen vorgeschlagen hat für eine gesetzlich 
nicht begründete Aktiengesellschaft, die keine 
Einnahmenquelle hat und die damit die Lasten 
eines künftigen Budgets vermehren wird, und 
weil er von seinem Aufsichtsrecht nicht Ge
brauch machen wollte. Das ist ausdrücklich so 
formuliert in einer Zeugenaussage. "Ich will 
vom Aufsichtsrecht nicht Gebrauch machen." 

Und der Herr Bautenminister Moser: Weil 
er die Aufsicht über einen Bundesbau aus 
seinen Händen gegeben hat und außer der 
Erklärung, man solle die Regeln für den Bun
desbau beachten, keine Weisung erteilt hat 
und nichts getan hat, was als eine Aufsichts
handlung zu werten gewesen wäre. 

Bei dieser Sachlage wie bei einer Debatte 
vor wenigen Tagen erfolgt der Rutsch in die 
Vergangenheit, um die Verantwortlichkeit wo
anders zu suchen, nämlich in der Regierung 
Klaus und in der Frage der sogenannten Limi
tierung. Zur Frage der Limitierung gibt es 
eine ganz klare Aussage, die, meine Damen 
und Herren, ich mir getraue, nun substantiiert 
nachzuweisen und die weder im Rechnungs
hofbericht herausgestellt wurde noch im Gut
achten des Völkerrechtsbüros. 

Die Regierung Klaus hat im Jahre 1967/68 
ein Anbot gemacht und dieses Anbot - das 
wurde vom Herrn Staatssekretär Bobleter 
ganz deutlich gemacht - in bezug auf Raum 
und Kosten limitiert. Die internationalen Or
ganisationen, meine Damen und Herren, haben 
das angenommen. Dieses Anbot ist nicht des
halb rechtswirksam geworden, weil es gemacht 
wurde, sondern weil es angenommen wurde. 

Meine Damen und Herren ! Das ist ein 
völkerrechtliches Rechtsgeschäft, und zwar 
entsteht es dadurch, daß es zwei einseitige 
Rechtsgeschäfte zu einer Einheit führt. Das 
wurde nicht berücksichtigt. Dadurch ist eine 
Verpflichtung entstanden, die Verpflichtung 
Osterreichs, in diesem Rahmen zu bauen und 
die Verpflichtung der Vereinten Nationen oder 
internationalen Organisationen, sich an diesen 
Rahmen, «;len sie gekannt haben, zu halten. 

Der Herr Bundeskanzler hat in dem Moment, 
in dem er über Staber 1911 die Verhandlungen 
aufgenommen hat, auf dieses Rechtsgeschäft 
verzichtet und hat durch laufende konklu
dente Handlungen zu erkennen gegeben, daß 
er sich nicht an diese Limitierungen gebunden 
fühlt. Hier, meine Damen und Herren, liegt 
des Pudels Kern dieser Affäre. Das hat mit der 
schriftlichen Entfertigung nichts zu tun. Die 
schriftliche Entfertigung ist vielmehr eine neue 
Verpflichtung oder eine neue Abmachung. Für 
mich ist diese Affäre das Symbol der Sorg-

losigkeit und der Planlosigkeit, unter denen 
manche Würfe dieser Bundesregierung stehen. 

Meine Damen und Herren! Ich würde eben
so geschlossen . haben wie Herr Abgeordneter 
Broesigke, daß man doch zu gemeinsamen 
Schlußfolgerungen hätte kommen sollen. Es ist 
vielleicht von nicht geringem Interesse, zu 
wissen, daß an dem Tag, an dem der Unter
suchungsausschuß über die Schlußfolgerungen 
beraten wollte, schon ein "profil" -Bericht vor
lag, in dem es heißt, daß der Herr Abgeord
nete Nittel den Konflikt ahnte, "auf den er 
sich am Abend nach dem Sightseeing schon 
richtig freute . . .  ". Er sagte voraus : "Uber die 
Schlußfolgerungen werden wir . uns mit den . 
anderen Parteien nicht einigen können !" Das 
hat "profil" leider einen Tag vorher, bevor 
es zu dieser Diskussion gekommen ist, aus
geführt. 

Ich würde meinen, daß man sehr wohl zu 
Schlußfolgerungen hätte kommen können. Ich 
meine, eine Schlußfolgerung ist sicherlich die, 
daß die Errichtung von Bundesgebäuden nur 
dann im Rahmen privatrechtlicher Einrichtun
gen erfolgen sollte, wenn der Gesetzgeber dies 
ausdrücklich festlegt, daß die Planung von 
Großprojekten bei der Vergabe von Makro
netzplänen und Koordinatorfunktionen nach 
der O-Norm A 2050 vorzunehmen wäre, daß 
dann, wenn eine Bundesgesellschaft, eine 
Kapitalgesellschaft, geschaffen wird, die keine, 
aber nicht eine Einnahme haben wird, eine 
wirksame Sachaufsicht sichergestellt wird. 

Herr Bundeskanzler! Man ersucht Sie, für 
die Unterbringung von internationalen Or
ganisationen tatsächlich Sorge zu tragen und 
darüber nach der nächsten Generalversamm
lung diesem Hause zu berichten. Wenn Ihnen 
das nicht gelingt - was wir sehr bedauern 
würden, Herr Bundeskanzler -. dann sollten 
Sie rechtzeitig für eine solche Vermietung der 
Büroeinheiten vorsehen. daß sie unter finan
ziell günstigen Konditionen für die Republik 
Osterreich erfolgt. 

Wenn die Fraktion der Osterreichischen 
Volkspartei diesem Bericht zustimmt. so des
halb, weil in diesem Bericht ausdrücklich fest
gelegt ist - auf Seite 53 -, daß mit dieser 
Zustimmung keine Identifizierung mit den 
Konklusionen der Freiheitlichen Partei und 
der SPO gegeben ist. Wir stehen natürlich zu 
den gemeinsamen Auffassungen und Fakten
feststellungen, die wir gewonnen haben, wir 
können aber nicht zu den Schlußfolgerungen 
stehen, die von den beiden anderen Parteien 
gezogen wurden. 

Unter diesem Gesichtswinkel, meine Damen 
und Herren, ist die Zustimmung der Oster-
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Dr. Ennacora 
reich ischen Volkspartei zu diesem Bericht des 
parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
zu verstehen. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich d�r Herr Bundeskanzler. Ich erteile 
€s ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Ich will lediglich sagen, daß ich 
nach meiner Erinnerung niemals am '24. Juli 
1973 einen Brief an den Herrn Bundespartei
obmann mit dem Ersuchen gerichtet habe, die 
Verantwortung mit zu übernehmen. 

Aber ich sehe in dem Brief, den ich hier 
habe, auch nirgends eine Stelle, in der steht, 
daß ersucht wird, die Verantwortung mH zu 
übernehmen. Die Verantwortung für dieses 
Projekt - das habe ich immer wieder festge
stellt - trägt die Bundesregierung für den 
Zeitraum, in dem sie die Geschäfte der Repu
blik Osterreich führt. Und dabei bleibt es ! Das 
möchte ich ausdrücklich feststellen. (Beifall bei 
der SPUl 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist 
niemand . . .  Zum Wort gemeldet ist der Ab
geordnete Dr. Schleinzer. Ich erteile es ihm. 
(Abg. S t e i n  i n g e r  - zum Abg. Doktor 
Schleinzer -: Das hätten Sie sich früher über
legen müssen!) 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 
(OVP) : Man kann erst dann das Wort nehmen, 
wenn man weiß, was vorher gesagt wird. (Zu
stimmung bei der OVP). 

Zur Replik des Herrn Bundeskanzlers 
möchte ich lediglich feststellen, daß in Ver
bindung mit Parteienverhandlungen die Ein
ladung an uns gerichtet wurde, in die Organe 
der IAKW unq. so weiter mit einzutreten 
(Ruf bei der SPO: Das ist ja ganz etwas 
anderes!), zu einem Zeitpunkt, wo die Kuh 
bereits aus dem Stall gew�sen ist, zu einem 
Zeitpunkt, wo die Kostenexplosion bereits 
eine Tatsache war, zu einem Zeitpunkt, wo 
wir daher auch keine Bereitschaft haben konn
ten, eine solche Mitverantwortung für ein 
Projekt und für eine Entwicklung zu über
nehmen, das ein Verschwendungsprojekt ist, 
für das wir die Mitverantwortung im Interesse 
der österreichischen Steuerzahler nicht tragen 
möchten. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
"ist der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Davon ist jeden
falls im Brief des Finanzministers keine Rede 
gewesen, sondern ich habe lediglich diesen 
Vorschlag gemacht - im Moment weiß ich 
nicht, zu welchem Zeitpunkt -, um den Herren 
der Opposition die Möglichkeit zu geben, sich 

an Ort und Stelle von den Vorgängen, die es 
dort gibt, zu überzeugen, damit sie das Recht 
der Kontrolle wahrnehmen können. Deshalb 
habe idl Sie eingeladen und nicht, um die 
Verantwortung abzuschieben. 

Und überdies :  Der Herr Bundesparteiob
mann Schleinzer ist so oft bei mir, um Per
sonalwünsche vorzubringen, daß ich damals 
eigentlich schon zu der Annahme berechtigt 
war, daß ich ihm diese Kontrollmöglichkeit 
auch bieten kann. (Beifall und Bravo-Rufe bei 
der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. (Zwischenrufe.) Die Debatte ist 
samt Zwischenrufen geschlossen. (Heiterkeit.) 

Der Berichterstatter verzichtet auf das 
Sdllußwort. 

Wir gelangen damit zur A b s t i m  m u n g 
über den Antrag des parlamentarischen Unter
sudlungsausschusses, seinen Bericht 1 688 der 
Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte -jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m
m e n. 

18. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Aus
sdlUsses über die Regierungsvorlage (1595 der 
Beilagen) : Ubereinkommen zur Errichtung des 
Europäischen Zentrums für mittelfristige Wet
tervorhersage samt Anlage (1682 der Beilagen) 

19. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Aus
sdlUsses über die Regierungsvorlage (1596 der 
Beilagen) : Protokoll über die Vorrechte und 
Immunltäten des Europäischen Zentrums für 
mittelfristige Wettervorhersage samt Schluß-

akte (1683 der Beilagen) 

Präsident Dr.) Maleta: Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 18 und 1 9  der heutigen · 
Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

Es sind dies : 
Ubereinkommen zur Errichtung des Euro

päisdlen Zentrums für mittelfristige Wetter
vorhersage samt Anlage und 

Protokoll über die Vorrechte und Immuni
täten des Europäisdlen Zentrums für mittel
fristige Wettervorhersage samt Schlußakte. 

Ich mache aufmerksam, daß jetzt Verfas
sungsbestimmungen kommen und keine Wort
meldun�en mehr vorliegen. 

Berichterstatter zu bei den Punkten ist der 
Abgeordnete Dr. Bauer. Ich bitte um die 
beiden Berichte. 
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Berichterstatter Dr. Bauer: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herrenl Das gegenständ
liche Ubereinkommen wurde von Osterreich 
am 22. Jänner 1974 unterzeichnet. 

Durch die Errichtung des Europäischen Zen
trums für mittelfristige Wettervorhersage soll 
dem Bedürfnis der europäischen Wirtschaft 
nach einer verbesserten mittelfristigen Wet-

rologie, Metallurgie, Umweltschutz und Euro
päisches meteorologisches Rechenzentrum. In 
weiterer Folge wurden auch andere europä
ische Staaten (darunter Osterreich) eingeladen, 
an dieser Zusammenarbeit mitzuwirken. Der
zeit umfaßt die Kooperation auf wissenschaft
lich-technischem Gebiet 19 Staaten (inklusive 
der EG-Mitgliedstaaten) : 

tervorhersage Rechnung getragen werden. Osterreich unterzeichnete das Protokoll 
Insbesondere den wetterabhängigen Zwei- ebenso wie das Ubereinkommen zur Errich

gen der Volkswirtschaft (z. B. Baugewerbe, tung des Europäischen Zentrums für mittel
Landwirtschaft, Fremdenverkehr) werden aus fristige Wettervorhersage am 22. Jänner 1974. 
dieser Einrichtung Vorteile erwachsen. Das gegenständliche Protokoll ist gesetzes-

Das vorliegende Ubereinkommen zur Er- ergänzend j sein Abschluß bedarf daher der 
richtung des Europäischen Zentrums für mit- Genehmigung des Nationalrates gemäß Arti
telfristige Wettervorhersage ist gesetzeser- kel 50 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz. 
gänzendj sein Abschluß bedarf · daher der Ge- Der Außenpolitische Ausschuß hat die Re
nehmigung des Nationalrates gemäß Artikel gierungsvorlage in seiner Sitzung am 25. Juni 
50 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz. 1 975 in Verhandlung genommen und einstim

Der Außenpolitische Ausschuß hat die Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 25. Juni 
1975 in Verhandlung gezogen und einstimmig 
beschlossen, dem Nationalrat die Genehmi
gung des Abschlusses dieses Staatsvertrages 
zu empfehlen. 

Der Außenpolitische Ausschuß ist der 
Meinung, daß in diesem Falle die Erlassung 
eines besonderen Bundesgesetzes - im Sinne 
des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungs
gesetz in der geltenden Fassung - zur 
Uberführung dieses Vertragsinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht notwendig 
ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den A n
t r a g, der Nationalrat wolle beschließen : 

Der Abschluß des Ubereinkommens zur Er
richtung des Europäischen Zentrums für mit
telfristige Wettervorhersage samt Anlage 
( 1595 der Beilagen) , dessen Artikel 6 Abs. 1 
lit. c in Verbindung mit Artikel 20 des Uber
einkommens, Artikel 6 Abs. 1 lit. d in Ver
bindung mit Artikel 21 des Ubereinkommens, 
Artikel 6 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit 
Artikel 21 des Ubereinkommens, Artikel 2 1  
Abs. 3 und Artikel 6 Abs. 3 lit. I in 
Verbindung mit Artikel 15 Abs. 3 des Uber
einkommens verfassungsändernd sind, wird 
verfassungsmäßig genehmigt. 

Ferner: Die Mitgliedstaaten der Europä
ischen Gemeinschaften beschlossen im Jahre 
1967, auf naturwissenschaftlich-technischem 
Gebiet zusammenzuarbeiten, um den Rück
stand der europäischen Staaten auf diesem 
Gebiet gegenüber den großen Industriestaaten 
auszugleichen. Als Kooperationsgebiete ka
men in Frage : Informatik, Fernmeldewesen, 
Neue Verkehrsmittel. Ozeanographie, Meteo-

mig beschlossen, dem Nationalrat die Ge
nehmigung des Abschlusses dieses Staatsver
trages zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den A n
t r a g, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages : Protokoll 
über die Vorrechte und Immunitäten des Euro
päischen Zentrums für mittelfristige Wetter
vorhersage samt Schlußakte (1596 der Bei
lagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Malela: Wortmeldungen 
liegen keine vor. 

Da der Staatsvertrag zur Errichtung des 
Europäischen Zentrums für mittelfristige Wet
tervorhersage verfassungsändernde Bestim
mungen enthält, stelle ich zunächst im Sinne 
des § 61 Abs. 2 Geschäftsordnung die für die 
Abstimmung erforderliche Anwesenheit der 
verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der 
Mitglieder fest. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m  m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab
schluß des gegenständlichen Staatsvertrages, 
dessen Artikel 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung 
mit Artikel 20, Artikel 6 Abs. 1 lit. d wie auch 
Artikel 6 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit 
Artikel 2 1 ,  Artikel 21 Abs. 3 und Artikel 6 
Abs. 3 lit. I in Verbindung mit Artikel ' 1 5  
Abs. 3 verfassungsändernd sind, samt Anlage 
in 1595 der Beilagen die Genehmigung zu er
teilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n  g e n  0 m-· 
m e n. 
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Präsident Dr. Maieta 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab
schluß des Staatsvertrages über die Vorrechte 
und Immunitäten des Europäischen Zentrums 
für mittelfristige Wettervorhersage samt 
Schlußakte in 1596 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. E i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m
m e n. 

20. Punkt: Beridlt des Außenpolitischen Aus
schusses über die Regierungsvorlage (1599 der 
Beilagen) : Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Sozialistisdlen Föderativen 
Republik Jugoslawien zur Änderung des Ab
kommens über den Kleinen Grenzverkehr 
vom 28. September 1 96'1 samt Anlagen (1684 

der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
20. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Jugoslawien zur Änderung des Abkommens 
über den Kleinen Grenzverkehr vom 28 . Sep
tember 1967 samt Anlagen. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Zingler. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Zingler: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Novellierung 
des im Gesetzesrang stehenden Abkommens 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo
slawien über den Kleinen Grenzverkehr trägt 
dem Wunsch der Grenzbevölkerung beider 
Staaten Rechnung. 

Unter anderem sieht das gegenständliche 
Abkommen vor, daß den Inhabern von Grenz
übertrittsscheinen der Grenzübertritt außer an 
den bestehenden Grenzübertrittsstellen auch 
bei Grenzsteinen gestattet wird, wenn hie
durch günstigere Wegverbindungen geschaffen 
werden können. 

Das vorliegende Abkommen ist gesetzän
dernd bzw. gesetzesergänzend, weshalb sein 
Abschluß der Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Artikel 50 Abs. 1 Bundes-Verfassungs
gesetz bedarf. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die ge
genständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 25. Juni 1975 der Vorberatung 
unterzogen und nach Wortmeldungen des Be
richterstatters sowie der Abgeordneten Dok
tor Mock, Dr. Scrinzi und Dr. Fiedler sowie des 
Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Bielka einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den A n
t r a g, der Nationalrat wolle beschließen : 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien zur Ände
rung des Abkommens über den Kleinen Grenz
verkehr vom 28. September 1 961 samt Anlagen 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen 
liegen keine vor. Wir gelangen somit zur 
A b s t i m  m u n g über den Antrag des Aus
schusses, dem Abschluß des vorliegenden 
Staatsvertrages samt Anlagen in 1599 der Bei
lagen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i 9 a n  g e n  0 m
m e n. 

21 .  Punkt: Bericht des Außenpolitischen Aus
schusses über die Regierungsvorlage (1639 der 
Beilagen) : Konsularvertrag zwischen der Re
publik österreich und der Deutschen Demo-

kratischen Republik (1685 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
21 .  Punkt der Tagesordnung : Konsularvertrag 
mit der Deutschen Demokratischen Republik. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Doktor 
Hesele. Ich bi tte um den Bericht. 

Berichterstatter DDr. Hesele: Herr Präsident! 
Hohes Haus l Der gegenständliche Vertrag, der 
sich in fünf Abschnitte und fünfzig Artikel 
gliedert, hat Begriffsbestimmungen, die Ein
richtung von Konsulaten, die Ernennung und 
Abberufung von Konsuln, die Erleichterungen, 
Privilegien und Immunitäten, die konsulari
schen Aufgaben sowie allgemeine Bestimmun
gen und Schluß bestimmungen zum Gegen
stand. Der Vertragsinhalt lehnt sich weitge
hend an die Regelungen des Wiener Uberein
kommens über konsularische Beziehungen 
einerseits und die Konsularverträge zwischen 
Osterreich und Rumänien bzw. Polen anderer
seits an. 

Der vorliegende Konsularvertrag ist zum 
Teil gesetz ändernd und zum Teil gesetzeser
gänzend, aus welchem Grund sein Abschluß 
der Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Artikel 50 Abs. 1 B-VG bedarf. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die ge
genständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung vom 25. Juni 1 975 in Vorberatung ge
zogen und nach Wortmeldungen des Bericht-
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erstatters sowie der Abgeordneten Dr. Scrinzi, 
Dr. Karasek, Dr. Ermacora, Dr. Schranz und 
Dr. Mock sowie des Bundesministers für Aus

. wärtige Angelegenheiten Dr. Bielka einstim-
mig beschlossen, dem Nationalrat die Geneh
migung des Abschlusses dieses Staatsver
trages zu empfehlen. 

Der Außenpolitische Ausschuß ist der 
Meinung, daß in diesem Falle die Erlassung 
eines besonderen Bundesgesetzes --'- im Sinne 
des Artikels 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden 
Fassung - zur Uberführung dieses Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den A n
't r a g, der Nationalrat wolle beschließen : 

Der Abschluß des Konsularvertrages 
zwischen der Republik Usterreich und der 
Deutschen Demokratischen Republik (1639 der 
Beilagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Falls V/ortmeldungen vorliegen, bin ich 
seitens des Außenpolitischen Ausschusses zur 
Antragstellung ermächtigt, General- und Spe
zialdebatte unter einem abzuführen. 

. Präsident Dr. Maleta: Der Herr Berichter
statter beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem vorzunehmen. - Einwand wird 
nicht erhoben. Wir gehen in die Debatte ein. 

Als erster zum Wort gemeldet ist der Abge
ordnete Dr. Schranz. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Schranz (SPU) : Meine 
Damen und Herren! Als der Konsularvertrag 
zwischen Osterreich und der DDR in der Of
fentlichkeit und in der Presse diskutiert 
wurde, hatte mp'n manchmal den Eindruck, als 
handle es sich um eine völkerrechtliche Sen
sation. Vielfach war von großen Meinungsver
schiedenheiten die Rede, von Auslegungsdif
ferenzen und ähnlichem mehr. 

In Wahrheit gibt der sachliche Inhalt des 
Konsularvertrages und der Entwicklung der 
Beziehungen zwischen Osterreich und der DDR 
überhaupt keinen Anlaß zu einer solchen Auf
regung, denn keineswegs wird etwa durch den 
Konsularvertrag eine Staatsangehörigkeit der 
DDR durch Osterreich erstmals anerkannt. 
Diese Anerkennung der Staatsangehörigkeit 
der Deutschen Demokratischen Republik war 
bereits involviert in der Anerkennung dieses 
Staates überhaupt und in der Aufnahme der 
diplomatischen Beziehungen. Es hat also der 
Konsularvertrag hier gar keine Änderung 
bringen können. 

Aus dem Völkerrecht erhellt ganz klar, daß 
die Anerkennung eines anderen Staates auch 
die Anerkennung seiner Staatsangehörigen 

zwangsläufig zur Folge hat. Es gibt ja keinen 
Staat ohne Staatsbürger, und daher bedeutet 
die Anerkennung eines anderen Staates auch 
die Anerkennung seiner Staatsbürger. (Der 
P r ä  s i d e n  t übernimmt wieder den Vorsi tz.) 

Osterreich führt seine Außenpolitik nach 
dein Grundsatz der immerwährenden 'Neutra
lität. Wir führen eine eigene Außenpolitik, die 
eine Einmischung durch andere Staaten nicht 
zuläßt. Und einer der wichtigsten Teile der 
österreichischen Außenpolitik ist zweifellos 
die humanitäre Aufgabe, gerade die humani
täre Aufgabe gegenüber Staaten, die eine 
andere Gesellschaftsform besitzen als Oster
reich. 

Diese Möglichkeit, den Menschen zu helfen, 
ist auch der wichtigste Aspekt, der beim Ab
schluß des Konsularvertrages zwischen Oster
reich und der DDR gelten muß. Es ist ganz ein
deutig, daß Osterreich niemandem, keiner Per
son eine bestimmte Staatsangehörigkeit auf
gezwungen hat, aufzwingt oder aufzwingen 
wird. 

Hier möchte ich im besonderen auf die Er
klärungen hinweisen, die in aller Eindeutig
keit Bundeskanzler Dr. Kreisky abgegeben 
hat, als der Konsularvertrag in der österrei
chischen Presse und in der Presse der Bundes
republik Deutschland so heftig diskutiert 
wurde. Er hat eindringlich unterstrichen, daß 
jeder Deutsche in Osterreich sich seine Ver
tretungsbehörde, an die er sich wendet, aus
suchen kann, sich an das Konsulat um Hilfe 
wenden kann, zu dem er Vertrauen hat und 
das er für sich als das richtige ansieht. 

Es wird also keinerlei Änderung der Ein
stellung Osterreichs zu deutschen Staatsbür
gern geben, die konsularische Hilfe eines 
deutschen Staates in Anspruch nehmen, und 
selbstverständlich wird es auch bei der be
währten Einstellung Osterreichs gegenüber 
allen Flüchtlingen bleiben. In Osterreich kann 
eben jeder frei entscheiden, an wen er sich 
wenden will, und er wird auch in Zukunft 
zwischen den Vertretungen der beiden deut
schen Staaten so wie bisher wählen können. 

Die menschlichen Aspekte stehen in der 
Außenpolitik, wie sie diese Regierung be
treibt, also weiterhin im Vordergrund. Und 
ein Vertrag wie der vorliegende Konsularver
trag mit der DDR gewinnt ja Bedeutung da
durch, daß uns viel mehr Möglichkeiten als 
bisher zur humanitären Hilfe eröffnet werden. 
In der Deutschen Demokratischen Republik 
leben viele Tausende Menschen österreichi
scher Abstammung, die sich weiterhin zu 
Osterreich bekennen und nur durch die nicht 
sehr glü(i(liche Rechtskonstruktion der Dop
pelstaatsbürgerschaft in die Mühle der Ver
waltungsbehörden und der Behörden von 
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Staaten mit anderen Gesellschaftssystemen, 
als es Osterreich besitzt, geraten können. Aber 
der Konsularvertrag - und das ist das 
Wichtige an diesem Abkommen - gibt erst
mals Osterreich, seiner Regierung und unserer 
Vertretungsbehörde in der DDR die Möglich
keit, diesen österreichischen Staatsbürgern, die 
gleichzeitig als DDR-Staatsangehörige behan
delt werden, konsularischen Schutz zu ge
währen. 

Es ist in den Erklärungen, die anläßlich der 
Unterzeichnung des Vertrages getauscht wur
den, vom Botschafter Osterreichs in der DDR 
und vom Außenminister der DDR ja eindeutig 
auf dieses Recht Osterreichs, diesen Tausen
den Osterreichern konsularischen Schutz zu 
gewähren, hingewiesen worden. Es ist ein be
sonderes Verdienst des österreichischen Bot
schafters in der DDR, daß es gelungen ist, an
läßlich des Abschlusses des Konsularvertrages 
85 Härtefälle zu regeln und hier die Lösung 
oft sehr tragischer menschlicher Lebensver
hältnisse zu finden und den Menschen zu 
helfen. 

Diese Politik, so hoffen wir, wird mit dem 
Verständnis der DDR-Behörden weitergehen, 
denn die menschlichen Hilfsmöglichkeiten und 
das Verständnis für die Notwendigkeiten des 
einzelnen sind ja fur uns auch ein Maßstab für 
unsere bilateralen Beziehungen zu solchen 
Staaten. 

Man sollte aber, meine Damen und Herren, 
alles tun, um Doppelstaatsbürgerschaften in 
Zukunft weHestgehend zu vermeiden. Man 
sollte die Möglichkeit schaffen, daß eine 
Option für die betreffenden Menschen besteht. 
Und natürlich muß die Grundlage einer 
solchen Entscheidung eine völlig freie Wahl 
sein, ohne Beeinflussung durch die Behörden 
in dem Staat, in dem die Menschen leben, und 
selbstverständlich ohne jede Pression. 

Der Konsularvertrag ist daher, wie wir 
meinen, ein guter Vertrag im Interesse vieler 
Osterreicher, denen nun besser und wirksamer 
geholfen werden kann, und er bestätigt im 
Interesse der aktiven Neutralitätspolitik 
Osterreichs auch in der Außenpolitik, daß der 
Mensch im Mittelpunkt der Bemühungen 
dieser Regierung steht. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Ab
geordnete Dr. Karasek. 

Abgeordneter Dr. Karasek (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Auch meine Fraktion 
wird heute diesem Vertragswerk die Zustim
mung geben. Ich verhehle nicht, daß vorher 
vielfach Uberlegungen angestellt wurden, ob 
der Abschluß eines Konsularvertrages mit der 
DDR überhaupt notwendig sei. Nicht sehr 
überzeugend war jene Argumentation, die 

dahin ging zu sagen : Es sind Konsularverträge 
mit einer Reihe von Oststaaten abgeschlossen 
worden. Warum nicht auch mit der DDR? Die 
Oststaaten seien im allgemeinen darauf aus, 
zu versuchen, Sonderverträge, besondere Be
stimmungen zu bekommen, weil sie sich sozu
sagen bei der Behandlung konsularischer 
Agenden nicht mit den Regeln des allgemeinen 
Völkerrechtes begnügen wollen. 

Viel einsichtiger wird das Argument, das 
mein Herr Vorredner jetzt hier am Rednerpult 
verschwendet hat, daß es besonders in diesem 
Bereich um die Wahrnehmung österreichischer 
Interessen und um die Wahrnehmung huma
nitärer Interessen geht. Natürlich muß man 
dazu sagen, daß die Praxis der DDR bei der 
Behandlung konsularischer Dinge Osterreich 
gegenüber bisher nicht sehr ermutigend und 
nicht sehr entgegenkommend gewesen ist. 

Man kann fast, glaube ich, annehmen, daß 
der Vertragsabschluß als ein Druckmittel ver
wendet wurde, um zum Ausdruck. zu bringen: 
Wenn ihr Osterreicher wollt, über diesen oder 
jenen Fall mit uns ins Gespräch zu kommen, 
dann müßt ihr eben einen Vertrag abschließen, 
sonst geht das nicht. 

Wir haben uns in diese Vertragssituation 
begeben, wir haben diesen Vertrag abge
schlossen, und es geht tatsächlich darum, unse
ren Doppelbürgern, ehemaligen österreichi
schen Staatsbürgern oder DDR-Bürgern, die 
auch gleichzeitig österreichische Staatsbürger 
sind, ein erhöhtes Maß an konsularischem 
Schutz zu gewähren und vor allem die 
Möglichkeiten zu Interventionen zu bieten. 

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang 
an die DDR-Behörden appellieren, die noch 
immer anhängigen und offenen Härtefälle nun 
umgehend einer Erledigung zuzuführen, eine 
entgegenkommendere Haltung zu zeigen und 
auch pro futuro den Vertrag in dem Geiste zu 
interpretieren und zu handhaben, in dem er 
abgeschlossen wurde. 

Ihnen allen, meine Damen und Herren, ist 
bekannt, daß besonders in der ersten Phase 
rund um die Vertragsunterzeichnung von 
westdeutscher Seite eine Reihe von Bedenken 
dargetan wurde, insbesondere im Zusammen
hang mit der Interpretation des Artikels 1 1 6 
Grundgesetz. Mein Herr Vorredner, Herr Ab
geordneter Schranz, hat bereits darauf hinge
wiesen, daß uns dieser Vertrag in keiner 
Weise zwingt, den Artikel 1 1 6 Grundgesetz 
anzuwenden, sondern daß wir es einfach dem 
Individuum überlassen, selbst festzustellen, 
welche Staatsangehörigkeit es zu führen ver
meint. Ein Ostdeutscher, der nach Wien kommt 
und sagt, ab nun fühle ich mich als West
deutscher, wird von uns nicht gezwungen, 
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weiter ein Ostdeutscher zu sein, sondern des
sen Papiere, so er sie von der westdeutschen 
Botschaft bekommt, werden anerkannt. Diese 
freie Wahl ist gesichert, sodaß ich nicht 
glaube, daß wir Osterreicher eine darüber 
hinausgehende Verpflichtung hätten, strikt 
naCh Artikel 1 16 Grundgesetz vorzugehen. 

Es ist auch hier schon gesagt worden, daß 
diese Staatsbürgerschaftsfragen eng zusam
menhängen mit der Frage der völkerrecht
lichen Anerkennung der Deutschen Demo
kratischen Republik. Die heutige, für die west
deutsche Regierung unbefriedigende Lage ist 
j a  nicht eine Folge österreichischer Politik, 
sondern eine Folge der Ostpolitik des ehe
maligen Bundeskanzlers Brandt. Wir voll
ziehen heute nur die politischen Entscheidun
gen, die damals getroffen wurden, und aus 
diesem Grunde, glaube ich, können uns unsere 
deutschen Freunde und Kollegen nicht gram 
sein, daß wir uns den Folgen einer von ihnen 
selbst verfolgten und betriebenen Politik 
beugen müssen. 

ein außenpolitisches Ereignis von einem Aus
maß angesehen, daß sogar der Deutsche Bun
destag wahrscheinlich in 8 oder 14 Tagen zu 
einer So�dersitzung darüber zusammentreten 
wird -, zunächst einmal der dort tätigen 
österreichischen Delegation, an ihrer Spitze 
dem Gesandten Liedermann, meine Anerken
nung für die wirklich erfolgreiche Verhand
lung und die erfolgreiche Tätigkeit dieser 
Delegation zum Ausdruck bringen. (Beifall bei 
der avp.) 

Es gibt in- und ausländische Zeitungsbe
richte, in denen wiederholt hervorgehoben 
wurde, · daß Osterreich eine besondere Rolle 
bei dieser Konferenz gespielt hat, daß Oster
reich eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet 
hat, das Osterreich in manchen Situationen 
aufgetreten ist, um die Konferenz und ein
zelne Teile dieser Konferenz aus einer Sack
gasse herauszuführen, und kb glaube, das 
kann uns mit einer gewissen Befriedigung er
füllen. 

Weniger glanzvoll waren hie und da die 
Professor Ermacora hat im Außenpolitischen Erklärungen, die die österreichischen Regie-

Ausschuß bereits auf einige juristische Schön- . rungschefs zur KSZE-Materie abgegeben 
heitsfehler hingewiesen. Es ist Tatsache, daß haben. Ich sage das hier ohne viel Bewegung. 
wir in verschiedenen Verträgen mit der Bun- Ich habe mich schon wiederholt darüber ge
desrepublik Deutschland Formulierungen äußert. Auch die Äußerungen zuletzt in Bonn, 
haben, wo wir seinerzeit die westdeutsche man solle doch die Konferenz beenden und 
Auffassung zur Staatsbürgerschaftsfrage ak- offene Fragen noch in der dritten Phase nur 
zeptiert haben. Aber hier meine ich auf der innerhalb der Regierungschefs und der Staats
anderen Seite auch: clausula rebus sic stanti- oberhäupter besprechen und zur Entscheidung 
bus, diese Bestimmungen sind durch den bringen, werden im allgemeinen als kein ziel
Gang der Ereignisse, durch die Entwicklung führender Weg betrachtet. 
und durch die eingetretenen Umstände obsolet 
geworden. Gleichwohl war es berechtigt, diese 
Frage aufzuwerfen, weil uns seitens des Ball
hausplatzes bislang in keiner Weise befriedi
gend erklärt wurde, wie man zu dieser Frage 
steht. 

Anläßlich des Abschlusses dieses Vertrages 
ist auch in den Erklärungen angeklungen, daß 
dieser Konsularvertrag im Zeichen der europa
weiten und weltweiten Entspannungspolitik 
stünde und mit ein Element, mit ein Teil dieser 
Entspannungspolitik sei. Das bringt mich dazu, 
hier heute noch kurz Stellung zu nehmen, iCh 
möChte nachgerade sagen, zum wichtigsten 
äußeren Signum dieser Entspannungspolitik, 
zur Konferenz über SiCherheit und Zusammen
arbeit in Europa. W.ir befinden uns derzeit in 
Genf in einem, wenn man so sagen kann, 
spannenden Finale : Wird die dritte Phase der 
Konferenz in Helsinki Ende Juli oder Anfang 
August beginnen, oder wird dieser Juligipfel 
nicht zustande kommen? 

Ich möchte vor allem, da wir keine Gelegen
heit haben werden, im Parlament über die 
KSZE zu sprechen - sie wird immerhin als 

Meine Damen und Herren! Jeder, der ein 
bißchen den Konferenzmechanismus dieser Art 
überblickt, weiß, daß man, wenn 35 Staats
oberhäupter und Regierungschefs zusammen
treten, einfach nichts Offenes mehr regeln 
kann, außer sich vielleicht vertagen, aber 
innerhalb dieser Konferenzphase kann man 
sicherlich sonst nichts mehr zusammenbringen. 
Aber das nur nebenbei. Ich wollte es sagen, 
weil der Herr Bundeskanzler mit einer Hart
näckigkeit sonderg1eichen immer wieder den 
wenig zielführenden Weg vorgebracht hat und 
mit diesen Vorschlägen natürlich völlig un
glaubwürdig gewesen ist. In Genf hat das 
keiner ernst genommen. 

Was nun die Entspannung selbst anlangt, 
so möchte ich mich nicht dem zynisChen Aus
spruch eines bedeutenden französischen 
Staatsmannes anschließen, den zu hören ich 
vor 1 4  Tagen Gelegenheit hatte anläßlich 
eines außenpolitischen Exposes, wo er gesagt 
hat: Wir sind nun in der Periode der Ent
spannung, das ist ein Zustand, den wir früher 
den "Kalten Krieg" genannt haben. 
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Wenn er aber so zynisch formuliert, so 

spiegelt das nur die gesamte europäische 
Skepsis wider, und darum bringe ich über
haupt die ganze westeuropäische Skepsis ge
genüber dem vorläufigen Ergebnis dieser Kon
ferenz zum Ausdrud{. 

Die Motivation der sowjetischen Regierung, 
als sie diese Konferenz mit aller Hartnäckig
keit betrieben hat, war offenbar die, eine Be
stätigung für den europäischen Status quo zu 
finden, eine Art Ersatzfriedensvertrag insbe
sondere für die Anerkennung der Grenzen und 
für die bestehende politische Lage. 

Der Westen hat sich lange geweigert, diese 
Konferenz zu akzeptieren. Und als er sie 
schließlich unter der Voraussetzung, daß sie 
wohlvorbereitet ist und daß sie allen interes-

Ich will auf diese Einzelheiten nicht ein
gehen, ich will nur noch einmal wiederholen, 
was wir schon oft gesagt haben : Es gibt kein 
Mehr an Sicherheit ohne eine militärische Ab
rüstung. Auch die Wiener Konferenz müßte 
hier wesentliche Fortschritte bringen, wenn 
man glauben wollte, daß die Sicherheit 
künftighin besser gewährleistet sein sollte als 
heute. 

Ein drittes noch. Es sind mit Recht Zweifel 
an der Nützlichkeit permanenter Institutionen 
als Folge dieser Konferenz geäußert worden. 
Es ist die natürliche Sorge entstanden, wenn 
solche permanente Eindchtungen und Instituti
onen geschaffen werden, daß es dann eine 
ständige und permanente östliche Einmischung 
in westeuropäische Angelegenheiten geben 
könnte. 

sierten Staaten offensteht, akzeptierte, da Eine zweite Sorge ist immer wieder zum 
ging es im wesentlichen darum, Konzessionen Ausdruck gebracht worden: Wenn man ge
für den sogenannten Korb 3 zu bringen: mehr samteuropäische neue Einrichtungen schafft, 
Bewegung für Personen, Menschen und Ideen. dann könnte es auf Kosten der westlichen 

Integration gehen; es sollte ja nichts gesche-
Was wird nun der Korb 3 dem einzelnen hen, was die politische, die kulturelle, die 

bringen, das fragt man sich heute nach dieser wirtschaftliche und die soziale Integration im 
mehr als 2Qmonatigen Verhandlungsphase in Rahmen westlicher Einrichtungen fördert. 
Genf. 

Natürlich hoffte der Westen, daß es leichter 
gelingen werde, getrennte Familien zusam
menzuführen. Natürlich wollte der Westen, 
daß es den Menschen möglich sein müßte, 
mehr individuelle Reisen zu unternehmen. 
Natürlich wollte der Westen einen größeren 
Informationsaustausch, er wollte mehr Zeitun
gen, Zeitschriften, Bücher über die Grenzen 
bringen. Teilweise hat man einiges erreicht, 
allerdings immer unter der Einschränkung: so
weit es die Gesetze und die Dbungen und Ge
bräuche an Ort und Stelle verlangen. Es ist 
dies ein völlig anderer Approach an diese 
Forderungen, als es der Westen wollte, als 
er sie vorschlug. 

Das zweite, was uns bei der KSZE immer 
wieder auch in diesem Hause beschäftigt hat, 
war die Tatsache, daß der Osten äußerst 
restriktiv bei Konzessionen auf militärischem 
Gebiet gewesen ist, daß man aus der Konfe
renzmaterie im wesentlichen militärische An
gelegenheiten ausgeklammert hat. Sie finden 
sich lediglich im Korb 1 bei den sogenannten 
vertrauensbildenden Maßnahmen, die sich 
mehr auf den Informationsaustausch auf mili
tärischem Gebiet und auf die Vorankündigun
gen von Manövern beschränken. Gerade jetzt, 
in diesem Augenblick wird sehr hartnäckig um 
das territoriale Ausmaß, innerhalb dessen 
diese vertrauensbildenden Maßnahmen ange
wendet werden sollen, und auch noch über 
die Zeitfrage . gerungen. 

Im möchte ausdrüddim betonen: Wenn wir 
alle diese Zweifel zum Ausdruck bringen, dann 
geht es uns keineswegs um eine Perpetuierung 
des Kalten Krieges. Ganz im Gegenteil: Wir 
Osterreicher haben uns gerade im Rahmen des 
Europarates für eine ständige Dialogbereit
schaft mit den osteuropäischen Regierungen, 
Völkern und Staaten ausgesprochen. Wir ver
folgen das Projekt einer table ronde, eines 
Symposiums zwischen Politikern des Westens 
und des Ostens. 

Man hat im allgemeinen - damit möchte 
ich absChließen - den Eindruck, daß der 
Westen die Konferenz gut gemeistert hat, daß 
dank der Kohäsion des Westens das Schlimm
ste bei dieser Konferenz, das man erwartet 
hat, nicht eingetroffen ist. Die Zusammenarbeit 
der Neun war großartig, leider hat es keine 
gleichartige Koordination innerhalb der 
1 8  Europarat-Staaten gegeben. Aber auf der 
anderen Seite wurde mir wiederholt in Genf 
versichert, daß man dann bilateral sehr gut 
miteinander gearbeitet hat, sodaß eigentlich 
keine Wünsche offengeblieben sind. Das zeigt 
aber nur, daß wahrsCheinlich das Koordinieren 
zu neunt leichter ist als das Koordinieren zu 
achtzehnt und daß man den Neun grundsätzlich 
eine größere politische Bedeutung einzuräu
men gewillt ist als dem größeren Kreis der 18. 

Man muß jetzt auch befriedigt feststellen, 
daß in dieser letzten Phase ein weitaus 
größeres Interesse der amerikanischen Regie
rung am Gang der Ereignisse zu bemerken ist. 
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Wenn man zu einem Endurteil über die 
KSZE kommen will, dann liegt ihre Bedeutung 
nicht darin, daß sie stattgefunden hat, wie uns 
dies einer unserer deutschen Kollegen gestern 
mitgeteilt hat, der meinte, das habe man ihm 
in Wien gesagt, das hätten ihm seine Wiener 
Gesprächspartner gesagt, das sei bereits das 
Bedeutende. Ich glaube nicht, daß darin ihre 
Bedeutung liegt. Ihre Bedeutung liegt darin, 
daß sie stattgefunden hat und daß das ver
hindert wurde, was man befürchtet hat, daß 
sie bringen könnte. Das ist vielleicht eine 
äußerst negative Schau der Dinge, aber ich 
glaube, sie kommt der Wirklichkeit und der 
Wahrheit am nächsten. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Ab
geordnete Dr. Scrinzi. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent ! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mein Vorredner hat das Thema der Euro
päischen Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit angeschnitten, und ein wenig geht 
es einem da wie nach dem berühmten Wort: 
"Kein Feuer, keine Liebe kann brennen so 
heiß wie eine nicht gehaltene Rede, von der 
niemand nichts weiß ,"  

Ich würde mich ganz gerne zu diesem 
Thema verbreiten, aber ich fürchte, das wird 
mir nicht unbedingt die Zuneigung des Hauses 
eintragen. Ich beschränke mich deshalb auf ein 
paar Außerungen. 

dumpf das Bewußtsein nach wie vor lebendig 
i1st, daß die Entwicklung der europäischen 
Lage nach dem Zweiten Weltkrieg ganz we
sentlich von der Herstellung einer stabilen 
Ordnung im europäischen Mittelraum abhän
gig ist. 

Darum verfolgt die Offentlichkeit mit deut· 
lieh spürbarer emotionaler Anteilnahme alle 
jene politischen und außenpolitischen Ereig
nisse, die sich in diesem Raum abspielen, ob
wohl sich ja sonst der Osterreicher nicht 
durch großes außenpolitisches Engagement be
sonders auszeichnet. 

Die Freiheitliche Partei ist bei der Beur
teilung all jener Schritte, die wir auf außen
politischem Gebiet tun müssen - ein solcher 
ist auch dieser Konsularvertragi ich füge 
gleich an : ich glaube, es ist trotz aller Skepsis, 
vor allem in Detailfragen, ein kleiner Schritt 
vorwärts -, von folgenden grundsätzlichen 
Uberlegungen bestimmt: 

1. Wir haben davon auszugehen, daß · wir 
uns in Europa im besonderen - das gilt aber 
fast für den ganzen Globus - in der Situation 
befinden, daß ein Krieg vor 30 Jahren beendet 
wurde, ohne daß es bisher möglich war, dieses 
Ende durch eine faktische Friedensordnung 
wirklich zu vollziehen. 

2. Wi.r; gehen davon aus, daß sich Tendenzen 
abze'ichnen, das auch bis zum ZweHen Welt
krieg nicht perfekte Völkerrecht durch ein 

Ich persönlich habe nie sehr große realisti- zweites Völkerrecht, ein Völkerrecht sui ge
sche Erwartungen an diese Konferenz ge- neris , zu komplettieren. Wenn man die jüng
knüpft. Ich will nicht den Pessimismus jenes sten Ereignisse bei der UNO betrachtet, 
Diplomaten teilen, der mir vor wenigen Tagen, könnte man fast davon sprechen, daß sich 
offensichtlich im Hinblick. auf meinen zivilen dort ein drittes völkerrechtlichesßystem ganz 
Beruf, gesagt hat : Ein Gift wird nicht dadurch neuer Prägung abzuzeichnen beginnt. 
ungiftiger, daß man auf die Flasche, in der 3 .  Wir gehen davon aus, daß ein kleiner, 
es ist, schreibt: Himbeersaft. neutraler Staat mehr als ein anderer zwar 

Ein bißehen ist man in dieser Situation ' sehr stark gerade die völkerrechtlichen Ver
wenn man die Ereignisse in den letzten zwei� bindlic�keiten betonen muß, darüber �i�aus 
einhalb Jahren in Genf verfolgt hat. Für mich a?er dIe .sog��annten gewordenen Reaht�ten 
ist der sich jetzt abzeichnende Abschluß dieser emfach mcht ubergehen kann, auch dort mcht, 
Konferenz doch nur mehr oder �eniger die wo er, vielleicht gestützt ·auf Völkerrecht oder 
weitere Institutionalisierung der europäischen �uch nur auf ·· moralische und humanitäre 
Unsicherheit; der Unsicherheit einer Situation, Uberlegungen, manchmal gerne anders ent
die mir jetzt gleich auch den Uberstieg in das scheiden würde. 
eigentliche Thema, nämlich die Regierungs- 4. Wir gehen von der TatsachE( aus, daß uns 
vorlage betreffend den Konsularvertrag bewußt ist, daß uns zwischen den neutralitäts
zwischen der Republik Osterreich und der rechtlichen Verpflichtungen und den neutrali
Deutschen Demokratischen Republik, ermög- tätspolitischen Möglichkeiten nur ein sehr 
licht. schmaler Grat weiterführt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wie schon beide Vorredner betont haben, ,ist 
gerade dieser Vertrag ein wenig ins Kreuz
feuer öffentlicher Auseinandersetzungen ge
raten, und das hat seine guten Gründe. Es ist 
doch offensichtlich so, daß irgendwo ganz 

Das waren die grundlegenden Vorausset
zungen, von dEmen aus wir auch den heute 
vorgelegten Konsularvertrag betrachtet haben. 

Obwohl zu einer Reihe von Einzelheiten 
Bedenken zu äußern waren, haben wir uns 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)84 von 118

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 15l .  Sitzung - 4. Juli 1975 14773 

Dr. Scrinzi 

entschlossen. dem Konsularvertrag aus zwei 
Uberlegungen zuzustimmen. die auch schon 
meine beiden Vorredner betont haben : 

Er ist sicher ein Schritt voran. wenn es 
darum geht. die Möglichkeiten der Rechtshilfe. 
des Rechtsschutzes für die österreichischen 
Doppelstaatsbürger in der DDR zu verbessern. 
Die betreffenden Zahlen wurden vom Herrn 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten im Ausschuß mit 5000 bis 1 0.000 be
ziffert. Aber wenn sie auch nicht so groß 
wären. gälte natürlich gerade hier. daß jeder 
tragische Einzelfall gleich 100 Prozent zu 
setzen ist. 

Zweitens : Wir haben geprüft: Wird in der 
Praxis der Behandlung von DDR-Staatsbür
gern. so wie sie bisher gehandhabt wurde. 
keine Änderung eintreten. das heißt. betrach
ten wir vom österreichischen Standpunkt aus 
dieses Konsularabkommen nicht als etwas. 
was wir dem Buchstaben nach gegen den ein
zelnen DDR-Staatsbürger. der sich im öster
reichischen Staatsgebiet aufhält. auch dann 
sozusagen exekutieren. wenn das gegen 
seinen erklärten Willen i'st? Diesbezüglich 
Hegen ja nun. wie ich doch meine. eindeutige 
Erklärungen des Herrn Bundeskanzlers und 
der anderen Wefür zuständigen Stellen und 
Behörden in Osterreich vor. Ich glaube. daß -
ich will Sie aber nicht mit Zitaten aufhalten -
nunmehr auch offiziell von der Bundesrepu
blik Deutschland gegenüber der Republik 
Osterre.ich abgeklärt ist. daß 'Sie keine Beein
trächtigung ihrer Interessen und ihrer Ver
pflichtungen sieht. di'e sich a.us dem schon 
zitierten iArtikel 1 1 6 des deut'schen Grund
gesetzes für die BundesrepubHk ableiten, 

Wir gehören nicht zu den unkritischen Lob
preisern dessen. was sich im Laufe Ider l'etzten 
Jahre in 'der deutschen Os1politik getan hat. 
Es war zu über'legen. o'b es unbedingt not
wendig war. daß gerade die Repub!J.ik Oster
reich als erstes aller westlichen Länder mit 
der DDR die'sen StaatsV'ertrag abgeschlos'Sen 
hat, Es gab hier sicher ein Abwägen von 
humanitären Interessen Osterreichs gegenüber 
einzelnen der schon lerwähnten Doppel'staats
bürger und aHgemein neutralitätspolitische 
UberleguIl'gen, 

Daß wir als Freiheitliche Partei dem Vertrag 
zustimmen, list der Ausdruck unserer Einbe
kenntnis, daß wir die getroffene Interessen
abwägung schließlich für zutreffend haHen, 

Bei dieser Ge�egenheit komme ich nur mit 
einem Wort auf eine Bemerkung zurück, die 
Herr Dr. Schranz als erster Sprecher gemacht 
hat : Es sei Ziel, Doppelstaatsbürgerschaften 
möglichst abzuschaffen, 

Ich habe Mer -eine andere Auffassung, Wenn 
das wirkltich Ziel ist, dann wäre das eigent
lich ein Eingeständnis unseres Pessimismus 
im Hinblick 'duf die europäi1sclre Entwicklung. 
Ich wül'tie Doppelstaatsbürgerschaften eher als 
ein integratives Element der europäischen 
Gegenwart betrachten, wenngleich ich nicht 
verhehle, daß Doppel'staatsbürgerschaften 
selbstverständlich eine Rechtsproblematik sui 
generis aufwerfen. 

Vorerst aber werden wir im konkreten Fall 
Doppel'staatsbürgerschaften auf Grund des nun 
heute gemeinsam ratifizierten KOI1!sularver
trag es ai's ein Instrument wirksamer Rechts
hilfe für dre österreichischen Doppelst'aats
bürger in der DDR zu betrachten haben. 

Hier ist zu begrüßen, daß es in den zähen 
VeI1handlungen den Bemühungen der öster
reichischen Unterhändler, inslbesondere der 
Beamten ·des Außenamtes, gelungen ist, eine 
Reihe von Verbesserungen zu erzielen. die 
insbesondere doch hoffen lassen, daß sich die 
DDR in den kritischen Fällen den Auslegun
gen dieses Vertrages anscllließen kann. w.ie 
sie sich aus, den etwas flexibleren Texten er
geben. 

Es wird natürlich eine andere Frage sein, 
wieweit sich aus der nun gewählten Defi
nition der DDR-Staatsbürgerschaft Konse
quenzen für früher abgeschlossene Verträge 
mit der Bunde'srepubl'ik ergeben, Das war in 
diesem Zusammenhang nicht .die Aufgabe, die 
wir lösen konnten. Aber auch hier muß ich -
wiederum unter Zitatverzicht und unter Ver
zicht auf dJie Darstellung jener Informationen, 
die wir uns unmittelbar in der Bundesrepublik 
geholt haben - sagen, daß man in der Bundes
republik der Auffas'sung war, daß keine De
prav,ierung hinsichtlich dieser Verträge durch 
den Konsularvertrag eintritt. 

In diesem Zusammenhang hat sich deshalb 
die FreiheitHche Partei entschloS'sen, dem 
Konsularvertrag die Zustimmung zu geben, 

Ich möchte wünschen. daß die optimistischen 
Hoffnung'en, die sich insbesondere aus Anlaß 
der Unterzeichnung des Vertrages -in den Er
klärungen der beliden Vertra:gsunterzeichner 
ergeben haben, mehr als schöne Worte 
wären, Leider, muß ich sagen, hat die Praxis 
der letzten Zeit nicht allzuviel Anlaß zu 
Optimismus ergeben. Wollen wir also vorerst 
davon ausgehen, daß auch im Zusammenhang 
mit diesem bilateralen Abkommen nicht das 
passiert, was ich früher etwas skeptisch für 
die KSZE sagen mußte, nämlich, daß nur ein 
neues Etikett gesucht oder gefunden wurde. 

Wir siI1!d interessiert daran. daß unsere Be
ziehungen zur Deutschen Demokratischen 
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Republik normalisiert werden, ohne daß wir 
uns hier auf die Vorgescbichte einlassen und 
uns mit allem, was ,in dieser VOIlgeschimte 
passiert ist, identifizieren wollen. Für uns 
stellt nach w.ir vor der Stacheldraht, die mit 
Minen und Schußwaffen abgesicherte Grenze 
ein hörnst betrübliches Faktum dar, und wir 
müssen nach ,wie vor registrieren, daß dn 
weiten Bereichen der DDR die Menschenrechte 
mißachtet werden. Aber, wie schon erwähnt, 
das konnte nicht die primäre Uberlegung sein, 
wenn wir auf dem Boden der gegebenen 
Situation versurnen, trotzdem korrekte Be
ziehungen im 'gegenseitigen Interesse der be
troffenen Mensmen der beiden vertrags
schließenden Staaten zu erzielen. (Beifall bei 
der FPö.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. -

Smlußwort wird keines gewünscht. 

nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Westreicher, Dipl.-Ing. Hanreich und Doktor 
Mussil sowie des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie Dr. Staribacher ein
stimmig beschlossen, dem Nationalrat die Ge
nehmigung des Abschlusses der Satzung samt 
Anhang zu empfehlen. 

Der Handelsausschuß hält im vorliegenden 
FaUe die Erlassung von Gesetzen im Sinne 
des Artikels 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden 
Fassung zur Erfüllung des Staatsvertrages für 
entbehrlich. 

,Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Han
delsausschuß somit den A n  t r a g, der Natio
nalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages : Satzung 
der Welt-Fremdenverkehrsorganisation, deren 
Artikel 33 Abs. 3 verfassungsändemd ist, samt 
Anhang (1 589 der Beilagen) , wird. verfassungs
mäßig genehmigt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
m u n g über den Antrag des Ausschusses, beantrage ich, General- und Spezialdebatte dem Abschluß des gegenständlichen Staatsver- unter einem durmzuführen. 
trages in 1639 der Beilagen die Genehmigung 

Wir kommen nunmehr zur A b s t i m-

zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m
m e n. 

22. Punkt: Bericht des Handelsaussmusses 
über die Regierungsvorlage (1589 der Bei
lagen) : Satzung der Welt-Fremdenverkehrs
organisation samt Anhang (1672 de� Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 22. Punkt der 
Tagesordnung: Satzung der Welt-Fremdenver
kehrsorganisation samt Anhang. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Müller. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu be
richten. 

Berichterstatter Müller: Herr Präsidentl 
Hohes Haus ! Ich verweise auf (ien schriftlkb 
vorliegenden gegenständlichen Bericht des 
HandelsausschU'sses. 

Die Satzung 'der WTO 'Stellt sich innerstaat
lich als ein 'gesetzändemder beziehungsweise 
gesetzesergänzender Staatsvertrag dar. Uber
dies ist Ärtikel 33 :Abs. 3 der Satzung als ver
fassungsändernd zu behandeln. Die Satzung 
darf da:her gemäß Artikel 50 Abs. 1 ,im Zu
sammenhallt mit Artikel 50 Albs. 3 B-VG nur 
mit Genehmigung des Nationalrates unter 
sinngemäßer Anwendung des Artikels 44 
A:bs. 1 'B-VG abgeschlossen wer:cten. 

Der HandelsalJlsschuß hat die gegenständ
liche Regierungsvorlage in 'seiner Sitzung am 
24. Juni 1 975 in Verhandlung gezogen und 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. 

Wir gelangen zur A b s t i m  m u n g. 

Da der vorliegende Staatsvertrag eine ver
fassungs ändernde Bestimmung enthält, stelle 
ich zunächst im Sinne des § 61 Abs. 2 Ge
schäftsordnung die für die Abstimmung erfor
derliche Anwesenheit der verfassungsmäßig 
vorgesehenen Anzahl der Mitglieder fest. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses, dem Abschluß des 
gegenständlichen Staatsvertrages, dessen Ar
tikel 33 Abs. 3 verfassungsändernd ist, samt 
Anhang in 1 589 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i  g. Das ist mit 
der erforderlichen Zweidrittelmehrheit a n g e
n o m m e n. 

23. Punkt: Bericht des Handelsausscbusses 
über die Regierungsvorlage (1592 der Bei
lagen) : Protokoll betreffend Abänderung des 
am 22. November 1928 in Paris unterzeichne
ten Abkommens über internationale Ausstel-

lungen samt Anhängen (1613 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 23. Punkt der 
Tagesordnung: Protokoll betreffend Abände
rung des am 22. November 1 928 in Paris unter
zeichneten Abkommens über internationale 
Ausstellungen samt Anhängen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Westreicher. Ich ersuche ihn um den Bericht. 
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Berichterstatter Westreidter: Herr Präsi
dentl Hohes Haus! Das gegenständliche Proto
koll, das von Osterreidl am 28. September 1 973 
unterzeidlnet wurde, enthält ein völ1i:g neues 
Vertragswerk, das nidlt als Abänderung eines 
bestehenden Abkommens, sondern als dessen 
Neufassung anzusehen ist und das - wie aus 
der Präambel des Protokolls zu entnehmen 
ist - an die Stelle des bisherigen Abkommens 
treten soll. Es hat zum Z'iele, die Vorsdlriften 
und Verfahren betreffend die internationalen 
Ausstellungen und die Bestimmungen über 
die Tätigkeiten des Internationalen Allsstel
lungsbüros abzuändern und eine Zollregelung 
für die Einfuhr von Waren durch die Teil
nehmer an internationalen Ausstellungen zu 
schaffen. Sobald das Abänderungsprotokoll 
vom 30. November 1972 in Kraft tritt - dies 
ist dann der Fall, wenn 29 Staaten Vertrags
partei geworden sind -, werden dem Ab
kommen Ü!ber internationale AussteUungen 
1928, dem auch Osterreich beigetreten ist 
(BGBI. Nr. 65/1957) , und die nachfolgenden 
Änderungen dieses Abkommens materiell 
derogiert. 

Bei dem vorliegenden Protokoll und seinen 
bei den Anhängen - Abkommen über inter
nationale Ausstellungen und Zollregelung für 
die Einfuhr von Waren durch die Teilnehmer 
an internationalen Ausstellungen -, die einen 
integrierenden Bestandteil desselben bilden, 
handelt es sich um einen gesetzändernden und 
gesetzesergänzenden Staatsvertrag, da das 
vorliegende Vertragswerk einerseits gewisse 
zollrechtliche Sonderregelungen bringt· (An
hang II) , andererseits bisher innerstaatlich 
nidlt normierte Materien regelt. Uberdies sind 
Artikel 4 Abs. 2, Artikel 5 Abs. 2, Artikel 6 
Abs. 3, Artikel 7 Abs. 1 ,  Artikel 1 1  Abs. 1 ,  
Artikel 14  Abs. I ,  Artikel 1 9  Abs. 2 und 3, 
Artikel 20 Abs. 1, Artikel 24, Artikel 27 lit. a, 
Artikel 28 Abs. 3 lit. g, Artikel 28 Abs. 3 lit. a, 
b,  d, e und f, Artikel 30 Abs. 2 lit. a und Ar
tikel 33 Abs. 3 und 4 als verfassungs ändernd 
zu behandeln. Das Protokoll darf daher ge
mäß Artikel 50 Abs. 1 im Zusammenhalt mit 
Artikel 50 Abs. 3 B-VG nur mit Genehmigung 
des Nationalrates unter sinngemäßer Anwen
dung des Artikels 44 Abs. 1 B-VG abgeschlos
sen werden. 

,Der Handelsausschuß hat die gegenständ
liche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
24. Juni 1975 in Verhandlung gezogen und 
nach einer Wortmeldung des Bundesministers 
für Handel, Gewerbe und Industrie Dr. Stari
bacher einstimmig beschlossen, dem National
rat die Genehmigung des Abschlusses des 
Protokolls samt Anhängen zu ·empfehlen. 

Der Handelsausschuß hält im vorliegenden 
Falle die Erlassung von Gesetzen im Sinne 

des Artikels 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden 
Fassung zur Erfüllung des Staatsvertrages für 
entbehrlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Handelsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages : Protokoll 
betreffend die Abänderung des am 22. Novem
ber 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens 
über internationale Ausstellungen, dessen 
Artikel 4 Abs. 2, Artikel 5 Abs. 2, Artikel 6 
Abs. 3, Artikel 7 Abs. 1 ,  Artikel 1 1  Abs. 1 ,  
Artikel 1 4  Abs. 1 ,  Artikel 19 Abs. 2 und 3, 
Artikel 20 Abs. 1 ,  Artikel 24, Artikel 27 lit. a, 
Artikel 28 Abs. 3 lit. g, Artikel 28 Abs. 3 lit. a, 
b, d, e und f, Artikel 30 Abs. 2 lit. a und 
Artikel 33 Abs. 3 und 4 verfassungsändernd 
sind, samt Anhängen ( 1592 der Beilagen) , wird 
verfassungsmäßig genehmigt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen statt
finden, bin ich ermächtigt zu beantragen, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident:  Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir gelangen zur A b s t i m  m u n g. 

Da der gegenständliche Staatsvertrag ver
fassungs ändernde Bestimmungen enthält, 
stelle ich zunächst im Sinne des § 61 Abs. 2 
der Geschäftsordnung die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
fest. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab
schluß des vorliegenden Staatsvertrages samt 
Anhängen in 1 592 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Verfassungsändernd sind : Artikel 4 Abs. 2, 
Artikel 5 Abs. 2, Artikel 6 Abs. 3, Artikel 7 
Abs. I ,  Artikel 1 1  Abs. I ,  Artikel 14 Abs. 1 ,  
Artikel 1 9  Abs. 2 und 3 ,  Artikel 20 Abs. 1 ,  
Artikel 24, Artikel 27 lit. a ,  Artikel 2 8  Abs. 3 
lit. g, Artikel 28 Abs. 3 lit. a, b, C, d, e und f, 
Artikel 30 Abs. 2 lit. a sowie Artikel 33 Abs. 3 
und 4 .  

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich VOn den Sitzen 
zu erheben. - Das ist e i n  s t i m  m i g a n
g e n o m m � n. 

24. Punkt: Beridtl des Handelsaussdlusses 
über die Regierungsvorlage (1594 der Bei
lagen) : Ubereinkommen über ein Internatio
nales Energieprogramm samt Anlage (1674 der 

Beilagen) 
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Präsident: Wir gelangen zum 24. Punkt der Der UnterausISchuß hat die Regierun,gsvor-
Tagesordnung : Ubereinkommen über ein lage in seiner Sitzung am 1 7 .  Juni 1 975 be
Internationales Energieprogramm samt An- raten. 
lage. Am 24. Juni 1 975 hat der Handelsausschuß 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete nach Berichterstattung des Ausschußobmannes 
Köck. Ich ersuche um den Bericht. . Abgeordneten Staud'inger über das Ergebnis 

der Beratungen im Unterausschuß die Regie-
Berichterstatter Köck: Herr Präsident! Hohes rurrgsvorlage neuerlich in Verhandlung ge-

Haus ! Das vorliegende Ubereinkommen ilst am 
18. November 1974 in Pa:ris von 1 6  Staaten, 
darunter lauch. von asterreich, uu'terzeichnet 
worden. Es gliedert sich in mehrere Teile, 
und zwar vorerst in ein Notstandsprogramm 
für eine kollektive Sicherung der Versorgung 
mit Erdöl und Erdölprodukten im Falle zu
künftiger Mangellagen sowie in eine Rege
lung über eine langfristige Zusammenarbeit, 
die in Ihren E.inzelheiten bis Juli 1 975 noch 
näher festZiulegen Isein w'iJld. 

Für die HintanJhaltung beziehungsweise 
Vermeidung zukünftiger Versorgungsstörun
gen ist ein System vorges·eh'en, das einerseits 
für die MitgHedstaaten die Verpfliich�ung zur 
Aufrechterhaltung von Mindestvorräten und 
zur Einführung von Mindestnachfragebe
schränkungen für den Fall einer Verminde
rung der Erdölversorgung vors:ieht sowie 
andereflSeit,s - sollte die Olversorgung eines 
oder mehrer,er Mitgliedst'aaten unter e'in fest
gesetztes Maß Slinken - eine gleichmäßige 
Verteilung der noch verfügbaren almengen 
auf alle MitgU-edstaaten in Aussicht nimmt. 

Zur Durchführung des Ubereinkommens 
wurde lim Rahmen der OECD mit einstimmi
gem Beschluß des OECD-Rates vom 15. No
vember 1 974 die im Ubereinkommen vorge
sehene Intem'ationa'le Energieagentur gegrün
de't, die ihren Sitz in Paris hat. An di'eser 
Aogentur können sich je'doch nur jene Mit
gliedstaaten ' der OECD beteiligen, die an dem 
Uberein'kommen teilnehmen beziehungsweise 
diesem beigetreten sind. 

Das gegenständliche Ubereinkommen ent
hält gesetzändernde und gesetzesergänzende 
Bestimmungen. Uberdies 'sind eine Anzahl im 
sduiftlich vorliegenden Bericht angeführter 
Artikel und kbsätze als ' verfassungsändernd 
zu behandeln. Das Ubere,inkommen darf daher 
gemäß Artikel 50 A'bs. 1 ,im Zusammenhalt 
mit Artikel 50 A:bs. 3 B-VG nur mit Genehmi
gung des Nationalrates unter sinngemäßer 
Anwendung 'des Artikel's 44 Abs. 1 B-VG ab
geschlossen werden. 

Der Handelsausschuß hat die obgenannte 
Regierungsvorl'age in seiner Sitzung am 
22. Mai 1975 erstmalig in Verhandlung ge
zogen und einen Unterausschuß eiingesetzt. 

zogen. 
Der Handelsausschuß hat einstimmig be

schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung 
des Abschlusses des Ubereinkommens samt 
Anlage zu empfehlen. 

WeitefIs beschloß der Handelsausschuß, dem 
Nationalrat zu empfehlen, daß dieser Staats
vertrag durch Eritassung von Gesetzen im 
Sinne des Art1ikels 50 Abs. 2 B-VG zu er
füllen ist. 

Al's Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Handelsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat woUe beschließen: 

1. Der . Abschluß des Ubereinkommens über 
ein Internationales Enevgieprogramm, dessen 
im schriftlichen Bericht angeführten Artikel 
und Absätze des Anhanges verfassungs
ändernd sind, samt Anlage ( 1594 der Beilagen) , 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des 
Artikels 50 Albs. 2 B:VG durch Erl'aSISung von 
Gesetzen xu erfüllen. 

Zudem wurde ich vom Handelsausschuß be
auftragt, für den Fall, daß Wortmeldungen 
vorliegen, zu beantragen, General- und Spezi
aldebatte unter einem abzuführen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. 
Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Bitte, Platz nehmen! 
Da der vorliegende Staatsvertrag verfas

sungsändernde Bestimmungen enthält, stelle 
ich zunächst im Sinne des § 61 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung die für die Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
fest. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab
schluß des gegenständlichen Staatsvertrages 
samt Anlage in 1594 der Beilagen die Ge
nehmigung zu erteilen. 

Verfassungsändernd sind: Artikel 2 Abs, 2 ,  
Artikel 3 Abs. 2 ,  Artikel 6 Abs. 4,  Artikel 1 1  
Abs. 2, Artikel 1 8  Abs. 2,  Artikel 1 9  Abs. 3 
und 5, Artikel 20 Abs. 3, Artikel 2 1  Abs. 4, 
Artikel 22, Artikel 24, Artikel 27 Abs. 1 lit. j, 
Artikel 29 Abs. 2, Artikel 31 Abs. 2, Artikel 33 
lit. f, Artikel 34 Abs. 2, Artikel 36, Artikel 38. 
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Abs. 2, Artikel 39 Abs. 3, Artikel 43 Abs. 1 ,  
Artikel 4 8  Abs. 2, Artikel 4 9  Abs. 2 ,  Artikel 51  
Abs. 1 und 3 ,  Artikel 52  Abs. I ,  Artikel 6 1  
Abs. 2, Artikel 62 Abs. 5 ,  6 und 7,  Artikel 67 
Abs. 4 sowie Artikel 7 Abs. 2 der Anlage und 
'auch Artikel 9 der Anlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n  g e n  0 m
m e n. 

Ich lasse nunmehr über den Antrag des 
Ausschusses abstimmen, wonach der gegen
ständliche Staatsvertrag im Sinne des Artikels 
50 Abs. 2 Bundes-VerfassuIigsgesetz durch Er
lassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m
m e n. 

25. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (1696 
der Beilagen) : Bundesgesetz über die Frei
gabe' der restlichen Ausgabenbeträge des 
Konjunkturausgleicb.-Voranschlages 'des Bun-

desfinanzgesetzes 1975 (1697 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
25. Punkt der ergänzten und neugereihten 
Tagesordnung: Freigabe der restlichen Aus
gabenbeträge des Konjunkturausgleich-Vor
anschlages des Bundesfinanzgesetzes 1975. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Ing. Sdleibengraf. Bitte. 

Berichterstatter Ing. Scb.eibengraf: Herr 
Präsident! Hohes Haus! Der vorliegende Ge
setzentwurf sileht eine Freigabe aus der 
Stabilisierungs- und Konjunkrurbelebungs
quote im Gesamtbetrag von rund 4,4 MiHiar
den Schilling vor. Weiters sieht er, um die 
erforderlidle konjunkturelle FlexitbiUt�t zu 
sichern, auch eine beschränkte Ermäch�igung 
zu Umschichtungen vor. 

Die Freigabe der Stalbiliisierungs- und Be
lebungsquote soll sich auf Grund der der
zeitigen Wirt'schaftslage schwerpunktmäßig 
auf den Baursektor, die Elektroindustrie, den 
Maschinensektor, die Landwirtschaft sowie 
den Fahrzeug- und TextiJtbereich eI1strecken. 

Der Fiinanz- und Budget'ausschuß hat den 
erwähnten Gesetzentwurf -in seiner Sitzung 
am 3. Juli 1975 in Verhandlung gezogen. Nach 
einer Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Dr. Koren, Kern, Dr. Broesigke, Dr. Keimei, 
Mühlbacher und Suppan sowie der Bundes
minister für Finanzen Dr. Androsch beteilig
ten, wurde der Gesetzentwurf unter Berück
sichtigung eine's Abänderungsantrages der 

Abgeordneten · Dr. Broesigke, Mühlbacher und 
Genossen mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Ein EntschHeßungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Keimel und Genossen fand nicht die er
forderliche Mehrheit. 

Der Finanz- und Budget,ausschuß stellt so
mit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (1 696 der BeHagen) mit der 
dem schriftlichen Bericht angeschlossenen Ab
änderung die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Für den FaU, daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird 
ein Einwand erhoben? - Dies ist nicht der 
Fall. 

Wir gehen in die Debatte ein. 
Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord

nete Wille. 

Abgeordneter Wille (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Die Ischärfste Rezession der 
NachkriegszeH registrierte das Institut für 
W'eltwirtschaft in Kiel und revidierte alle 
alten Wachstumswerte für die westlichen 
Industrierrationen. Am 'Stärksten wird demnach 
1 975 die US-Wirtschaft 'schrumpfen, um 4 Pro
zent im Jahresmittel. Für die Bundesrepublik 
wird ein Nullwachstum vorausgesagt, trotz 
des realen Rückgangs um 3 Prozent bereits 
im ersten Halbjahr. 

Es ist damit zu rechnen, daß in einer Reihe 
von Industrienationen, gleichzusetzen mit 
demokratilschen Nationen, das Wjrtschafts
wachstum gleich Null 'sein wird, weshalb wir 
bereits am 16. Mai 1975 die erste Freigabe 
von Au�crbebeträgen aus dem Konjunktur
ausgleichsbudget beschlossen halben. Es han
delte sich dabei um einen Betrag von 2,2 Mil
liarden Schilling. 

Am 25. Juni 1975, also vor zehn Tagen, 
revidierte das Institut für Wirtschafts
forschung auch seine PrO'gno'se und ist nun 
der Meinung, daß wir mit einem Wachstum 
von rund 1 Prozent zu rechnen hätten. 

Vor allem 'die internationalen Einflüsse, 
aber auch die Revision im ei'genen Land ver
anlassen uns dazu, nun den restlichen Betrag 
vom Konjurrkturausgle'ichsbudget in der Höhe 
von 4,4 MiUiarden SchHling freizugeben. ' 

Diese neue wirtschaftspolitische Vernunft, 
nämlich trotz Rückgang der Einnahmen die 
Ausgaben zu erhöhen, soll vor allem dazu 
führen, daß die Konjunktursicherung, soweit 
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sie für ein kleines Land möglich ist, gewähr- zu atemberaubenden Weise dabei ist, diese 
leistet blei1lt und darüber hinaus vor allem Zusammenaribeit nahezu tagtäglich zu sabo
aber auch die Vollheschäftigung in hohem tieren. 
Maße aufrechterhalten werden kann. 

Auf Grund der Regierungsvorlage ist vor
gesehen, daß für die Bauwirtschaft 2500 Mil
lionen, für die Fahrzeugindustrie 700 Millio
nen, für die Elektroindustrie 200 Millionen, 
für die Maschinenindustrie 100 Millionen und 
für die sonstigen Bereiche - Textilindustrie, 
Landwirtschaft, aber auch andere Bereiche -t 

rund 900 Millionen Schilling zur Verfügung 
gestellt werden. 

Dieser Auffassung, im gegenwärti'gen Zeit
punkt trot'Z Zunahme der Sta'atsverschuldung 
die Staatsausgahen zu erhöhen, ist auch die 
OECD in ihrem jüngsten Osterreich-Bericht, 
in dem es heißt : "Das gegenwärtig für 1975 
präliminierte Defizit des Bundeshaushalts 
sollte nicht a:ls Hindernis für zusätzliche Kon
junkturbelebungsmaßnahmen angesehen wer
den, falls di'ese zur EI1h!altuD'g der Arbeits
plätze und de'S Wachstums für erforderl'idl 
erachtet werden." - Deswegen unsere Maß
nahmen. 

Damit nicht der Eindruck entsteht, es han
delt sich in Osterreich um irgendeine außer,,' 
gewöhnlidle Vorgangsweise, weise ich darauf 
hin, daß die deutsche "Wirtsch:aftswoche", 
zweifellos eines der angesehensten Wirt
schaftsorgane der Bundesrepublik, in einer 
ihrer letzten Ausgaben schreibt : "Das Chaos 
droht. Die Einnahmen des Staates bleiben 
immer mehr hinter den Aus'gaben zurück. Der 
öffentliche Schuldenberg wächst. In den Haus
halten von Bund, Ländern und Gemeinden 
sind in den nächsten Jahren Defizite von bis
her nicht gekanntem Ausmaß zu erwarten." 

Ebenso in der Schweiz. Im schweizerischen 
"Monat", einer ZeitschriJt des Schweizerischen 
Bankenvereines, heißt es: "Selbsft in der 
Schweiz kam es de facto zu einem Rekord
defizit, dessen gesellschaftspoliti'sch be
drohlichen Aspekte allerdings nicht über
sehen werden dürfen." 

Es ist ja 'auch ganz selbstverständlich, daß 
bei Rückgang des wirtschaft1ichen Wachstums 
und in anderen Ländern bei Zunahme der 
AIibeitslosigkeit mit einem starken Ausfall 
von Staatseinnahmen zu rechnen ist. 

Wir werden also aus diesem Grunde diesen 
'Zweiten Konjunkturstoß beschließen. Wir sind 
allerdings der Meinung, daß es wenig Sinn 
hat, uns mit einer Kurskorrektur zu kommen, 
wie das die OVP verlangt, die uns einerseits 
dazu ermuntert, in einem 'Sogenannten Sozi'al
plan diese Schwierigkeit aufzufangen, anderer
seits aber ,in ihrer Propaganda in einer gerade-

Der Abgeordnete Koren hat vor allem im 
Ausschuß verlangt, man müßte doch eine so
genannte Bilanz der Staatsverschuldung vor
nehmen, um zq wissen, wie es weitergehen 
könnte. Nun, zweifellos wHl jeder von uns 
genau wissen, wie die Bilanz jeden Tag zu 
ziehen ist. kber in einer Welt, die mit so 
vielen Unsiicherheiten behaftet ist, wird eben 
auch Osterreich im gegenwärtigen Augenblic::k 
nicht auf jeden Schilling 'gen au sagen können, 
wie 'sich die Sta:atsfinanzen entwickeln. 

Zudem ist der Opposition zum wiederholten 
Male in dringlichen IAnfragen bestätigt wor
den, was die Bundesregierung alles an wirt
schaftlichen Maßnahmen gesetzt hat, aber 
auch, wie sich die Sta'atsverschuldung ent
wickelt hat. Es ist darauf hingewi'esen worden, 
daß wir mit einer Staatsverschuldung von 
annähernd 25 MiHiarden rechnen müssen. Es 
kann möglicherwei'se auch mehr sein, wenn 
es in der Welt nicht besser wi:rti. Aber dazu 
bitte ich Sie doch alle zu berüc::ksichtigen, daß 
wir die Staatsverschuldung von 13 Prozent, 
gemessen am Bruttonationalprodukt, auf 
10 Prozent zurückgeführt haben, daß also ge
genwärtig keine wie immer geartete Gefahr 
für eine außerordentliche Sta'atsverschuldung 
gegeben ist. 

Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, 
daß in dem Papier der OVP zudem verlangt 
wird, durch einen sogenannten Wirtschafts
und Sozialpakt die Schwierigkeiten gemein
sam zu meistern. Es ist von unserem Bundes
kanzler bereits zum wiederholten Male darauf 
hingewiesen worden, daß Zusammenarbeit 
natürlich notwendig i'St, notwendig ist auch 
zwischen der Regierungspartei und den 
Oppositionsparteien. Aber dann bedarf es 
eben auch des wahren Geistes der Koope
ration, wie wir das beispielsweise gestern bei 
Ihnen bezüglich des Forstgesetzes sehr deut
lich gesehen haben. 

Aber was soll es denn, wenn beispielsweise 
in einer Belangsendung der OVP am Freitag, 
dem 20. Juni, unter andßrem folgendes be
hauptet wird: "Was den Osterreichern bevor
stünde - sollten Kreisky und Genossen auch 
nach dem 5. Oktober die MögliChkeit haben, 
die Wiederaufbauarbeit von 25 Jahren 
systematisch zunichte zu machen -, ist kein 
Geheimnis." Es ist nur davon die Rede, daß 
Leichtfertigkeit und Mißwirtschaft die Ent
wicklung der letzten Jahre begünstigt haben. 

Kollege Gorton! Ich würde mir in Ihrer 
Position sehr gut überlegen, ob ich zu der-
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artigen Feststellungen meiner Partei noch j a  
sagen kann. I ch  würde e s  jedenfalls nicht tun 
und nicht können. (Abg. G I  a f: Walum 
gerade der Gorton, Herr Wille?) 

Das haben Sie nicht ge's'ehen, was sich 
zwischen uns zweien abgespielt hiat. (Heiter
keit bei der GVP. - Abg. G I  a f: Oh! Ich 
ziehe alles zurück!) Sie sind einseitig orien
tieIt gewesen. (Abg. G I  a f: Aber jetzt nUI 
von Ihnen! Der GOIton hat mir gar nichts ge
sagt! Daher frage ich Sie ja!) 

Oder wenn Sie <in Ihren Organen schreiben: 
"Schwierigkeiten türmen sich vor uns auf. 
Diese Regierung wird die Probleme kaum be
wältigen können." Oder: "SPO-Chaos immer 
-deutlicher." "SPO-Rekorde: Steuerlast, Ver
schuldung, Inflation !" 

Herr Abgeordneter Korenl Sie werden heute 
überall hören können (Ruf des Abg. G 1 a s e  I), 
daß diese offizielle Miesmacherei natürlich 
eine der Schwier,igkeilen ist, in denen sich 
nicht nur die Industriestaaten, ich sage es 

noch einmal, die demokratischen Staaten be
finden, und tich frage mich : Wenn in Osterreich 
bei einer allgemein anerkannt vernünftigen 
wirtschaftspolitischen Entwicklung eine der
artige Kritik möglich list, was sagt dann eine 
Opposition in all den anderen Ländern mit 
einem Nullwachstum oder mit einem negativen 
Wachstum von 2,5 bis 4 Prozent? Was würden 
Sie in Italien S'agen? Was würden Sie in der 
Schweiz sagen? Was würden Sie in England 
sagen? In all diesen Ländern, in denen die 
wirtschaftliche Entwicklung für die industriali
sierte Welt viel dominierender ist, in dene� 
aber dlie wirtschaftliche Entwicklung vi'el 
schlechter ist? 

Ich bin aus diesem Grunde der Meinung : 
Wenn man von Zusammenarbeit redet, dann 
soll man diese Zusammenarbeit auch prakti
zieren, in der Propaganda und in der Ausein"!' 
andersetzung auch belegen. (Ruf des Abg. 
Dr. K o r  e n.) 

Ich war vorgestern bereits der Meinung, 
daß es zu einer Korrektur dieses Stils kommt, 
als ich die Gelegenheit hatte, die Rede des 
Abgeordneten Withalm zu hören. Plötzlidl 
ging es nun darum, daß das Vaterland über 
den Parteien 'Steht, daß die Parteien mitein
ander fair und anständi'g verkehren. 

Ich habe mir schon gedadlt: Was wird da 
am nächsten Tag bei der Wirtschaftsdebatte 
passieren? - Und es ist tatsächlich das pas
siert, was ich befürdltet habe. Der Abgeord
nete Sdlleinzer hat erklärt (Ruf des Abg. 
G 1 a s e  r) : Ich . konnte die Rede nicht hören, 
ich mußte mich für diese Wirtschaftsdebatte 
vorbereiten! - Und was da herauskommt, 

ist genau die OVP-Propa:ganda, die wir alle 
Tage irgendwo hören: neue Verdächtigungen, 
neue Verleumdungen. 

Wenn Schleinzer beispielsweise behauptet: 
Mit dem Wachstum der OVP und der Inflation 
der SPO wird der Osterreicher von der Re
gierung bestochenl ,  dann frage ich mich: Hat 
der Politiker wirklich das Recht, alles zu 
sagen, was er will? Kann es d'ann niCht jeder 
andere Berufsstand ebenso? Und wohdn kom
men wir, wenn ein derartiger Stil die Bevöl
kerung insgesamt ermuntert, so miteinander 
zu verkehren? 

Ich bin der Meinung: Schleinzer hat Wit
halm in die Reihe der Festtagsredner zurück
versetzt, denn Realität ist, was hier geschieht, 
aber nicht, was man sich vornimmt und in 
der nächsten Rede bereits wieder durch 
andere Vorhaben zerstört. 

Wir verlangen von der Opposition nicht, 
daß sie die Leistungen der Regierung irgend
wo plakatiert, aber wenn man Kooperation 
haben will, dann sollte man zumindest ein
sehen (Abg. Dr. K 0 I e n: Schon viel wert/), 
daß es in diesen Jahren letztlich zu J ahr
hundertgesetzen kam, wie Strafrecht, Gewer
berecht, Familienrecht, Universitäts-Organi
sationsgesetz, Lebensmittelrecht, Forstrecht; 
oder die großen strukturellen Veränderungen 
in der Wirtschaft : Europäische Gemeinschaft, 
Europaumsatzsteuer, Stahlgesetz, Nichtei'sen
metallgesetz, Edelstahlgesetz; die großen Ge
setze unter anderem: Kompetenzgesetz, Ar
beitsverfassung, Lohnfortzahlung, Bodenrecht, 
Zivildienstgesetz. 

Wir verlaIllgen nicht, wie -ich gesagt habe, 
daß die Opposition mit dieser Arbeit in die 
österreichische Offentlichkeit hinausgeht, aber 
gelegentlich 'sollte man siCh schon darauf be
sinnen, was ailles hier in diesem Haus ge
leistet worden ist. (Beifall bei der SPO.) Jeden
falls wäre es, 'wenn man Fairneß verlangt, 
auch richtig, gelegentlich davon ein Wort zu 
sagen. 

Daß das Wirtschaftswachstum vom 10. auf 
den 2. Platz vorgerückt i'st, daß die öster
reichischen Einkommen nun 14 Prozent über 
dem OECD-Durchschnitt liegen, daß die 
OECD-Inflation 13 Prozent, die österreichiische 
8,5 Prozent beträgt oder daß die Staatsschuld 
früher 13  Prozent betrug und heute 10 Prozent 
beträgt, das sonte dabei auch berücksichtigt 
werden. 

Jedenfalls bin ich der Meinung: Man sollte 
der Opposition den notwendigen Respekt ent
gegenbringen, aber auch umgekehrt ist es er
forderlich, daß die Regierung .zumindest in 
die Lage versetzt wird - und zwar gilt das 
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für alle demokratisdlen Länder -, sich in mittel herbei, die notwendig sind, um diese 
einer demokratischen Auseinandersetzung Ausgab�n auch tatsächlich durchzuführen. 
fair zu behaupten. 

Wenn jedenfalls Schleinzer vor dem CDU
Parteitag in .Mannheim großartig erklärt: Von 
uns, den christlichdemokratischen Parteien, 
erwartet man die Erneuerung dieses Konti
nents, man erwartet von den Christdemokra
ten, daß wir die Wirtschaft wieder in Ordnung 
bringen und das soziale Gefüge wieder in 
Ordnung bringen! ,  dann möchte ich ihm gar 
nicht mit vielen großen Antworten derer 
kommen, die dazu ihre Meinung bereits ab
gegeben haben, sondern möchte ihn nur auf 
den Konservativen Schumpeter hinweisen, der 
gesagt hat : Alle Wege führen in den Sozi
alismus. Danke sehr! (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort kommt der Herr Abge
ordnete Dr. Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren ! Mit 
dieser Regierungsvorlage soll der restliche 
Konjunkturausgleidls-Voranschlag freigege
ben werden. Es ist das an gewisse Vorausset
zungen nach dem Bundesfinanzgesetz gebun
den, u1l-d es ist kein Zweifel, daß diese Voraus
setzungen derzeit vorliegen. 

Es wird dies von der Regierungsseite in 
der Begründung zur Regierungsvorlage ge
sagt, es wird aber inhaltlich auch von den 
Oppositionsparteien nicht bestritten, denn 
auch im Dreistufenplan der Osterreichischen 
Volkspartei findet sich eine entsprechende 
Forderung, und auch wir sind der Auffassung, 
daß es bei . der derzeitigen wirtschaftlichen 
Sachlage erforderlich ist, zusätzliche Aufträge 
vorzunehmen, um der Rezession entgegenzu
wirken� 

Eine erforderliche KlarsteIlung, daß diese 
Beträge nicht im Wege der Umschichtung für 
andere Zwecke verwendet werden können, ist 
auf Grund einer Erklärung des Herrn Bundes
ministers für Finanzen im Ausschuß auf 
meinen Antrag durch eine Änderung, die aus 
dem Ausschußbericht ersichtlich ist, vorgenom
men worden. 

Wenn wir nun dieser Maßnahme, die wir 
für konjunkturpolitisch richtig halten, unsere 
Zustimmung geben, so tun wir es in der 
Hoffnung, daß eine sehr wesentliche Voraus
setzung zutrifft, die vom Herrn Bundesminister 
für Finanzen sehr optimistisdl beurteilt wird, 
bei der wir aber hoffen würden, daß sich 
dieser Optimismus erfüllt, nämlich daß das 
alles im Zusammenhang mit dem schon vor
liegenden Defizit auch finanzierbar ist, denn 
die Freigabe durch den Gesetzgeber allein 
schafft ja noch nicht die erforderlichen Geld-

Wir würden ,in diesem Zusammenhang auch 
an den Herrn Finanzminister den dringenden 
Appell richten, daß die Finanzverwaltung in 
Zukunft in viel größerem Maße als bisher 
bestrebt ist, offene Verbindlichkeiten gegen
über Firmen in einer erträglichen Frist abzu
decken, denn ich bitte zu bedenken, daß das 
Ausstehen einer Forderung gegenüber dem 
Bund durch längere Zeit unter Umständen 
einen Betrieb und damit die dQIt Beschäftigten 
gefährden kann. 

Es ist nichts damit getan, wenn Aufträge 
erteilt werden, die Rechnungen aber nicht 
termingerecht bezahlt werden. Daß die Zahl 
der Insolvenzverfahren in bedrohlichem Aus
maß zunimmt, ist allgemein bekannt. 

Wir würden genauso hoffen, daß doch die 
Einsicht Platz greifen würde, daß es mit dem 

Ausgeben allein nicht getan ist, sondern daß 
es erforderlich ist, einen Anreiz zu geben zu 
neuen Investitionen, die uns schließlich allein 
letzten Endes aus den derzeitigen Schwierig
keiten führen können. 

Meine Damen und Herren! Wir alle wissen 
nic�t - - und es ist ein großes Rätselraten� 
nicht nur bei uns in Osterreich, sondern in 
allen Industriestaaten -, ob wir uns augen
blicklich in der Talsohle, wie es so schön 
heißt, befinden, von der aus wieder der Kon
junkturaufsdlwung begin,nt, oder ob noch eine 
Verschlechterung droht, die wir dann über
winden müssen. Wir alle wissen das nicht, 
aber wir müssen bemüht sein, die gegebenen 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Wir werden dieser Regierungsvorlage zu
stimmen. Aber wir sagen der Bundesregie
rung : Es ist im Augenblick an ihr, und sie 
trägt die Verantwortung dafür, daß sie nicht 
nur zufrieden diese Zustimmung und dieses 
Gesetz nach Hause bringt, sondern daß sie 
darüber hinaus endlich darangeht, die Voraus
setzungen zu schaffen, die erforderlich sind, 
daß der augenblickliche Tiefpunkt überwun
den werden kann. (Beifall bei der FPtJ.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Ab
geordnete Dr. Koren. 

Abgeordneter Dr. Koren (OVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Ich habe 
nicht die Absicht, heute die Debatte von vor
gestern zu verlängern. Ich muß aber ver
suchen, kurz ,zu begründen, warum wir die 
vorliegende Regierungsvorlage ablehnen. 

Erlauben Sie mir dazu aber nur vorher eine 
kleine Feststellung zu den Ausführungen des 
Herrn Abgeordneten Wille. Ich bin immer 
sehr beeindruckt, Herr Abgeordneter, von 
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Ihren Reden, weil ich glaube, daß sie aus 
einer beträchtlichen tiefen inneren Uberzeu
gung kommen. Ich fürchte nur, daß Sie in 
Ihrer Interpretation der Frage, was Zusam
menarbeit heißt, vielleicht etwas zu weit 
gehen, Zusammenarbeit kann nämlich in 
meinen Augen zweifellos nicht heißen, daß 
Kritik ausgeschlossen bleibt und daß Zusam
menarbeit Kritiklosigkeit zwischen den Part
nern voraussetzt. Das ist nicht einmal in einer 
Ehe üblich, geschweige denn in einem politi
schen Zusammenarbeitsverhältnis. Ich würde 
Sie bitten, das noch einmal zu überdenken. 

Sie haben eine Reihe von Dingen ange
schnitten, die Sie als nicht würdig betrachtet 
haben. Ich lese Ihnen jetzt nicht ein Flugblatt 
vor, das das Impressum der Löwelstraße trägt, 
um nun wiederum die Gegenargumente zu 
bringen, was man alles als unreine Gangart 
bezeichnen könnte. Sie brauchen sich das nur 
selbst anzuschauen, um dann das Gefühl dafür 
zu bekommen, daß Zusammenarbeit und die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit sicher nicht 
bedeutet, daß man nun mit allem einverstan
den sein muß, was der andere sagt, ' und am 
allerwenigsten, wenn es sich um die Zusam
menarbeit zwischen einer Regierungspartei 
und einer Opposition handelt, die wir immer 
im Interesse der Sache selbstverständlich dort 
betrieben haben, wo wir geglaubt haben, eine 
Basis für eine Zusammenarbeit zu finden und 
die notwendige Bereitschaft zur Konsensbil
dung auf der qnderen Seite. (Zustimmung bei 
der OVP.) Eine Zusammenarbeit, die nur darin 
bestehen würde, das zu akzeptieren, was einer 
der beiden Partner verlangt, ist keine Zusam
menarbeit, sondern eine Unterwerfung. Und 
Unterwerfung, Herr Kollege Wille, werden 
wir Ilweifellos nicht anstreben. (Neuerliche Zu
stimmung bei der OVP.) 

Zum Gesetz selbst nur ein, paar Feststellun
gen. Man kann das vorstehende Gesetz, das 
heute zur Beratung steht und das in einem 
einmaligen Ex·preßverfahren in diesem Haus 
verabschiedet wird, nicht verstehen, wenn man 
nicht den Hintergrund seiner Entwicklung 
kennt. In meinen Augen liegen die Wurzeln 
für die Vorgangsweise, die in den letzten 
Tagen gewählt wurde, letzten Endes, Herr 
Finanzminister, in Ihrer Budgetrede vom 
Herbst 1 974 und der Feststellung dort, die Sie 
an die Spitze gestellt hatten, daß der Haus
halt konsolidiert und die Staatsfinanzen in 
Ordnung sind. 

Ich zitiere jetzt nicht Horst Knapp, der 
darauf erwidert hat, und nicht alle jene Fakten 
und Tatsachen, die diese damalige Aussage 
in,zwischen längst in einem Maß verunsichert 
haben, das kaum in den letzten Jahren seines
gleichen gefunden hat. Ich glaube aber fast, 

daß diese Erklärung effenbar das Erlebnis ist, 
das in einer geradezu traumatischen Weise 
Ihr Verhalten in der Folgezeit bestimmt hat, 
denn anders wäre es mir nicht erklärlich -
eine politische Erklärung finde ich nicht dafür 
-, daß Sie die Entwicklung, die seither ein
getreten ist - seit dem Herbst des vergange
nen Jahres -, einfach bis heute entgegen 
allen Tatsachen und Fakten nicht zur Kenntnis 
nehmen wollen und daß Sie offensichtlich 
viel lieber einen weitgehenden Verlust Ihrer 
Glaubwürdigkeit in Kauf nehmen, als zu er
klären - das wäre j a  bei Gott keine Schande 
-: Jawohl, der Konjunkturrückschlag von ge
schätzten 4,5 Prozent auf nun 2,5 Prozent 
Rückgang des Sozialprodukts im ersten Quar
tal muß logischerweise budgetpolitische Kon
sequenzen haben, muß bedeuten, daß die Ein
nahmen hinter den Erwartungen zurückblei
ben, daß Ausgaben zwangsläufig dadurch ver
stärkt werden, wie im Sozialbereich, im Per
sonalbereich und in anderen, und daß damit 
die Defizitgrößen, mit denen Sie vor mehr als 
einem Jahr kalkuliert haben, heute nicht mehr 
einhaltbar sind. Niemand würde Ihnen einen 
auch nur halbwegs wirksamen politischen Vor
wurf aus dIeser Erklärung heraus machen 
können, wenn Sie inzwischen gekommen 
wären und entsprechende finanzgesetzliche Er
mächtigungen beansprucht hätten. 

Was sich gestern im Finanzausschuß ahge
spielt hat, hat mir diese Uberlegung bestätigt, 
Herr Finanzminister. Denn wenn . Sie jetzt, 
Anfang Juli 1975, allen Ernstes noch auf dem 
Standpunkt stehen, zum gegenwärtigen Zeit
punkt wäre es ausgeschlossen, auch nur an
nähernd abzuschätzen, wie das heurige Jahr 
vorübergehen werde, dann, fürchte ich, haben 
Sie sich mit einer solchen Feststellung keinen 
guten Dienst erwiesen, denn unzählige Men
schen wissen sehr wohl, wie die Dinge liegen, 
und daß Sie hier viel, viel lieber offenbar 
Ihre Seriosität als Minister und als Experte 
aufs Spiel setzen, als daß Sie eine offene Ant
wort gegeben hätten. (Zustimmung bei der 
OVP.) 

Meine Damen und Herren ! Weil es eine 
ganz entscheidende Frage ist, wie die Haus
haltsentwicklung im heurigen Jahr abläuft, 
vor welchen Finanzierungsproblemen der 
nächste Finanzminister und der nächste Natio
nalrat wenige Wochen vor J ahresef:lde stehen 
werden, weil das eine ganz kardinale Frage 
ist, halten wir es für unabdingbar, daß dar
über Klarheit geschaffen wird, bevor man 
weitere Belastungen für diesen Staatshaushalt 
übernimmt, ohne die heute schon bestehenden 
zu kennen. 

Wir bekennen uns - und das haben wir in 
unserem Drei-Stufen-Plan klar zum Ausdruck 
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gebracht - zum Prinzip einer expansiven 
Budgetpolitik, unter den Absidlerungen, die 
wir allerdings für entscheidend notwendig 
halten, nämlidl für den Versudl, gleichzeitig 
- denn wir leben j a  in der Zeit einer Stag
nation mit Inflation - durch eine einkom
menspolitische Absicherung die Gefahr einer 
Verstärkung der Inflation aufzufangen. Auch 
dazu haben wir bisher keine Bereitsrnaftser
klärung gesehen. 

Herr Finanzminister! In Wirklichkeit geht 
es Ihnen bei diesem Vorhaben - und das 
wissen wir - ja nur darum, mit einer zusätz
lichen Kreditermächtigung über die Sommer
monate bis zu den Wahlen zu kommen, das 
heißt, hier und heute die Ermächtigung zu 
bekommen, 4,4 Milliarden Schilling zusätzliche 
Kreditaufnahmen gesetzlich gedeckt durch
führen zu können und diese in der Kassa zu 
haben, um die Lücken bis zum Herbst auf
füllen zu können. Das scheint uns nicht der 
gangbare Weg. (Beifall bei der OVP.) 

Unser Standpunkt ist daher kein Justament
standpunkt, sondern ein sehr verantwortungs
bewußter Standpunkt, weil wir nicht nur an 
die Monate bis zur Wahl, sondern über diese 
Zeit hinaus, vor allem aber an jene Probleme 
denken, die dann im November, Dezember 
und in der Folge zu lösen sein werden. Man 
kann über diese Fragen nur sprechen, wenn 
man heute einigermaßen Klarheit darüber be
kommt, vor weldlen Aufgaben wir dann 
stehen werden. 

Zur KlarsteIlung, um welche Fragen es uns 
gegangen ist, bringe ich einen Entschließungs
antrag ein. Ich bitte den Herrn Präsidenten, 
ihn mit in Verhandlung zu ziehen und durch 
den Schriftführer verlesen zu lassen. 

In diesem Entschließungsantrag stellen wir 
alle jene Fragen, die wir seit vielen Monaten 
immer wieder an die Regierung und an den 
Finanzminister gestellt haben, noch einmal. 
Und sie sind, wie ich glaube, keine unbilligen 
Fragen, sondern Fragen, die in jeder früheren 
Gesetzgebungsperiode selbstverständlich klar 
und deutlich von Finanzministern beantwortet 
worden sind. (Beifall bei der OVP). Sie haben 
sich bisher geweigert, diese Fragen zu beant
worten, und solange uns diese ' Antwort fehlt, 
solange wir nur die Helfershelfer für eine 
Verschleierung wären, können wir dieser Vor
lage nicht zustimmen. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Der soeben vorgelegte Ent
schließungsantrag der Abgeordneten Doktor 
Koren und Genossen ist genügend unterstützt 
und steht daher mit in Verhandlung. 

Ich ersudle den Herrn Schriftführer, Abge
ordneten Haberl, um die Verlesung. 

Schriftführer Haberl: 

E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Dr. Koren und Genos
sen betreffend Maßnahmen zur Sicherung 
der wirtschaftlichen Zukunft. 

Der Finanzminister hat in der Sitzung des 
Finanz- und Budgetausschusses vom 3. Juli 
1975 eine Offenlegung der Entwicklung des 
Staatshaushaltes und der Finanzierungs
pläne für das zusätzliche Budgetdefizit des 
laufenden Jahres abermals abgelehnt. Durch 
diese Verschleierungstaktik droht nadl den 
Wahlen ein Budgetdebakel, das durch den 
Zeitdruck, der dann herrschen wird, zusätz
lich versdlärft wird. Deshalb ist es dringend 
notwendig, so rasch als möglich Klarheit 
über den Umfang der drohenden Budget
probleme zu schaffen, um rechtzeitig ein 
kurz- und mittelfristiges Sanierungskonzept 
erstellen zu können. 

Die notwendige Wiederbelebung der 
Wirtschaft bei gleichzeitiger Konsolidierung 
des Budgets kann nur erreicht werden, wenn 
alle wirtsdlaftlidlen und wirtschaftspoliti
schen Maßnahmen auch von allen Beteilig
ten akzeptiert werden und nicht zu Ver
teilungskonflikten führen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen 
daher folgenden Entsdlließungsantrag : 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der Bundesminister für Finanzen wird 
aufgefordert, umgehend die Entwicklung des. 
Staatshaushaltes offenzulegen. Insbesondere 
ist die voraussichtliche Abweichung der 
Budgeteinnahmen (getrennt nach Steuer-, 
Betriebs- und sonstigen Einnahmen) und der 
Ausgaben vom Bundesvoranschlag 1975 be
kanntzugeben. 

2. Der Bundesminister für Finanzen wird. 
weiter aufgefordert, öffentlich darzulegen, 
welches Ausmaß das Budgetdefizit heuer 
tatsädllidl erreidlen wird und weldle zu
sätzliche Kreditermächtigung demnach für 
das Jahr 1975 vom nädlsten Nationalrat in. 
diesem Jahr noch erteilt werden muß. 

3. Der Bundesminister für Finanzen wird 
darüber hinaus aufgefordert, konkrete 
Pläne über die Finanzierung dieses zusätz
lichen Budgetdefizits bekanntzugeben, da 
nur dadurch die wirkliche Belastung des 
Kreditapparates, des Staates und der Wirt
schaft ersichtlich gemacht werden kann. 

4. Schließlich wird der Bundesminister für 
Finanzen aufgefordert sicherzustellen, daß 
Mittel, die für die Investitionsfinanzierung 
vom Nationalrat bewilligt wurden, nicht für 
andere Zwecke verwendet werden. 
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5. Die Bundesregierung wird aufgefordert, Wir gelangen nunmehr zur A b s t i  m-
alle in ihrer Madlt stehenden Maßnahmen m u n g 

. 
über den Gesetzentwurf samt Titel 

zu ergreifen beziehungsweise zu unterstüt- und Eingang in 1696 der Beilagen in der Fas
zen, die es ermöglidlen, zumindest für ein sung des' Ausschußberidltes 1 691 der Beilagen. 
bis eineinhalb Jahre einen Wirtschafts- und 
Sozialpakt zwischen Regierung, Sozialpart
nern und Parlamentsparteien zu verein
baren, da das Ziel einer Wiederbelebung 
der Wirtschaft bei gleichzeitiger Konsoli
dierung des Budgets nur dann erreicht wer
den kann, wenn alle wirtschaftlichen und 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen auch von 
allen Beteiligten akzeptiert werden und 
nicht zu Verteilungskonflikten führen. 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident I Meine Damen und Herren! Es war 
nicht meine Absicht, mich ein zweites Mal 
zum Wort zu melden, aber das ist durch die 
hier verfolgte Taktik erzwungen worden. 

Herr Professor Koren hat sich als Kontra
redner erst nach dem zweiten Proredner zu 
Wort gemeldet, was sein gutes Recht ist. Er 
hat aber einen Entschließungsantrag vorge
legt. Wenn er das nicht getan hätte, dann 
hätten wir seine Ausführungen als seinen 
Standpunkt zur Kenntnis genommen. Aber die 
Abstimmung zu dem Entschließungsantrag 
muß ja nun wohl begründet werden, und zwar 
deswegen, weil dieser Entschließungsantrag in 
seinen fünf Punkten zwar identisch mit dem 
ist, was im Ausschuß schon vorgelegen hatte, 
weil aber dieser Entschließungsantrag eine 
längere Einle�tung hat. 

Ich darf nun dazu sagen: Ob das stimmt, 
was in der Einleitung steht, ist schwer zu be
urteilen. Es würde einer längeren Debatte be
dürfen, um die Einzelheiten hier zu erörtern. 

Wir stehen aber auf dem Standpunkt, daß 
nicht über die Einleitung abgestimmt wird, 
sondern über den Text des Entschließungs
antrages. Der Text des Entschließungsantrages 
ist nun so, daß die freiheitliche Fraktion 
keinen Widerspruch zwischen der Regierungs
vorlage und dem, was in dem Entschließungs
antrag- von der Bundesregierung beziehungs
weise vom Bundesminister für Finanzen be
gehrt wird, erblickt. Aus diesem Grunde 
werden wir diesem Entschließungsantrag 
ebenso wie dem Gesetz zustimmen. (Beifall 
bei der FPtJ.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

kh bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben? -'- Das ist nicht der 
Fall. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die M e h r
h e i t. Der Gesetzentwurf ist somit auch in 
dritter Lesung a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten Dr. Koren und Genossen betreffend 
Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaft
lichen Zukunft. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Minderheit. A b  g e l  e h n t. 

26. Punkt: Berhilt des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft über die Regierungsvor
lage (158 1  der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Weingesetz geändert wird (1676 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 26. Punkt der 
Tagesordnung : Änderung des Weingesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Berl. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu beridlten. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. BeIl: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Durch die gegenständliche 
Regierungsvorlage soll die Untersudlung von 
Weinproben künftig durch die Landwirtsdlaft
lkh-dlemisdle Bundesversuchsanstalt erfolgen. 
Weiters soll die Bestellung der Mitglieder der 
Weinkostkommission dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz und dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie übertragen 
werden, der auch die Geschäftsordnung der 
Weinkostkommission im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz zu erlassen hat. Die Gutachter der 
Untersuchungsanstalt sollen als Sachverstän� 
dige vernommen werden können. 

Zufolge Artikel l Abs. 2 des Strafrechts an
passungsgesetzes, BGBl. Nr. 423/1914, ist § 1 
Abs. 1 des neuen Strafgesetzes auch auf das 
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Weingesetz anzuwenden und daher mangels 
Anführung der Schuldform der Fahrlässigkeit 
im § 45 des Weingesetzes derzeit nur vor
sätzliches Handeln nach dieser Gesetzesstelle 
strafbar. Die Regierungsvorlage sieht daher 
bei fahrlässiger Begehung der in den lit. a 
bis d des § 45 Abs. 1 Weingesetz näher be
zeichneten Handlungen eine Geldstrafe vor. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in 
seiner Sitzung am 25. Juni 1975 in Verhand
lung gezogen. Nach einer Debatte, an der sich 
die Abgeordneten Dipl.-Ing. Tschida, Hietl, 
Pfeifer, Wedenig sowie der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Dok
tor Weihs beteiligten, wurde unter Ablehnung 
eines Abänderungsantrages des Abgeordneten 
Hietl einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzentwurfes zu 
empfehlen. 

Sicher stimmt das, aber ich glaube 
anderer Hinsicht, als es hier gemeint ist. 

in 

Ich habe hier eine zweite Zeitung, darin 
heißt es : "Manipulation mit Qualitätswein". 
Nach einer langen Debatte und vielen Aus
einandersetzungen über dieses Thema wird 
festgestellt: "In diesem Zusammenhang ist ein 
Antrag der Präsidentenkonferenz von beson
derem Interesse. Darin wird die Herausnahme 
der Eintragungspflicht von Sorte und Jahr
gang im Kellerbuch verlangt. Bei Stattgebung 
dieses Antrages würde nun dem immer wieder 
versuchten Schwindel mit Qualitätsweinen Tür 
und Tor geöffnet. Was sagen zu diesen Vor
kommnissen eigentlich die Winzergenossen
sct.aften?" - Das einleitend. 

Weiter möchte ich sagen, daß mit der vor
liegenden Novelle zum Weingesetz 1961 nicht 
alle Wünsche der Weinbautreibenden in Er
füllung gehen. Wenn die Osterreichische 

D A � ß f" L d d F t '  t ch ft Volkspartei im Landwirtschaftsausschuß in er USSCL.lU ur an - un ors WH s a letzter Minute einen Abänderungsantrag zur stellt somit den A n  t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorge

legten Gesetzentwurf (1581 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Debatte gestellt hat, der von der sozialisti
schen Fraktion abgelehnt werden mußte, so 
soll das nicht heißen, daß wir nicht wissen, daß 
über kurz oder lang dieses heute zu novel-

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, lierende Gesetz wieder novelliert wird wer
beantrage ich namens des Ausschusses, Ge- den müssen. 
neraI- und Spezialdebatte unter einem abzu- Der Landwirtschaftsminister hat daher auch 
führen. 

Präsident: Wird gegen den Antrag, Gene
ral- und Spezialdebatte unter einem abzu
führen, ein Einwand erhoben? - Das ist nicht 
der Fall. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet ist der Herr Abgeordnete Robak. 

Abgeordneter Robak (SPO) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Meine heutige 
Rede zum Weingesetz ist eigentlich ein sehr 
trauriger Schwanengesang. Nach meiner Tätig
keit als Abgeordneter des Burgenländischen 
Landtages seit 1945 und seit 1962 als Man
datar hier im Hohen Hause ist es die letzte 
Rede, und ich werde mich dabei so kurz 
halten, wie es bei Schwanengesängen der Fall 
zu sein pflegt. 

Was das Gesetz selbst anbelangt, möchte 
ich an folgendes erinnern : Als dieses Gesetz 
im Landwirtschaftsausschuß behandelt worden 
ist, haben sich verschiedene Zeitungen mit 

schon im Ausschuß die Erklärung abgegeben, 
daß er dabei ist, eine weitere Novelle vorzu
bereiten. Er sagte dort unter anderem: "Durch 
die wirtschaftliche Entwicklung, die kellertech
nischen Neuerungen und die Erfahrungen der 
Weinaufsicht veranlaßt, sind dem Ressort von 
den Interessenvertretungen 28 Vorschläge ge

macht worden. Im Antrag der Volkspartei 
wurden davon sechs herausgenommen." Der 
Minister hat auch erklärt, daß er Auftrag ge
geben hat, eine Koordinierung der 28 Vor
schläge herbeizuführen, um so eine umfassen
de Novelle zum Weingesetz zu erreichen. 

Hohes Haus ! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren ! Daß die sozialistischen Abgeord
neten und die sozialistische Bundesregierung 
für den Weinbau viel Interesse haben und 
auch in Zukunft haben werden, zeigt die Tat
sache, daß sich schon im Jahre 1971  der sozia
listische Landwirtschaftsminister bemüht hat, 
den Weinvertrieb beziehungsweise den Wein
export zu forcieren. Es ist ihm auch gelungen, 
vor allem nach Deutschland sehr viel öster-dem Gesetz beschäftigt. Eine dieser Zeitungen reichischen Wein zu verkaufen. schrieb : "Neue Novelle nötig", und weiter 

heißt es : "Die am letzten Mittwoch im Land- In letzter Zeit ist es aber gerade mit 
wirtschafts ausschuß des Nationalrats beschlos- Deutschland zu Schwierigkeiten gekommen. 
sene Novellierung des Weingesetzes, die in Ich hatte erst vorige Woche Gelegenheit, mit 
dieser Woche vom Parlament verabschiedet Politikern aller Parteien ,in Rheinland-Pfalz 
werden soll, stößt bei den Winzern auf heftige zu sprechen, und bin natürlich auch auf das 
Kritik." heutige Weingesetz zu sprechen gekommen. 
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Robak 
Ich mußte dabei leider erfahren, daß es in 
Rheinland-Pfalz, als dem größten weinprodu
zierenden Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland, vor allem die Politiker der CDU 
sind, die mit allen Mitteln versuchen, den 
österreichischen Qualitätswein von ihrem 
Markt zu verdrängen. 

Sicher wird es auch für den deutschen Wein
hauer immer schwieriger, den Wein anzubrin
gen. Aber trotzdem müssen wir immer wieder 
konstatieren, daß der österreichische Quali
tätswein für verschiedene Weinsarten in 
Deutschland keine Konkurrenz ist, weil die 
burgenländischen . und überhaupt die öster
reichischen Qualitätsweine von einer Güte 
sind, wie sie in Deutschland nicht erreicht 
werden kann. 

Hier möchte ich darauf hinweisen, daß die 
sozialistischen Abgeordneten im Landesparla
ment von Rheinland-Pfalz, aber auch die 
sozialistischen Minister, die für den Weinbau 
zuständig sind, großes Interesse für den öster
reichischen Qualitätswein gezeigt haben. Ich 
habe diesbezüglich einige schriftliche Unter
lagen erhalten und werde kurz auf einiges 
hinweisen. 

Da hat zum Beispiel am 25. April der Wein
bauminister des Bundeslandes Rheinland
Pfalz, auo Meyer, in Fernschreiben an die 
Bundesminister Frau Dr. Fo<k.e, Dr. Friderichs, 
Dr. Appel und Josef Ert! erklärt, daß öster
reidlische Weine eine der Ursachen des Preis
druckes auf die deutschen Qualitäts- und 
Prädikatsweine seien. 

Minister Meyer behauptete auch plötzlich, 
die Weinkontrollbehörden stellen immer 
wieder österreichische Weine mit Prädikats
bezeichnungen fest, die bei der Einfuhr zwar 
von den vorgeschriebenen Analysenbefunden 
und Bescheinigungen über die angegebene 
Qualitätsstufe begleitet waren, die aber weder 
aus Mosten hergestellt sein können, die die 
in der Verordnung über die Zulassung von 
deutschen Qualitätskennzeichnungen für aus
ländische Weine geforderten Mindestalkohol
gehalte aufgewiesen hatten noch den für die 
gewählte Kennzeidmung geltenden österrei
chischen Vorschriften entsprechen. 

Mit Schreiben vom 3. Juni 1 975 hat Bundes
minister für Ernährung, Landwirtschaft . und 
Forste J osef Ertl an Weinbauminister auo 
Meyer von der CDU in Mainz, Rheinland
Pfalz, folgendes geschrieben: 

"Ich habe Ihr Sdlreiben zum Anlaß genom
men, den für Fragen des Weinrechtes zuständi
gen Bundesminister 'für Jugend, Familie und 
Gesundheit zu bitten, alles zu tun, um eine 
ordnungsgemäße Kontrolle der einzuführen-

den Weine, insbesondere der Weine mit 
Prädikatsbezeichnungen aus Osterreich, sicher
zustellen." 

Minister Ertl schrieb weiter: "Er wird dazu 
im einzelnen selbst Stellung nehmen. Da die 
Durchführung dieser Kontrolle Aufgabe der 
Bundesländer ist, darf ich Sie bitten, in Ihrem 
Land und bei den Kollegen der anderen Länder 
alle Bemühungen um bessere Kontrollen zu 
unterstützen. " 

Hier kommt etwas, was für uns Osterreicher 
und vor allem für uns Burgenländer sehr er
freulich ist. Der sozialistische Bundesminister 
erklärte weiter: 

"Diese Bemühungen können meines Er
achtens nicht zum Ziel haben, die Abfüllung 
österreichischer Weine mit Prädikatskenn
zeichnungen ausschließlich in den österreichi
schen Anbaugebieten zu verlangen, zumal die 
Abfüllung deutscher Qualitätsweine durch Ab
machungen einzelner Länder, unter anderem 
auch Ihres Landes, auch im Ausland ermöglicht 
worden ist." 

Das ist der Unterschied zwischen uns. 
Während der CDU-Minister von Rheinland
Pfalz verlangt hat, daß die Qualitätsweine 
aus Osterreich wesentlich schärfer kontrolliert 
werden und daß sie nur in Osterreich abge
füllt werden dürfen, weil es eine große Be
lastung und Schwierigkeit bedeuten würde, 
hat hier unser Bundesminister anders gehan
delt. 

Ich möchte damit schließen, daß ich die Ab
geordneten der Osterreidlisdlen Volkspartei 
ersudle, nidlt immer uns als die Bauernfeinde 
hinzustellen, sondern sie sollen versuchen, 
sich bei ihren Freunden in der Bundesrepublik 
Deutschland, beim Herrn Kohl, einzusetzen, 
damit dem österreich.ischen Qualitätswein, den 
es nirgend sonst auf dieser Erde gibt, weniger 
Schwierigkeiten bereitet werden. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Nädlster Redner ist der Herr Ab
geordnete Dipl.-Ing. Tschida. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Tsmida (OVP) : 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren I Herr Kollege 
Robakl Sie haben zunächst festgestellt, daß es 
echte Kritik unter der Weinhauersdlaft wegen 
der Verabsdliedung dieser Weingesetznovelle 
gibt. Sie gaben interessanterweise auch zu, 
daß es viele Wünsche in der österreidlischen 
Weinhauerschaft gibt, die Sie derzeit nimt 
berü<k.sichtigen konnten. Ich gebe zu, daß nidlt 
alle Wünsche bei der Verabschiedung dieser 
Novelle hätten berücksichtigt werden können, 

aber zumindest einige. Darauf hat sich der 
Antrag Hietl-Tsdlida beschränkt. 

1020 
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Sie reden dann von den vielen Beschwerden, 
die in der Bundesrepublik Deutschland auf
tauchen. - Das stimmt, das weiß ich auch. 
Ich gebe auch zu, daß Anlaß zu Beschwerden 
ist. Aber wie kann man diese Schwierigkeiten 
beseitigen? - Immerhin, wenn man die Kon
trollmöglichkeiten etwas anders handhabt. Ich 
sage es hier als Produzentenvertreter ganz 
offen: indem man die Kontrollmaßnahmen 
etwas verschärft, und zwar im Interesse des 
Produzenten und genauso im Interesse des 
Konsumenten. Denn auch Sie, Herr Kollege 
Robak, wollen genau wissen, was Sie trinken, 
und trinken nicht gerne ein Mischmasch. Das 
sei vielleicht vorausgeschickt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zur Regierungsvorlage sagen wir natürlich 
j a. Sie bringt nicht sehr viel, aber was drin
nen steht, hilft doch dazu, unsere Qualitäts
weine mehr zu sichern. 

Wir bedauern daher aufrichtigst, daß der 
im Ausschuß eingebrachte Antrag Hietl
Tschida von der SPO-Fraktion in Bausch und 
Bogen abgelehnt wurde. Was hat denn dieser 
Antrag beinhaltet? - Er beinhaltet im wesent
lichen mehr QualitätssdlUtz, raschere Anpas
sung an den internationalen beziehungsweise 
EWG-Markt und Schutz der heimischen Weine 
gegenüber ausländischen Weinen. Diese ab
lehnende Haltung wird umso unverständlicher, 
als die Redner sämtlicher Fraktionen und so
gar auch der Herr Landwirtschaftsminister -
das muß er zugeben - unsere Wünsche an
erkannt haben, merkwürdigerweise aber letzt
lich doch nicht berücksichtigen wollten. Und 
die Argumentation vom Hauptredner der SPO 
hiezu: Sie seien nicht geneigt, unseren Antrag 
ganz einfach zu apportieren. 

Herr Kollege Pfeifer I Herr Kollege Hietl 
und ich haben mit Ihnen schon vor zirka drei 
Wochen darüber gesprochen. Sie argumentie
ren: Sie "apportieren" nicht, der Antrag sei 
zuwenig überlegt, sein Inhalt zuwenig be
kannt und der Handel und die Produzenten
schaft seien sowieso übers Kreuz und hätten 
zu keiner Einigung gefunden. 

Herr Kollege Pfeifer I Diese Aussagen sind 
falsch und entsprechen nicht den Tatsachen. 
Wenn der Herr Landwirtschaftsminister in der 
Debatte ausführte, daß hinsichtlich dieses 
Weingesetzes von verschiedenen Stellen 28 
Wünsche im Ministerium eingelangt sind, 
dann wissen wir wohl sehr genau, Herr Land
wirtschaftsminister, daß das schon einige Zeit 
her ist. Wir hätten zumindest erwartet, daß 
sich Ihr Ministerium mit diesen Wünschen 
eingehend beschäftigt und sie dahingehend 
untersucht, welche davon bei dieser Verab
schiedung der Novelle tatsächlich hätten er-

füllt werden können; denn die Anträge sind 
ja schon eine ganz schöne Zeit im Ministerium 
gelegen. 

. 

Da nun diese Wünsche in keiner Hinsicht 
erfüllt wur-den, haben wir uns veranlaßt ge
sehen, unseren Antrag einzubringen, der unter 
anderem auch die Vorschläge der Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern ent
hält, die schon am 19. März 1973 an das 
Ministerium weitergeleitet wurden. 

Im wesentlichen handelt es sich beim Antrag 
Hietl um eine schärfere Kontrolle der Qualität, 
eine weitere Anpassung an den EWG-Markt 
und um den Schutz unserer inländischen 
Weine gegenüber den ausländischen. 

Seit zwei Jahren müssen w.ir im größen 
EWG-Raum eine ausgesprochene Wein
schwemme feststellen. Ich verstehe unsere 
Weinbaukollegen in der Bundesrepublik 
Deutschland, wenn sie sich gegen übermäßigen 
Import wehren; wir wehren uns ja auch mit 
Recht dagegen. Wir werden es ihnen aber 
umso leichter machen, den Import zu verhin
dern, wenn wir nicht bereit sind, unsere Be
stimmungen rechtzeitig dem deutschen Wein
gesetz anzupassen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf das 
Beispiel der sogenannten Prädikatsweine hin
weisen, die -das Burgenland besonders stark 
tangieren, wie das mein Vorredner schon her
vorgehoben hat. Es war daher ein großer 
Erfolg Osterreichs - das gebe ich zu - und 
der Bundesregierung, die deutsche Bundesre
gierung zu bewegen, durch Verordnung vom 
29. Februar 1 972 die Qualitätsbeze,ichnungen 
"Spätlese" ,  "Auslese", "Beerenauslese",  
"Trockenbeerenauslese" für österreichische 
Weine besonderer Leseart anzuerkennen. 

In dieser Verordnung steht im großen und 
ganzen: Mindestzuckerwerte wie im österrei
chischen Weingesetz, Angabe der geographi
schen Herkunft, amtliche sensorische Prüfung. 
Diese wichtige Bestimmung für Osterreich muß 
unter allen Umständen erhalten bleiben, 
Osterreichische Behörden müssen alles daran
setzen, daß diese Bestimmungen eingehalten 
werden. Sämtliche Verdachtsmomente - das 
müssen wir von der Produzentenschaft fordern 
- müssen sofort aufgegriffen und rigoros 
untersucht werden. (Präsident P r o  b s t über
nimmt den Vorsitz.) 

Der Abänderungsantrag Hietl hatte auch 
vorgesehen, im Inland bei den Weinen beson
derer Leseart strenger vorzugehen. Das geben 
wir zu, Sie haben sich darüber beschwert, 
Herr Kollege Robak, daß der eDU-Minister 
hier ganz strenge Kontrollmaßnahmen setzen 
will. Ja, wir sind in gewisser Hinsicht dafür, 
wir wollen unsere QuaJität und unsere ehr-
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lichen Weinbauern nach wie vor schützen. 
Derzeit ist nämlich die sensorische Prüfung nur 
bei Exporten obligatorisch, im Inland nur dann, 
wenn das Weingütesiegel beantragt wird. Es 
ist das eine Lücke für diverse Manipulationen, 
auf die Sie j a  hingewiesen haben und die 
den Ruf der österreichischen Qualitätsweine 
schwer zu schädigen vermag. 

Ich darf hier wieder auf unseren Antrag 
hinweisen, der vor Ausstellung der Mengen
bescheinigung durch die Bezirksverwaltungs
behörde die Kontrolle im Keller des Produzen
ten verlangt. Ich höre Sie schon rufen: Un
möglich, das sei nicht durchzuführen, weil 
wir zuwenig Kontrollorgane . hätten. Aber, 
meine Damen und Herren, im Interesse der 
Existenzfähigkeit unserer Weinhauerschaft 
wird es eben unbedingt notwendig sein, daß 
sich die hiezu berufenen Stellen den Kopf 
zerbrechen, wie man diese Kontrollen eben 
besser durchführen kann. 

Der zweite wichtige Punkt, den ich noch 
kurz anschneiden möchte, betrifft den Schutz 
inländischen Weines gegenüber ausländischen. 
Hier zitiere ich wieder das deutsche Wein
gesetz, und zwar § 1 9, der besagt: Ausländi
scher Wein bleibt ausländischer Wein, auch 
wenn er im Inland behandelt oder verschnitten 
wird. - Dieser Grundsatz müßte unbedingt 
auch in der österreichischen Weingesetz
gebung verankert werden. In Osterreich be
steht hier leider Gottes eine wirklidl echte, 
gefährlidle Lücke. Ausländische Weine oder 
Verschnit'te mit solchen werden nämlich bei 
uns unter Markenbezeichnungen ohne Angabe 
der ausländischen Herkunft auf den Markt 
gebracht, unter wunderschönen und wunder
baren Namen, die man sich da einmal bei 
einem Glaserl Wein ausdenkt, wo man aber 
letztlich nicht weiß, was drinnen ist. Dieses 
Auf-den-Markt-Bringen von Weinen, bei de
nen man nicht weiß, was tatsächlich drinnen 
ist, kann weder im Interesse unserer Produ
zentenschaft, aber auch nicht im Interesse der 
Konsumentenschaft gelegen sein. 

Diese Gesetzeslücke, die wir feststellen und 
die wir durch unseren Antrag beseitigen 
wollten, kann sich ganz tragisch auszuwirken 
beginnen in dem Zeitpunkt, wo wir wieder 
in der Lage sein werden, normale inländische 
Weinernten einzubringen. Dann würde sidl 
das erst bewähren. Es ist daher besonders 
bedauerlich, wenn gerade von der Regierungs
partei diesem Verlangen keine Zustimmung 
erteilt wurde, obwohl sie es war, die uns 
immer und immer wieder darauf hingewiesen 
hat, daß hier manipuliert, daß hier gemunkelt 
wird und wir ein Anrecht darauf haben, ein 
echtes Glas Wein vorgesetzt zu bekominen. 
Aber siehe da, plötzlich ist man dagegen. 

Ich darf nur darauf hinweisen, meine Damen 
und Herren, daß der Weinbau ein wichtiger 
integrierender Bestandteil der österreichischen 
Landwirtschaft ist. Wie sieht es nun aus in 
dieser Landwirtschaft? Schwierigkeiten in 
allen Sparten, wie zum Beispiel auf dem Vieh
sektor, dem Getreidesektor, dem Obst- und 
Gemüsesektor. Es besteht daher in unseren 
Weinbaugebieten nach wie vor die Tendenz, 
trotz Weinbauregelungsgesetz die Flächen 
weiterhin auszudehnen, weil vor allem die 
kleinbäuerlichen Betriebe in dieser Sonder
sparte noch ihre Existenz zu finden glauben. 

Ich darf in diesem Zusammenhang ein 
typisches Beispiel bringen, das sind die Ge
müsebauern des Neusiedler Bezirkes, die auf 
Grund der Ostliberalisierung heute von einem 
Tag auf den anderen ihren Gemüsebau auf
geben, weil sie nicht mehr durchkommen und 
jetzt vehement zum Weinbau tendieren. Un
sere bange Frage daher: Was wird geschehen, 
wenn einige Normalernten eingebradlt wer
den können? 

Vorbeugen, meine Damen und Herren, ist 
besser als helfen, hat es auch in der gestrigen 
Debatte zum Katastrophengesetz geheißen. 
Wir haben durch unseren Antrag versucht. 
einige vorbeugende Maßnahmen zu setzen. 
und bei etwas gutem Willen wäre das möglich 
gewesen. Die Regierungspartei hat das abge
lehnt. Sie wird es auch zu verantworten 
haben. Wir können daher auch Ihrer Argu
mentatiOn, Herr Landwirtschaftsminister, nicht 
ganz folgen, da Sie doch eine umfassende 
Novellierung des Weingesetzes, in der unsere 
Wünsche sicherlich berücksichtigt würden, erst 
für die nächste Legislaturperiode versprochen 
haben. Herr Bundesminister! Das wird wahr
scheinlich sehr, sehr lange dauern und wider
spricht dem alten Grundsatz: Schnell geholfen 
ist doppelt geholfen. 

Meine Damen und Herren! Wie mein Vor
redner stehe auch ich heute das letzte Mal 
hier am Rednerpult. Ich möchte als bäuer
licher Abgeordneter meine Tätigkeit in diesem 
Hohen Haus mit den Worten unseres hochge
schätzten, hochverdienten, leider schon ver
storbenen Landwirtschaftsministers Dipl.-Ing. 
Hartmann beenden, der als erster die Worte 
prägte: Die Landwirtschaft geht alle an. Eine 
gesunde Land- und Forstwirtschaft ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit, die wir in Zukunft 
mehr denn je brauchen und die wir uns auch 
nur wünschen können, wofür aber auch die 
Abgeordneten dieses Hauses in nächster Zu� 
kunft verantwortlich zeichnen müssen! (Lang
anhaltender Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Meißl. 
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Abgeordneter Meißl (FPO) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herrenl Nach dem ver
söhnlichen burgenländischen Zweigesang der 
Abgeordneten Robak und Tschida möchte ich 
kurz auch den Standpunkt meiner Fraktion 
zu der zur Debatte stehenden Regierungsvor
lage deponieren. 

Umstritten ist j a  nicht die Regierungsvor
lage j hier waren sich alle Fraktionen einig, 
daß sie zweifelsohne eine Verbesserung des 
bisherigen Zustandes bringt. Das stand also 
außer Streit. Umstritten war nur der vom Ab
geordneten Hietl eingebramte Abänderungs
antrag. Hier ist wieder einmal das zutage ge
treten, was halt so öfter im Haus passiert: daß 
man im Grunde genommen das Gespräch nicht 
zur richtigen Zeit findet, und zwar von beiden 
Seiten nicht. Denn Herr Abgeordneter Hietl, 
Sie haben uns den Abänderungsantrag in 
letzter Minute überreicht. Andererseits 
muß man - ich habe das im Ausschuß bereits 
gesagt - natürlich auch der Regierungspartei 
und dem Ressortminister den Vorwurf machen, 
daß das Dinge sind, die vom Ressort aus 
schon längst hätten in die Wege geleitet wer
den sollen. 

Worum geht es dabei? Es geht um Schädi
gungen unseres Weinmarktes im Zusammen
hang mit Ereignissen vor allem in der letzten 
Zeit in der Bundesrepublik, wo beispielsweise, 
wenn die Zeitungsmeldungen richtig sind, 
Tankzüge mit Wein in rauhen Mengen stehen, 
die nicht übernommen werden, weil man sich 
an bestimmten Dingen stößt, wie eben an den 
sogenannten Prädikats bezeichnungen. Hier 
hätte man schon vor einiger Zeit vom Gesetz
geber her die Voraussetzungen schaffen müs
sen, daß so etwas einfach nicht mehr passieren 
kann. Wir haben, wie ich ebenfalls bereits 
im Ausschuß sagte, für den Antrag der OVP, 
den Antrag des Abgeordneten Hietl, durchaus 
Verstän<Inis, der ja auch vom Ressort her 
seinem Inhalt nach nicht bestritten wird. Es 
ging nur darum, wie man es macht. Man hielt 
es eben nicht mehr für möglich, wirkLi.ch sach
lich zu prüfen, ob dieser Antrag ohneweiters 
übernommen werden kann. Wir Freiheitlichen 
waren sogar bereit, ihn zu unterstützen. Sie 
bringen :ihn heute, wie ich weiß, j a  nicht mehr 
ein, aber wir sind grundsätzlich damit einver
standen. 

Ich darf noch einmal sagen, worum es dabei 
geht. Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Weinbaues ist längst erkannt, sie ist ja 
aum durm das Weingesetz und die Novel
Herung unterstrichen worden. Wir sind sehr 
froh darüber, daß wir die Möglichkeiten 
haben, im Export eine Vermehrung unseres 
Ausfuhrgutes in dieser Richtung herbei
führen zu können. Nur braumt es eben be-

stimmte Absicherungen. Und wenn es auf 
diesem Gebiet Außenseiter gibt, dann müssen 
sie eben zur Verantwortung gezogen werden. 
Es geht nicht an, daß die Weinbauern selbst 
die Leidtragenden sind, weil hier verantwort
liche Stellen einfach nicht entsprechend han
deln. Und hier hätte der Vorschlag durchaus 
eine Möglichkeit geboten, zumindest einen 
Teil zu bereinigen. Der Herr Bundesminister 
hat ja andererseits versprochen, in der neuen 
Gesetzgebungsperiode nach Prüfung der vor
liegenden Unterlagen sofort einen Vorschlag 
einzubringen, um die Gesetzeslücke in dieser 
Richtung zu schließen. 

Wir möchten - und das will ;ich ab
schließend sagen -, daß durch die Maßnah
men, die getroffen werden, der österreichische 
Wein im Ausland und vor allem in der Bun
desrepublik wirklich gute Geltung hat. Das 
ist volkswirtschaftlich von großer Bedeutung. 
Ich bin auch sehr, sehr interessiert, das darf 
idl sagen, daß wir im Inland auch einen 
naturbelassenen und möglichst unverfälschten 
Wein trinken. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Probst : Zum Worte kommt der 
Herr Abgeordnete Hietl. 

Abgeordneter HieU (OVP) : Herr Präsident! 
Hohes Haus I Meine Damen und Herren! Ich 
werde versudlen, ohne jede Polemik, sachlich, 
als praktizierender Weinhauer, der die Situa
tion kennt, einige kurze

' 
Sätze zu sagen. 

Herr Abgeordneter Meißl, zu Ihren Aus
führungen, daß in letzter Minute dieser An
trag gekommen wäre, daß keine Möglidlke'it 
mehr gewesen wäre, ihn näher in Beratung 
zu ziehen, muß ich feststellen, daß idl das 
Monate hindurch mit Ihren Parteifreunden aus 
meiner Berufsbranche besprochen habe. Diese 
sicherten mir auch zu, Sie davon zu infor
mieren. Wenn es hier Koordinierungs
schwierigkeiten gab, dann können Sie das 
nimt mir anlasten. Bitte, das zu meiner Recht
fertigung. (Beifall bei der OVP.) 

Bezüglidl der Regierungsvorlage darf ich 
feststellen, daß ihr auch wir zustimmen, weil 
wir ebenfalls der Ansicht sind, daß es not
wendig und zweckmäßig ist, dafür zu sorgen, 
daß jeder - und das soll in jeder Branche 
so sein -, der glaubt, se'in eigenes Süppdlen 
kochen zu können, der ein Außenseiter ist, 
bestraft werden kann. 

Kurz einige Worte zur allgemeinen Situa
tion des Weinbaues, weil ich graube, daß die 
derzeitige Situation über die Tatsachen hin
wegtäuscht. Wir wissen, daß der Wein ein 
Produkt ist, das dem Angebot-und-Nachfrage
Spiel unterliegt. In den letzten vier Jahren 
gab es eindeutig kleinere Ernten. Dadurch ent-
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stand ein wesentlich höheres Preisniveau, was setzliche Neuordnung. Hier gehen wir voll
den Anschein erweckte, daß es den Produzen- kommen konform, nur sein Landeskollege, der 
ten gut gehe. Abgeordnete Robak, ist anscheinend anderer 

Wenn man den Rechenstift in die Ha,nd Meinung. Dies auch nur zur Klarstellung, wie 
sich die Situation verhält. nimmt und einfach die Menge . mit dem Preis 

multipliziert, :ist ersichtlich - die Arbeit ist Ich darf auch noch darauf aufmerksam 
gleich geblieben, die Kosten sind enorm ge- machen, daß es mir unverständlich ist, daß 
stiegen -, daß die Bruttoeinnahmen nicht meine Anträge abgelehnt wurden, nachdem 
höher geworden sind. Das heißt : Die Kosten- bereits im März dieses Jahres durch eine 
explosion übertrifft wieder einmal wesentlich Stellungnahme der Präsidentenkonferenz dem 
die Steigerung der Einnahmen. Ministerium klipp und klar vorgelegt wurde, 

Zum Beispiel 1963 : Durchschnittspreis 9, 1 6  S i  was wir uns vorstellen. Die Kennzeichnungs-

1 974 : 8,83 S. Im Jahr 1975 wohl auf 1 0,40 S pflicht ausländischer Weine wäre zum Schutz 

gestiegen. Im Jahre 1963 kostete 1 kg Draht, des heimischen Konsumenten gerade in diesem 

ein notwendiges Bedarfsmittel, 6,50 S, dafür Jahr, wo über 500.000 Hektoliter ausländi

waren die Einnahmen von drei Viertel Wein schen Weines in Osterreich verkauft werden, 

notwendig. Heute kostet das Kilogramm 1 5  S, richtig, denn der Konsument soll wissen, was 

das entspricht eineinhalb Liter Wein. Eine ihm vorgesetzt, welches Glas Wein ihm ange-
boten wird. Zahl zeigt die tatsächliche Situation. Die Roh-

einnahmen pro Hektar, meine Damen und Wenn der Konsument oft darüber Klage 
Herren, beliefen sich 1963 auf 51 .000 S, im führt, wie teuer der Wein im Lokal ist, dann 
Jahre 1974 auf 34.500 S. Ich glaube, auch diese glaube ich, auch hier noch einmal aufmerksam 
Zahl ergibt klar und deutlich, wie es aus- machen zu müssen, daß rund 50 Prozent in 
sieht. die Säckel des Herrn Finanzministers fließen. 

Die Ursachen der Mindereinnahmen sind _ Meine lieben Weinkonsumenten, bei jedem 
Glas Wein daran denken: Der Finanzminister wie schon gesagt - die kleinen Ernten, die 

es seit 1971  trotz der Flächenvermehrung auf trinkt zur Hälfte mit ! Sie sind es, die diese 

Grund der allgemeinen Situation gab. Gerade Schillinge dem Staate zufließen lassen müssen, 

in den beiden letzten Wochen mußten wir der Produzent hat letzten Endes nichts davon. 

feststellen, daß schwere Hagelkatastrophen Sie würden es sicher gerne wollen und wün

über weite Gebiete unseres Weinbauteiles schen. Der Partner, der Finanzminister, nimmt 

hinweggingen. Damit ist schon wieder ein dem Produzenten, was ihm zustehen würde. 

Ausfall für das Jahr 1 975 gegeben, dem der Wenn der Herr Bundesminister im Ausschuß 
einzelne Produzent machtlo� gegenübersteht. erklärt hat, 28 Punkte wären notwendig be-

Meine Damen und Herren! Ich glaube, dies züglich der Novellierung des Weingesetzes, 

zeigt sehr deutlich, wie es um unseren Wein dann kann ich hier, nachdem unsere Anträge 

in Osterreich bestellt ist. Wir wollen hier im Ausschuß abgelehnt wurden, nur mehr die 

keine Klagelieder anstimmen, sondern nur auf Bitte daran knüpfen, daß man sehr rasch an 

die Situation hinweisen, dieses Hohe Haus, diese Arbeit herangeht. Ich kann mir schon 

das ja die gesetzlichen Grundlagen dafür er- vorstellen, daß eine Regierung lieber eine 

stellt, um Verständnis bitten. Regierungsvorlage bringt, als Anträge von 
Oppositionsabgeordneten anzunehmen. Ich 

Wenn der Herr Abgeordnete Robak hier nehme ja an, daß wir nach dem 5. Oktober 
erklärt hat - Kollege Tschida ist schon darauf nicht nur Anträge als Oppositionelle bringen 
eingegangen -, wie man sich in Deutschland werden, sondern wahrscheinlich die Regie
gegenüber unseren Weinen verhält, daß es rungsvorlage dazu stellen werden. (Abg. 
verschiedenartige Auffassungen von eDU- K I i z :  Bist du noch da?) 

und SPD-Politikern gibt, dann darf ich sagen, Herr Abgeordneter Kriz, wer von uns beiden 
in Osterreich ist die Situation noch krasser, . hier ist, werden am 5. Oktober die Wähler 
wenn ich die Ausführungen des Herrn Abge- entscheiden. Ich bin überzeugt, sie werden 
ordneten Robak und die seines burgenländi- sich bei mir leichter tun als bei Ihnen. (Bei
sehen Kollegen, des dortigen Landtagsabge- fall bei der tJVP.) Das, meine Damen und 
ordneten und Bürgermeisters von Andau, des Herren, dient der KlarsteIlung. 
Herrn Peck, verfolge. Dieser fordert eine weit-
gehende Unterbindung der Billigstimporte, Ich darf noch einmal das gesamte Hohe Haus 
eine strikte Kennzeichnungspflicht ausländi- bitten, unseren Wünschen bezüglich einer 
scher Weine, auch wenn sie mit österreichi- Novellierung des Weingesetzes Rechnung zu 
schen verschnitten sind, und strengere; Kon- tragen, im Interesse und zum Schutz des Pro
trollen für die Weine besonderer Leseart. Die duzenten und natürlich auch im Interesse des 
Weinwirtschaft, meint er, ist reif für eine ge- Handels und des Konsumenten. Wir sollen 
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alle die Möglichkeit haben, uns ein Glas Wein 
auf den Tisch zu stellen, bei dem wir der 
Uberzeugung sind, daß österreichische Quali
tät nicht nur in Osterreich, sondern in alle 
Länder verkauft wird. 

Für den österreichischen Weinhauer ist 
Qualität das erste Wort. Er hat den Willen, 
den österreichischen Markt und, wenn es sein 
muß, auch den ausländischen Markt mit gutem 
österreichischem Wein zu versorgen. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Weihs. 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Kein Schlußwort. 

Wir gelangen nunmehr zur A b 'S t i m
m u n g über den Gesetzentwurf samt Titel 
und Eingang in 1581 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig angenom
men. 

Die Vornahme der dritten Lesung wird be
antragt. - Kein Einwand. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt- Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 

schaft Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Hohes Haus! Ich Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre 

kann die hier eben aufgestellten Behauptun- Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 

gen nicht unbeantwortet im Raum stehenlas- erheben. - Danke. E i n  s t i m  m i g a n  9 e-

sen. 

Seit vielen Monaten ist man im Ressort 
bemüht, mit den beteiligten Stellen eine Uber
einstimmung in all den Fragen, die die Wein
wirtschaft betreffen, zu erreichen. Leider war 
es bisher nicht möglich. 

Dagegen hat man allerdings eine Erleichte
rung der Kellerbuchführung verlangt, obwohl 
die im Ausschuß gestellten Anträge eine we
sentliche Verschärfung der Kellerbuchführung 
erfordert hätten. 

n o m m e n. 

27. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft über die Regierungsvor
lage (1540 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Land- und forstwirtsmaftliche Lan
deslehrer-Dienstgesetz geändert wird (1675 

der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 27. 
Punkt der Tagesordnung: Änderung des Land
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst
gesetzes. 

Die Akkordierung zwischen dem Weinhan- Beridlterstatter ist der Herr Abgeordnete 
deI und der Produktion ist erst nach Einbrin- Maderthaner. Ich bitte ihn zu beridlten. 
gung der Regierungsvorlage in den National
rat erfolgt. Heute sind es genau 14 Tage, daß 
es uns zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
können nachschauen, Herr Abgeordneter Hietl. 

Zum zweiten, Herr Abgeordneter Tschida, 
möchte ich sagen, daß die gesetzlidlen Erfor
dernisse für Prädikatsweine bereits jetzt ent
sprechen und daß die Anerkennung österrei
chischer Prädikatsweine sowohl im deutschen 
Weingesetz 1911  als auch in der deutschen 
Weinüberwachungsverordnung 1972 gesetzlich 
verankert ist, sodaß also von dieser Seite alJs 
unseren Prädikatsweinen beim Export in die 
Bundesrepublik keine Gefahr drohen kann. 

Sie haben einige Punkte zur Änderung vor
geschlagen. Ich möchte nur zu einem etwas 
sagen: Solche Änderungen müßten sehr genau 
und tunlichst mit den Vorstellungen der EWG 
abgestimmt sein, um nicht bei der Behandlung 
weiterer österreichischer Wünsche gegenüber 
der EG Schwierigkeiten zu haben. Wir würden 
nämlich, hätte man diese Punkte jetzt ohne 
BerüCksichtigung all dieser internationalen Er
fordernisse beschlossen, unseren Export in die 
BRD eher erschlagen als ihn fördern. (Beifall 
.bei der SPO.) 

Berichterstatter Madertbaner: Herr Präsi
dent! Hohes Haus I Durch die gegenständliche 
Regierungsvorla1ge saH die Lehrverpflichtung 
der Land- und forstwirtschaftlichen Landes
lehrer ab 1 .  Jänner 1975 um eine halbe Stunde 
und ab 1 .  September 1975 um eine weitere 
halbe Stunde gekürzt werden. Weiters sollen 
die Bestimmungen des § 47 Abs. 6 des Land
und forstw,irtschaftlichen Landeslehrer-Dienst
gesetzes an die Bestimmungen des Bundes
gesetzes vom 9. Juni 1972 über die Bezüge 
und Pensionen der obersten Organe des Bun
des (Bezügegesetz) , BGB!. Nr. 273, angepaßt 
werden. Ferner soll bei Land- und forstwirt
schaftlichen Landeslehrern, die bereits dreimal 
dienstbeurteilt sind, ab der 12 .  Gehaltsstufe 
nur mehr eine Dienstbeurteilung auf Antrag 
der Dienst- oder Schulbehörde erfolgen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in 
seiner Sitzung am 25. Juni 1975 in Verhand
lung gezogen. Nach einer Debatte, an der sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Leitner, MeißI und Pfeifer be
teiligten, wurde der Gesetzentwurf einstimmig 
angenommen. 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)102 von 118

www.parlament.gv.at



Na.tionalrat XlII. GP - 151. Sitzung - 4. Juli 1975 14791 

Maderthan8l' 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
stellt somit den A n  t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorge
legten Gesetzentwurf ( 1540 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Ich bin ermächtigt, für den Fall, daß Wort
meldungen vorliegen, General- und Spezial
debatte in einem zu beantragen. 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
gemeldet. 

Wir gelangen zur A b s t i m  m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang 
in 1540 der Beilagen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Einstimmig angenommen. 

Die Vornahme der dritten Lesung wird be
antragt. - Kein Einwand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Der vorliegende 
Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung e i  n
s t i m  m i g a n g e n  0 m m e n. 

28. Punkt: Dritte Lesung des Antrages 156/A 
(11-4231 der Beilagen) der Abgeordneten 
Probst. Robert Weisz. Dr. Koren. Peter. Dok
tor Broesigker Dr. Fiedler. Dr. Heinz Fischer. 
Dr. Gr.uber und Genossen betreffend den Ent
wurf eines Gesdläitsordnungsgesetzes 1975 

(1640 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr 
zum 28. Punkt der Tagesordnung: Dritte 
Lesung des Antrages 156/ A betreffend den 
Entwurf eines Geschäftsordnungsgesetzes 
1 975. 

Wortmeldungen liegen keine vor. Wir kom
men daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich stelle zunächst im Sinne des § 61 Abs. 8 
Geschäftsordnung die für die Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
fest. 

Ich lasse über den Gesetzentwurf samt Titel 
und Eingang in 1 640 der Beilagen abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke� E i n  s t i m  m i g a n
g e n  0 m m e n. Das ist mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Der Herr Bundespräsident wird ersucht, 
die Frühjahrstagung 1975 der XIII. Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates mit 
1 1 .  Juli 1 975 für beendet zu erklären. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Der Antrag ist 
e i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m m e n. 

Schlußansprache des Präsidenten Benya 

Präsident (den Vorsitz übernehmend): 
Hohes Haus I Sehr geehrte Damen und Her
ren! Mit der Erledigung der Tagesordnung der 
heutigen Sitzung sind wir nicht nur am Ende 
der Fruhj ahrstagung des Nationalrates, son
dern auch am Ende einer ebenso arbeits- wie 
ergebnis reichen Gesetzge'bungsperiode ange
langt. 

Ich habe nicht die Absicht, durch einen allzu 
ausführlichen Rückblick. auf das, was wir in 
den vergangenen vier Jahren gemeinsam ge
leistet haben, den Eindruck eines Selbstlobes 
der Volksvertretung zu erwecken, noch kann 
es meine Aufgabe als Präsident dieses Hohen 
Hauses sein, zu den ge faßten Beschlüssen per
sönliche WerturteHe abzugeben. 

Es sei mir aber nach vier Jahren, in denen 
wir gemeinsam sozusagen Freud und Leid ge
teilt sowie die Lasten und die Verantwortung 
parlamentarischer Tätigkeit getragen haben, 
nur ein ganz kurzer Rechensmaftshericht so
wie die Hervorhebung eini1ger besonders mar
kanter Tatsachen gestattet. 

In diesen vier Jahren der XIII. Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates hat sich 
viel ereignet und manches 'geändert. Von den 
183 Abgeordneten, die am 4. Novemher 1971 
in diesem Saal die Angelobung als neuge
wählte Volksvertreter geleistet haben, wei'len 
22 nicht mehr in unserer Mitte, 4 Abgeordnete 
sind im Laufe dieser Jahre aus dem Leben 
gesdrieden, 18 Abgeordnete haben ihr Mandat 
zurückgelegt. 

Diejenigen von uns, die während der ge
samten Gesetz'gebungsperiode dem Hohen 
Hause 'angehörten, wirkten an der Erledigung 
eines Arbeitspensums mit, das seinen für je
dermann sichtbaren Niederschlag in 151  Ple
narsitzungen fand, in denen 573 Oesetzesbe
schlüsse gefaßt, die Abschlüsse von 186 Staats
verträgen genehmi'9t, 1 58 Berichte der Bundes
regierung, des Rechnungshofes oder von 
Untersuchungsausschüssen und Delegationen 
entgegengenommen und 4 Einsprüche des Bun
desrates behandelt wurden. Zur Vorbereitung 
dieser vielen Beschlüsse im Plenum des Hohen 

Im Einvernehmen mit den Parteien lege ich Hauses waren 427 Sitzungen von Unteraus
dem Hohen Hause folgenden A n  t r a g  vor : schüssen und 420 Sitzungen von Ausschüssen 
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erforderlich. Außerdem hielten Untersuchungs
aussdlüsse insgesamt 54 Sitrungen und das 
von der Präsidi'alkonferenz eingesetzte KomIi
tee zur Beratung der Geschäftsordnungsreform 
34 Sitzungen ab. 

Von Abgeordneten zum Nationalrat wurden 
163 Initiativanträge, rund 2400 schriftliche An
fragen und 2214 mündliche Anfragen einge
bracht. Von den erwähnten schriftlichen An
fragen wurden 23 dringlich behandelt. 

Hohes Haus ! Diese Aufzählung nüchterner 
Zahlen mag auf den ersten Blkk geradezu 
langweiUg wirken. Wenn man j edoch stati
stische Daten zu deuten vermag, dann sind 
sie - und vielfach nur s-ie - geei'gnet, ein 
objektives Bild der Wirklichkeit zu vermit
teln. 

1 920 - eine Geschäftsordnung in Kraft treten 
wird, die erstmals von Grund auf für den 
Nationalrat konzipiert wurde, ist bereits von 
Rednern aller Fraktionen des Hohen Hauses 
unterstrichen worden. In der Offentlichkeit 
wird manchmal übersehen, wie sehr gerade 
die demokratische Staats- und Regierungs� 
form darauf beruht, daß man praktisch über 
alles streiten kann, sofern die Regeln 
der Streitaustragung selbst außer Streit 
bleiben. Und gerade für ein Parlament 
gilt das Wortspiel: Man muß sich zusammen
setzen, um sich vernünftig auseinandersetzen 
zu können! 

So haben wir es auch in der Präsidialkonfe
renz gehalten, und es ist mir daher ein auf
richtiges Bedürfnis, dem Zweiten und Dritten 
Präsidenten des Hauses, Prof. Dr. Malet'a und 

So ist ' es beispielsweise unwahr, daß das Probst, sowie · den Klubobmännern Robert 
Parlament in unserer Zeit nur mehr sozusagen Weisz, Prof. Stephan Koren und Friedrich 
als Automat funktioni'ert, in den die Bundes- Peter für die Unterstützung zu danken, die 
regierung ihre Gesetzesvorschläge an einem sie mir während der Viier Jahre meiner Tätig
Ende hereinwirft und am anderen Ende keil als Präsident des Nationalrates j ederzeit 
wunschgemäß wieder in Empfang nehmen _ auch in heiklen Situationen, die es im 
kann. Von den 475 Gesetzesbeschlüssen, die parlamentarischen Leben nun einmal da und 
auf Regierungsvorlagen zuru(kg,ingen, wurden dort geben kann - zuteil werden ließen. (All
nicht weniger als 248 im Zuge der Ausschuß- gemeiner Beifall.) Ich möchte in diesem Zu� 
verhandl�.g�n und 48 wä�ren? de

.: �:weiten sammenhang auch dem Pad'amentsdirektor 
Les�ng gea�dert. Eb�ns? '1st dIe hau�g ;er- Dr. Wilhelm Czerny für seine wertvolle Mit� 
breItete M�.

mung U�Hl�bg,. nur nebensachh�e hilfe in der Präsidialkonferenz danken. (Neuer
Gesetze wurden emsturumg beschlossen, dIe -lieher allgemeiner BeHal1.) 
wichtigen jedoch ,immer nur mit den Stimmen 
der jeweiligen Regierungspartei. 

Von den bereits erwähnten 573 Gesetzes
beschlüssen wurden 488 - also rund 85 Pro
zent - einstimmig, 11 - das sind etwa 

. 3 Prozent - mit den Stimmen der SPO und 
OVP und 27 - also rund 4,7 Prozent - mit den 
Stimmen von SPO und FPO gefaßt; lediglich 
41 Gesetzesbeschlüsse - das sind etwa 1 Pro
zent - wurden nur mit den Stimmen der 
Reg-ierungspartei verabschiedet. 

Ich darf auch daran erinnern, daß gerade 
von den sogenannten "Jahrhundertgesetzen" 
beispielsweise die ersten Gesetze zur Famili
enrechtsreform, das Arbeitsverfassungsgesetz, 
die neue Gewerbeordnung, das Lebensmittel
gesetz und das Forstgesetz einstimmig ver
abschiedet werden konnten und auch das neue 
Strafgesetzbuch ,in zweiter Lesung zum weit
aus überwiegenden TeH die Zustimmung aller 
Fraktionen de's Hohen Hauses 'gefunden hat. 

Ganz besonders hervorheben möchte ich, 
daß der letzte Beschluß dieser nunmehr zu 
Ende gehenden Ge'setzgebungsperiode einer 
neuen Geschäftsordnung für den Nationalrat 
galt. Die Bedeutung der Tatsache, daß am 
1 .  OktO'ber 1 975 - also 55 Jahre nach dem 
Bundes-Verfiassungsgesetz vom 1 .  Oktober 

Es ist mir, sehr verehrte Damen und Herren, 
gerade vor Beg,inn der Wahlwerbung für die 
Neubestellung des Nationalrates "am 5. Ok
tober dieses Jahres ein aufrichtiges Bedürfnis, 
die vielen zwischenmenschlichen, geradezu 
freundschaftlichen Beziehungen hervorzuhe
ben, die uns auch über die Grenzen der Frak
tionen hinweg in dieser Gesetzgebungsperiode 
verbunden haben. Es gibt viele Formen von 
Parlamentarismus, und ich habe als Präsident 
dieses Hohen Hauses in den letzten vier 
Jahren kennengelernt, wie sehr eigentlich 
jedes Parlament seine eigene spezifische At
mosphäre hat, die mindestens ebenso wichtig, 
wenn nicht noch wichtiger ist als seine norma
tiven Grundlagen und seine äußeren Arbeits
bedingungen. In dieser Hinsicht, Hohes Haus, 
brauchen wir glüddicherweise nach meinen 
Erfahrungen keinen Vergleich mit anderen 
Parlamenten der Welt zu scheuen. 

In der OffentlichkeH wird manchmal Kritik 
daran geÜ'bt, daß es in diesem Saal bisweilen 
heft.ige Auseinandersetzungen gi1bt und wenig 
später die in die Auseinandersetzung verwik
kelt gewesenen Abgeordneten anderswo 
friedlich beisammensitzen. Diese Kritik stei
gert sich sogar bis zum Vorwurf der Unauf
richtigkeit. Ich glaube, Hohes Haus, daß diese 
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Kritik und die erwähnten Vorwürfe etwas 
außer acht lassen, was für eine parlamen
tarische Demokratie von lebenswichtiger Be
deutung ist : die Tatsache nämlich, daß wir 
ja nicht Feinde sind, sondern Konkurrenten 
im Wettbewerb um die Verwirklichung des
sen, was Jeder von uns und -insbesondere jede 
Partei als das Beste für unser Volk und un'se
ren Staat ansieht. Mögen Meinungen und 
Thesen uns auf dem Wege der Verwirklichung 
auch auseinanderführen, so verbindet uns 
letztlich doch das Streben nach dem Besten 
für alle. Im hoffe, daß 'aum die bevorstehen
den Wahlauseinandersetzungen diese Grund
lage unserer parlamentarischen Demokratie 
nicht verdeCken werden. 

Zum Schlusse kommend möchte ich nun 
Ihnen, sehr geehrte Frauen und Herren Abge
ordnete, dafür danken, daß Sie den drei Präsi
denten des Nationalrates die Erfüllung ihrer 
verantwortungsvollen und schwierigen Auf
gaben 'bisweHen zwar nicht leicht, aber immer 
mögllich gemacht haben. 

Jenen von Ihnen, die in der nächsten Ge
setzgebungsperiode nicht mehr dem National
rat angehören werden, wünsche ich - idl 
glaube, im Namen aller - alles Gute für die 
Zukunft. Idl hoffe, daß Si'e sich stets gerne 
an ' die Zeit Ihrer Tätigkeit in diesem Hause 
erinnern werden. 

Hohe's Haus ! Und nun bleibt mir noch, -in 
Ihrer aller Namen, geehrte Damen ußld Herren, 
allen j enen zu danken, die uns in den vier 
Jahren dieser G esetzgebungsperiode - in 
welcher Form auch immer - unterstützt 
haben: 

Unser Dank gilt den Mitarbeitern in aUen 
Dienst- und Geschäftsbereichen der ParIa
mentsdirektion, an die in diesen vergangenen 
vier Jahren nicht seHen große Anforderungen 
gestellt wurden, die über das normale Arbeits
ausmaß weit hinausgingen. (Allgemeiner Bei
fall.) Aber dennoch konnten diese Aufgaben 
bewältigt w,erden. Es gilt unser Dank selbst
verständlich auch jenell Bediensteten, die 
ihre Arbeit sozusagen ungesehen verrichten. 
Auch sie sind ein Rad im großen Getriebe, 
dessen Ausfall das Funktionieren des Ganzen 
gefährden würde. 

Den Dienststellen der Verwaltung. vor 
allem dem Verfassungsdienst und den legis
lativen Abteilungen der Ressorts sowie den 
Bediensteten der Osterreichisdlen Staatsdruk
kerei und manchen anderen, die ich hier nicht 
im einzelnen aufzählen kann, sei aus Anlaß 
der Beendigung der Gesetzgebungsperiode für 
ihre Unterstützung besonderer Dank gesagt. 

Schließlidl möchte ich aber 'auch jenen dan
ken, die während der vergangenen vier Jahre 
unsere Tätigkeit, die j a  nur zum geringsten 
Teil der Offentlichkeit zugänglich i'st, der Of
fentlichkeit vermittelt haben. 

Das gilt für die Berichterstatter der Zeitun
gen und Zeitschriften, die Damen und Herren 
der AP A, des Hörfunks und Fernsehens sowie 
für die Techniker des ORF, denen ich in 
Ihrer aller Namen herzlich Dank sage. (Allge
meiner Beifall.) 

Ich möchte heute schon dem Wunsch Aus
druck verleihen, sie mögen auch in Zukunft 
bestrebt sein, ein möglichst objektives und 
informatives Bild unserer Tätigkeit durch ihre 
Medien der österreichischen Bevölkerung zu 
vermitteln. 

Nun wünsche ich Ihnen persönlich, 'geehrte 
Damen und Herren, wenigstens eine kurze 
Spanne der Erholung, ehe sich die meisten 
von Ihnen der Bewerbung um die Mandate 
für die kommende Gesetzgebungsperiode zu
wenden, und übergebe den Vorsitz an den 
Zweiten Präsidenten Prof. Dr. Maleta. (An
haltender Beifall.) 

Abschiedsworte des Zweiten Präsidenten Dok
tor Maleta . 

Präsident Dr. Maleta: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Mein Dank gilt zunächst 
dem Präsidenten des Hauses, Benya, der mir 
mit einer nablen Geste zum Abschluß der 
Session den Vorsitz überließ. Denn meine 
innere Verbundenheit zum Parlament ilst niCht 
allein in der Tatsache begründet, daß ich ihm 
seit dem Jahre 1 945 angehöre, sOIlldern daß 
sich bei meinem endgültigen Ausscheiden im 
Herbst auch volle 1 41/2 Jahre in einer Präs i
dentenfunktion vollenden - darunter acht 
lange 1-ahre als Prä'sident dieses Hauses. Ein 
solcher Zeitraum läßt eine Aussage zu aktuel
len Problemen dies'es Parlaments, aber auch 
des Staatsbewußtseins vom Scheidenden er
warten, obwohl angesichts der knapp bemes
senen Redezeit selbst eine komprimierte Dar
stellung einer Quadratur des Zirkels 'gleicht. 
Da1bei ist 'es fast unvermeidbar, daß in Anbe
tracht einer 'S'O tiefigreifenden Zäsur im Leben 
trotz allem sachlichen Bemühen auch Emoti., 
onen sichtbar werden, wofür ich um Nachsicht 
und Verzeihung bitte. Wir Menschen sind 
eben nicht Denkmaschinen und Computer, son
dern aus Fleisch und Blut geboren. Sie werden 
also verstehen, wenn ich mit einem Dank be
ginne und in diesen Dank 'die politi'schen Per
spektiven mit hineinverflechte. 

Mein erster Dank gilt meiner eigenen Partei. 
Ich bitte ob dieser ungewöhnlichen Vorgangs-
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weise um Verständnis bei den anderen Frakti
onen, denn e'S handelt sich um einen Abschied 
nach allen Seiten. Liebe Partaifreunde! Durch 
euer Vertrauen wurde ich in höchste Funkti
onen des Staates und der Partei berufen. Ich 
war ein Mann der "eI"sten Stunde" ,  nicht erst 
später dazugekommen; ein Mann, für den 
Osterreich nicht irgendein Territorium mit dem 
Charakter einer auch in anderen Staaten vor
handenen Industrie- und Wohlstandsgesell
schaft rst, sondern ein emotioneller Begriff 
war, ist und für immer bleiben wird. 

Ich war aber auch ein Mann, dessen erste 
Schritte in die Politik in den Jahren 1933, 1934 
erfolgten, in einer Zeit, die sein politisches 
Denken somit nicht nur mit demokratischen 
Prinzipien beeindruckte ; also ein Mann mit 
politischer "Vergangenheit" ! 

Hohes Haus ! Lass'en Sie mich angesichts 
eines bevorstehenden Wahlkampfes und 
merkwürdiger Untertöne in vergangenen 
Wahlgängen eines sagen: Wenn wir die Ver
gangenheit bewältigen und endgülUg über-' 
winden wollen - wie es bei Festreden immer 
wieder als bereits vollzogene Tatsache be
hauptet wüd -, dann dürfen wir dars gewiß 
Erreichte nicht durch "Sündenfälle" neuerlich 
gefährden; dann müssen wir vor allem die 
persönliche Vergangenheit der parteipoliti
schen Gegner respektieren, sowohl die der 
einen wie auch die der anderen. 

Von dieser Stelle aus sagte ich einmal sinn
gemäß, daß wir dije politische Vergangenheit 
eines Osterreichers nicht kriti'sieren, sondern 
sein persönliches Opfer respektieren sollen, 
das er durch Verlust an Freiheit, Gefährdung 
seiner wirtschaftlichen EXIstenz und vielleicht 
sogar des Lebens für seine Idee erbrachte, 
weil er subjektiv davon überzeugt wa:r, daß 
diese Idee dem gemeinsamen Vaterlande nützt. 
Nur durch diesen geistigen Respekt gewinnen 
wir j ene Toleranz, ohne die eine pluralistisch
demokratische Gesellschaft 'ganz einfach nicht 
existieren kann. Dabei dürfen wir freilich nicht 
blind sein für ein auf uns zukommendes un
vermeidbares Dilemma, nämlich die Ent'Schei
dun'g, ob und in welchem Ausmaß Toleranz 
zu üben ist auch gegenüber jenen, welche den 
Rechtsstaat mit Hilfe der von ihm garantierten 
staatsbürgerlichen Rechte vernichten wollen. 

Sicher, man kann einwenden, daß der Groß
teil unserer Jugend für die Gegensätze der 
Vergangenheit kein Verständnis hat ; aber bei 
der poliitisch interessierten Jugend sollte für 
alle Zeiten auf gar keinen Fall ihr Glaube an 
den Sendungs auftrag und den Wahrheitsge
halt ihrer Gesinnungsgemeinschaft durch 
Rückgriffe in die emotionelle Mottenkiste der 
Vergangenheit angefeuert werden. Das 

schließt naturgemäß nicht aus, daß man wirk
liche oder vermeintliche Fehler der Gegen
seite aufzeigt. Nur darüber sollten sich die 
Demokraten in allen Lagern klar sein, daß 
Haß nicht der Keimboden für demokratische 
Toleranz, sondern nur für neue reaktionäre 
oder revolutionäre Gewaltregime ist. 

Ich war auch darüber etwas unglücklich, 
daß anläßhch der JubHäumsfeiern zum 
30jährigen Bestand der Zweiten Republik 
unserer JUJgend nicht gesClgt wurde, was uns 
dieses Land -Ideell, substantiell und emotionell 
bedeutet. Die Feiern vollzogen sich in der 
Atmosphäre einer Pflichtubung und kalter 
Sachlichkeit. Da's hatte zur Folge, daß im 
Fernsehen, in Leitartikeln, in Leserbriefen, 
in Auss'agen von Jugendlichen, in der man
gelnden Anteilnahme der Offentlichkeit an 
den offiziellen Feiern ein seelisches Vakuum 
sichtbar wurde. Ich fragte mich wirklich, wes
halb bist du eigentlich in das Konzentrations
lager gegangen, wenn 30 Jahre später ge
schrieben werden kann, daß es egal sei, ,in 
welchem "Territorium" man leb t. Ich sage 
ehrlich, ich war nicht allein 'bestürzt, sondern 
empört über die blasierte Selbstgefälligkeit 
so mancher oberflächlichen Kritik. 

Der Jugend muß man auch sagen, daß für 
eine politische Karriere M'achtwille, Bered
samkeit und Intellekt keinesfalls genügen. 
Wirklich führen kann nur jener, von dem 
man spürt, daß er zum p'ersonlichen Verzicht, 
zu Opfer und RiSlik,o bereit ist. 

Junge Sozialisten der . Ersten Republik 
kamen doch aus ärmlichen Verhältnissen, sie 
kämpften voll Begeisterung für ihre ]idee, ohne 
an finanzielle Vorteile zu denken; das gleiche 
gilt auch für viele junge Menschen in den 
anderen Lagern. Ich selbst mußte damals mein 
Auslangen mit armseligen 200 S finden. Aber 
kein junger Mensch, ob konservativ oder re
volutionär, dachte an hochdotierte "Ghost
writer"-Positionen. Wir setzten uns auch nicht 
mit einem Journalisten auf einen Mokka ins 
Kaffee, damit er die Bedeutung des jungen 
Mannes gebührend publiizistisch darstellt -
und da1s Unverständnis der Alten, die ihm 
nicht Pl'atz machen wollen, ebenso gebührend 
anprangert. Nicht ein Leitartikel, sondern nur 
persönliche Leistung und Opferbereitschaft 
garantieren eine Karriere ! 

Hohes Haus ! Warum kann ich das alles 
so offen aussprechen? - Weil im mich nicht 
mehr um Wählerstimmen bemühen muß und 
deshalb sagen kann, was sich sicher viele 
von den Älteren unter Ihnen gleichfalls den
ken ! Aus dieser Ungebundenheit und mit 
dieser Freiheit werde iCh ·  aum meine Bücher 
schreiben - worauf man sich wird verlassen 
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können. Wir gehen nämlidl einer kritisdlen 
Zeit entgegen, in der man die Demokratie 
nidlt dadurdl retten wird, daß man den 
Wählern nur das erzählt, was sie gerne hören, 
sondern man wird ihnen audl bittere Wahr
heiten sagen müssen. 

Hohes Haus ! Wenn ich jetzt audl auf meine 
Tätigkeit als Klubobmann der Volkspartei in 
diesem Hause - in Personalunion mit der 
Funktion ihres Generalsekretärs - zurück
blende, so sicher auch 'ein wenig deshalb, weil 
ich stolz darauf tbin, daß ich engster Mit
arbeiter unseres unvergeßlichen Leopold Figl, 
insbesondere Julius Raabs sein durfte, dessen 
Generalstabschef ich ja schließlich war. Sicher 
habe ich in diesen Funktionen so manchen 
Fehler begangen, den meine Parteifreunde mit 
Recht kritisieren konnten. Ich will nicht eigene 
Fehler entscbuldigen und mich etwa zur Gänze 
hinter der Tatsadle verstecken, daß einer 
"grauen Eminenz" eben nicht die gleichen 
optisch-pubJiizistischen Möglichkeiten zur Ver
fügung stehen, wie sie ein Ressortminitster 
automatisch hat. Dem politischen Nadlwuchs 
aller Parteien, der in unserem Zeitalter der 
Geschwätzitgkeit aufwächst, möchte ich aber 
sagen, daß manchmal "Reden Silber und 
Schweigen Gold ist", denn Vorrang vor der 
Person hat die Idee. Echte Leistung wurde 
zum gegebenen Zeitpunkt noch immer aner
kannt. 

Freilich: Nicht immer war ich der harte 
Kämpfer, den sich meine Partei mit Recht er
warten durfte ; nur - gelegentlich ist es so, 
daß nicht immer der lautstark gesdlwungene 
."Reform-Bierschlegel" aus urwüchsigem Holz 
den Erfol'g garantiert, sondern die federnde 
Klinge des Floretts, sie ist nämlich aus Stahl. 
Deshalh bekenne ich mich frank und frei zum 
Kompromiß, nämlich dann, wenn politische 
Auseinandersetzungen in undemokratische 
Gefahrenzonen abzugleiten drohen. Wer 
könnte leugnen, daß sich solche Gefahren 
am Horizont abzeichnen. 

Ich sagte einmal an dieser Stelle, daß sich 
die demokratischen Abgeordneten in einem 
gegenseitigen "Freund-Feind"-Verhältnis be
finden. Sie ha.ben die Interessen :ihrer Partei zu 

wahren und deshalb mit dem parteipolitischen 
Gegner ihre Klingen zu kreuzen. Das ist ihr 
gutes Recht und ihre Pflicht. Sie haben aber 
auch als Demokraten darauf zu achten, daß 
die Form der Auseinandersetzung die Platt
form des Parlaments nicht in einen Scherben
haufen verwandelt. Verliert nämlich das Par
lament in der Offentlichkeit Respekt und 
Achtung, dann befinden sich die aufrechten 
Demokraten in allen Parteien 'am Anfang des 
Weges, der zu ihrer aller politischen Ausschal-

tung führen könnte. Denn alle gesellschafts
polit!ischen Leitbilder, die in diesem Hause 
vertreten werden, haben in sich zwei Wege 
zu ihrer Verwirklichung: den demokratischen, 
aber auch die Versuchung der gewalts'amen, 
totalitären Verwirklichung. Oder ist man blind 
für Tatsachen, die sich jenseits unserer Gren
zen abspielen? Deshalb habe ich am Vorsitz 
in Sturmsitzungen immer dann energisch 
durchgegriffen, wenn ich spürte, daß emotio
nelle Untergründe aufbrechen und Leidensdlaf
te� sich entzünden könnten, die im Bewußtsein 
bleiben und deshalb in der Zukunft zu einer 
Verhärtung der Fronten führen könnten. 

Vielleicht war d�eses mein "Gspür" eine 
Frucht der poHtisdlen Erfahrung aus der Zeit 
der Ersten Republik. Im Einführungskapitel 
zu meiner "Gesdlichte der Zweiten Republik", 
mit dem Titel "Sturm und Drang", schildere 
ich meine Begegnung mit der verbotenen lin
ken, die ich als "Lehrender" bekehren wollte, 
wobei ich jedoch sel'bost als "Lernender" ge
reift bin. Ich erkannte nämlich, daß mein 
politisches Denken damals ausschließlich von 
der harten tagespolitischen Auseinanlderset
zung und der intellektuellen Seite her geprägt 
war, die sidi aus den geistigen Klüften des 
Zeitgeistes erklärt, daß iCh jedoch völlig die 
menschliche Seite übersehen hatte. Ich disku
tierte nämlich in unzähligen kleinen Konferen
zen mit einfachen Menschen, Betriebsräten, 
Funktionären der sozialisti'schen Gewerkschaf
ten und Partei und erkannte plötzlich, daß der 
Ursprung ihrer · Uberzeugung eine tiefe Sehn
sucht nach Gerechtigkeit und ein echter Gl'aube 
war. In dieser Zeit erst wurde ich selbst ein 
echter christlicher Demokrat, ein Mann zwar 
anderer intellektueller Uberzeugung, aber der 
Toleranz, des demokratischen Gesprächs, der 
geistigen Auseinandersetzung, also einer Ge
'seIlschaftsform, die man erst viel später 
"Pluralismus" nannte. 

Ubrigens : Die von Bundeskanzler Dr. Kreis
ky und mir gegründete Körner-Kunschak
Kommission hat bei ihren Archivforschungen 
einen Staatspolizeia'kt aus der Schuschnigg
Zeit gefunden, der die Uherschrift "Maleta" 
trägt. Daraus geht hervor, daß ich, der hohe 
"Vaterländische Front"-Funktionär, staatspoli
zeilich beschattet wurde, weil kleine Geister, 
die es immer gibt, glaubten, daß ich ein Ab
trünniger sei. Dabei suchte ich nur einen 
anderen 'Veg, weil ich erkannte, daß irgend 
etwas an unseren Traum- und Wunschvor
stellungen nicht stimmt. 

Es gibt auch einen Di'Sziplinarakt "Maleta" 
aus dem Jahre 1 945, weil ich in meiner Eigen
schaft als Mini-Sozialminister von Oberöster
reich - es gab ja noch keine Verbindung 
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zu Wien - für die zu zwangsweisem Ar
beitseinsatz kommandierten Nationalsoziali
sten eine kleine Stundenvergütung angeordnet 
hatte. Er hatte keine Wirkung, weil ich als 
Nationalrat Immunität g,enoß j hören Sie : Im
munität. 

Hohes Haus ! Das Motiv für meine Anord
nung war die mir selbst gestellte Frage, wie 
denn Menschen, die 1 945 vor den Ruinen ihres 
Glaubens standen, für dieses Osterreich ge
wonnen werden können, wenn es ihnen w:ie 
ein Racheengel mit dem Flammenschwert ent
gegentritt. Wie sollte denn eine Mutter dieses 
Land lieben lernen, wenn sie ihr Baby hun
gern sieht und nicht wenigstens ein paar 
Kreuzer hat, ihm etwas zu kaufen? Wie sollte 
man durch Verfolgung Menschen davon über
zeugen, daß die Selbständigkeit, die 
Souveränität dieses Landes eine geschichtliche 
Berechtigung und eine eigenständige Substanz 
hat? Ganz einfach deshalb, weil die öster
reichische Idee aus einem uralten Erbe stammt, 
das durch die Jahrhunderte große Geister 
prägten. Ich war auch deshalb gegen Anhalte
lager und für eine Befriedungspolitik gegen
über den ehemaligen Nationalsozialisten, weil 
mir der politisChe Verstand sagte, daß man 
eine gefährliche politische Idee nicht durch 
"Zusammenschweißen" der siCh verlaufenden 
Anhänger mit den "Unbelehrbaren", sondern 
nur durch "Abspalten" und "Aufspalten" über
windet. 

Liebe Freunde von der Volkspartei! DurCh 
euer Vertrauen wurde iCh zum Nationalrats
präsidenten vorgesChlagen, eine Funktion, die 
mich innerliCh beglückte. VielleiCht konnte iCh 
jhr nkht nur auf Grund meiner gesChilderten 
inneren Entwicklung gereCht werden, sondern 
auch infolge einer Charaktereigenschaft: Ich 
bin niCht so sehr der Typ des Strafvertei
digers, der um jeden Preis den Beschuldigten 
reinwaschen muß, auch niCht des Staats
anwaltes, der ihn seiner Schuld zu überführen 
hat, sondern ich bin nun einmal vom Grunde 
her Richter. Verzeiht daher, wenn ich nicht 
immer so agierte, wie man es vielleicht erwar
tete. Für mich war die Objektivität als 
Nationalratspräsident auch ein echter Dienst 
an meiner eigenen Partei, weil sie ein Beweis 
dafür sein konnte, daß die Volkspartei eine 
Gemeinschaft echter Demokraten ist, der 
weder eine "undemokratische Vergangenheit" 
noch "faschistische Eierschaien" vorgeworfen 
werden können. 

Ein Spiel des Zufalls wollte es, daß ich 
in der Funktion eines Integrationsfaktors des 
Staatsbewußtseins so richtig erst als Zweiter 
Präsident wirksam werden konnte ; als nämlich 
durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes 
auch das Mandat des Ersten Präsidenten er-

loschen war. Für mich war nicht entscheidend 
die Brillanz eines . RechtsgutaChtens, sondern 
die Erkenntnis, daß sämtliche Parteien auf das 
gleiche Rechtsgutachten vergattert werden 
mußten. Unausdenkbar die Folgen, wenn dies 
nicht gelungen wäre. Es mußte auCh eine 
Lösung sein, die sämtlichen in Zukunft mög
lichen Gefahren Rechnung trug; wenn etwa 
das Parlament durch äußere Umstände nicht in 
Wien zusammentreten könnte oder ein Teil 
der Mandatare durch höhere Gewalt an der 
Teilnahme verhindert würde. Der Staat 
braucht ein funktionierendes Parlament, 
gerade dann, wenn er gefährdet ist ! Erinnern 
wir uns doch an die Besatzungszeit, in der 
dieses frei gewählte Parlament als Stimme 
der Nation, die einfach in der Welt nicht 
überhört werden konnte, immer wieder die: 
Freiheit für unser Volk verlangte. 

In diesem Zusammenhang auch ein kurzes: 
Wort zur Geschäftsordnungsreform. Sie ist 
sicherlich notwendig und nützlich, aber doch 
nur wirksam in friedfertigen Zeiten. Aus der 
Sicht der Paragraphen war die Verfassung 
der Weimarer Republik. vollständig perfekt , 
und die Verfassung Englands imperfekt, weil 
zu einem großen Teil Gewohnheitsrecht und 
Tradition. Trotz der perfekten Paragraphen 
ging jedoch die Demokratie in Deutschland 
unter und überlebte sie .im imperfekten Eng
land. Der Wille zur Freiheit und nicht Para
graphen allein schützen die Verfassung. 

Deshalb auch ein Wort zum Stimmrecht des 
Präsidenten. Ich war darüber nicht sehr glück
lich und habe mich innerlich nur deshalb dazu 
durchgerungen, weil ich hoffe, daß eines Tages 
die Einführung einer elektronischen Abstim
mungsmethode den Präsidenten optisch davor 
schützt, daß er durch Aufstehen oder Sitzen
bleiben seine Schiedsrichterrolle gefährdet. 

Hohes Haus! Nun noch ein persönliches 
Wort. Ich habe mich freiwillig zur Nicht
kandidatur entsChlossen, obwohl ich in meinen 
Adern weder Kalk rieseln höre noch die nötige 
Vitalität für die weitere Führung dieses Hau
ses vermisse. Selbst dann hätte ich an diesem 
Entschluß festgehalten, wenn ich zum Ver
weilen aufgefordert worden wäre. ICh bin auch 
frei von weiterem politischen Ehrgeiz, es 
braucht daher niemand mehr beunruhigt zu 
sein ; schließlidt kann ich auf eine Karriere 
zurückblicken, die mich bis zur Höhe des soge
nannten Zweiten Mannes im Staat führte. Ich 
gehe j edoch in kein "Pensivnopolis", sondern 
werde unter anderem eine rege literarische 
Tätigkeit entfalten. So will ich in meinem ge
planten Buch "Zur Geschichte der Zweiten Re
publik" durch Ausleuchtung der historischen 
Fakten aus persönlicher und gesellschaftspoli
tischer Perspektive einen zusätzlichen Beitrag 
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zur Zeitgeschichte leisten. Darin wird auch ein 
Kapitel sein, in dem vordergründig diskutierte 
Schlagworte - wie etwa "freies Mandat", der 
"Klubzwang" sowie die "Integration der ge
sellschaftlichen Zwischenglieder" - auf Grund 
einer Strukturanalyse untersucht werden. 
Denn worin besteht das Dilemma? Unsere 
Verfassung stammt aus der Zeit des Hodl
liberalismus, in der es zwischen Individuum 
und Staat keine organisch gewachsenen 
Zwischenglieder gab. Heute hingegen sind sie 
vorhanden und müssen daher analysiert wer
den. 

Ich werde mich auch einem zweiten Buch 
"Die Zeit der Neuen Zei,ten" widmen, in dem 
ich versuchen werde, die gesellsChaftlich-struk
turellen Wandlungen zu untersuchen. Aus all 
dieser Zeit der Wirrungen und W;idersprüche 
sind auch politische Begriffe, wie konservativ 
und progressiv, wie links und rechts, in einen 
Wirbeltanz geraten ; infolgedessen werden wir 
uns damit eingehend beschäftigen müssen. 

Persönlich glaube iCh, daß wir bei all diese� 
Analysen uns auch mit dem Problem der 
mensChlichen Freiheit, der menschliChen Natur 
auseinandersetzen müssen, die zwar von dem 
Milieu geprägt ist, aber eine eigenständige 
Berechtigung besitzt, sonst hätte es im Hoch
mittelalter keine Ketzer geben können und 
gäbe es im totalitären Regime der Sowjet
union ke�nen Solschenizyn. 

Ich will daher frei sein, frei im Denken, 
frei im Geist, frei von Mehrheitsbeschlüssen, 
aber auch frei von den Sachzwängen des 
Telephons und des Terminkalenders. 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 
Schluß. Verzeihen Sie mir, wenn Sie irgend-

wann einmal eine Maßnahme von mir als Un
gerechtigkeit, Mißverständnis oder Irrtum 
empfunden haben sollten. Ich jedenfalls 
möchte Ihnen dafür danken, daß Sie mir gehol
fen haben, die Autorität des Präsidenten in 
einer sonst so autoritätslosen Zeit zu wahren. 
Vielleicht war die Zusammenarbeit auch des
halb reibungslos, weil ich in allen Lagern 
Freunde hatte. Nie werde ich in meinem Leben 
jene Stunde vergessen, in welcher mein 
soeben neugewählter Nachfolger als Präsident 
des Hauses, Dipl.-Ing. Dr. Waldbrunner, im 
Augenblick der Krönung seiner politischen 
Laufbahn meine Hand ergriff und mir zu
flüsterte : "Maleta, das ist für dich eine schwere 
Stunde." Es war jener Mann, der einstige 
Chef des sogenannten Königreichs Wald
brunner, zu dessen Sturz icb. als junger Abge
ordneter angetreten war. - Mögen in allen 
Lagern auch 'in Zukunft Menschen von innerer 
Größe sein, welche über Parteischranken hin
weg in der Liebe zu unserer gemeinsamen 
Heimat, zu unserem Vaterland Osterreich, ver
bunden sind. 

Es lebe dieses wunderbare Land, von dem 
der DiChter schreibt, es sei jene kleine Welt, 
in der die große ihre Probe hält. Es lebe Oster
reich! Es lebe die Republik I (Allgemeiner Bei
fall.) 

Die Sitzung ist g e s c h I  0 s s e n. 

Unter dem neuerlichen Beifall des Hauses 
begeben sich die Klubobmänner der drei Frak
tionen Robert W e  i s Zr Dr. K o r  e n und 
P e t  e I ZU den Präsidenten, um ihnen ihrer
seits die besten Wünsche für die Sommer
monate zu übermitteln. 

Schlufi der Sitzung: 16 Uhr 5 Minuten 

österreichisehe Staatsdruckerei L61 35515 
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P. h. h. Erscheinungsort Wien, Verlagspo8lamt 1030 Wien 

Stenographisches Protokoll 
des Nationalrates der Republik Österreich 

XIII. Gesetzgebungsperlode Nachtrag 

Eingelangt sind noch nach der 151. Sitzung 

Regierungsvorlagen 
1694 : Bundesgesetz übel' die Zeitzählung (Zeit

zählungsgesetz ) 
1695 : Bundesgesetz, mit dem das Bundesge

setz über technische Studienrichtungen 
geändert wird 

1698 : Bundesgesetz, mit dem das Pyhrn Auto
bahn-Finanzierungsgesetz geändert wird 

1699 : Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Ungarischen Volksrepublik über 
die Auslieferung 

1700 : Zusatzabkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Italienischen Repu
blik zum Haager Übereinkommen vom 
1 .  März 1954 betreffend das Verfahren 
in bürgerlichen Rechtssachen 

1 701 : Bundesgesetz, mit dem das Bundesge
setz betreffend die Finanzierung der Auto
bahn Innsbruck-Brenner geändert wird 

1 702 : Bundesgesetz, mit dem das Tauernauto
bahn-Finanzierungsgesetz geändert wird 

1 703 : Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 
über das Verwaltungsjahr 1 974 

Berichte 
über die XXIX. Generalversammlung der Ver

einten Nationen und die VI. Sondertagung 
der Generalversammlung der Vereinten N a
tionen, BM. f. Auswärtige Angelegenheiten 
(III- 192) 

des Verfassungsgerichtshofes über seine Tätig
keit im Jahre 1974, Bundeskanzler (III- 193) 

über die Lage der in der Anlage zum ÖIG-Gesetz 
angeführten Gesellschaften, Bundeskanzler 
(III - 194) 

Hochschulbericht 1 975 (III- 195)  

Anfragebeantwortungen 
Eingelangt sind die Antworten 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten P e t e r  und 
Genossen (Zu 1824jA.B. zu 1 830jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. L a n n e r  und Genossen (Zu 
2007IA.B. zu 2063/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten R e g e n s b ur g e r  und Ge
nossen (208 1/A.B. zu 2097/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. L a n n e r  und Genossen (2082jA.B. zu 
2 108jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten S u p p a n  und Genossen 
(2083jA.B. zU 2098/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. K ö n i g  
und Genossen ( 2084jA.B. z u  21 03jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten M e l t e r  
und Genossen (2085jA.B. z u  2092jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. L a n n e r  und Genos
sen (2086jA.B. zu 2096jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. B r o e sigke und Ge
nOssen (2087 jA.B . zu 2099jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dipl.-Vw. J o s s e c k  und 
Genossen (2088jA.B. zu 2 100jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S c r i n z i  und Genos
sen ( 2089jA.B. zu 2102jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten N e u m a n n  und Genossen 
(2090jA.B. zu 2 1 26jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten N e u m a n n  und Genossen 
(209 1jA.B. zu 2 129/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten B u r g e r  und Genossen 
(2092jA.B. zu 2 1 37/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten K e r n  und Genossen 
(2093jA.B. zu 2 1 5 1 /J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Helga W i e sel' 
und Genossen ( 2094jA.B. zu 2 1 73jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. K e i m e l  
und Genossen ( 2095/A.B. z u  2 1 8 1 jJ) 

. des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten M e l t e r  
und Genossen (2096jA.B. z u  209 1 /J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dkfm. G o r
t o n  und Genossen (2097jA.B. zu 2 1 12/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dkfm. G o r t o n  und 
Genossen ( 2098/A.B. zu 2 1 13/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten S u p p an 
und Genossen ( 2099jA.B. zu 2 1 28jJ ) 

des Bundesministers für Bauten und Tech
nik auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. H a n r e i c h  und Genossen (2 100j 
A.B. zu 2 1 47jJ) 
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d€)s Bund€)sqlillisters für BfJ,uten und Tech
nik auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. R a n r e i c h  und Genossen (2101j  
A.B.  zu 2 1 52jJ) 

des B:unq,ßsministers für Justiz auf die Anfrage 
der · Abgeordneten Dr. H a u s e r  und Genos
sen (2102jA.B. zu 2093jJ ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten S u p p a n  und Genossen 
(2103jA.B. zu 2094jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. B l e n k  und Genossen 
(2104jA.B. zu 2 1 01jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Z e i l l i n g e r  und Genossen 
(21 05jA.B. zu 2 104jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dkfm. G o r t o n  und Genos
sen (2 106jA.B. zu 2 122jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abge
ordneten Dkfm. G o r t o n  und Genossen 
(2107jA.B. zu 2 1 1 4/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Eduard M o s e r  und 
Genossen (2108jA.B. zu 2135jJ ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. B r o e s igke  und Genos
sen (2109jA.B. zu 2127jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf d ie Anfrage 
der Abgeordneten Dr. L a n n e r  und Genossen 
( 2 1 10jA.B. zu 2 1 09jJ) 

des Bundesministers für Rondel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dkfm. G o r t o n  und Genossen (21 1 1jA.B. zu 
2 1 1 5jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E rm a c o r a  und Genos
sen (21 12jA.B. zu 2 1 54/J) 

des Bundesministers für Justiz auf d ie Anfrage 
der Abgeordneten Dr. E r m a c o r a  und Genos
sen (Zu 2 1 1 2jA .B. zu 2 154jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten B r u n n e r  
und Genossen ( 2 1 1 3jA.B. z u  2 1 7 1 /J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die AJlfrage der Abgeordneten Anton S c h l a 
g e r  und Genossen (21 14/A.B. zu 2225jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dipl . -Ing. Dr. L e i t n er 
und Genossen (21 15jA.B. zu 2232jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die �frage der Abgeordneten Dr. R ei n h a r t  
und Genossen (21 1 6jA.B. z u  2258jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s. 
b u r g e r  und Genossen (2 1 1 7jA.B. zu 2254jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage des Abgeordneten Dr. R e i nhart  
und Genossen ( 2 1 1 8jA.B. zu  2346jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. M o ck 
und Genossen ( 2 1 1 9jA.B. zu 2376jJ ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten S a n d m e i ß r  und Genossen 
( 2 1 20jA.B. zu 2 1 64/J) 

des Bundesministers fqr FinfJ,nzen auf die An
frage der AbgElorq,neten Dr'. R e i nh�it Und 
Genossen ( 2 1 2 1 /A.B. zu 2 1 53/J) 

. 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten H u b e r 
und Genossen (2122jA.B. zu 2 1 39/J ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten S a n d 
m e i e r  und Genossen (21 23jA.B. zu 2 168jJ) 

des Bundesministers für J ußtiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten DDr. H e s e l e  und Genossen 
(2124jA.B. zu 2305/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Anneliese A l b  r e c h t und 
Genossen ( 2 125jA.B. zu 2324jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. S c r i n z i  
und Genossen (21 26jA.B. z u  2220fJ) 

des Bundesministers für Bauten und Teohnik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Z in g l e r  
und Genossen ( 2 127/A.B. z u  2298/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Z in g l e r  
und Genossen (21 28jA.B. z u  2424jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Heinz F i s c h e r  und Genossen 
(2129jA.B. zu 2295jJ) 

. 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. H a u s e r  und Genossen 
(21 30jA.B. zu 2 1 33jJ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten B u r g e r  und 
Genossen (2131jA.B. zu 21 90jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten K i nzl  und 
Genossen (21 32jA.B. zu 2227 jJ) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. H a n r e i c h  und Genossen (21 33j 
A.B. zu 2230/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten K r i z  und Gepossen (2134/ 
A.B. zu 2309/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. :ß. e i n h ar t  und Ge
nossen (21 35jA.B. zu 231 1jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. H a u s e r  und Genossen 
(21 36jA.B. zu 21 34jJ) 

des Bundesministers für Unterrioht und Kunst 
auf die Anfrage der .t\bgeordneten M e l t e r  
und Genossen ( 2 1 37jA.B. z u  21 42jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten P e t e r  und 
Genossen ( 2 138jA.B. zu 2 148jJ) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
S a n d m e i e r  und Genossen (2139jA.B. zu 
2 1 58jJ ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten B r u n n e r  
und Genossen (2140jA.B. zu 2 1 72/J ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. F r au
s c h er und Genossen (214I/A.B. zu 21 74jJ ) 
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des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten B r u n n e r  
und Genossen (2142jA.B. zu 2204jJ ) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. R e i n h ar t  und Genossen (2 143jA.B. zu 
2282/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Lona M u r o w a t z  und Ge
nOssen (2144/A.B. zu 2303jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Erika S e d a  und Genos
sen ( 2 145/A.B. zu 2307jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten K u n stätt e r  und Genos
sen (2146jA.B. zu 2325jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Heinz F i s c h e r  und Genossen 
(2147jA.B. zu 2294/J) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. M o c k  und Genossen (2148jA.B. zu 2377jJ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. P r a d e r  
und Genossen (2149/A.B. z U  2 143jJ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten S an d m e i er 
und Genossen (2150/A.B. zu 2 1 65/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S t i x  und Genossen 
(215 1jA.B. zu 2177jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. L a n n e r  und Genossen 
(2152/A.B. zu 2212jJ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Prader 
und Genossen (21 53jA.B. zu 2237 j.T ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pr ader 
und Genossen (21 54/A.B. zu 2238/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. P r ader 
und Genossen (21 55jA.B. zu 2239jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
R a d i n g e r  und Genossen (21 56jA.B. zu 
2228/J) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
S a n d  m e i e r  und Genossen (2 1 57jA.B. zu 
2 1 62jJ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. L a n n e r  
und Genossen (21 58jA.B. z u  221 3jJ) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
M e l  ter und Genossen (21 59jA.B. zu 2245/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. M o c k  
und Genossen (21 60jA.B. z u  2380/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten M e l  tel' und 
Genossen (2161jA.B. zu 2248jJ) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
E g g  und Genossen (21 62jA.B. zu 2403/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten S an d m e i e r und Genossen (2163/ 
A.B. zu 2157 jJ ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Hanna H a g e r  und Genossen ( 2 164/ 
A.B. zu 2423fJ ) . 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. S t ix und Genossen (2165jA.B. 
zu 2219jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. B r o e s igke und Genossen 
(21 66jA.B. zu 2271jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Melter  
und Genossen ( 2 1 67fA.B. zu 214:1/J) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
H e ß I  und Genossen (21 68jA.B. zu 2402jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
P fe i fer  und Genossen (21 69jA.B. zu 2279jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. L a n n e r  
und Genossen (21 70jA.B. z u  2207/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten F l' o d l  und 
Genossen ( 2 1 7 1/A.B. zu 2267jJ ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abge. 
ordneten Dr. R e in h ar t  und Genossen (21 72/ 
A.B. zn 2276jJ ) 

des Bundesministers fur Inneres auf d ie AnfragE: 
der Abgeordneten Dr. R e i n h a r t  und Genos
sen (21 73jA.B. zu 2364jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord 
neten B r an d s t ä t t e l'  und Genossen (21 74/ 
A.B. zu 2366jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. M o c k  und 
Genossen ( 2 1 75/A.B. zu 2374jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft lmd 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
S a n d m e i e r  und Genossen (2176jA.B. zu 
21 70/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Lona 
M u r o w a t z  und Genossen (2177/A.B. zu 
23 18jJ ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. 
M a d e r n e r  und Genossen (2178jA.B. zu 
2404jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Jolanda 
O ffe n b e c k  und Genossen (2179/A.B. zu 
2407/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Ing. G r a d i n g e r  und Genos
sen (21 80jA.B. zu 2223/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. S c h w i m 
m e r  und Genossen (2181/A.B. z u  2256jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten B urger und Genossen (21 82jA.B. 
zu 2 183/J) 
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des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Heinz F i sc h e r  und Genossen 
( 2 1 83jA.B. zu 2293jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten W u g a n i g g  und Genossen (2184/ 
A.B. zu 2358/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S t i x  und Genossen 
( 2 1 85/A.B. zu 2427/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
. der Abgeordneten Dr. L a n n e r  und Genossen 

(21 86jA.B. zu 2 1 55jJ) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr_ Launer  und Genossen ( 2 1 87jA.B. zu 
2206jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten K i t t l  und Genossen (21 88/ 
A.B. zu 2399/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. M o c k  und Genossen ( 2 1 89jA.B. 
zu 2370jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten S a n d m e i e r  und Genossen 
(2190jA.B. zu 2 1 63JJ) 

der Frau Bundesministor für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. B a u e r  und Genossen (219 1/A.B. 
zu 2 180jJ) 

des Bundesminist,ers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr_ S c r i n z i  und Genossen 
(21 92jA.B. zu 2 1 97/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. L a n n e r  und Genossen ( 2 1 93jA.B. 
zu 2209/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. K a u fm a n n  und Genossen (21 94/ 
A.B. zu 2222/J) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. E r m a c o r a  und Genossen (21 95jA.B. zu 
2234jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. R e i n h a r t  
und Genossen (21 96jA.B. z u  2257/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten S t e i n i ng e r  und Genossen (21 97/A.B. 
zu 2281/J) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Wugan igg und Genossen (2198/A.B. zu 
2323jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. M o c h:  und Genossen (2199/A.B. zu 237 1 jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfmge der Abgeordneten Dr. Eduard 
M o s e l' und Genossen (2200/A.B. zu 2136j.J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten S a n d m e i e r  
und Genossen (220 1 jA.B. z u  21 59jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S a n d m e i e r  und Ge
nossen (2202/A.B. zu 2 1 60/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S t i x  und Genossen 
(2203/A.B. zu 2 1 76/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. B a u e r  
und Genossen (2204/A.B. z u  2 1 7 8/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten M e l  t el' 
und Genossen (2205jA.B. zu 2242jJ) 

NI'. 2206/A.B. entfällt 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. L e i t n e r  und Genossen (2207 jA.B. zu 
2273jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S c h m i d t und Genos
sen ( 2208/A.B. zu 2410/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. B l e n k  und Genossen ( 2209jA.B. 
zu 2 1 79/J) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. L a n n e r  und GenosBen (2210/A.B. zu 
221OjJ ) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Lona M u r owatz und Genossen (22 1 1/A.B. 
zu 236 1 /J) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Maria M e t z k e r  und Genossen (221 2/A.B. zu 
2359JJ ) 

des Bundesnlillisters für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. L a n n e r  und Genossen (221 3jA.B. 'Zu 
2202jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. F l e i sc h m ann und Genossen (2214/ 
A.B. zu 24 12jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten S a n d m e i e r  und Genossen 
(221 5/A.B. zu 2 1 69/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten B u r g e r  und Genossen 
(22 1 6JA.B. zu 2 194jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten M e l t e r  und Genossen 
(22 17jA.B. zu 2 198/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dipl. -Vw. J o s s e c k  und 
Genossen (221 8/A.B. zu 2 1 99/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten M e l t e r  und Genossen 
(221 9/A.B. zu 222 1/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ing. W i l 
l i nger und Genossen (2220/A.B. zu 2287jJ) 

des Bundesministers für Ver kehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. R e i n h a r t  und Genos
sen (2221/A.B. zu 2396jJ) 
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des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 

I der Abgeordneten P e t e r  und Genossen (2222j 
A.B. zu 2408/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen 
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. M o c k und Genossen (2223jA.B. zu 2373jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten S e k a n i n a  und Genossen (2224jA.B. 
zu 2277jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Djpl.-Ing. H a lt r e i c h  und Genossen 
(2225/A.B. zu 223 1jJ) 

des Bt�ndesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Mo c k und Genossen 
(2226jA.B. zu 2146jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Hanna H ag e r und Genossen (2227jA.B. 
zu 2300jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
B l e c h a  und Genossen (2228jA.B. zu 2400jJ ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S c hm i d t und Genossen 
(2229jA.B. zu 2149jJ) 

des BtUldesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten S a n d m e i e r 
und Genossen (2230jA.B. zu 2 1 67jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. R e i n h a r t  und Genos
sen (223 1 /A.B. zu 2357/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hu b e r und Genossen (2232jA.B. zu 2138jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
S c h r o t t e r  und Genossen (2233jA.B. zu 
2144/J) 

des Bundesministers für Land· und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
S ch r o t t e r  und Genossen (2234jA.B. zu 
2 145jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
D e u t s c h m a n n  und Genossen (2235jA.B. zu 
2 156jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
S a n d  m e i e r  und Genossen (2236jA.B. zu 
2 1 66jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten S an dm e i e r  und Genossen (2237jA.B. 
zu 2 1 6 1jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An 
frage der Abgeordneten Dr. B au e r und Genos
sen (2238jA.B. zu 2 182jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. S c hr a n z  
UJ;d Genossen (2239jA.B. z u  2286jJ) 

des Bundesministers für J ust.iz auf die Anfrage 
der Abgeordneten DDr. K ö n i g und Genossen 
(2240/A.B. zu 2 1 3 1 /J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. L a n n e r  und Genossen (2241jA.B. zu 
2214jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. L a n n e r  und Genossen 
(2242jA.B. zu 221 1jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
K e r n  und Genossen (2243/A.B. zu 2283/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Josef S c h l a ge r  und Genossen (2244jA.B. zu 
2316/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
M a i e r  und Genossen (2245jA.B. zu 2328jJ) 

ues Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Er m a c o r a  und Genos
scn (2246/A.B. zn 2365/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Neu man n und Genossen (2247jA.B. zu 
2 1 9 1jJ ) 

des Bund esministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
M e l t e r  und Genossen (2248/A.B. zu 2249/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. H a n r e ic h  und Genossen (2249j 
A.B. zu 2270jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
M a d e r t h a n e r  und Genossen (2250jA.B. zu 
230ljJ) 

des BundesminiSters für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
M a i e r  und Genossen (2251jA.B. zu 2337jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. M o c k und Genossen (2252jA.B. zu 2372jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord 
neten T o n n  und Genossen (2253jA.B. zu 
2284jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord 
neten Hanna H a g e r  und Genossen (2254jA.B. 
zu 2299jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten B l e c h a  und Genossen ( 2255jA.B. 
zu 2348jJ) 

, 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten AIll1elieso A l b  I' e c h t und Genossen 
(2256/A.B. zu 2363jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschun g auf die Anfrage der Abgeordneten 
B l e c h a  und Genossen (2257/A.B. zu 2401jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dipl. -Ing. Dr. L e i t n e r  
und Genossen (2258jA.B. z u  2 193jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. L a n n e r  und Genossen 
(2259/A.B. zu 2217 jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten M e  1 t e r und Genossen 
(2260jA.B. zu 2246jJ) 
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des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten B l e c h a  und Genossen (226 1 /A.B. 
ZU 2347JJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. K e i m e l  und Genossen 
(2262/A.B. zu 2368/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Ing. H o  bl und Genossen 
(2263jA.B. zu 2388/J) 

des Bundesministers für Ver kehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten W o d i c a  und Genossen 
(2264/A.B. zu 2392jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten K i t t l  und Genossen (2265/ 
A.B. zu 2386/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten P ö l z  und Genossen (2266j 
A.B. zu 2387jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten A l b e r e I' und Genossen 
(2267/A.B. zu 2390/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten K o s t e l e c k y  und Genossen 
(2268/A.B. zu 2391 /J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten H e i n z  und Genossen (2269/ 
A.B. zu 2393jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten L i b a l und Genossen (2270/ 
A.B. zU 2394jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten N i t t e l  und Genossen (227 1 /  
A.B. z u  2395JJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten B a b a n i t z  und Genossen 
(2272jA.B. zu 2397/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten lng. W i l l i ng e r  und Genos
sen (2273jA.B. zu 2398jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Vetter  und Genossen (2274/ 
A.B. zu 2259jJ) 

des Bundesministers für Verkelu' auf die Anfrage 
der "Abgeordneten K o s t e l e c k y  und Genos
sen (2275/A.B. zu 2389jJ ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten M e l  t e l' und Genossen (2276/ 
A.B. zu 2252/J) 

des Bundesministers für Verkelu' auf die Anfrage 
der Abgeordneten M e l t e r  und Genossen 
(Zu 2276jA.B. zu 2252/J ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. B a u e r  und Genossen 
(2277/A.B. zu 2266jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten S te i n h u b e r  und Genos
sen (2278/A.B. zu 2333/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten A l  b e r e r  und Genossen 
(2279/A.B. zu 2385jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. S c h r a n z  un d Genossen 
(2280jA.B. zu 2413/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An 
frage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Doktor 
L e i t n e r  und Genossen (2281/A.B. zu 2 1 88/J) 

des Bundesministers für Finan�en auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Jolanda Offe n 
b e c k  und Genossen (2282/A.B. z u  2289/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. S c h r a n z  
und Ge.nossen (2283jA.B. zu 2296/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten T r e i ch l  und 
Genossen (2284/A.B. zu 233 1 /J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. F ie d  l e r  und Genossen ( 2285/A.B. 
zu 2226/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten E g g  und Genossen ( 2286/ 
A .B. zu 2304jJ ) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Thal h a m m e r  und Genossen (2287jA.B. zu 
2336/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. M o c k  und Genossen 
(22 88/A.B. zU 2378/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. S t i x  und Genossen (2289jA.B. zu 
2425/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten L i b al und Ge
nossen ( 2290/A.B. zu 2278jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten M ü h l  b a c h e r  und Genossen 
(2291/A.B. zu 2314jJ) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. H e i n d l  und Genossen ( 2292/A.B. zu 
2343jJ) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr_ E r m a c o r a  und Genossen (2293/A.B. zu 
2354jJ) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten M e l  t e l' und Genossen 
(2294jA.B. zu 2247jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten S te i n h u b e r  
und Genossen (2295jA.B. z u  2332jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten N e u m a. n n  und Ge
nossen (2296/A.B. zu 2268jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S u p p a n  und Genos
sen (2297/A.B. zu 2272jJ) 

des Bundesministers fül' Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
M e l t e r  und Genossen (2298jA.B. zu 2241jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Ing. S c he i b e n g r a f  
und Genossen (2299jA.B. zu 2288/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten DDr. H e s e l e  und Genossen (2300/ 
A.B. zu 24 1 7/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten S k r i t e k  und Genossen 
(230 IjA.B. zU 23 1 2/J) 

151. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 115 von 118

www.parlament.gv.at



Nationalrat XITI. GP 14807 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten S k r i  t e k  und Genossen 
(2302/A.B. zu 23 1 3j.J) 

des Bundeskan�lers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. K e i m e l  und Genossen (23031 
A.B. zu 2367/.J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. L an n e r  
und Genossen (2304jA.B. ZU 2215/.J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. M o c k  und Genossen 
(2305/A.B. zu 2382/.J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten lng. R 0 b I und Genossen 
(2306jA.B. zu 2308/.J) 

des Bundesministers für .Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Lona M u r o wa t z  und 
Genossen (2307/A.B. zu 23 15j.J) 

des Bundesministers für .Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. K er s t n i g  und Genos
sen (2308jA.B. zu 2326j.J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten M e l  tel' und Genossen (2309jA.B. ZU 
2244jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. G r u b e r  und Ge
nossen (23 1 OjA.B. zu 226 1/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. E r m a c o r a  und Genossen (23 1 1/ 
A.B. zu 2285/.J) 

des Bundesministers für .Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten B l e c h a  und Genossen 
(231 2/A.B. zU 2310/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. E r m a c o r a  und Genossen 
(23 13jA.B. zu 2355j.J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten S t e in h u b e r  
und Genossen (23 1 4/A .B. z u  2384/.J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
DDr. R e s e i e  und Genossen (2315/A.B. zu 
241 6/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten B r a u n e i s  und Genosson (23 1 6jA.B. 
zu 2418/.J) 

des Bundesministers für .Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Edith D o b e s b e r g e r  und 
Genossen (23 1 7/A.B. zu 2306/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten S t a u d i n g e r  und Genossen (23 1 8j 
A.B. zu 2200/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. L an n e r  und Genossen (2319j 
A.B. ZU 2205/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten M e l ter und Genossen (2320/A.B. zu 
2240/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. M o c k  und Genossen (2321 /A.B. 
zu 2375/.J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. L e i t n e r  und Genossen (2322/A.B. zu 
2 1 84/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten S a n d m e i e r  und Genossen (2323/ 
A.B. zu 2224/.J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten lng. S c h e i b e n g r a f  und Genossen 
(2324/A.B. zu 2344/.J)

. 
des Bundesministers für .Justiz auf die Anfrage 

der Abgeordneten Dr. M o c k  und Genossen 
(2325jA.B. zu 2379/.J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten P i c h l e r  und 
Genossen (2326/A.B. zU 2420j.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. L e i t 
n e r  und Genossen (2327jA.B. z u  2 185j.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. L e i t 
n e r  und Genossen (2328/A.B. zu 2 1 86/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An-
frage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. L e i t 
n e r  und Genossen (2329/A.B. zu 2 1 87/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten B u r g e r  und Genos
sen (2330jA.B. zu 2 189/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. S ti x  und Genos
sen (233 1j�.B. zu 2 1 96j.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. Gru b e r  und Ge
nossen (2332jA.B. ZU 220 1 /.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. L an n e r  und 
Genossen (2333/A.B. zu 2208/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. P ra d e r  und Ge
nossen (2334/A.B. zu 2236/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten M e l t e r  und Genossen 
(2335/A.B. zu 2243/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten V e t t e r  und Genossen 
(2336/A.B. zu 2260/.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dipl.-Vw.- .J o s s e c k  
und Genossen (2337/A.B. z u  2263j.J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. B r o e s ig k e  und 
Genossen (2338jA.B. zu 2264/.J) 

des Bundesministers für Unterricht und ·Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Eduard 
M o s e r  und Genossen (2339jA.B. zu 2 1 92JJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. L a n n e r  und Genossen (2340/A.B. zu 
221 8j.J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten T r e i c h l  
und GenOssen (234 1jA.B. Z U  2340/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ro b a k  und 
Genossen (2342jA.B.  zu 234 1jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten .Josef 
S c h l a g e r  und Genossen (2343/A.B. zu 2342j.J) 
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des Bundesministers für Bauten und Technik , 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ki t t l  und 
Genossen (2344jA .B. zu 2345jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Kuns t ä t 
t e r  und Genossen (2345jA.B. zu 241 1jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten H e } } ·  
w a g n e r  und Genossen (2346jA.B. zu 241 5jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten H o r ej s 
und Genossen (2347jA.B. zu 2419JJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten P i c h l e r  
und Genossen (2348jA.B. z U  242 1/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten lng. H o b l  
und Genossen (2349jA.B. Z U  2422jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten P e te r  und 
Genossen (2350jA,B. zu 2 1 95jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K e i 
m e l  und Genossen (2351 /A.B. zu 2203jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Lanner  
und Genossen (2352jA.B. zu 221 6jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. E rm a c o r a  und Genossen (2353jA.B. zu 
2235jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Melter  
und Genossen (2354jA.B. Z U  2251 jJ )  

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
M e l t e r  und Genossen (2355jA.B. zu 2253jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeo�'dneten Dr. Gru b e l' 
und Genossen (2356jA.B. zu 2265jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K a u f 
mann und Genossen (2357jA.B. z u  2269jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf dit:i Anfrage der Abgeordneten Dr. Kauf
mann und Genossen (Zu 2357jA.B. zu  2269jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-lng. 
Dr. L e i t n e r  und Genossen (2358/A.B. ZU 
2274jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
R a d i n g e r  und Genossen (2359jA.B. zu 
2280/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr, Heinz 
F i s c h e r  und Genossen (2360jA.B. zn 229 1jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Wuganigg und Genossen (236 I 1A.B. zu 
231 7/J) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Edith 
D o b e s b erger und Genossen (2362jA.B. zu 

I 231 9jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. R e i n h ar t  und Genossen (2363jA.B. zu 
2320jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. G i s e l  und Genossen (2364jA.B. zu 232 1jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Wil le  und Genossen (2365jA.B. zu 2322jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten K u n s t ä t 
t e r  und Genossen (2366jA.B. z u  2327jJ) 

dos Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten H a a s  und 
Genossen (2367 jA.B. zu 2329jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K e r s t 
n i g  und Genossen (2368jA.B. Z U  2330jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. G i s e l  und Genossen (2369jA.B. zU 2349/J) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf dje Anfrage der Abgeordneten 
Dr. G r u b e r  und Genossen (2370jA.B. zu 
2353jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. E r m a 
c o r a  und Genossen (237IjA.B. zu 2356jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und, Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Edith 
D o b e s b e r g e r  und Genossen (2372{A.B. zu 
2362jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. M o c k  
und Genossen (2373jA.B. z u  2381 jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. S c h mi d t  und Genossen (2374jA.B. zu 
2409jJ) 

-

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. M o c k  
und Genossen (2375jA.B. z u  2428jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Lona 
M u r o w a t z  und Genossen (2376jA.B. zu 
235 1 jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Lona 
M u r o w a t z  und Genossen (2377{A.B. zu 
2360jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord. 
neten Dipl. -Vw. J o s s e c k  und Genossen (2378j 
A.B. zU 2262jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord. 
neten Dr. Jolanda O ffe n b e c k  und Genossen 
(2379{A.B. zu 2302jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge. 
ordneten Dr. E r m a c o r a  und Genossen (2380j 
A.B. zu 2229/J) 

des Bundesministers für Landesverteiiligung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. E r m a c o r a  
und Genossen (2381jA.B. z u  2233jJ) 
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des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Me I t e r und 
Genossen (2382jA.B. zu 2250jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Kern und Genossen 
( 2383jA.B. zu 227 5jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. 

'
Jolanda O ffe n 

b e c k  und Genossen (2384jA.B. zu 2290jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Josef S c h l a g e r  und 
Genossen (2385jA.B. zu 2292jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S t e i n h u b er und 
Genossen (2386/A.B. zu 2297 jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten H i r s c h e r  und Genos
sen (2387 jA.B. zu 2334jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten M ü h l b a c h e r  und 
Genossen (2388jA.B. zu 2335jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten T r o l l  und Genossen 
(2389jA.B. zu 2350/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S an d m e i e r  und Ge 
nossen (2390jA.B. zu 2352j) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. M o c k  und Genos
sen (239 1 /A.B. zu 2369/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten M e l  ter und Genossen 
(2392jA.B. zu 2426jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r  und Genos
sen ( 2393/A.B. zu 2338jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten S t e  i n h u b  e r und Genossen (2394/ 
A.B. zu 2383(J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten DDr. H e s e l e  und Genossen (2395/ 
A.B. zu 2406/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten H a a s  und Genossen (2396jA.B. zu 
24 1 4jJ ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
L u p t o w i t s  und Genossen (2397jA.B. zu 
2339jJ) 

Druckfehlerberidltigung 

Im Protokoll der 1 50. Sitzung vom 2. und 
3. Juli 1 975 hat es auf S. 1 4664 linke Spalte 
dritter Absatz dritte Zeile statt "Besteuerun
gen" zu heißen: "Beteuerungen". 

österreichische Staatsdruckerei L61 13935 
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